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1 Rechtlicher und organisatorischer Rahmen 

Natürliche Lebensräume und die dort lebenden Tier- und Pflanzenarten unterliegen durch 
das Wirken des Menschen besonders in den letzten Jahrzehnten nachweislich einem anhal-
tenden starken Rückgang. Die Europäische Kommission hat sich daher zum Ziel gesetzt, 
diesen Verlust zu stoppen und die noch vorhandene natürliche Vielfalt auch für folgende 
Generationen zu bewahren. Dazu wurde ein europaweites Schutzgebietsnetz mit dem Na-
men „Natura 2000“ geschaffen, welches sich aus den Vogelschutzgebieten und den FFH-
Gebieten zusammensetzt. In den Anhängen beider NATURA 2000 Richtlinien sind konkrete, 
europaweit gefährdete Lebensraumtypen, Tier- und Pflanzenarten genannt, zu deren Erhalt 
die Schutzgebiete dienen sollen und an deren Vorkommen sich die Abgrenzung dieser Ge-
biete orientiert. Um den Anforderungen der EU-Richtlinien gerecht zu werden und Planungs-
sicherheit für alle Betroffenen zu schaffen, werden für die Natura 2000-Gebiete Manage-
mentpläne erstellt /1/.  

Managementpläne (MMP) dienen der Ersterfassung bzw. der spezifischen Datenaufberei-
tung von Lebensraumtypen (Anhang I FFH-RL) und von Artvorkommen (v.a. Anhang II FFH-
RL und Anhang I Vogelschutzrichtlinie), deren Bewertung und der Ableitung von Erhaltungs- 
bzw. Wiederherstellungsverfahren.  

In Umsetzung der Europäischen FFH-Richtlinie (1997) soll für das FFH-Gebiet „Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen“ (EU Nummer DE 3238 302, landesinterne Nummer 
FFH 0012) und den dazugehörigen Ausschnitt der EU SPA „Elbaue bei Jerichow“ (EU 
Nummer 3437 401, landesinterne Nummer SPA 0011) ein FFH-Managementplan erstellt 
werden. 

 

1.1 Gesetzliche Grundlagen 
 

Rechtsgrundlagen für die Natura 2000-Gebiete sind die Europäische Vogelschutzrichtlinie 
(VS-RL) von 1979 zum Schutz aller wild lebenden europäischen Vogelarten und die Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) der EU aus dem Jahr 1992 zum Erhalt der aus europäi-
scher Sicht besonders schutzwürdigen Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten. 

Wichtige Grundlage ist dabei der Artikel 3 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
/2/. Der Artikel beinhaltet folgendes: 

„(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit 
der Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürli-
chen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfas-
sen, und muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten.“ 

Die Managementpläne beruhen auf Artikel 6 Absatz 1 der FFH-Richtlinie. Demnach legen 
die Mitgliedstaaten die Erhaltungsmaßnahmen fest, die notwendig sind, um einen günstigen 
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Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und/oder Arten zu gewährleisten, die maßgeblich 
für die Aufnahme in das Europäische Netz „Natura 2000“ waren. 

Die Umsetzung der Vogelschutz-Richtlinie (RL 79/409/EWG) in nationales Recht erfolgte 
durch die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 10.12.1986 (BGBl. I, S. 2349) und 
die der FFH-Richtlinie durch das zweite Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 30.04.1998 (BGBl. I, S. 823). Dabei regelt der § 19b des BNatSchG die Benennung 
und Meldung der Gebiete an die EU-Kommission. 

Daraufhin hat das Land Sachsen-Anhalt nach Kabinettsbeschluss vom 12.12.1995 am 
28.12.1995 insgesamt 86 Gebiete an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) gemeldet, von denen 1 Gebiet (Saarenbruch) am 24.01.1997 und 
77 Gebiete am 04.03.1998 an die EU-Kommission weitergemeldet wurden. 

Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 28./29. Februar 2000 des Ministerium für Raumord-
nung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt ist die „Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen“ als FFH-Vorschlagsgebiet DE 3238-302, landesinterne Nummer: 
FFH0012 zur Aufnahme in das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 an die EU-
Kommission gemeldet, bestätigt und ausgewiesen worden. 

Im Jahr 2000 wurde das Gebiet durch den Internationalen Rat für Vogelschutz/BirdLife Inter-
national zur Ausweisung als EU-Vogelschutzgebiet empfohlen. Mit Kabinettsbeschluss vom 
9. September 2003 wurde das Gebiet als Teil der Erweiterungsfläche des bereits bestehen-
den EU SPA Elbaue Jerichow bestätigt und als EU SPA DE 3437 401, landesinterne Num-
mer SPA 0011, gemeldet.  

Im FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ befindet sich das NSG Arne-
burger Hang mit der Schutzgebietsverordnung vom 30.03.1961. Das gesamte östliche Elb-
ufer des Schutzgebiets befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Untere Havel“ 
(LSG0006SDL) und das westliche Elbufer im Landschaftsschutzgebiet „Arneburger Hang“ 
(LSG0009SDL). Im Norden liegt ein kleiner Teil des FFH-Gebiets im Landschaftsschutzge-
biet „Untere Havel“ (LSG0006SDL). Im Nordwesten des Gebiets ist das LSG „Altmärkische 
Wische“ (LSG0074SDL) in Planung. Bis auf eine kleine Fläche im Nordwesten gehört das 
gesamte FFH-Gebiet zum Biosphärenreservat „Mittelelbe“ (BR0004LSA). 

 

1.2  Organisation 
 

Die ARGE Institut Biota GmbH und IHU Geologie und Analytik GmbH sind von Landesamt 
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich 4, mit der Erarbeitung des Management-
plans für das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ sowie den flächen-
gleichen Teil des EU SPA „Elbaue Jerichow“ beauftragt worden.   

Aufgrund des engen Terminplans musste eine kontinuierliche Bearbeitung und Bewertung 
der vorliegenden Daten sowie die Vorformulierung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaß-
nahmen anhand vorhandener Daten erfolgen. 

Parallel zur Erarbeitung des Managementplans sind aktuelle und ergänzende Erfassungen 
gebietsrelevanter Lebensraumtypen und von Arten nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie 
durchgeführt worden. Dabei muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass wegen der vor-
gegebenen Ausführungsfrist (01.10.2009) Abstriche in Kauf genommen werden müssen, weil 
eine fachlich fundierte Bearbeitung der Herbstarten nicht möglich war.  
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Nach Vorliegen der aktuellen Erfassungsdaten mussten diese unmittelbar aufgearbeitet und 
bezüglich möglicher Konflikte mit den bestehenden Planungen abgeglichen werden, um die 
resultierenden artspezifischen Maßnahmen in den Managementplan zu integrieren und eine 
weitgehende Abstimmung der Maßnahmen durchführen zu können. 

Am Anfang der Erarbeitung des Managementplans stand eine Verifizierung der Lebensraum-
typenkartierung der Offenlandlebensräume. Basis der Verifizierung bildete die bereits erfolg-
te FFH-Lebensraumkartierung. Diese wurden entsprechend den Vorgaben überprüft und –
wenn notwendig – überarbeitet bzw. angepasst. Grundlage der Verifizierung war die „Kar-
tieranleitung zur Kartierung und Bewertung der Offenlandlebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie“. Die Überprüfung der Abgrenzung und Charakterisierung der Lebens-
raumtypen erfolgte vor Ort im Gelände anhand der Vegetation. Unterstützend wurden Luft-
bilder des Untersuchungsgebiets und digital vorliegende Daten der Biotop- und Nutzungsty-
penkartierung herangezogen.  

 

1.3  Planungsgrundlagen  
 
Die Erarbeitung des FFH-Managementplans fußte in wesentlichen Teilen auf einem raum-
planerischen bzw. gebietsbezogenen Ansatz, der den Einsatz eines Geographischen Infor-
mationssystems (GIS) erforderte. Mittels der Funktionalitäten eines GIS sind raumrelevante 
Daten in genauem geographischen Bezug darstell-, kombinier- und verschneidbar, so dass 
die vielfältigen Funktionen der Teilräume, die verschiedenartigen Nutzungsansprüche und 
vor allem die räumliche Kongruenz und Konkurrenz herausgearbeitet werden konnten.  
 

2 Gebietsbeschreibung  

2.1 Grundlagen und Ausstattung  

2.1.1 Lage und Abgrenzung  

Die Gebietsabgrenzung ergibt sich aus der vom LAU übergebenen Fläche für das Schutzge-
biet FFH 12. Die auf Grundlage der TK 25 erstellten offiziellen Gebietsgrenze ist während 
der Projektbearbeitung auf den Hintergrund der TK 10 „Standardausgabe“ angepasst wor-
den.  

Das FFH-Gebiet 12 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ sowie der dazugehörige 
Ausschnitt des EU SPA „Elbaue Jerichow“ befinden sich im Nordosten Sachsen-Anhalts im 
Landkreis Stendal. Das Schutzgebiet erstreckt sich in der Niederung der Elbaue nordöstlich 
von Stendal. Die Nordgrenze des Gebiets wird von der Grenze zum FFH-Gebiet 9 „Elbaue 
Werben und Alte Elbe Kannenberg“ gebildet. Die Südabgrenzung wird von der Grenze zum 
FFH-Gebiet 157 „Elbaue zwischen Derben und Schönhausen“ gebildet und durch die Eisen-
bahnbrücke der Strecke Berlin-Hannover markiert. Die Ostgrenze wird von Storkau bis Dal-
chau durch den Übergang von der Hochfläche der Altmarkplatten zum Elbetal gebildet. Ab 
Dalchau bis zur Nordgrenze verläuft sie bis auf den Streckenabschnitt zwischen Altenzaun 
und Osterholz größtenteils auf dem Deich. Zwischen Sandau und Schönhausen verläuft die 
Begrenzung über weite Strecken auf dem Deich bzw. an einbezogenen Qualmbereichen. 
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Die Nord-Süd-Ausdehnung des Schutzgebiets beträgt ca. 23 km, die West-Ost-Ausdehnung 
maximal 2,4 km nördlich von Altenzaun und minimal östlich des Industrie und Gewerbeparks 
Altmark 0,56 km. Die Gesamtfläche umfasst: 2433,37 ha (ArcView-Shape). 

Die „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ befindet sich im Landkreis Stendal und auf 
dem Gebiet der Gemarkungen: Sandau, Wulkau, Schönfeld, Klietz, Neuermark-Lübars, 
Hohengöhren, Schönhausen, Hämerten, Storkau, Arneburg, Altenzaun und Sandauerholz. 

Administrativ gehört das Gebiet zu den Verwaltungsgemeinschaften: Arneburg-Krusemark, 
Schönhausen, Tangermünde und Elb-Havel-Land.  

Das FFH-Gebiet 12 gehört zum Großteil zur Landschaftseinheit des „Tangermünder Elbeta-
les“ im Süden und ab Osterholz im Norden zur Landschaftseinheit „Werbener Elbetal“. Das 
Bild zeigt eine landwirtschaftlich geprägte offene Auenlandschaft /14/. 

Das Landschaftsbild ist sehr vielgestaltig und abwechslungsreich. Im Westen bestimmt das 
bewaldete Steilufer mit artenreichen Laubwäldern die Landschaft. Das Steilufer bildet eine 
deutliche Geländestufe in die mehrere tiefe Erosionsschluchten eingeschnitten sind. Unmit-
telbar am Hangfuß grenzt die überwiegend aus Grünland bestehende Elbeaue an, die von 
Altwassern mit Feuchtgebüschen gegliedert wird. Östlich grenzen ausgedehnte Grünlandbe-
reiche an die Elbe, die ebenfalls mit Gehölzen durchsetzt sind. Hochstaudenfluren befinden 
sich unmittelbar an der Elbe und auf aufgelassenen Grünlandbereichen. Wälder kommen im 
Tangermünder Elbetal nur auf kleinen Flächen vor /14/. 
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Abbildung 1: Übersicht FFH 12  „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ 
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2.1.2 Natürliche Grundlagen  

2.1.2.1 Geologie und Geomorphologie  

Das Gebiet berührt im Westen die „Arneburger Platte“, welche aus warthe- und drenthezeitli-
chen Geschiebelehmen bzw. –mergeln mit lokalen Sandzwischenlagen aufgebaut ist. Sie 
erstreckt sich von Hämerten bis nach Osterholz. Zum Elbetal hin ist ein Steilufer ausgebildet, 
das bei Arneburg bis 30 m hoch ist. Hier ist die Grundmoräne 20 m mächtig. Im Untergrund 
der Grundmoräne wurden Schmelzwassersande und holsteinzeitliche humose Schluffe 
erbohrt. Im Osten geht die „Arneburger Platte“ in die „Arneburger Elberinne“ über. Sie ist 
durch geringmächtige lehmige und lehmsandige Auensedimente über Auensanden und 
Schottern gekennzeichnet /5/. Die weichselkaltzeitlichen Schotter und Talsande wurden 
während des Holozäns zum Teil bis auf bis 10 m unter dem heutigen Niveau ausgeräumt 
und später von holozänen Sanden und Schottern ersetzt /11/. Während des Periglazials 
wurden an den Rändern der Hochfläche größere Areale mit äolischen Bildungen (Dünen-
sande) angelegt /7/.  

Die Elbaue benutzt das Baruther Urstromtal, welches hier nordsüdlich verläuft und in das 
Eberswalder und Berliner Urstromtal mündet /5/.  

Die Sandauer Niederterrassen zwischen Sandau und Schönfeld sind von Sanddünen und 
Flugsanddecken geprägt. 

 

2.1.2.2 Böden 

Auf der Arneburger Platte dominieren schwach pseudovergleyte Braun- und Fahlerden aus 
lehmigen Geschiebedecksanden über Geschiebelehm und ihre Erosionsformen. Auf dem 
Hang sind Pararendzinen bis Lockersyroseme aus Geschiebemergel entwickelt. In der 
Elbrinne sind Gley-Vegas und in den Schlenken und Mulden Gleye aus lehmigem Auensand 
über Sand und Schotter vertreten, seltener kommen sie auf Auenlehm über Sand vor. Die 
Böden unterliegen der häufigen Überflutung /5/. 

Typisch für die Niederterrassenstandorte im Gebiet sind Sand-Gleye und auf den östlich 
ausgebildeten Binnendünen treten Sand-Ranker auf /14/. 

 

2.1.2.3 Hydrologie  

Die Hydrologie der Elbaue wird durch die stetig wechselnden Wasserstände des Flusses 
geprägt.   

 

Grundwasser 

Das Untersuchungsgebiet wird in der Elbaue der Grundwasserregion: Jüngere Täler zuge-
ordnet. Der Bereich der „Arneburger Platte“ zählt zur Grundwasserregion: Grundmoränen-
hochfläche /15/. 
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Der Hauptgrundwasserleiter in der Elbaue wird von jungpleistozänen Talsanden (10-30 m) 
und holozänen Flussschottern der Elbe gebildet. Dieser Grundwasserleiter wird großflächig 
von schluffig-tonigen Auesedimenten abgedeckt (3-5 m). Die Mächtigkeitsverteilung des 
Leiters zeichnet ein alt angelegtes Rinnensystem nach. In der Elbaue zwischen Fischbeck 
und Scharlibbe hat der Grundwasserleiter Mächtigkeiten zwischen 10 und 50 m. Das 
Grundwasser ist ungespannt und schwankt in den Grundwasserspiegelhöhen zwischen 
+23,5 und +25,0 m über NN /7/.  

Der Grundwasserleiter ist in der Elbaue unbedeckt und weist somit einen Geschütztheitsgrad 
von gering bis sehr gering auf. Im Vergleich dazu tritt im Bereich der „Arneburger Platte“ ein 
hoher Geschütztheitsgrad auf mit Flurabständen von über 10 m /5/.   

Die Grundwasserflurabstände betragen im Untersuchungsgebiet < 2 m in der Elbaue, im 
Gebiet der Arneburger Hochfläche 20 – 30 m und zwischen Storkau und Bilbberge 10 – 20 m 
/6/, /7/. 

 

Oberflächenwasser 

Innerhalb der Aue ist die Elbe mit Ausnahme der Arneburger Hochfläche von Deichen beglei-
tet. Diese schließen zahlreiche Altwasser, Nebenarme, Kolke und Flutrinnen ein. Mit 0,9 ‰ 
ist das Flussgefälle der Elbe hier deutlich höher als im Dessauer und Werbener Elbetal /14/. 

Die Elbe ist in der Vergangenheit durch industrielles Abwasser stark verschmutzt worden. 
Deutlich konnte sich die Wasserqualität in den letzten Jahren verbessern. Durch die Errich-
tung der Deiche wurde die Elbe auf ihren jetzigen Verlauf festgesetzt. Durch die Festlegung 
der Ufer, insbesondere durch Buhnenbauwerke, verstärkt sich die Tiefenerosion. 

 

2.1.2.4 Klima  

Klimatisch zeichnet sich dieser mittlere Teil des Elbetals durch geringere Niederschlagsmen-
gen (550 – 500 mm/a) und geringfügig höhere Julilufttemperaturen (>18° C) aus und liegt im 
subatlantischsubkontinentalen Übergangsbereich des Klimas des Binnentieflands. Insgesamt 
ist das Elbetal infolge seines Wasserreichtums und des hohen Grünlandanteils ein wichtiges 
Kaltluftentstehungsgebiet mit hoher Nebelbildung /14/. Nur vereinzelt treten frischluftprodu-
zierende Waldflächen auf. 

Im Bereich der Arneburger Platte ist laut /6/ ein trockenwarmes Standortklima vorzufinden. 

 

2.1.2.5 Potentiell-natürliche Vegetation /55/ 

Die potentielle natürliche Vegetation der Elbaue im Untersuchungsgebiet ist in Karte 1 dar-
gestellt. Die potentielle Hauptvegetationsform im Gebiet stellen die Auwälder dar. Die Ei-
chen-Ulmen-Auenwälder, örtlich mit Silberweidenwälder und Weiden-Auenwald Salix alba, 
S. x rubens, Populus alba einschließlich Mandelweiden-Gebüschen, Uferröhrichten und 
Staudengesellschaften wären im gesamten Gebiet verbreitet und würden auf zusammen 
68 % der Gesamtfläche stocken. Einen weiteren großen Anteil von 26 % nehmen am direk-
ten Elbufer die Zwergbinsen-Gesellschaften durch Buhnen regulierter Flüsse mit großen 
trocken fallenden Kies-, Sand- und Schlamm-Buhnenfeldern ein. Innerdeichs würden E-
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schen-Stieleichen-Hainbuchenwälder der durch Eindeichung nicht mehr überfluteten Aue 
und Flatterulmen-Erlen-Eschenwälder der eingedeichten Aue vorkommen, die einen Flä-
chenanteil von 10 % ausmachen. Die potentielle Vegetation der nährstoffreichen Auenge-
wässer stellen Hornblatt- und Kammlaichkraut-Gesellschaften eu- bis hypertropher Gewäs-
ser dar. In den Hangbereichen der Geschiebemergelhochfläche würde ein Hainbuchen-
Ulmen-Hangwald stocken. Die Niederterrassen und Dünenstandorte bei Sandau wären von 
einem Straußgras-Traubeneichenwald und einem Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald mit 
Übergängen zum (Walzenseggen-Erlenbruchwald und) Eichen-Ulmen-Auenwald bewach-
sen.  

 

2.1.2.6 Überblick zur Biotopausstattung  

Vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt wurde die flächendeckende Biotoptypen- 
und Nutzungstypenkartierung auf Grundlage der Auswertung der CIR-Luftbilder zur Verfü-
gung gestellt. Auf Grundlage dieser Daten wird im Folgenden ein grober Überblick über die 
Biotopausstattung und Landnutzungen im FFH 12 gegeben. Im Rahmen der Kartierung der 
Lebensraumtypen in Sachsen-Anhalt wurden diese Daten überarbeitet. Die Ergebnisse sind 
im Kapitel 4 näher beschrieben und in Karte 3 dargestellt. 

 

Bestand der Biotoptypen 

In Tabelle 1 ist die Gesamtheit der flächenhaften Biotop- und Nutzungstypen im FFH-Gebiet 
in Bezug auf die Anzahl, die Flächengröße und den prozentualen Anteil an der Gesamtheit 
der Biotope dargestellt. Nachfolgend erfolgt eine kurze Beschreibung der Verteilung der 
einzelnen Biotoptypen im Untersuchungsgebiet.  

  
Tabelle 1: Flächenhafte Biotop- und Nutzungstypen im FFH-Gebiet 12 

 
 Biotop- und Nutzungstypen Fläche in m² prozentualer Anteil an der 

Gesamtfläche in  % 

G - Gewässer 

GF – Fließgewässer > 5 m  5967301,76 24,52 

GA - Stillgewässer > 1 ha anthro-
pogen 65933,17 0,27 

GS – Stillgewässer > 1 ha naturnah 410224,22 1,69 

GT – Stillgewässer < 1 ha anthro-
pogen 29363,06 0,12 

GK – Kleingewässer (naturnah) 316944,45 1,30 

Gewässer Gesamt 6789766,66 27,9 

K – Krautige Vegetation 

KC - Wildgrasfluren 5805,50 0,02 

KF – Flachmoor/Sumpf 545224,69 2,24 
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 Biotop- und Nutzungstypen Fläche in m² prozentualer Anteil an der 
Gesamtfläche in  % 

KG - Grünland 9600538,96 39,45 

KM - Magerrasen 129257,07 0,53 

KS – Staudenflur 3023239,58 12,42 

Krautige Vegetation Gesamt 13304065,80 54,66 

W- Wald 

WA - Auwald 601483,94 2,47 

WF – Bruch-, Sumpfwald 20205,11 0,08 

WL – Laubwald-Reinbestand 100374,98 0,41 

WM – Mischwald 40776,13 0,17 

WN – Nadelwald-Reinbestand 26017,35 0,11 

WU - Laubmischwald 676766,80 2,78 

Wald Gesamt 1465624,31 6,02 

H - Gehölz  

HG - Baumgruppe 489575,92 2,01 

HU - Gebüsch 200826,37 0,83 

Gehölz Gesamt 690402,29 2,84 

A - Acker-, Garten-, Weinbau 

AA - Acker 1389612,49 5,71 

AG - Erwerbsgartenbau 58,43 0,00 

Acker-, Garten-, Weinbau Gesamt 1389670,92 5,71 

B - Bebauter Bereich 68810,28 0,28 

F - Vegetationsfreie Flächen 623052,36 2,56 

 
 

Bebauter Bereich 

 

BS – Bebauung im Siedlungs- und Außenbereich 

Allgemein sind Bebauungen des Siedlungs- und Außenbereichs nur an wenigen Stellen 
(insgesamt ca. 0,3 % der Gesamtfläche) im Grenzbereich des FFH-Gebiets zu finden. Das 
betrifft Siedlungsbereiche von Altenzaun, Arneburg und Billberge, die Hafenanlage des 
Industrie- und Gewerbeparks Altmark (IGPA), die alten Ziegeleien westlich von Neuermark-
Lübars und Hohengöhren, sowie einzelne versiegelte Flächen auf dem Wasserübungsplatz 
nördlich von Storkau, im Bereich der Bahnbrücke der Strecke Berlin-Hannover sowie kleine 
landwirtschaftlich genutzte Flächen.  
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BV - Verkehrsfläche 

In der Elbaue selbst gibt es so gut wie keine befestigten Verkehrswege. Größtenteils existie-
ren nur unbefestigte Feldwege der landwirtschaftlichen Nutzung mit kleinflächig versiegelten 
Wendebereichen. Auf den Deichen, welche größtenteils die Grenze des Gebiets bilden, sind 
befestigte Wege zu finden. Weitere Verkehrflächen stellen die Hafenbereiche von Arneburg, 
Altenzaun und des IGPAs, die Zufahrten zum Wasserübungsplatz Storkau von den Ortschaf-
ten Hohengöhren und Storkau und die Eisenbahnbrücke der Strecke Berlin-Hannover dar. 
Versiegelte Verkehrsflächen sind ebenso im Bereich der Fähren von Arneburg und Sandau 
und ihrer Zufahrtsstraßen zu finden. 

  

BQ – Querbauwerke an Fließgewässern 

Querbauwerke innerhalb der Elbe werden von einzelnen Buhnenfeldern gebildet. Weitere 
Bauwerke befinden sich im Hafenbereich des IGPA (Spundwandverbau zum Stromhafen des 
IGPA und dem benachbarten Einlaufbauwerk des ehemaligen Kernkraftwerks), des Sport-
boothafens Arneburg und des Hafens bei Altenzaun. 

 

BX – Baustelle ohne erkennbare Folgenutzung 

Eine Fläche dieses Nutzungstyps ist südlich von Billberge im Bereich des Wasserübungs-
platzes zu finden. 

 

Gewässer 

 

GB – Fließgewässer < 5m (Bach/Graben) 

Es sind nur sehr wenige Meliorationsgräben im Bereich der Elbaue anzutreffen. Sie nehmen 
insgesamt eine Länge von nur 2,4 km ein. 

 

GF – Fließgewässer > 5 m (Fluss/Kanal) 

Dieser Biotop- und Nutzungstyp umfasst den gesamten Elbelauf. 

 

GK – Stillgewässer < 1 ha naturnah (Kleingewässer) 

Kleingewässer treten relativ häufig auf (ca. 126). Sie werden gebildet von einer Vielzahl 
kleiner Auenkolke und Flutrinnen, welche während der Hochwasserereignisse entstehen. Die 
Gewässer sind je nach Tiefe als permanent oder – überwiegend – als temporär wasserfüh-
rend eingestuft (siehe LRT 3150 Kapitel 4).  

 

GS – Stillgewässer > 1 ha naturnah 

Größere natürliche Auengewässer werden im gesamten FFH-Gebiet von Altarmen und 
Altwässern gebildet, die durch Abtrennung von Flussmäandern infolge von Flusslaufverlage-
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rungen entstanden sind (siehe LRT 3150 Kapitel 4). Die Verteilung beläuft sich auf das ge-
samte FFH-Gebiet. 

 

GT – Stillgewässer < 1 ha anthropogen (Teich)  

Kleinere, anthropogene Gewässer sind im Bereich des Kiessandabbaus westlich Hohengöh-
ren zu finden. Weitere ehemalige Abbaugewässer sind westlich Wulkau, südöstlich Bütt-
nershof und nordöstlich des IGPA gelegen. 

 

GA – Stillgewässer > 1 ha anthropogen 

 Vier Gewässer dieses Typs sind ebenfalls im Areal des Kiessandabbaus Hohengöhren 
entstanden.  

 

Krautige Vegetation 

 

KG – Grünland 

Den größten Flächenanteil von ca. 960 ha (ca. 40 % der Fläche) nehmen die Auengrünlän-
der im FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ ein. Es handelt sich haupt-
sächlich um extensiv bewirtschaftete Wiesen und Weiden (siehe LRT 6440, LRT 6510, Kapi-
tel 4).  Die Grünländer verteilen sich auf ein Drittel mesophilen Grünland, ein Drittel Feucht-
grünland und Flutrasen und ein Drittel artenarmes Intensivgrünland. 

 

KS – Staudenfluren 

Im gesamten FFH-Gebiet treten frische bis feuchte Staudenfluren (ca. 12 % der Gesamtflä-
che) als verbreitete Saumgesellschaften an den Hochufern der Elbe sowie am Rand zahlrei-
cher Auengewässer oberhalb der Mittelwasserlinie auf (siehe LRT 6430, Kapitel 4).   

 

KM - Magerrasen     

Sandmagerrasen finden ihre Hauptverbreitung im FFH-Gebiet auf einem Dünenstandort 
südwestlich von Wulkau am Rand der Kiehnheide (siehe LRT 6120, Kapitel 4). 

 

KC – Calamagrostisflur 

Am Rande der Kiehnheide anschließend an Kiefernforstflächen ist eine größere Fläche 
dieses Biotoptyps vertreten. 

 

KF – Flachmoor/Sumpf  

2 % des FFH 12 werden von Röhrichtflächen und Röhrichtgürteln, die ihre Verbreitung im 
Gesamtgebiet der Elbaue haben, gebildet. 
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Acker-, Garten-, Weinbau 

 

AA – Acker 

Im FFH-Gebiet dominiert die Grünlandbewirtschaftung. Ackerflächen konzentrieren sich um 
die Ortslage Osterholz. Hier befindet sich auch eine größere Ackerfläche innerhalb der ein-
gedeichten Überflutungsaue. Eine weitere kleinere Fläche ist südwestlich von Neuermark-
Lübars gelegen. 

 

AG – Erwerbsgartenbau 

Zwei kleinere Obstbauflächen südlich von Arneburg tangieren die Schutzgebietsgrenze. 
Innerhalb der Elbaue findet kein Erwerbsgartenbau statt. 

 

Vegetationsfreie Fläche 

 

FN – Vegetationsfreie Fläche naturnah 

Die vegetationsfreien Bereiche werden von den Buhnenfeldern und den durch sie entstan-
denen Sandauflandungen zwischen den Feldern gebildet. 

 

FA – Vegetationsfreie Fläche anthropogen 

Anthropogen entstandene vegetationsfreie Flächen werden zum größten Teil von Aufschüt-
tungen aus Feinsubstrat gebildet. Diese Flächen befanden sich zum Zeitpunkt der Biotop- 
und Nutzungstypenkartierung vorwiegend auf den Deichen. Gegenwärtig sind die Deiche mit 
Grünlandvegetation bewachsen. 

 

Gehölz 

 

HG – Baumgruppe 

In der gesamten Aue sind Baumgruppen (ca. 2% der Fläche), häufig zusammengesetzt aus 
Arten der Weichholzaue, eingestreut. Kleinflächig sind auch Arten der Hartholzaue vorhan-
den. 

 

HU – Gebüsch 

Vor allem Weidengebüsche sind als Strukturelement flächendeckend in der Elbaue vertreten. 
Daneben finden sich häufig aus Rosen, Schlehe und Weißdorn gebildete Dornstrauchgebü-
sche. 
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HH – Hecken  

Lückige bis geschlossene Hecken mit und ohne Bäume treten häufig im Randbereich des 
Schutzgebiets auf. 

 

HR - Baumreihen  

Den Großteil der Baumreihen bilden einreihige, geschlossene Laubbaumreihen, die zur 
Strukturierung der Elbaue beitragen. 

 

HE – Einzelbäume 

Einzelbäume (ca. 400) in der Aue werden ausschließlich von Laubbäumen gebildet.  

 

Wald 

 

WA – Auwald 

Nach der Luftbildkartierung konzentrieren sich die Weichholzauenwälder ostelbisch, westlich 
von Hohengöhren. Die Lebensraumkartierung ergab ein anderes Verbreitungsspektrum. Hier 
sind die Weichholzauenwälder im gesamten Gebiet zu finden (siehe LRT 91E0, Kapitel 4).  

Die Hartholzauenareale sind weitläufiger gestreut und sind im gesamten Areal verbreitet 
(siehe LRT 91F0, Kapitel 4). 

Insgesamt nehmen die Auwälder im FFH-Gebiet einen Flächenanteil von 2,5 % ein. 

 

WF – Bruch-, Sumpfwald (Feuchtwald) 

Es wurde lediglich eine Fläche dieses Biotoptyps zwischen Neuermark-Lübars und Hohen-
göhren ausgewiesen. 

 

WL – Laubwald-Reinbestand 

Die Laubwald-Reinbestände im FFH-Gebiet werden zum größten Teil von Pappelanpflan-
zungen gebildet. Eine Fläche befindet sich östlich von Rosenhof und ein größeres Areal mit 
angrenzender Aufforstungsfläche ist westlich von Neuermark-Lübars gelegen.  

 

WM – Mischwald  

Die Mischwälder im Gebiet konzentrieren sich ebenfalls auf das Gebiet westlich Neuermark-
Lübars. Als Nadelbaumart ist in den Mischwäldern immer die Kiefer vertreten. 
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WN – Nadelwald-Reinbestand 

Nadelwald-Reinbestände sind nur in ostelbischen Randbereichen des FFH-Gebiets im Über-
gang zu Nadelwaldforsten, wie z.B. der Kiehnheide bei Wulkau oder westlich Hohengöhren 
anzutreffen. 

 

WU – Laubmischwald 

An häufigsten sind unter den Waldbiotopen die Laubmischwälder vertreten. Sie nehmen ca. 
2,8 % der Gesamtfläche ein. Einen wichtigen Verbreitungsschwerpunkt stellen die Hangbe-
reiche, im Übergang von der Altmärkischen Platte zur Elbaue, an der Westgrenze des FFH 
12 dar. Die Hänge sind vorwiegend mit Eichenmischwäldern zu geringeren Teilen mit Robi-
nienmischwäldern bestockt. Pappelmischwälder sind westelbisch zwischen Neuermark-
Lübars und Hohengöhren konzentriert.  

  

2.2 Schutzstatus  

2.2.1 Schutz nach Naturschutzrecht  

Naturschutzgebiete 

 

NSG „Arneburger Hang“ 

Ausweisungsdaten: 

Mit der Anordnung vom 30.03.1961 (GBI II S. 166) wurde das NSG „Arneburger Hang“ 
(NSG000) durch den Rat des Bezirkes Magdeburg ausgewiesen /3/.  

Flächengröße/Gebiet: 

Das NSG ist 6,62 ha groß und befindet sich in der Gemarkung Storkau, südlich von Arne-
burg am nach Osten zur Elbe abfallenden Steilhang bei Billberge unmittelbar an der Grenze 
zwischen der Hochfläche der Altmarkplatte und dem Elbetal. 

Schutzzweck 

Schutzziel des Naturschutzgebiets ist die Erhaltung des Elbetalhangs („Över“) mit naturna-
hem Hangwald aus Ulmen, Berg-Ahorn und Wildbirne sowie wärmeliebende Arten kontinen-
taler und mediterraner Herkunft. 

Gefahren 

Beeinträchtigungen im Naturschutzgebiet stellen Abwasser, Tritt- und Befahrungsschäden 
dar. Des Weiteren werden die vorhandenen Waldgesellschaften durch das Vordringen der 
Robinie negativ beeinflusst. Sie ist durch den Ersatz mit standortgerechten Holzarten zu-
rückzudrängen. Vorhandene thermophile Offenstandorte sind zu erhalten /4/. 
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Landschaftsschutzgebiete 

 

LSG „Arneburger Hang“ 

Ausweisungsdaten: 

Mit dem Beschluss des Rats des Bezirkes Magdeburg vom 15.1.1975 wurde das Land-
schaftsschutzgebiet „Arneburger Hang“ (LSG0009SDL) ausgewiesen.  

Flächengröße/Gebiet: 

Das Gebiet umfasst eine Fläche von 896 ha und liegt zwischen der Stadt Arneburg und der 
Elbe und erstreckt sich von Dalchau im Norden bis zur Eisenbahnlinie Berlin-Hannover bei 
Hämerten im Süden.  

Schutzzweck/Entwicklungsziele 

Erhalt des gefährdeten Hangwalds. Zurückdrängung der Robinie und Förderung der Natur-
verjüngung von Stieleiche, Feld-Ulme und Feld-Ahorn. Beseitigung und Verhinderung von 
Müllablagerungen. Nährstoffeintrag aus den auf der Hochfläche angrenzenden Feldern ist 
durch Minimierung der Mineraldüngung zu reduzieren. Keine Düngung des Auengrünlands 
zur Initialisierung artenreicher Wiesen und zur Verhinderung des Nährstoffeintrags in die 
Altwässer. Erhalt und Entwicklung des vorhandenen Wegenetzes um die Erholungsnutzung 
des Gebietes auszubauen /5/ 

 

LSG „Untere Havel“ 

Ausweisungsdaten: 

Das Landschaftsschutzgebiet „Untere Havel“ (LSG0006SDL) wurde mit dem Beschluss des 
Rats des Bezirks Magdeburg vom 15.6.1967 (geändert mit Verordnung Landrat Stendal v. 
26.10.1998 (Amtsblatt f. d. Landkr. Stendal. – 8(1998)22 v.28.10.1998), berichtigt im Amts-
blatt f. d. Landkreis Stendal. -8(1998)23. v. 11.11.1998) ausgewiesen.  

Flächengröße/Gebiet: 

Das LSG „Untere Havel“ umfasst mit etwa 28.597 ha den gesamten ehemaligen Landkreis 
Havelberg. Dazu gehören die Flusslandschaften der Elbe und Havel, der Nordteil der Klietzer 
Hochfläche und die Kamernschen und Rehberger Berge. Weiterhin das Eisrandlagengebiet 
des Ländchens Schollene und die nördlich von Havelberg gelegene flache bis flachwellige 
Moränenlandschaft mit dem Steilabfall zur Havel. 

Schutzzweck/Entwicklungsziele: 

Erhaltung weiträumiger, im Winter und Frühjahr flach überstauter Grünlandflächen für Brut- 
und Rastvögel. Extensive Wiesennutzung: Reduzierung der Mineraldüngung, schonende 
Mahd bzw. Beweidung, Erhaltung der flussauentypischen Vegetation. Entwicklung der aktu-
ell nicht mehr vorkommenden Weichholz- und Hartholzauenwälder an geeigneten Stellen. 
Erhalt vorhandener Erlen-Eschenwälder sowie Erlenbruchwälder. Regeneration von Nieder-
moorbereichen durch gezielte Wiedervernässung. Ökologisch orientierter Betrieb der was-
serbaulichen Anlagen, so dass die Grundwasser- und Überflutungsverhältnisse den Schutz-
zielen entsprechen aber auch eine Bewirtschaftung des Grünlands zulässt sowie eine zeit-
weise ökologische Durchgängigkeit gewährleistet /5/ 
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LSG „Aland-Elbe-Niederung“ 

Ausweisungsdaten: 

Der nordwestliche Bereich des FFH-Gebiets wurde durch die Verordnung über die Festset-
zung des Landschaftsschutzgebietes vom 28.09.90 zum LSG „Aland-Elbe-Niederung" er-
klärt.  

Flächengröße/Gebiet: 

Das Gebiet ist insgesamt 17.839 ha groß. Es umfasst den Bereich der Aland-Elbe-Niederung 
zwischen Sandauer Holz, Räbel, Werben, Seehausen bis Aulosen.  

Schutzzweck/Entwicklungsziele: 

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Flussauenlandschaft. Vorhandene Gehölze be-
sonders in Ackerbereichen sind zu erhalten und das Baumartenspektrum ist kontinuierlich 
einem standortgerechten und naturnahen Bestand anzunähern. Es ist eine extensive Bewirt-
schaftung des Überflutungsgrünlands und Minimierung des Mineraldüngereinsatzes zur 
Verminderung der Eutrophierung der Altwässer anzustreben /5/. 

 

Biosphärenreservat 

 

Biosphärenreservat „Mittelelbe“ 

Ausweisungsdaten: 

Das FFH-Gebiet 12 liegt in seiner gesamten Ausdehnung im Großschutzgebiet Biosphären-
reservat „Mittelelbe“. Im Jahre 1990 wurde das Biosphärenreservat „Mittlere Elbe“ im Raum 
Dessau geschaffen. 1997 ist mit der Anerkennung durch die UNESCO das länderübergrei-
fende Biosphärenreservat (Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein) Flusslandschaft Elbe entstanden. 2006 wurde das Biosphärenreservat 
"Mittelelbe" auf seine aktuelle Größe per Allgemeinverfügung durch das Ministerium für 
Landwirtschaft und Umwelt rechtlich verankert. 

Flächengröße/Gebiet: 

Die Fläche umfasst circa 126.000 ha.  

Schutzzweck/Entwicklungsziele: 

Schutzziel ist die Bewahrung und Entwicklung von Ökosystemen einer naturnahen mitteleu-
ropäischen Flussauenlandschaft einschließlich großer Teile der Kulturlandschaft unter Ein-
beziehung des Menschen (UNESCO Programm Man and Biosphere) /4/. 
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Flächennaturdenkmal 

 

Erosionsrinne Kassiergraben (FND0034SDL)  /44/ 

Ausweisungsdaten: 

Die Verordnung wurde durch den Beschluss des Kreistags 1989 verabschiedet. 

Flächengröße/Gebiet: 

Die 0,84 ha große Erosionsrinne ist ca. 1,4 km nördlich von Arneburg gelegen. 

Schutzzweck/Entwicklungsziele: 

Der Schutzzweck des Naturdenkmals ist folgendermaßen beschrieben: Die Erosionsrinne 
besitzt erdgeschichtliche Bedeutung als Teilstück des LSG „Arneburger Hang“ mit Vorkom-
men relativ seltener Pflanzen. Als seltene Arten werden Hirsch-Haarstrang (Peucedanum 
cervaria) und Purpurroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) genannt. Pflegevor-
schläge sind: zeitweise Freistellung der dort auftretenden Bodenflora und Belassen von 
Halbschattenstandorten für Lithospermum purpurocaeruleum. 

 

Kräuterwiese Arneburg (FND0035SDL) /45/ 

Ausweisungsdaten: 

Die Unterschutzstellung erfolgte mit Kreistagsbeschluss 057 vom 31.05.1989.  

Flächengröße/Gebiet: 

Die Wiese ist 0,92 ha groß und ca. 1,2 km südlich von Arneburg am Elbehang gelegen. 

Schutzzweck/Entwicklungsziele: 

In der Verordnung wird folgender Schutzzweck benannt: Die Kräuterwiese beherbergt auf-
grund ihrer günstigen Lage am Arneburger Elbhang thermophile Vegetation, so z.B. Weiße 
Schwalbenwurz, Wiesenschlüsselblume, Blutstorchenschnabel und Aufrechte Waldrebe. Um 
die Artenvielfalt des Standorts zu erhalten, wird eine jährliche Entbuschung empfohlen.    

1995 war auf der Fläche eine Beweidung durch Ziegen geplant. Die Pflegemaßnahme wurde 
von der zuständigen Forstbehörde abgelehnt, da die Funktion des Waldes als Hangschutz-
wald zur Verhinderung von Bodenerosion an dem extremen Steilhang dann nicht mehr ge-
geben ist.  

Im Übergangsbereich der Fläche im Norden zur landwirtschaftlich genutzten Fläche wurde 
ein Gehölzstreifen angelegt, der als Pufferzone den Trockenrasenstandort vor Nährstoffein-
trägen schützen soll. 
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2.2.2 Schutz nach anderen gesetzlichen Grundlagen 

Schutzgebiete nach anderen gesetzlichen Grundlagen sind im Untersuchungsgebiet nicht 
vertreten. 

 

2.3  Planungen im Gebiet  

2.3.1 Regionalplanerische Vorgaben  

Landschaftsrahmenpläne 

 

Landschaftsrahmenplan des Kreises Stendal /6/ 

Im Landschaftsrahmenplan des Kreises Stendal sind die folgenden gegenwärtigen Flächen-
nutzungen bzw. die zukünftigen Anforderungen an die Nutzungen im Bereich des FFH-
Gebiets dargestellt.  

Flächennutzung 

 Wohnbauliche, Gewerbe- und Industrie-Nutzung 

• Siedlungsfläche, dörflich 

• Gewerbe und Industrie 

 Landwirtschaftliche Bodennutzung 

• Intensivgrünland 

• Feuchtgrünland 

• Acker 

 Forstwirtschaftliche Bodennutzung 

• Laubwald 

• Laubwald Eiche 

• Auwald 

Anforderungen an die Nutzungen: 

 Anforderungen an Siedlung/ Industrie/ sonstige Nutzungen 

• Ökologische Gestaltung von Siedlungs-, Gewerbe- und Industriegebie-
ten 

 Anforderungen an die Landwirtschaft 

• Extensive Nutzung von Grünland 

• Integrierte Bewirtschaftung von Ackerland und Sonderkulturen, Anlage 
von Ackerrainen und Ackerrandstreifen 
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 Anforderungen an die Forstwirtschaft 

• Naturnahe Bewirtschaftung von Laubwäldern 

• Erhaltung von Auwäldern 

• Begründung von Auwäldern 

Anforderungen an die Nutzung (Wasserwirtschaft) 

 Anforderungen an die Wasserwirtschaft 

• Erhaltung von Stillgewässern / Verhinderung der weiteren Sohlenero-
sion der Elbe 

• Erhaltung von Flutrinnen 

• Altwasseranschluss 

• Schaffung strömungsberuhigter Bereiche an Buhnenfeldern 

 

Landschaftsrahmenplan Altkreis Havelberg /7/ 

Für den Bereich des östlichen Elbufers sind im Landschaftsrahmenplan Havelberg folgende 
Flächennutzungen aufgeführt: 

• Grünland 

• Wasserflächen 

• Laubwald / Laubnadelmischwald 

• Nadelwald / Wald auf Dünenstandorten 

• Militärisch genutzte Flächen 

Als Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für die Elbaue zwischen Elbe und Deich 
von Fischbeck bis Havelberg werden im Landschaftsrahmenplan des Altkreises Havelberg 
folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Gewässer: 

- Vermeidung des Elbeausbaus mit Staustufen 

- Ein umweltverträglicher Ausbau muss naturnahe Strecken am 
Strom erhalten 

- stärkere Vernässung der Auenbereiche durch längere Verweildau-
er der Hochwässer in den Flutmulden 

- Vermeidung weiterer Eintiefung der Elbe 

- Erhalt der jetzigen Grundwasserbedingungen und langfristige Maß-
nahmen zur Stagnation der Sohlerosion 

• Zum Schutz und der Neubegründung neuer Auenwälder sollten:  

- keine militärischen Übungen mehr durchgeführt werden, welche zu 
Schädigungen an den Gehölzen führen   

- keine Überbesetzung mit Weidevieh 
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- Schutz der Wildobstbäume 

- Entwicklung von Hartholzauen mit Elementen der potentiell natürli-
chen Vegetation 

• Empfehlungen für Trockenstandorte 

- Kein Sandabbau im Bereich elbnaher Binnendünen, aber Offenhal-
ten dieser Flächen von natürlicher Sukzession und Aufforstung 

- Gezielte Biotoppflege und –neuanlage auf kleinflächigen Trocken-
standorten zur Verbesserung der trittsteinhaften Biotopvernetzung  

• Grünland 

- Wiederherstellung bzw. Vervollkommnung einer naturnah gestalte-
ten und extensiv landwirtschaftlich genutzten, weitgehend den pe-
riodisch auftretenden Wasserstandsänderungen unterworfenen 
Flussauenlandschaft 

- Förderung der extensiven Grünlandnutzung im Auenbereich 

- Reduzierung des Mineraldüngereinsatzes 

 

Landschaftspläne 

 

Landschaftsplan Arneburg-Krusemark /8/ 

Der Großteil der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Arneburg-Krusemark liegt außer-
halb des FFH-Gebiets. Im Bereich des Schutzgebiets liegen die Gemeinden Storkau mit dem 
Ortsteil Billberge, Altenzaun und die Stadt Arneburg.  

Allgemein werden für die Elbaue im Landschaftsplan folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Schutz der Altgewässer 

• Strukturierung der Aue mit Standgewässern 

• Ersatz der massiven Uferdeckwerke an der Elbe durch geeignete In-
genieurbiologische Maßnahmen 

• Förderung von extensiver Grünlandwirtschaft im Auebereich 

• durch Initialpflanzungen sollte in einigen Teilbereichen die Ausbildung 
von Hartholzauen ermöglicht werden (nach Anlage 19 /8/ sind folgen-
de Flächen für die Neupflanzung ausgewiesen: nordöstlich der Ortsla-
ge Billberge, zwischen Arneburg und Billberge zwischen dem größeren 
Rinnengewässer und der Elbe, zwischen Dalchau und Arneburg im 
Bereich eines größeren Rinnengewässers, nordöstlich des IGPA-
Geländes, nordöstlich von Osterholz, östlich von Rosenhof 

• bei großflächig monoton wirkenden Pappelforsten ist ein Besto-
ckungswandel vorzunehmen 
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• im Bereich des „Arneburger Hangs“ sind in den Waldbereichen die 
standortuntypischen Robinien durch typische Hangwaldbestände zu 
ersetzen   

• Biotopvernetzungen besonders für Herpeten (Kleingewässervernet-
zung in der Aue) und Avifauna 

 

Landschaftsplan der Verwaltungsgemeinschaft Tangermünde /12/ 

Im Landschaftsplan sind in der Elbaue bei Storkau wertvolle Flächen für den Biotopverbund 
außerhalb von Schutzgebieten ausgewiesen. Hier sollen Grünlandflächen extensiviert und 
Auwaldflächen aufgeforstet werden. 

Folgende Ziele wurden für die Flächen, welche für den Biotopverbund in der Gemarkung 
Storkau vorgesehen sind, benannt: 

• NSG Arneburger Hang: Ziele entsprechen dem Schutzziel des NSG 

• Elbaue westl. Hohengöhren: nachhaltige Sicherung eines strukturrei-
chen, überflutungsabhängigen Stromtalauenbereichs mit Magerrasen, 
Flutrinnen, Auenkolken, Auwaldbeständen, Feuchtgrünländern und 
anderen Feuchtlebensräumen. Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzen-
arten und ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräumen. 

• Elbaue im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (linkselbisch, zwi-
schen der Bahnbrücke Berlin – Hannover und südlich Storkau): Erhalt 
und Entwicklung des wertvollen Auengrünlands mit Kolken, Altwäs-
sern, Weidengebüschen als Lebensraum für Wiesenbrüter, Amphibien 
und Libellen. 

 

Flächennutzungspläne 

  

Flächennutzungsplan Arneburg /9/ 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Arneburg sind die zur Stadt gehörenden Schutzgebiets-
bereiche als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. Im Überschwemmungsgebiet befindet 
sich das Sondergebiet Hafen mit der Schiffsanlegestelle für Fahrgastschiffe. Südlich von 
Arneburg befindet sich die Fährstelle zwischen Arneburg und Neuermark-Lübars. Die Über-
gangsbereiche zur Aue sind für Waldflächen vorgesehen.  

Für den Industrie- und Gewerbepark Altmark nördlich von Dalchau sind im Schutzgebiet die 
Sonderbaufläche Industriehafen sowie Flächen für Wald- und Landwirtschaft vorgesehen. 

Ein neuer Flächennutzungsplan befindet sich in der Aufstellung. Der Vorentwurf wurde be-
reits ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange (TÖPs) beteiligt. Im Bereich des Indust-
rie- und Gewerbeparks Altmark sind Sonderbauflächen für einen Hafen und ein Kraftwerk 
ausgewiesen worden. Ein kleiner Teil des Hafens befindet sich im FFH-Gebiet. 
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Flächennutzungsplan Storkau /13/ 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Storkau sind innerhalb der Schutzgebietsgrenze bis 
auf den Wasserübungsplatz (militärische Sondernutzungsfläche) nördlich des Dorfes keine 
relevanten Nutzungen bzw. Nutzungsänderungen aufgeführt. 

 

Flächennutzungsplan Neuermark-Lübars /16/ 

Der Bereich des Schutzgebietes wurde im Flächennutzungsplan als Überschwemmungsge-
biet ausgewiesen. Es ist eine landwirtschaftliche Nutzung mit Grünlandbewirtschaftung vor-
gesehen. 

 

Flächennutzungsplan Hohengöhren /17/ 

In der Elbaue sind im Flächennutzungsplan Hohengöhren Landwirtschaftsflächen mit Grün-
landnutzung ausgewiesen, die ebenso als Überschwemmungsgebiet fungieren. Zwischen 
Hohengöhren und Deich befindet sich ein kleines Areal innerhalb der Schutzgebietsgrenze, 
das für Waldflächen vorgesehen ist. Des Weiteren ist der Elbauenbereich als Sonderfläche 
für die militärische Nutzung dargestellt, hier befindet sich der Wasserübungsplatz der Bun-
deswehr. 

 

Teilflächennutzungsplan Altenzaun /19/ 

Die Gemarkungsflächen die an die Elbe grenzen, sind gekennzeichnet als Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, als Über-
schwemmungsgebiet und als Flächen für Landwirtschaft und Wald. In Höhe von Sandauer-
holz ist die Anlegestelle der Fähre Sandauerholz-Sandau festgesetzt. 

 

Bebauungspläne 

 

Bebauungsplan IGPA /10/ 

Im Bebauungsplan des Industrie und Gewerbeparks Altmark sind innerhalb der Schutzge-
bietsgrenze folgende Flächennutzungen geplant:  

• Sondergebiet Hafen 

• Straßenverkehrsflächen 

• Gewerbegebiet 

• Einleitungen von Misch- und Regenwasser 

• Fläche für Wasseranlage 

• Im Überschwemmungsgebiet sind Flächen für den Ausgleich vorgese-
hen 

• Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
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Grünordnungspläne 

 

Grünordnungsplan zum Landschaftsplan Altenzaun 

Im Grünordnungsplan (GOP) zum Landschaftsplan werden folgende Maßnahmen für die 
Gemeinde Altenzaun vorgeschlagen: Die nördlich von Altenzaun gelegene landwirtschaftli-
che Nutzfläche soll stillgelegt werden, um Pufferzonen zur Verbesserung des Biotopver-
bunds zu schaffen. In dieser Fläche befindet sich ein rinnenartiges Kleingewässer. Hier 
sollen Pufferzonen mit sporadischer Uferbepflanzung ausgehalten werden. Die Maßnah-
menvorschläge der anderen Gemeinden im GOP liegen außerhalb der Schutzgebietsfläche.   

 

Grünordnungsplan zum Bebauungsplan des IGPA /11/ 

Im Grünordnungsplan zum Bebauungsplan des IGPA werden folgende Kompensationsmaß-
nahmen innerhalb des Flora-Fauna-Habitats vorgeschlagen:  

• Anlage von Grünflächen  

• Auenwald Initialpflanzungen 

• Sukzessionsflächen 

• Nutzungsänderung in extensive Grünlandwirschaft 

 

2.3.2 Aktuelle Planungen im Gebiet 

Wasserwirtschaftlich relevante Planungen 

 

Deichrückverlegungen: Sandau Nord /18/ 

Die Deichrückverlegung Sandau Nord beginnt bei Deichkilometer 78,5 + 50 und endet bei 
Deichkilometer 81,9 + 00. Im Rahmen des beantragten Planfeststellungsverfahrens soll ein 
2.797 m langer Deichabschnitt neu errichtet und ein 4.418 m langer Deichabschnitt entfernt 
werden. Im Ergebnis soll eine 60 ha große Überschwemmungsfläche neu ausgewiesen 
werden /24/.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensräume des FFH- und SPA-Gebiets sind in 
Kapitel 9 dargestellt. 

 

Deichrückverlegungen: Sandau Süd /18/ 

Die Deichrückverlegung Sandau Süd beginnt bei Deichkilometer 72,6 + 30 und endet bei 
Deich-km 77,7 + 50. Im Rahmen des beantragten Planfeststellungsverfahrens soll ein 
3.442 m langer Deichabschnitt neu errichtet und ein 4.418 m langer Deichabschnitt entfernt 
werden. Es werden ca. 124 ha Überschwemmungsfläche neu ausgewiesen /24/. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensräume des FFH- und SPA-Gebiets sind in 
Kapitel 9 dargestellt. 
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Sanierung linker Elbedeich zwischen Fähre Sandau und Altenzaun /18/ 

Geplant ist die Sanierung des Elbdeichs auf der westlichen Seite des Flusses, beginnend 
beim Deich-km 52,5 (nördlich der Ortschaft Altenzaun) und endend am Deich-km 46,0 (ca. 
600 m nach der Verbindungsstraße zur Elbfähre Sandau).  

Der betroffene Deichabschnitt zwischen den Deich-km 46,0 - 52,5 bildet teilweise die Grenze 
des FFH-Gebiets „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ sowie des besonderen 
Vogelschutzgebiets „Elbaue Jerichow“. In den Deichabschnitten zwischen Deich-km 47,1 
und 48,7 sowie zwischen Osterholz und Altenzaun sind Qualmdeichbereiche oder Ackerflä-
chen im Deichhinterland Bestandteil der beiden Schutzgebiete, so dass der Deich in diesen 
Bereichen durch diese verläuft /35/.  

Die Sanierung des vorhandenen Deichs soll in seiner bestehenden Deichtrasse mit geringfü-
gigen Abweichungen vom derzeit bestehenden Verlauf erfolgen /35/.  

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Lebensräume des FFH- und SPA-Gebiets sind in 
Kapitel 9 dargestellt. 

 

Deichsanierung von Deichkilometer 56,2+00 bis 72,6+00 

Weitere Sanierungen an Hochwasserschutzdeichen sind von Hohengöhren bis an die ge-
plante Deichrückverlegung Sandau-Süd vorgesehen.  

 

Planungen zur Landschaftspflege 

 

Landschaftspflegerische Begleitpläne (LBP) 

 

LBP zur Sanierung des linken Elbedeichs zwischen Fähre Sandau und Altenzaun 

Aktuell ist ein Landschaftspflegerischer Begleitplan für die Sanierung des linken Elbedeichs 
zwischen Fähre Sandau und Altenzaun in Planung.  

 

LBP zur Deichrückverlegung Sandau Süd 

Die für das Bearbeitungsgebiet relevanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die im LBP 
für die Deichrückverlegung Sandau Süd /43/ vorgesehenen sind, befinden sich derzeit in der 
Planfeststellung. 

 

LBP zur Deichrückverlegung Sandau Nord 

Die im LBP für die Deichrückverlegung Sandau Nord geplante Maßnahmen liegen außerhalb 
des Untersuchungsgebiets. 
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Initialpflanzungen Auwald A- und E-Maßnahmen 

Im Zuge von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen für den Industrie- und Gewerbepark Altmark 
(IGPA) wurden Auwaldpflanzungen im Vorland südöstlich von Altenzaun initialisiert. Weitere 
Auwaldpflanzungen im Rahmen von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen für den lokalen 
Deichbau des LHW Genthin wurden südwestlich von Schönfeld vorgenommen. 
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3 Eigentums- und Nutzungssituation  

3.1 Eigentumsverhältnisse  
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Managementplans lagen keine Daten zu den Eigentums-
verhältnissen vor. 

 

3.2 Aktuelle Nutzungsverhältnisse  
Die folgenden Erläuterungen zur Landnutzung beruhen im Wesentlichen auf den Ergebnis-
sen der Biotop- und Nutzungstypenkartierungen (CIR), da aktuelle Daten zu den Nutzungs-
verhältnissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorlagen. 

 
Tabelle 2: Anteile und Verteilung der Nutzung im Plangebiet 

 
Landnutzung Fläche in ha Anteil am Gesamt-

gebiet in % 

Wald 146,78 6,03 

Baumgruppe, Gebüsch 69,05 2,84 

Grünland 960,05 39,45 

Staudenflur 302,32 12,42 

Moore/Sümpfe 54,52 2,24 

Magerrasen 12,93 0,53 

Wildgrasflur/Calamagrotis 0,58 0,02 

Acker 138,97 5,71 

Fließgewässer 596,73 24,52 

stehende Kleingewässer  31,69 1,30 

Kleingewässer anthropogen 2,94 0,12 

Standgewässer 41,02 1,69 

Standgewässer anthropogen 6,59 0,27 

vegetationsfreie Fläche 62,31 2,56 

bebauter Bereich 6,88 0,28 

Gesamtfläche 2433,37 100,00 

3.2.1 Landwirtschaft  

In der Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen dominiert die Grünlandbewirtschaftung 
mit einem Flächenanteil von ca. 960 ha (ca. 40 % der Fläche) und stellt damit die Haupt-
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landnutzungsform dar. Es handelt sich hauptsächlich um extensiv bewirtschaftete Wiesen 
und Weiden, die im gesamten Auenbereich zu finden sind. Ein Großteil dieser fließgewäs-
serbegleitenden Grünlandflächen werden derzeit im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen 
(Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) nach VO (EG) 1257/99 und VO 
(EG) 1698/05) sowie durch Vertragsnaturschutz (nach VO (EG) Nr. 1257/99) extensiv ge-
nutzt /49/, /50/. Lediglich Flächen entlang des Westufers, nördlich und südlich Arneburg, 
nördlich des Industrie- und Gewerbeparks Altmark und bei Osterholz werden nicht im Rah-
men dieser Förderung bewirtschaftet. Betriebe, die über diese Richtlinie gefördert werden, 
müssen verschiedene Verpflichtungen einhalten. So sind unter anderem die extensive Grün-
landbewirtschaftung und Bewirtschaftungszeiträume in Bezug auf Mahd und Beweidung 
einzuhalten sowie der Einsatz von Düngemitteln- oder Pflanzenschutzmitteln einzuschrän-
ken. Die Förderkulisse der einzelnen für die Planung relevanten Flächen ist unter Angabe 
des Förderprogramms, der Flurstücks_ID und des Feldblocks tabellarisch im Anhang 2 
aufgelistet. Eine feldblockbezogene Darstellung der Förderkulisse unter Angabe der Gemar-
kung und des Flurstücks ist in Anhang 3 zu finden. Allgemein finden die in der nachstehen-
den Tabelle aufgeführten Förderprogramme zum Zeitpunkt der Berichtserstellung auf land-
wirtschaftlichen Flächen Anwendung. 

 
Tabelle 3: Förderprogramme im FFH-Gebiet 
 

Fördernr. Förderprogramm 

Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung (MSL) 
nach VO (EG) 1257/99 und VO (EG) 1698/05 

Extensive Produktionsverfahren bei Acker- oder bei Dauerkulturen (MSL A)     

M14  FP916 Mulch-,Mulchpfl-o.Direktsaatverf. 

Extensive Grünlandnutzung  (MSL B)     

M21  FP441 Einhaltung d. extensiven GL-Nutzung 

M211  FP2443 Einhaltung extensive GL-Nutzung 

M24  FP917 Ex. Bewirtschaftg. best. GL-fläche 

M241 FP927 ext. Bewirtsch. best. GL-Fl.(Betriebsmittelverzicht) 

Ökologische Anbauverfahren (MSL C) 

M4B1 FP461 ab 02,ökol. Anbau-Ackerland-Beibehaltung 

M4B2 FP461 ab 02,ökol. Anbau-Grünland- Beibehaltung 

Vertragsnaturschutz (VNS) nach VO (EG) Nr. 1257/99   

Naturschutzgerechte Mahd von Dauergrünlandflächen  

N111  FP861 Masch.mahd o. Termin 

N113 FP861 Masch.mahd ab 15.06. 

Naturschutzgerechte Beweidung von Dauergrünlandflächen  

N121  FP861 Beweidung o. Termin 

N123 FP861 Beweidung ab 15.06. 
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Fördernr. Förderprogramm 

Naturschutzgerechte Bewirtschaftung v. Mähweiden auf Dauergrünlandflä-
chen 

N131  FP861 Mähweide o. Termin 

 

Ackerflächen konzentrieren sich lediglich um die Ortslage Osterholz. Hier befindet sich auch 
eine größere Ackerfläche innerhalb der eingedeichten Überflutungsaue. Eine weitere kleine-
re Fläche ist südwestlich von Neuermark-Lübars gelegen. Insgesamt nehmen sie einen 
Flächenanteil von ca. 6 % ein. 

 

3.2.2 Forstwirtschaft  

Die Waldflächen des FFH-Gebiets fallen in den Zuständigkeitsbereich der Forstämter Nord-
östlich Altmark und Elbe-Havel-Winkel. 

Die Waldflächen werden als Privatwald genutzt. Die Bewirtschaftungsformen der Privatwald-
nutzung standen im Rahmen des Projekts nicht zur Verfügung. 

Landeswald ist im Untersuchungsgebiet nicht vertreten. 

 

3.2.3 Wasserwirtschaft und Gewässerunterhaltung  

Die Unterhaltung der Elbe als Binnenwasserstrasse fällt in den Zuständigkeitsbereich des 
Wasser- und Schifffahrtsamts Magdeburg.  

Als grundlegendes Unterhaltungsziel der Elbe wird nach /33/ folgendes aufgeführt: „Unter 
Berücksichtigung der Ausgangslage beschränken sich die künftigen schiffsverkehrsbezoge-
nen Infrastrukturaufgaben an der Mittel- und Oberelbe auf Unterhaltungsmaßnahmen, die 
ökologisch behutsam einer Verschlechterung der Schifffahrtsverhältnisse, bemessen am 
Zustand vor dem Hochwasser August 2002 vorbeugen und einen ordnungsgemäßen ver-
kehrsbezogenen Wasserabfluss im Mittelwasserbett gewährleisten.“    

In Bezug auf die schriftliche Mitteilung des Wasser- und Schifffahrtsamts Magdeburg beste-
hen für den betreffenden Streckenabschnitt der Elbe keine Unterhaltungspläne für die Ufer-
bauwerke. Bei erforderlichen Unterhaltungsarbeiten wird vor Beginn der Bauarbeiten Einver-
nehmen mit den betroffenen Beteiligten hergestellt /25/. Allgemein ist nach /32/ für das Pla-
nungsgebiet bei Bedarf eine Regelunterhaltung vorgesehen, welche die Instandsetzung von 
Buhnen mit kleinen bis mittleren Schäden beinhaltet. Eine Neuanlage von Uferbefestigungen 
ist nicht beabsichtigt. 

Die Unterhaltung der Hochwasserschutzbauwerke liegt im Verantwortungsbereich des Lan-
desbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW). Die Deichunterhaltung 
erfolgt nach einem Plan, der jährlich zwischen dem LHW und der oberen Naturschutzbehör-
de abgestimmt wird. Nach mündlicher Mitteilung /46/ erfolgt auf den Deichen eine Schafhu-
tung mit Nachmahd 2- bis 3-mal im Jahr von Mitte Mai bis Oktober.   
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3.2.4 Jagd und Fischerei  

Jagd 

Die Jagd im Bereich der Elbaue wird nach den Belangen des Landesjagdschutzgesetzes 
ausgeübt. Allgemein ist die Jagd im Untersuchungsgebiet durch Jagdgenossenschaften 
organisiert. Jagdausübungsberechtigt sind nach Aussage der Unteren Jagdbehörde des 
Landkreises Stendal die folgenden Jagdgenossenschaften: Sandau, Wulkau, Schönfeld, 
Scharlibbe, Neuermark-Lübars, Hohengöhren, Schönhausen, Sandauerholz, Altenzaun, 
Dalchau, Arneburg, Storkau und Hämerten /48/.  

Vereinzelt treten Flächen, die als Eigenjagdbezirk bewirtschaftet werden auf, wie in der 
Gemarkung Altenzaun (Eigentümer Zellstoff Stendal GmbH) und in der Gemarkung Storkau 
(Eigentümer Hansen GbR) /48/. Im östlichen Bereich des militärischen Wasserübungsplatzes 
Storkau befindet ein Eigenjagdbezirk der durch die Bundesforst bewirtschaftet wird. /47/.  

Bejagd werden in der Elbaue Nieder- und Hochwildreviere /48/. 

 

Fischerei   

Über rechtsgültige Pachtverträge ist der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt als Fische-
reiausübungsberechtigter für die Gewässer in der Elbaue eingesetzt /51/. Pachtgewässer in 
Untersuchungsgebiet hat der Anglerverband „Angelfreunde Schönhausen e.V.“. Vom Ang-
lerverband: „Stendaler Angelfreunde RAW e.V“ werden keine Elb-Nebengewässer befischt. 
Es erfolgt eine Befischung des Hauptlaufes der Elbe bis Elbkilometer: 392 /52/.  

Ab der Fähre Arneburg wird die Elbe beidseitig 10,4 km in Richtung Norden von einem priva-
ten Fischer (Fischer Jacobs) bewirtschaftet /52/.   

 

3.2.5 Landschaftspflege  

Die Bewirtschaftung der Flächen erfolgt im Rahmen der ordnungsgemäßen Land- und 
Forstwirtschaft bzw. im Rahmen der Unterhaltung (z.B. Deiche durch den LHW). Separate 
Landschaftspflegemaßnahmen sind nicht bekannt. 

 

3.2.6 Sonstige Nutzungen  

Militär 

Zwischen Hohengöhren und Storkau befindet sich ein Wasserübungsplatz. Hier finden gele-
gentlich militärische Übungen statt, die sich aber fast ausschließlich auf den Wasserbereich 
(Übersetzen) beschränken. Die umliegenden Offenlandflächen werden nur selten in den 
Übungsbetrieb einbezogen. Sollte hier doch eine Beschädigung durch die militärische Nut-
zung stattfinden, so ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal eine 
Schadensbehebung vereinbart /53/. 

An einzelnen Übersetzstellen des Wasserübungsplatzes ist das Ufer durch Betonplatten 
gesichert. 
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Durch die Bundesforst und Bundeswehr erfolgt keine Nutzung der auf dem Übungsplatz 
stockenden Auwälder. Sie werden der Sukzession überlassen /47/. 
 
Verkehr 

Hafenanlagen sind im Bereich der Stadt Arneburg sowie im Bereich des Industrie- und Ge-
werbeparks Altmark zu finden. Die Ufer sind hier verbaut zum Teil mit Spundwänden befes-
tigt und als naturfern / anthropogen überprägt einzustufen. 

Fährbetriebe sind zwischen Arneburg und Neuermark (Sommerhalbjahr) sowie zwischen 
Sandau und Büttnershof (ganzjährig) eingerichtet. Die Ufer sind auch hier befestigt. 

Geschotterte oder gepflasterte Buhnen sind entlang des gesamten Elbelaufs zu finden. 

Die Gleisanlagen der Strecke Berlin-Hannover stellen die südliche Grenze des FFH-Gebiets 
dar. Stillgelegte Gleisanlagen sind westlich der Ortslage Neuermark-Lübars vorhanden. Auf 
dem gegenüberliegenden, westlichen Elbufer sind die zugehörigen Gleisanlagen im Randbe-
reich der beiden Schutzgebiete zurückgebaut. 

 

Eine Stauanlage in Form einer Sohlschwelle ist im Untersuchungsgebiet nördlich Büttnershof 
an einem kürzlich angelegten temporären Gerinne zur Anbindung eines angrenzenden Alt-
wassers errichtet worden. Die Anlage wird bei Hochwässern mit jährlichem Wiederkehrinter-
vall überströmt. 

 
Befestigte Wege sind auf den Deichkronen in Form von abschnittsweise geschotterten, 
gespurten und asphaltierten Verteidigungswege angelegt. Sie sind Bestandteil des Elberad-
wanderwegs. Zu den Fähren bei Sandau und Arneburg sowie zu den Übersetzstellen des 
Wasserübungsplatzes führen gepflasterte oder asphaltierte Zubringer. 
 
Tourismus 

Die Tourismus- und Freizeitnutzung orientiert sich im Untersuchungsgebiet in erster Linie auf 
die Nutzung der Deiche für Spaziergänge sowie die Angel- und Jagdnutzung. Untergeordnet 
ist die Nutzung der Elbe für Wasserwanderungen zu nennen. 

Weiterhin verlaufen im Projektgebiet rechtselbisch Alternativrouten des Elberadwegs /54/. 
Der Radtourismus in diesem Gebiet verzeichnet stetig steigende Zahlen. 
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4 Bestand der FFH-Schutzgüter und Bewertung ihres Erhaltungs-
zustandes  

 

4.1 Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
 

4.1.1 Einleitung und Übersicht  

Die Gebietskulisse des Schutzgebietssystems NATURA 2000 wurde im Land Sachsen-
Anhalt zur Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie 
entwickelt und gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 28./29. Februar 2000 an die Bundesre-
gierung gemeldet. Die von der EU-Kommission geforderten Nachmeldungen von FFH-
Gebieten leistete das Land mit dem Kabinettsbeschluss vom 21.12.2004. In der Folge müs-
sen in sämtlichen gemeldeten Gebieten mit europäischem Schutzstatus Erfassungen zu den 
FFH-Lebensraumtypen sowie zu allen Biotopen, die derzeit keine Lebensraumtypen im 
Sinne der FFH-Richtlinie sind, durchgeführt werden /20/. 

Die Kartierung Offenland-Lebensräume des FFH-Gebiets Nr. 12 „Elbaue zwischen Sandau 
und Schönhausen“ wurde vom Büro für Landschaftsplanung Dr. Reichhoff GbR im Jahr 2008 
durchgeführt. Die Waldlebensraumtypen wurden im Rahmen der Waldkartierung 2004 er-
fasst. Die erfassten Biotope wurden beschrieben und bewertet. 

Während der Bearbeitung des vorliegenden Managementplans wurden nach der neuen 
Grenzfestlegung bzw. nach Prüfung der übergebenen Kartierdaten 15 Flächen neu aufge-
nommen und bewertet. Dabei handelt es sich um noch nicht kartierte Bereiche auf dem 
Wasserübungsplatz westlich Hohengöhren und nördlich Storkau, Flächen auf dem Arnebur-
ger Hang, zwei Grünlandflächen westlich Neuermark-Lübars, einer Hartholzauenfläche 
westlich Hohengöhren und einer Sukzessionsfläche östlich dem IGPA-Gelände. 

 

Plausibilitätsprüfung 

Im Rahmen der Managementplanung war eine Plausibilitätskontrolle der Offenland-
Lebensraumtypen vorgesehen.  

Während des Abgleichs der Flächengrenzen auf der übergebenen Topographischen Karte 
1:10.000 („Standardausgabe“) wurde festgestellt, dass die Grenzen teilweise erhebliche 
Abweichungen aufwiesen. Nach kurzer Rücksprache mit der Fa. Reichhoff wurde festge-
stellt, dass die Differenzen aus der Verwendung einer anderen Kartengrundlage, der TK 10 
„Ausgabe Staat“ (TK 10 besitzt einen älteren Stand), resultieren. Die TK 10 „Ausgabe Staat“ 
bildet die Basis für die graphische Verarbeitung der Daten in der BIOLRT-Datenbank (BIO-
GIS). Die Flächengrenzen wurden während der Bearbeitung auf die TK 10 – „Standardaus-
gabe“ sowie das Luftbild angepasst, um zu erwartende Konflikte bei der Zuteilung von 
Flurstücken und Feldblöcken während der Nutzerabstimmung zu vermeiden. 

Zur Verifizierung der Daten der Kartierung und Bewertung der Vorkommen der in Anhang I 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie aufgeführten Offenland-Lebensraumtypen wurden 
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stichprobenhaft 5 % der Daten überprüft und pflanzensoziologisch vor Ort kontrolliert. Die 
Ergebnisse der Verifizierung sind in einem Prüfbericht in Anhang 1 zu finden. 

In Tabelle 4 sind die im Standarddatenbogen (SDB) der Europäischen Kommission mitgeteil-
ten Vorkommen von Lebensraumtypen mit Flächenangaben, einschließlich der Bewertungen 
des Erhaltungszustands (EZ) sowie die aktuell ermittelten Größen, dargestellt. Die Flächen-
größe und der Erhaltungszustand sind Ergebnis der Bestandsaufnahme. Bestimmend bei 
der Aggregation der Teilbewertungen zum Erhaltungszustand auf Gebietsebene ist jeweils 
die Kategorie mit den überwiegenden Flächenanteilen, es sei denn, die Kategorie C hat 
Flächenanteile von mehr als 25%. In diesem Fall ist C bestimmend. Für die Bearbeitung sind 
die aktuell ermittelten Lebensraumtypen maßgeblich. Die Lebensraumtypen mit Angabe der 
Bewertung der Teilflächen sind in Karte 4 dargestellt. 
 
Tabelle 4: Gemeldete Vorkommen von LRT und aktuell ermittelte LRT des Anhangs I (Kennzeichnung 

der Prioritären LRT mit *) 
Angaben nach SDB Angaben nach Ersterfassung LRT 

Fläche in 
ha 

EZ Fläche in 
ha 

EZ Teilflächen

2330-Dünen mit offenen Grasflächen mit 
Corynephorus und Agrostis 5 B 0,37 B 5

3150-Natürliche eutrophe Seen mit einer 
Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 25 B 53,55 B 96

3270-Flüsse mit Schlammbänken mit Vege-
tation des Chenopodion rubri p.p. und des 
Bidention p.p. 200 A 64,31 B 42

6120-*Trockene, kalkreiche Sandrasen - - 7,29 B 3

6210-Naturnahe Kalk-Trockenrasen und 
deren Verbuschungsstadien (Festuco-
Brometalia) (* besondere Bestände mit 
bemerkenswerten Orchideen) 1 C 0,25 C 1

6430-Feuchte Hochstaudenfluren der plana-
ren und montanen bis alpinen Stufe 300 B 42,97 B 53

6440-Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion 
dubii) 60 B 53,51 A 17

6510-Magere Flachland-Mähwiesen (Alope-
curus pratensis, Sanguisorba officinalis) 100 C 177,69 C 35

9160-Subatlantischer oder mitteleuropäi-
scher Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 9 D - - -

9170-Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
(Galio-Carpinetum), 6 D 32,38 B 10

91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  50 B 27,05 B 13
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Angaben nach SDB Angaben nach Ersterfassung LRT 

Fläche in 
ha 

EZ Fläche in 
ha 

EZ Teilflächen

91F0-Hartholzauenwälder mit Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior (Ulmenion minoris) 100 B 71,11 B 33

Summe Flächengröße 856  530,73  

Summe Flächengröße ohne LRT 9160, 
9170, 91E0, 91F0 591  399,94  

Mit 400 ha werden 16 % des FFH-Gebiets (insgesamt 2.433,37 ha) von Lebensraumtypen 
des Offenlands eingenommen. Die Lebensraumtypen sowie deren Bewertung sind in Karte 4 
dargestellt. Im Rahmen der Meldung im Jahr 2004 an die Europäische Kommission wurden 
im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet elf Lebensraumtypen (davon ein prioritärer LRT) 
mitgeteilt.  

Im Zuge der Managementplanung wurde ein Lebensraumtyp im Gebiet (LRT 6120*) ermit-
telt, welcher im Zuge der Gebietsmeldung noch nicht erfasst wurde. Dabei handelt es sich 
um den prioritären Lebensraumtyp: 

• 6120 * Trockene, kalkreiche Sandrasen. 

 

Nicht aufgefunden, aber im Standarddatenbogen vermerkt, sind: 

• 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-
 Hainbuchenwald (Carpinion betuli) 

 

Entwicklungspotenziale wurden für folgende Lebensraumtypen festgestellt: 

• 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 

 Hydrocharitions, 

• 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des 

 Bidention p.p., 

• 6120 * Trockene, kalkreiche Sandrasen 

• 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe, 

• 6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii), 

• 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 

• 91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

 incanae, Salicion albae) sowie 

• 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

 excelsior (Ulmenion minoris). 
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In der Waldkartierung wurde 2004 eine Fläche als LRT 9190 – Alte bodensaure Eichenwäl-
der auf Sandebenen ausgewiesen. Im Nebencode wurde die Fläche als 91F0 - Hartholzau-
enwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior (Ulmenion mino-
ris) eingestuft. Nach einer aktuellen Vorortbegehung und der Einschätzung des Artinventars 
ist die Fläche 2009 als Hartholzauenwald (91F0 - Hartholzauenwälder mit Quercus robur, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior (Ulmenion minoris) zu bewerten. Entspre-
chend ist die Fläche in die nachfolgenden Bewertungen eingegangen.   

 

Die folgende Tabelle zeigt die flächenhafte und prozentuale Verteilung der Erhaltungszu-
stände für die einzelnen Lebensraumtypen im FFH-Gebiet 12. 

 
Tabelle 5: Flächenhafte und prozentuale Verteilung der Erhaltungszustände der einzelnen LRTs 

 
LRT-Code Gesamt- 

bewertung 
Flächen- 
anzahl 

Fläche in ha Anteil an der 
Gesamtfläche 
des LRT in % 

2330         
  A - -   
  B 5 0,3728 100 
  C - -   
Gesamt  5 0,3728   
3150      
  A - -   
  B 85 48,8498 91 
  C 11 4,7045 9 
Gesamt  96 53,5543   
3270      
  A 5 8,6131 13 
  B 33 52,1883 81 
  C 4 3,5043 6 
Gesamt  42 64,3057   
6120      
  A - -   
  B 3 7,2948 100 
  C - -   
Gesamt  3 7,2948   
6210      
  A - -   
  B - -   
  C 1 0,2506 100 
Gesamt  1 0,2506   
6430  1 0,2506   
  A 15 15,4609 36 
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LRT-Code Gesamt- 
bewertung 

Flächen- 
anzahl 

Fläche in ha Anteil an der 
Gesamtfläche 
des LRT in % 

  B 31 23,859 56 
  C 7 3,647 8 
Gesamt  53 42,9669   
6440      
  A 8 29,5675 55 
  B 7 16,2022 30 
  C 2 7,7369 15 
Gesamt  17 53,5066   
6510      
  A 3 8,8416 5 
  B 24 72,4483 41 
  C 8 96,417 54 
Gesamt  35 177,7069   
9170      
  A - -   
  B 6 26,0782 81 
  C 4 6,3059 19 
Gesamt  10 32,3841   
91E0      
  A 1 0,6967 3 
  B 9 16,6266 61 
  C 3 9,7263 36 
Gesamt  13 27,0496   
91F0      
  A 3 16,1077 23 
  B 21 40,94 57 
  C 9 14,0148 20 
Gesamt   33 71,0625   

 

4.1.2  Beschreibung der Lebensraumtypen  

Die Beschreibungen zu den Lebensraumtypen wurden zum Großteil aus dem Bericht der 
Offenland-Lebensraumkartierung der Firma LPR Landschaftsplanung Reichhoff GbR über-
nommen /20/. Die Erhaltungszustände der Flächen sind in den Karten 4.1 – 4.9 dargestellt. 

 

4.1.2.1 LRT 2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 0,37 ha 
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Flächengröße Entwicklungsflächen: - 

Dünenstandorte sind im FFH-Gebiet selten. Lediglich südwestlich der Ortslage Wulkau am 
Rand der Kiehnheide ist der LRT in seiner typischen Ausbildung vorhanden. Er nimmt einen 
Flächenanteil von 0,08 % im FFH-Gebiet ein.  

 

Allgemeine Charakteristik des LRT 
 

Der Lebensraumtyp wird von niederwüchsigen, meist sehr lückigen Grasfluren, die auf bo-
densauren Binnendünen vorkommen, gebildet. Zwischen den Grashorsten sind oft Strauch-
flechtendecken entwickelt, die als eigene Gesellschaften aufgefasst werden können. In 
Sachsen-Anhalt kommen Bestände des LRT 2330 nur an den Rändern des Elbtals sowie 
stellenweise in der Altmark vor. Es bestehen Kontakte zu dem LRT 2310 (Trockene Sand-
heiden mit Calluna und Genista) /26/. 

 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Es treten dünn besiedelten Pionierfluren aus Silbergras (Corynephorus canescens) und 
beigesellten Strauchflechten (Cladonia spec.) im FFH-Gebiet auf. Kennzeichnende Arten der 
Frühlingsspark-Silbergras-Gesellschaften (Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis)  
sind Silbergras (Corynephorus canescens), Sand-Segge (Carex arenaria), Berg-
Sandköpfchen (Jasione montana), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella), Kleiner Amp-
fer (Rumex acetosella), Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) und Haar-Schwingel (Festuca 
filiformis).  

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die Biotope des FFH-LRT 2330 wurden in ihrer Struktur, in der Vollständigkeit des lebens-
raumtypischen Arteninventars und in ihren Beeinträchtigungen durchgängig mit gut (B) be-
wertet, was insgesamt zu einem guten Erhaltungszustand (B) in der Gesamtbewertung führt. 
Ziel ist es diesen Zustand zu erhalten und es gilt das Verschlechterungsverbot. 

Tabelle 6 zeigt die einzelflächenkonkreten Bewertungsergebnisse des LRT im Vergleich zum 
aktuellen Gesamt-Erhaltungszustand (EZ) und dem Ziel-Erhaltungszustand im FFH-Gebiet 
dargestellt. 

 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 53 

Tabelle 6: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 2330 
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10001 2330 2123 B B B B B B B (Erhalt) 

10002 2330 10877 B B B B B B B (Erhalt) 

10003 2330 2800 B B B B B B B (Erhalt) 

10004 2330 2556 B B B B B B B (Erhalt) 

10005 2330 285 B B B B B B B (Erhalt) 

 

Fazit 

Durch Sukzession sind Silbergras-Pionierfluren im Land Sachsen-Anhalt im Rückgang beg-
riffen und demnach als gefährdete Pflanzengesellschaft (Kat. 3) eingestuft /27/. Auch der 
Biotoptyp gilt als gefährdet (Kat. 3) /28/. Sandpionierfluren sind gemäß § 37 NatSchG des 
Landes Sachsen-Anhalt gesetzlich geschützt /20/.  

Um den guten Zustand der Dünenflächen zu erhalten, sollte ein hoher Anteil von Offen-
standorten aus Sandrohböden durch bereits teilweise durchgeführte extensive Nutzung 
erhalten bleiben. Darüber hinaus sind Nährstoffeinträge zu vermeiden. Eine extensive Be-
wirtschaftung durch Schafbeweidung fördert den Gehölzverbiss und die Offenhaltung und 
wirkt somit der Sukzession entgegen. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 1: Silbergrasflur westlich Wulkau, Erhaltungszustand B (Fläche: 10002) 

 

4.1.2.2 LRT 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions  

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 53,55 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 40,32 ha 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Innerhalb der Überflutungsaue tritt eine Vielzahl von natürlichen Auengewässern auf. Dazu 
gehören vor allem die Altarme und Altwasser, die durch Abtrennung von Flussmäandern 
infolge von Flusslaufverlagerungen entstanden sind. Weiterhin existieren zahlreiche Flutrin-
nen und Kolke als natürliche Kleingewässer, die durch die erodierende Kraft des fließenden 
Hochwassers entstehen. Die Gewässer sind je nach Tiefe als permanente oder – überwie-
gend – als temporäre Gewässer eingestuft. Als dritter Stillgewässertyp kommen Abgra-
bungsgewässer vor, die bei entsprechender Morphologie sehr schnell naturnahe Zustände 
einnehmen. Im Bereich der Qualmwasserpolder befinden sich perennierende und temporäre 
Gewässer, die vom Qualmwasser gespeist werden. Für alle genannten Gewässertypen 
erfolgte bei entsprechender Biotopausbildung sowie entsprechendem Artvorkommen eine 
Einstufung in den FFH-LRT 3150 /26/. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Charakteristische Pflanzenarten des FFH-Lebensraumtyps 3150, die im Untersuchungsge-
biet aufgefunden wurden, sind Gemeines Hornblatt (Ceratophyllum demersum), Kleine Was-
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serlinse (Lemna minor), Untergetauchte Wasserlinse (Lemna trisulca), Froschbiss (Hydro-
charis morsusranae), Schwimmfarn (Salvinia natans), Vielwurzelige Teichlinse (Spirodela 
polyrhiza), Krebsschere (Stratiotes aloides), Ähren-Tausendblatt (Myriophyllum spicatum), 
Krauses Laichkraut (Potamogeton crispus), Spiegelndes Laichkraut (Potamogeton lucens), 
Haarförmiges Laichkraut (Potamogeton trichoides), Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus aquati-
cus ssp. peltatus) oder Spreizender Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus circinatus). Hinzu 
gesellen sich weitere Wasserpflanzen wie Weiße Seerose (Nymphaea alba), Gelbe Teichro-
se (Nuphar lutea), Quirl-Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum), Kanadische Wasserpest 
(Elodea canadensis), Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans), Wasserfeder (Hot-
tonia palustris) oder Zartes Hornblatt (Ceratophyllum submersum). In den Abgrabungsge-
wässern westlich der Ortslage Hohengöhren konnten zusätzlich Artvorkommen der Wasser-
moose (Fontinalis spec.) und Armleuchteralgen (Chara spec.) nachgewiesen werden /20/. 

Die überwiegend naturnahe bis natürliche Ausprägung der Stillgewässer ist unter anderem 
auch auf die artenreichen Ufer- und Verlandungsbereiche zurückzuführen. Neben verschie-
denen Röhrichten und Seggenriedern, sind hier ebenfalls Annuellenfluren, Flutrasen und 
Feuchte Hochstaudenfluren stete Begleitgesellschaften. Alte Ufergehölze, vorwiegend aus 
Weiden (Salix spec.) und Schwarz-Pappeln (Populus nigra), lockern die Ufersäume zusätz-
lich auf. 

Typische Pflanzengesellschaften der Auengewässer im Untersuchungsgebiet sind: 

Wasserpflanzen 

• Gesellschaft des Gewöhnlichen Hornblattes (Ceratophylletum demersi) 

• Wasserlinsen-Decken (Lemnion minoris) mit der Teichlinsen-Gesellschaft (Lemno-
 Spirodeletum polyrrhizae) und der Schwimmfarn-Gesellschaft (Spirodelo-Salvinietum
 natantis) 

• Wurzelnde Unterwasserpflanzen-Gesellschaften (Potamogetonion pectinati) mit der 
Gesellschaft des Spiegelnden Laichkrauts (Potamogetonetum lucentis), der Gesell-
schaft des Haarblättrigen Laichkrauts (Potamogetonetum trichoidis) oder der Was-
serpest-Gesellschaft (Elodeetum canadensis) 

• Schwimmblatt-Gesellschaften (Nymphaeion albae) mit der Wasserknöterich-
Schwimmlaichkraut-Gesellschaft (Polygono-Potamogetonetum natantis) und der 
Tausendblatt-Teichrosen-Gesellschaft (Myriophyllo-Naupharetum luteae) 

• Gesellschaft des Gemeinen Wasserhahnenfußes (Ranunculetum aquatilis) mit Ra-
nunculus aquaticus ssp. peltatus 

 

Verlandungsvegetation und Röhrichte 

• Gesellschaften der Großröhrichte (Phragmition australis) mit dem Schilf-Röhricht 
(Phragmitetum australis), dem Wasserschwaden-Röhricht (Glycerietum maximae), dem 
Igelkolben-Röhricht (Sparganietum erecti), dem Kalmus-Röhricht (Acoretum calami) 
sowie der Sumpfkresse-Pferdesaat-Gesellschaft (Rorippo-Oenanthetum aquaticae) 

• Gesellschaften der Großseggenriede (Caricion elatae) mit dem Rohrglanzgras-
Röhricht (Phalaridetum arundinaceae), dem Schlankseggen-Ried (Caricetum gracilis) 
und dem Röhricht der Bastard-Strandsimse (Phalarido-Bolboschoenetum laticarpii) 
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• Gesellschaften der Kleinröhrichte (Eleocharito-Sagittarion sagittifoliae) mit dem Pfeil-
kraut-Igelkolben-Kleinröhricht (Sagittario-Sparganietum emersi), dem Schwanenblu-
men-Kleinröhricht (Butometum umbellati), dem Reisquecken-Röhricht (Leersietum ory-
zoidis), den Gesellschaften der Gewöhnlichen und Einspelzigen Sumpfsimse (Eleocha-
rietum palustris, Eleocharietum uniglumis) 

• Feuchte Hochstaudenfluren (Convolvulion sepium) u.a.  

Bewertung des Erhaltungszustands  

Insgesamt wurden auf 2,2 % der Gesamtfläche des FFH-Gebiets Stillgewässer des FFH-
LRT 3150 eingestuft. Auf weiteren 1,7 % besteht ein Entwicklungspotenzial zu diesem Le-
bensraumtyp. 

Die Einstufung der Erhaltungszustände ergab eine gute Bewertung (B) des FFH-LRT 3150, 
wobei die Parameter Strukturen und Beeinträchtigungen in der Regel mit hervorragend (A) 
bis gut (B) beurteilt wurden. Zur Abwertung führte oftmals eine durchschnittliche bis be-
schränkte Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars (C) /20/.  

Ziel für den LRT 3150 im FFH-Gebiet 12 ist es den guten Zustand (B) der Flächen (91 %) zu 
erhalten und die Flächen (9 %), welche sich momentan noch in einem mittleren bis schlech-
ten Zustand (C) befinden, wieder herzustellen. 
 
Tabelle 7: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 3150 
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10006 3150 2969 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10007 3150 1933 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10008 3150 1114 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10009 3150 1107 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10010 3150 4877 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10011 3150 2244 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10012 3150 282 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10013 3150 3430 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10014 3150 20858 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10015 3150 2349 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10016 3150 3225 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10017 3150 576 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
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10018 3150 655 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10019 3150 1629 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10020 3150 2005 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10021 3150 1256 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10022 3150 11121 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10023 3150 666 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10024 3150 1246 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10025 3150 418 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10026 3150 1119 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10027 3150 3699 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10028 3150 2371 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10029 3150 3563 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10030 3150 3649 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10031 3150 1796 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10032 3150 5627 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10033 3150 1093 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10034 3150 1433 B A C B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10035 3150 916 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10036 3150 3553 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10037 3150 1454 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10038 3150 537 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10039 3150 7787 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10040 3150 10732 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10041 3150 715 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10042 3150 8981 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10043 3150 267 B B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10044 3150 864 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10045 3150 368 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10046 3150 2807 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10047 3150 681 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10048 3150 2043 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10049 3150 148 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10050 3150 120 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10051 3150 1041 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10052 3150 52933 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10053 3150 3228 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
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10054 3150 4202 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10055 3150 152 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10056 3150 1631 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10057 3150 2548 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10058 3150 1440 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10059 3150 26708 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10060 3150 3948 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10061 3150 467 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10062 3150 539 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10063 3150 1523 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10064 3150 3552 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10065 3150 2042 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10066 3150 1613 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10067 3150 11937 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10068 3150 11184 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10069 3150 15145 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10070 3150 8261 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10071 3150 2325 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10072 3150 886 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10073 3150 29536 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10074 3150 1156 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10075 3150 1056 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10076 3150 17581 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10077 3150 5877 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10078 3150 1925 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10079 3150 12053 B C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10080 3150 2110 B B A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10081 3150 926 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10082 3150 7148 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10083 3150 4445 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10084 3150 2290 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10085 3150 473 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10086 3150 35663 A C A B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10087 3150 31041 A C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10088 3150 4183 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10089 3150 32075 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
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10090 3150 11372 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10091 3150 843 A C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10092 3150 2186 C C B C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10093 3150 1172 C C B C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10094 3150 16369 C C B C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10095 3150 2528 C C B C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10096 3150 2281      C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10097 3150 8985 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10098 3150 7507 B C B C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10099 3150 591 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10100 3150 1459 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)
10101 3150 3124 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung)

 

Fazit 

Stillgewässer zählen zu den in Sachsen-Anhalt nach § 37 NatSchG geschützten Biotopen. 
Altwasser sind in der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen als stark gefährdet (Kat. 2) 
geführt. Temporäre Gewässer sowie weitgehend sich selbst überlassene Abbaugewässer 
sind als gefährdet (Kat. 3) eingestuft /28/. 

Reisquecken-Röhrichte (Leersietum oryzoidis) und Schwimmfarn-Gesellschaften (Spirodelo-
Salvinietum natantis) gehören zur den stark gefährdeten Pflanzengesellschaften (Kat. 2) im 
Land Sachsen-Anhalt. Gesellschaften des Spiegelnden Laichkrautes (Potamogetonetum 
lucentis), des Haarblättrigen Laichkrautes (Potamogetonetum trichoidis), des Gemeinen 
Wasserhahnenfußes (Ranunculetum aquatilis), des Zarten Hornblattes (Ceratophylletum 
submersi) sowie Pfeilkraut-Igelkolben-Kleinröhrichte (Sagittario-Sparganietum emersi) sind 
gefährdet (Kat. 3) /27/ /20/. 

Die Gewässer im FFH-Gebiet befinden sich in einem naturnahen Zustand und werden in der 
Aue bei Hochwasser überstaut. Wasserführung und Wasserqualität der Gewässer ist damit 
direkt abhängig von der Wasserführung und Wasserqualität der Elbe. Maßgeblich für die 
Erhaltung des guten Zustands der Gewässer im FFH-Gebiet sind somit die dauerhafte Was-
serführung, keine Verschlechterung der chemischen Eigenschaften des Wassers und Erhalt 
der Habitatstrukturen und des typischen Arteninventars.  
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Fotodokumentation 

 
Foto 2: Besonntes Auengewässer, Erhaltungszustand B (Fläche 10027)  

 

 
Foto 3: Naturnahes dem Gelände des Kiesabbaugelände Hohengöhren mit Arten des LRT 3150, 

Erhaltungszustand C (Fläche: 10093) 
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Foto 4: Natürlicher Altarm nördlich der Bahntrasse Berlin-Hannover, Entwicklungsfläche LRT 3150 

(Fläche: 20044) 

 

4.1.2.3 LRT 3270 Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri 
p.p. und des Bidention p.p. 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 64,31 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 71,42 ha 

 

Im Elbgebiet sind annuelle Flussuferfluren vorwiegend entlang der Gleitufer und im Bereich 
der Buhnenfelder anzutreffen. Daneben kommen sie auf beschädigten Buhnenrücken und –
köpfen sowie in höheren Uferbereichen vor, auf denen die perennierende Vegetation durch 
Eisgang abgetragen wurde. Als schmale Bänder sind schüttere, meist artenarme annuelle 
Uferfluren auch unterhalb geschütteter oder gepflasterter Uferbefestigungen zu finden. 

Die Ausdehnung der Gesellschaften schwankt jährlich in Abhängigkeit von der Dauer und 
dem Zeitpunkt des Einsetzens von Niedrigwasserperioden. Von annuellen Uferfluren werden 
sowohl kiesige und sandige, während des Sommers stark austrocknende Rohböden als 
auch schluffig tonige Substrate mit besserer Wasserversorgung während der Niedrigwasser-
perioden besiedelt. 

Annuelle Uferfluren sind im gesamten Untersuchungsgebiet entlang der Elbufer verbreitet. Je 
nach Uferbeschaffenheit und Wasserstand der Elbe können sie eine Breite von 2,00 m bis zu 
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80,00 m aufweisen. Daneben sind Gesellschaften annueller Uferfluren auch an den Rändern 
von Altwassern und Flutrinnen zu finden. 

Flächen des FFH-LRT 3270 nehmen 2,6 % der terrestrischen Gesamtfläche des FFH-
Gebietes „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ ein. Für weitere 0,3 % besteht ein 
Entwicklungspotenzial. Eine gesonderte Stellung nimmt der Flusslauf Elbe ein. Er ist als 
Bestanteil des Lebensraumtyps 3270 zu sehen, wurde aber aufgrund der besseren Darstell-
barkeit auf der Karte mit dem Buchstabencode FFG geführt. Der Flusslauf einschließlich der 
angrenzenden Uferfluren nehmen als FFH-Lebensraumtyp 3270 somit 26,28 % der Gesamt-
fläche des FFH-Gebiets ein /20/. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Annuelle Uferfluren besiedeln Pionierstandorte, die durch Substratumlagerung bei Hochwäs-
sern, durch mechanische Zerstörung der Vegetationsdecke im Bereich ausdauernder Pflan-
zengesellschaften (Röhrichte, Staudenfluren) bei Eisgang oder durch langfristige Überstau-
ung ausdauernder Pflanzengesellschaften bei Hochwässern innerhalb der Vegetationsperio-
de entstehen. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Die dominierenden Pflanzengesellschaften sind die Zweizahn-Wasserpfeffer-Gesellschaft 
(Bidenti tripartiti-Polygonetum hydropiperis) auf schluffig-tonigen Substraten mit hohem 
Anteil organischer Substanz sowie Gesellschaften des Graugrünen Gänsefußes (Chenopo-
dion glauci) mit der Elbespitzkletten-Gesellschaft (Xanthio albini-Chenopodietum rubri) oder 
der Gesellschaft des Feigenblättrigen Gänsefußes (Chenopodietum ficifolii) auf kiesig-
sandigen Ablagerungen. Auf sandigen bis schlammigen Böden, vor allem an den Rändern 
von trockenfallenden Zuflüssen, treten gelegentlich Schlammlings-Fluren (Cypero fusci-
Limoselletum aquaticae) auf. Weiter landwärts gehen die annuellen Uferfluren in Röhricht- 
und Riedbestände aus Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea), Schilf (Phragmites australis), 
Schlank-Segge (Carex acuta) und Bastard-Strandsimse (Bolboschoenus laticarpus) über. 

Zu den vorkommenden lebensraumtypischen Arten zählen u.a. Spieß-Melde (Atriplex 
prostrata), Dreiteiliger Zweizahn (Bidens tripartita), Graugrüner Gänsefuß (Chenopodium 
glaucum), Feigenblättriger Gänsefuß (Chenopodium ficifolium), Vielsamiger Gänsefuß (Che-
nopodium polyspermum), Hirschsprung (Corrigiola litoralis), Elbe-Liebesgras (Eragrostis 
albensis), Acker-Schöterich (Erysimum cheiranthoides), Schlammling (Limosella aquatica), 
Ampfer- Knöterich (Persicaria lapathifolia), Kleiner Wegerich (Plantago major ssp. interme-
dia), Portulak (Portulaca oleracea), Gemeine und Wilde Sumpfkresse (Rorippa palustris, 
R.sylvestris) sowie Elbe-Spitzklette (Xanthium albinum) /20/. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die annuellen Uferfluren der Elbe wurden insgesamt als gut (Erhaltungszustand B) mit einem 
weitgehend vollständigen lebensraumtypischen Arteninventar (A) bewertet. Mindernd wirkt 
sich der technische Ausbau der Elbe mit Buhnen oder mit Uferbefestigungen in Form von 
Steinschüttungen aus. Der Parameter Struktur wurde daher mit gut bis durchschnittlich / 
beschränkt (B-C) bemessen. Beeinträchtigungen wurden gelegentlich durch intensiven Vieh-
tritt von Weidevieh (Schafe, Rinder, Pferde), seltener durch Erholungs- und Freizeitnutzung 
festgestellt. Die Beeinträchtigungen wurden daher mit hervorragend bis gut (A, B) bewertet. 

Ziel für den Erhaltungszustand des LRT 3270 ist es den sehr guten und guten Zustand der 
Flächen (94 %) zu erhalten bzw. die Flächen welche sich im mittleren bis schlechten Zustand 
befinden, (6 %) wieder herzustellen. 
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Tabelle 8: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 3270 
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10102 3270 31431 B A A A A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10103 3270 15303 A A A A A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10104 3270 9110 B B A A A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10105 3270 13241 B A A A A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10106 3270 17046 B A A A A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10107 3270 12676 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10108 3270 22482 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10109 3270 54245 C A A B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10110 3270 11692 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10111 3270 21782 C A A B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10112 3270 9770 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10113 3270 16958 C A A B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10114 3270 18490 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10115 3270 8527 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10116 3270 13505 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10117 3270 5380 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10118 3270 7144 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10119 3270 10926 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10120 3270 22280 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10121 3270 18758 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10122 3270 14414 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10123 3270 4150 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10124 3270 8364 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10125 3270 460 B B A B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10126 3270 7311 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10127 3270 10303 C A C B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10128 3270 3667 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10129 3270 24359 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10130 3270 33530 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10131 3270 8033 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10132 3270 54661 B B B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10133 3270 5227 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10134 3270 12421 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
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10135 3270 4965 B B A B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10136 3270 8570 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10137 3270 14419 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10138 3270 15881 B A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10139 3270 36533 C A B B A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10140 3270 7680 C B C C A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10141 3270 2289 B B B C A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10142 3270 15557 B B B C A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10143 3270 9517 C C C C A B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Annuelle Flussuferfluren sind gemäß § 37 NatSchG des Landes Sachsen-Anhalt als natürli-
che und naturnahe Bereiche fließender Binnengewässer gesetzlich geschützt. Die Elbe ist 
als sommerwarmer Fluss (Breite über 5 m, ausgebaut mit Buhnen, bedingt naturnahe Ufer-
strukturen) in der Roten Liste als stark gefährdeter Biotoptyp (Kat. 2) eingestuft /28/. Die 
Schlammlings-Flur (Cypero fusci-Limoselletum aquaticae) ist in Sachsen-Anhalt eine gefähr-
dete (Kat. 3) Pflanzengesellschaft /27/ /20/. 

Maßgeblich für die Erhaltung des guten Zustands des LRT sind ein naturnaher Wasserhaus-
halt von Fluss und Niederung sowie der Verzicht auf weiteren Uferverbau. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 5: Großflächige Uferannuellenflur, Erhaltungszustand A (Fläche 10106) 

 
Foto 6: Elbspitzklettengesellschaft, Erhaltungszustand B (Fläche 10136) 
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Foto 7: Entwicklungsfläche mit Arten des LRT 3270, mit desolatem Uferverbau (Fläche: 20065) 

 

4.1.2.4 LRT 6120 * Trockene, kalkreiche Sandrasen 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 7,92 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 6,93 ha 

 

Biotope des FFH-LRT 6120 sind im Gebiet lediglich südwestlich der Ortslage Wulkau am 
Rand der Kiehnheide vorhanden. Hier stehen sie im engen Kontakt zu den ebenfalls vor-
kommenden Silbergras-Fluren (Spergulo morisonii-Corynephoretum canescentis). 

Trockene, kalkreiche Sandrasen nehmen 0,3 % Flächenanteil im FFH-Gebiet ein. Für weite-
re Biotope (RSY – Sonstige Sandtrockenrasen / Pionierfluren) auf einer Fläche von 0,26 % 
der Gesamtfläche besteht ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT 6120. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Der LRT umfasst lückige, reichere Sandtrockenrasen mit Vorkommen subkontinental bis 
kontinental verbreiteter Arten auf Binnendünen und ebenen Sandstandorten. Im Gebiet 
kommen Grasnelken-Gesellschaften (Armerion elongatae) auf trockenen, nährstoffarmen, 
sandigen Böden vor. Sie folgen gewöhnlich den Silbergras-Pionierfluren auf Böden mit be-
reits stärker entwickeltem Humusgehalt /26/. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Zu den charakteristischen Pflanzenarten zählen Gemeine Grasnelke (Armeria elongata), 
Frühe Segge (Carex praecox), Rauhblatt-Schwingel (Festuca brevipila), Sand-Strohblume 
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(Helichrysum arenarium) und Heide-Nelke (Dianthus deltoides). Weiterhin kommen Kartäu-
ser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Sand-Segge (Carex arenaria), Falscher Schaf-
Schwingel (Festuca valesiaca ssp. parviflora), Feld-Beifuß (Artemisia campestris), Echtes 
Labkraut (Galium verum agg.), Hasenklee (Trifolium arvense), Kleiner Ampfer (Rumex ace-
tosella), Scharfer Mauerpfeffer (Sedum acre), Berg-Sandköpfchen (Jasione montana), Rotes 
Straußgras (Agrostis capillaris), Kanadisches Berufskraut (Conyza canadensis) und andere 
Magerkeitszeiger vor. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die ermittelten Erhaltungszustände des FFH-Lebensraumtyps sind insgesamt mit gut (B) zu 
bewerten. Strukturen und Beeinträchtigungen wurden durchgängig als gut (B) eingeschätzt. 
Die Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars variierte hingegen von gut (B) 
bis durchschnittlich beschränkt (C). 

Ziel für den Erhaltungszustand des LRT 6120 ist den guten Zustand der Flächen (100 %) zu 
erhalten (Verschlechterungsverbot). 
 
Tabelle 9: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 6120 
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10144 6120 3465 B C B B B B B (Erhalt) 

10145 6120 8142 B C B B B B B (Erhalt) 

10146 6120 61341 B B B B B B B (Erhalt) 

 

Fazit 

Trocken- und Halbtrockenrasen sind im Land Sachsen-Anhalt gemäß § 37 NatSchG gesetz-
lich geschützt. Sandtrockenrasen sind laut Roter Liste zu den gefährdeten bis stark gefähr-
deten Biotoptypen (Kat. 2-3) zu zählen /28/ /20/. 

Maßgeblich für die Erhaltung des guten Zustands der LRT 6120 ist die Gewährleistung der 
Standortbedingungen mit der dauerhaften Offenhaltung durch Nutzung. Gehölzsukzessionen 
sind zu vermeiden. Die bisher durchgeführte extensive Nutzung ist für den Erhalt des LRT 
notwendig. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 8: Artenreicher Sandtrockenrasen am Rand des angrenzenden bewaldeten Dünenkomplexes 

(Fläche: 10145) 

 

4.1.2.5 LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchi-
deen) 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 0,25 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: - 

Der LRT 6210 ist im gesamten Gebiet nur noch mit einer Fläche im Bereich des Arneburger 
Hangs südlich von Arneburg vertreten. Diese Fläche wurde als Flächennaturdenkmal „Arne-
burger Kräuterwiese“ ausgewiesen. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Der Lebensraumtyp umfasst Trocken- und Halbtrockenrasen submediterraner bis subkonti-
nentaler Prägung, die große Teile der Schwingel-Trespen-Trocken- und Halbtrockenrasen 
(Festuco-Brometea) einschließen. 

Der prioritär zu schützende Lebensraum “Besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchi-
deen” muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 2 bundesweit gefährdete 
Orchideenarten, 4-5 charakteristische Orchideenarten, sehr große, überregional bedeutsame 
Bestände einzelner charakteristischer Orchideenarten. 
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Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Folgende lebensraumtypkennzeichnende Arten der naturnahen Kalk-Trockenrasen sind im 
Gebiet kartiert worden: Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum), Tauben-Skabiose 
(Scabiosa columbaria), Arznei-Schlüsselblume (Primula veris) und Knackelbeere (Fragaria 
viridis). Weitere charakteristische Arten sind: Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria), 
Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), Hopfenklee (Medicago lupulina), Feld-Mannstreu 
(Eryngium campestre), Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) und Echtes Labkraut 
(Galium verum). 

Die Kalktrockenrasenarten sind in die Pflanzengesellschaftsklasse Festuco-Brometea einzu-
ordnen.  

Bewertung des Erhaltungszustands 

Der LRT ist nur noch in seiner minimalen Ausprägung aufzufinden. Durch die starke Verbu-
schung der Fläche (ca. 70 %) treten die Charakterarten nur noch in Relikten auf. Der Erhal-
tungszustand ist mit C zu bewerten.  

Ziel ist es, den einzigen Standort des LRT 6210 im FFH 12 wieder herzustellen, um diesen in 
einen besseren Zustand (B) zu überführen.  

 
Tabelle 10: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 6120 
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10307 6210 2506 C C C C C C B (Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund (LRT 6210) wurden in der 
Roten Liste der Farn und Blütenpflanzen des Landes Sachsen-Anhalt als gefährdete Biotop-
typen (Kat. 3) eingestuft /28/. Des Weiteren sind die nach § 37 NatSchG LSA geschützt.  

Für den Erhalt und die Entwicklung des Lebensraumtyps sind unbedingt Pflegemaßnahmen 
notwendig, da die Charakterarten nur noch reliktär auftreten. Zur Förderung der krautigen 
Arten und zur Auflichtung des Bestands sind Entbuschungsmaßnahmen in regelmäßigen 
Abständen (alle 2 Jahre) durchzuführen. Im gleichen Turnus sind eine Mahd und die Entfer-
nung der organischen Streuschicht zu empfehlen.  
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Fotodokumentation 

 
Foto 9: Stark verbuschter Kalktrockenrasen im Bereich des Arneburger Hangs, Erhaltungszustand C 

(Fläche 10307) 

 

  
Foto 10: Schwalbenwurzreicher Kalktrockenrasen (Fläche 10307) 
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4.1.2.6 LRT 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen 
Stufe 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 42,97 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 76,34 ha 

Feuchte Hochstaudenfluren des FFH-LRT 6430 nehmen im Untersuchungsgebiet ca. 1,8 % 
der Gesamtfläche des FFH-Gebiets ein. Hinzu kommen potenzielle Entwicklungsflächen mit 
einem Flächenanteil von 3,1 %. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Feuchte Hochstaudenfluren sind sehr verbreitete Saumgesellschaften an den Hochufern der 
Elbe sowie am Rand zahlreicher Auengewässer oberhalb der Mittelwasserlinie. Häufig sind 
sie mit Rohrglanzgras-Röhrichten (Phalaridetum arundinaceae), Seggen-Riedern (Caricetum 
gracilis, Caricetum ripariae, Caricetum acutiformis) oder der Verlandungsvegetation von 
Stillgewässern vergesellschaftet (siehe Codes: NLB, NSD, NSH). 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Vorkommende, lebensraumtypkennzeichnende Pflanzenarten in den Staudenfluren sind 
Echte Engelwurz (Angelica archangelica), Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Katzen-
schwanz (Leonurus marrubiastrum), Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris), Wasser-Minze 
(Mentha aquatica), Gemeiner Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Gelbe Wiesenraute (Tha-
lictrum flavum), Langblättriger Blauweiderich (Pseudolysimachion longifolium), Sumpf-Ziest 
(Stachys palustris), Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara) und Zaun-Winde (Ca-
lystegia sepium). Daneben treten weitere charakteristische Pflanzen wie Rohr-Glanzgras 
(Phalaris arundinacea), Schwanenblume (Butomus umbellatus), Schlank-Segge (Carex 
acuta), Gundermann (Glechoma hederacea), Wasserkresse (Rorippa amphibia) und Große 
Brennnessel (Urtica dioica) auf. 

Die im Gebiet kartierten Feuchten Hochstaudenfluren sind den nitrophilen Flussufersäumen 
(Convolvuletalia sepium) zuzuordnen. Im Einzelnen wurden folgende Pflanzengesellschaften 
kartiert: 

• Brennessel-Seiden-Zaunwinden-Gesellschaft (Cuscuto europaeae-
Convolvuletum sepium), 

• Blauweiderich-Spießblatthelmkraut-Gesellschaft (Scutellario hastifoliae-
Veronicetum longifoliae), 

• Katzenschwanz-Gesellschaft (Urtico-Leonuretum marrubiastri). 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die Erhaltungszustände reichen von hervorragend (A) bis gut (B). Nur selten wurde für die 
Parameter Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars und Beeinträchtigungen 
eine durchschnittlich bis beschränkte (C) Bewertung vorgenommen. 
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Gesamtziel für den Erhaltungszustand des LRT 6430 ist der Erhalt des sehr guten und guten 
Zustands der Flächen (92 %) sowie die Wiederherstellung des guten Zustands der Flächen 
(8 %) im mittleren bis schlechten Zustand (C). 
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Tabelle 11: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 6430 
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10147 6430 27301 A A A A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10148 6430 3567 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10149 6430 4853 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10150 6430 1685 B A A A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10151 6430 33225 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10152 6430 415 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10153 6430 4221 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10154 6430 11532 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10155 6430 33218 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10156 6430 4057 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10157 6430 3973 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10158 6430 8015 A B A A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10159 6430 2287 A B A A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10160 6430 7170 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10161 6430 9090 A A B A B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10162 6430 4577 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10163 6430 48533 A A C B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10164 6430 27249 A A C B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10165 6430 610 B C B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10166 6430 15163 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10167 6430 14847 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10168 6430 7418 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10169 6430 7110 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10170 6430 2091 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10171 6430 5361 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10172 6430 6877 A B C B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10173 6430 3255 B A C B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10174 6430 5545 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10175 6430 5649 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10176 6430 963 B B C B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10177 6430 1121 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10178 6430 6162 B C B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10179 6430 3873 B C B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10180 6430 10394 B C B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
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10181 6430 14421 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10182 6430 1940 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10183 6430 4491 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10184 6430 3926 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10185 6430 1784 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10186 6430 1367 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10187 6430 769 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10188 6430 1492 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10189 6430 1332 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10190 6430 7531 A B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10191 6430 4592 B B B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10192 6430 18151 B A B B B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10193 6430 8207 C C B C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10194 6430 14385 C C C C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10195 6430 156 C C A C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10196 6430 2595 C C B C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10197 6430 3319 C C B C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10198 6430 1189 C C B C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10199 6430 6619 B C C C B B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Krautige Ufersäume und Uferfluren an Gewässern (FFH-LRT 6430) sind in der Roten Liste 
Sachsen-Anhalt als gefährdete Biotoptypen (Kat.3) eingestuft /28/. In Begleitung von Ge-
wässern oder als Bestandteil regelmäßig überschwemmter Bereiche der natürlichen und 
naturnahen fließenden Binnengewässer sind Feuchte Hochstaudenfluren gemäß § 37 
NatSchG LSA geschützt. 

Die Blauweiderich-Spießblatthelmkraut-Gesellschaft (Scutellario hastifoliae-Veronicetum 
longifoliae) ist in Sachsen-Anhalt eine stark gefährdete (Kat.2) Pflanzengesellschaft /27/. 

Für den Erhalt des sehr guten bis guten Erhaltungszustands des LRT 6430 im FFH-Gebiet 
ist ein naturnaher Wasserhaushalt von Fluss und Niederung maßgeblich. Eine Gefährdung 
der Flächen tritt durch Verbuschung infolge natürlicher Sukzessionen auf. Der Verbu-
schungsgrad der Flächen des LRT 6430 liegt gegenwärtig zwischen 5 und 35 %. Das Zu-
rückdrängen der Gehölze auf einigen Flächen durch gelegentlich Mahd (nicht jährlich) ist 
erforderlich. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 11: Artenreiche feuchte Hochstaudenflur mit Euphorbia palustris, Erhaltungszustand A (Fläche: 

10149) 

 

 
Foto 12: Feuchte Hochstaudenflur, Erhaltungszustand B (Fläche: 10186) 
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4.1.2.7 LRT 6440 Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 53,51 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 30,77 ha 

Insgesamt kommen Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) auf ca. 2,2 % der Gesamtflä-
che des FFH-Gebiets vor. Für einen Flächenanteil von 1,3 % besteht ein Entwicklungspoten-
zial zu diesem FFH-LRT. Im Gebiet sind sie in den Übergangsbereichen zwischen den gut-
wüchsigen, recht artenarmen Fuchsschwanzwiesen und den mageren Frischwiesen auf 
etwas höher gelegenen Standorten, oft auch in Deichnähe zu finden. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Die Brenndolden-Auenwiese besiedelt die mehr oder weniger regelmäßig überflutete Aue 
über Auenlehm, Auenschluff und Auenton. Die Standorte sind durch Frühjahrsdurchfeuch-
tung und sommerliche Austrocknung als wechselfeucht gekennzeichnet.  

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Pflanzensoziologisch sind die Brenndoldenwiesen dem Verband der Wechselfeuchten Wie-
sen (Deschampsion cespitosae Horvatic 1935) zugeordnet /20/, der bundesweit etwa dem 
Verband Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966 entspricht /20/. Im Gebiet wurde die Brenndolden-
Rasenschmielen-Wiese (Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae) als vorkommende Asso-
ziation kartiert /20/. 

Das Erscheinungsbild der Gesellschaft wird häufig von hochwüchsigen Futtergräsern wie 
Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Gemeinem oder Wiesen-Rispengras (Poa 
trivialis, P. pratensis) dominiert. Hinzu kommen die wertgebenden Arten Brenndolde (Cnidi-
um dubium), Kanten-Lauch (Allium angulosum), Goldschopf-Hahnenfuß (Ranunculus auri-
comus agg.), Nordisches Labkraut (Galium boreale), Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris) 
oder auch Färber-Scharte (Serratula tinctoria). Weitere Arten wechselfeuchter Standorte, die 
die Zugehörigkeit der Gesellschaft zum Deschampsion bzw. zur Ordnung Molinietalia bele-
gen, sind u.a. Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis), Rasen-Schmiele (Deschampsia 
cespitosa), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi) oder Wiesen-Silau (Silaum silaus). Stete 
Begleitarten sind Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Vogel-Wicke (Vicia cracca), 
Gemeines Hornkraut (Cerastium holosteoides) und Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis) 
oder Magerkeitszeiger wie Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), Gemeines Ruchgras (Antho-
xanthum odoratum) und Frühe Segge (Carex praecox). 

Negativ auf die Bestände wirkt sich das Aufkommen von Intensivierungs- bzw. Störungszei-
ger wie Gemeine Quecke (Elymus repens), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Gemeine 
Distel (Cirsium vulgare), Große Klette (Arctium lappa), Land-Reitgras (Calamagrostis epige-
jos) oder Große Brennessel (Urtica dioica) aus /20/. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps wurde insgesamt als hervorragend (A) bis gut 
(B), selten als schlecht (C) bewertet. Die Einzelbewertungen der Parameter Strukturen, 
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars sowie Beeinträchtigungen zeigen 
hingegen sehr durchmischte Bewertungen /20/. 
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Ziel für den LRT 6440 ist der Erhalt des sehr guten und guten Zustands der Flächen (85 %) 
sowie die Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands für die Flächen im mittleren bis 
schlechten Zustand (15 %). 
 
Tabelle 12: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 6440 
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10200 6440 50585 A A B A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10201 6440 62617 B A A A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10202 6440 3223 A B A A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10203 6440 34006 A A B A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10204 6440 1095 A B A A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10205 6440 56740 A A A A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10206 6440 69720 A A B A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10207 6440 17689 A A A A B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10208 6440 10589 B A B B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10209 6440 44248 B A B B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10210 6440 1361 B C A B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10211 6440 1050 B C B B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10212 6440 32745 B B A B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10213 6440 20786 C A A B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10214 6440 51243 B A B B B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10215 6440 75086 C C B C B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10216 6440 2283 B C C C B A A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 

Fazit 

Brenndolden-Auenwiesen sind im Land Sachsen-Anhalt als stark gefährdete Biotoptypen 
(Kat. 2) eingestuft /28/. Die Gesellschaft Brenndolden-Rasenschmielen-Wiese (Cnidio dubii-
Deschampsietum cespitosiae) ist nach /27/ stark gefährdet (Kat. 2). Als Bestandteil regelmä-
ßig überschwemmter Gebiete der natürlichen und naturnahen Bereiche fließender Binnen-
gewässer sind Brenndolden-Auenwiesen nach § 37 NatSchG LSA geschützte Biotope. 

Maßgeblich für die Erhaltung des guten Zustands der Brenndoldenwiesen ist ein naturnaher 
Wasserhaushalt von Fluss und Niederung sowie die Fortführung der extensiven Bewirtschaf-
tung der Flächen. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 13: Artenreiche Brenndoldenwiese, Erhaltungszustand A (Fläche: 10205) 

 

 
Foto 14: Brenndoldenwiese mit Galium boreale, Erhaltungszustand A (Fläche: 10200) 
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Foto 15: Naßwiese mit Entwicklungspotential zum LRT 6440 (Fläche 20118) 

 

4.1.2.8 LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 177,69 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 124,99 ha 

Insgesamt konnten 7,3 % der Flächen als FFH-LRT 6510 eingestuft werden. Weitere 5,2 % 
weisen ein Entwicklungspotenzial zur Mageren Flachland-Mähwiese auf. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Als artenreiches Grünland des FFH-Lebensraumtyps 6510 wurden die Glatthafer-Wiese 
(Dauco-Arrhenatheretum elatioris) als trockene Ausbildung sowie die Fuchsschwanz-Wiese 
(Galio molluginis-Alopecuretum pratensis) auf feuchteren bis wechselfeuchten Standorten 
kartiert. 

Die Glatthafer-Wiese (Arrhenatheretum elatioris) besiedelt die kaum noch überflutete Aue 
über sandigen Auenböden. Demzufolge ist die Grundwasserbeeinflussung im Boden ziem-
lich gering. 

Die Auswirkungen der sommerlichen Austrocknung auf die Pflanzen sind moderat. Die pH-
Werte und Nährstoffgehalte sind relativ niedrig. 
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Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

In den Beständen dominieren Futtergräser wie Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-
Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Gemeines Rispengras (Poa trivialis), Wiesen-
Rispengras (Poa pratensis), Wiesen-Schwingel (Festuca pratensis) oder Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus). Diese und weitere Grasarten bewirken in den aktuellen Beständen des 
Planungsgebietes eine relativ hohe und dichte Bestandsstruktur, die für das Vorkommen 
konkurrenzschwacher Arten (Magerkeitszeiger) nicht optimal ist. 

Weit verbreitete Kräuter der Frischwiesen sind zwar meist mit mittleren Stetigkeiten vertre-
ten, erreichen aber selten höhere Bauwerte. Hierzu zählen beispielsweise Wiesen-
Glockenblume (Campanula patula), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Kuckucks-
Lichtnelke (Silene flos-cuculi), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), Gemeines Horn-
kraut (Cerastium holosteoides), Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis), Gemeiner Löwen-
zahn (Taraxacum officinale sect. Rud.), Gundermann (Glechoma hederacea), Kriechender 
Hahnenfuß (Ranunculus repens), Gemeiner Beinwell (Symphytum officinale), Knöllchen-
Steinbrech (Saxifraga granulata), Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys), Vogel-
Wicke (Vicia cracca), Wiesen-Ampfer (Rumex acetosa), Kriechendes Fingerkraut (Potentilla 
reptans) u.a. Arten. 

Ausgesprochene Magerkeitszeiger wie Rot-Straußgras (Agrostis capillaris), Gemeines 
Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Frühe Segge (Carex praecox), Feld-Hainsimse (Luzula 
campestris) und Echtes Labkraut (Galium verum agg.) sind mit geringer bis mittlerer Stetig-
keit vorhanden. 

Auf feuchteren Standorten wird die frische Glatthafer-Wiese von der Fuchsschwanz-Wiese 
(Galio molluginis-Alopecuretum pratensis) abgelöst. Sie besiedelt die mehr oder weniger 
regelmäßig überflutete Aue über Auenlehm bis lehmigen Auensand. Das Geländeniveau 
entspricht vielfach demjenigen der Brenndolden-Rasenschmielen-Wiese. Die Standorte der 
Labkraut-Fuchsschwanz-Wiese sind aber deutlich besser mit Nährstoffen, insbesondere 
Stickstoff und Phosphor, versorgt. 

Der hochwüchsige Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) tritt als dominantes Gras 
deutlich hervor. Gemeines Rispengras (Poa trivialis), Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) 
sowie Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea) und Sumpf-Rispengras (Poa palustris) gesel-
len sich hinzu. Die hochwüchsigen Grasarten bewirken in den aktuellen Beständen des 
Planungsgebietes eine hohe und dichte Bestandsstruktur, die für konkurrenzschwache Arten 
(Magerkeitszeiger) kaum Lebensbedingungen bereithält. 

Weitere charakteristische Arten sind u.a. Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), Wie-
sen-Platterbse (Lathyrus pratensis), Vogel-Wicke (Vicia cracca), Wiesen-Sauerampfer (Ru-
mex acetosa), Gundermann (Glechoma hederacea), Kriech-Hahnenfuß (Ranunculus re-
pens), Behaarte Segge (Carex hirta), Wiesen-Labkraut (Galium mollugo agg.), Wiesen-Silge 
(Silaum silaus), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), Sumpf-Hornklee (Lotus peduncula-
tus) sowie Gemeiner Beinwell (Symphytum officinale). Typische Vertreter der frischeren 
Wiesen sind in der Regel beigesellt. 
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Dem FFH-LRT wurden folgende Pflanzengesellschaften zugestellt: 

• Planar-kolline Frischwiesen (Arrhenatherion elatioris) mit der Fuchsschwanz-
Wiese (Galio molluginis-Alopecuretum pratensis) und der Glatthafer-Wiese 
(Dauco-Arrhenatheretum elatioris) 

Bewertung des Erhaltungszustands 

In die Bewertung des Parameters Strukturen gehen insbesondere die Intensität und die 
Großflächigkeit der Nutzung ein. Die Flächen wurden zumeist als „gut“ (B) eingestuft. Im 
Arteninventar unterscheiden sich die eingestuften Flächen deutlich (Einstufungen A, B und 
C). 

Sichtbare Beeinträchtigungen sind aus dem Auftreten von Eutrophierungs- oder Brachezei-
gern erkennbar. Auch das gehäufte Auftreten bestimmter Weideunkräuter kann zur Abwer-
tung führen. Die Mehrzahl der Wiesen wurde meistens als in einem „guten“ Zustand (B) 
befindlich bewertet. Insgesamt sind die Erhaltungszustände der Mageren Flachland-
Mähwiesen im FFH-Gebiet jedoch als „mittel-schlecht“ (C) zu bewerten. Betrachtet man den 
Flächenanteil der Flächen mit der Gesamtbewertung C, so liegt dieser höher. 

Ziel für den LRT 6510 ist der Erhalt der Flächen im sehr guten und guten Zustand (46 %) 
und die Entwicklung der Flächen (54 %) im mittleren bis schlechten Zustand in den guten 
Zustand.  
 
Tabelle 13: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 6510 
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10217 6510 20524 A B A A C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10218 6510 18146 A A B A C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10219 6510 49746 A A B A C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10220 6510 39638 B B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10221 6510 5556 B B C B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10222 6510 2578 B C A B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10223 6510 26989 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10224 6510 6303 C B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10225 6510 7863 B C B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10226 6510 10207 B B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10227 6510 216723 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10228 6510 12199 C B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10229 6510 5902 B B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
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10230 6510 19780 B C B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10231 6510 14416 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10232 6510 17247 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10233 6510 26142 B B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10234 6510 23127 B B B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10235 6510 12245 A C A B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10236 6510 21825 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10237 6510 17903 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10238 6510 74431 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10239 6510 30297 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10240 6510 82857 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10241 6510 40637 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10242 6510 6518 B C B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10243 6510 136294 B C C C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10244 6510 489902 B C C C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10245 6510 111215 B C C C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10246 6510 30449 C B C C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10247 6510 11555 C C B C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10248 6510 34898 C C B C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10249 6510 16821 B C C C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10250 6510 133038 C C B C C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10308 6510 2906 B A B B C C A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Artenreiche Frischwiesen sind in Sachsen-Anhalt stark gefährdet bis gefährdet (Kat. 2-3). 
Die Glatthaferwiese (Dauco carotae-Arrhenatheretum elatioris) ist in Sachsen-Anhalt eine 
stark gefährdete (Kat. 2) Pflanzengesellschaft /27/. Es besteht jedoch kein gesetzlicher 
Schutz nach § 37 NatSchG LSA. 

Maßgeblich für die Erhaltung bzw. Entwicklung der Lebensraumtypen ist die dauerhafte 
Offenhaltung der Flächen durch extensive Bewirtschaftung. Ein Problem für die meisten 
Flächen ist das Auftreten von Weideunkräutern, Brache- und Eutrophierungszeigern sowie 
die häufig auftretende Gräserdominanz und das Fehlen von charakteristischen Wiesenkräu-
tern. Die Flächen sind durch eine 2schürige Mahd bzw. einer Nutzung als Mähweide mit 
Nachbeweidung zu entwickeln. Die Pflege der Deiche (Schafbeweidung, Mahd) ist beizube-
halten. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 16: Artenreiche Frischwiese auf Hochwasserschutzdeich, Erhaltungszustand B, (Fläche: 10241) 

 

 
Foto 17: Glatthaferwiese, Erhaltungszustand C (Fläche: 10242) 
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4.1.2.9 LRT 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 32,63 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: - 

Hangwälder des LRT 9170 treten im FFH Gebiet am nach Osten zur Elbe abfallenden Steil-
hang an der Grenze zwischen der Hochfläche der Altmarkplatte und dem Elbetal auf. Insge-
samt kommen Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) auf ca. 1,3 % der 
Gesamtfläche des FFH-Gebiets vor. Der Bereich nördlich Billberge bis zum Wasserübungs-
platz Storkau ist als NSG Arneburger Hang ausgewiesen. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder stocken auf grundwasserferneren (wechseltrockenen), 
meist nährstoffreichen Standorten, vor allem in niederschlagsärmeren, kontinentalen Land-
schaften. Sie weisen eine gut entwickelte Baum- und Strauchschicht sowie Krautschicht mit 
hohem Anteil an Gräsern auf /29/.  

Kleinflächige Vorkommen des Hainbuchen-Feldulmenwalds beschränken sich auf erosions-
gefährdete Hangschultern und Oberhänge mit oft unreifen aber nährstoffreichen Böden. Hier 
besiedelt er, kleinflächig linearen Strukturen steiler Hänge und Talränder folgend, insbeson-
dere die Steilufer größerer Flusstäler /30/. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Der linienförmige Hainbuchen-Ulmen-Hangwald (Carpino-Ulmetum minoris) des Untersu-
chungsgebiets weist als Bestandsbildner Stiel-Eiche (Quercus robur), Gemeine Esche (Fra-
xinus excelsior), Feldahorn (Acer campestre) und Feldulme (Ulmus laevis) auf. Teilweise 
sind die Bestände mit Flatterulme (Ulmus minor) und Spitz-Ahorn (Acer platanoides) durch-
setzt. In der Strauchschicht dominieren Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Weißdorn 
(Crateagus monogyna) und Schlehe (Prunus spinosa). Die Krautschicht wird von überwie-
gend nitrophilen Arten gebildet. 

Im Bereich des Flächennaturdenkmals „Erosionsrinne Kassiergaben“ nördlich von Arneburg 
tritt der seltene, wärmeliebende Purpurrote Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) 
vergeselschaftet mit Echter Schlüsselblume (Primula veris) und Weißer Schwalbenwurz 
(Vincetoxicum hirundinaria) auf. 

Die Waldgesellschaft wird durch das Vordringen der Robinie (Robinia pseudoacacia) negativ 
beeinflusst. Im Übergang des Hangwaldes zur Aue treten vermehrt Weichholzauenarten 
(Salix alba, Populus nigra) in den Bestand. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Der Erhaltungszustand des Lebensraumtyps wurde insgesamt als gut (B) eingeschätzt. Die 
Einzelbewertung des Parameters Struktur liegen im Bereich sehr gut (A) bis gut (B). Die 
Vollständigkeit des lebensraumtypischen Arteninventars wurde für die meisten Flächen mit C 
(mittel bis schlecht) bewertet. Die Bewertung für die Beeinträchtigungen liegt zwischen B 
(gut) und C (mittel bis schlecht) und resultiert aus den nicht vorhandenen Schutzstreifen 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 85 

zwischen dem Hangwald und der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfläche, Trittschä-
den und Vermüllungen. 

Das Gesamtziel für den LRT 9170 ist es die Flächen im guten Zustand (81 %) zu erhalten 
(Verschlechterungsverbot) und die Flächen im mittleren bis schlechten Zustand (19 %) in 
einen guten Erhaltungszustand (B) zu überführen (Wiederherstellung). 

 
Tabelle 14: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 9170 
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10251 9170 29175 A B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10252 9170 6386 B B B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10253 9170 19540 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10254 9170 5793 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10255 9170 186368 B A B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10256 9170 13521 B C B B B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10257 9170 5695 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10258 9170 25006 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10259 9170 29173 B C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10260 9170 3185 C C C C B B B (Erhalt+Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Der Hainbuchen-Ulmen-Hangwald (Carpino-Ulmetum minoris) zählt in Sachsen-Anhalt zu 
den stark gefährdeten (Kat. 2) Pflanzengesellschaften /27/. Der Biotoptyp Hainbuchen-
Ulmen-Hangwald ist ebenfalls als stark gefährdet Kat. 2 /28/ eingestuft. Hangwälder sind 
gemäß § 37 NatSchG LSA gesetzlich geschützt. 

Maßgeblich für den guten Erhaltungszustand des LRT ist das Belassen von Alt- und Totholz, 
die Anlage von Pufferstreifen für einen Teil der Flächen im Übergang zu landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, das Zulassen von natürlicher Sukzession sowie das Zurückdrängen der vieler-
orts vorkommenden Robinie. Die LRT-Flächen sind von der forstwirtschaftlichen Nutzung 
auszuschließen. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 18: Hainbuchen-Ulmen-Hangwald bei Billberge, Erhaltungszustand B (Fläche 10259) 

 

 
Foto 19: Hangwald im Bereich des Schlosses Storkau, Erhaltungszustand C (Fläche: 10260) 
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Foto 20: Strukturreicher Hangwald südlich Storkau, Erhaltungszustand B (Fläche 10256) 

 

 
 
Foto 21: Purpurroter Steinsame (Lithospermum purpurocaeruleum) Fläche 10255 
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4.1.2.10 LRT 91E0 *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 27,05 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 9,94 ha 

Flächige Bestände, die als Waldgesellschaften dem FFH-LRT 91E0 zugeordnet werden, 
nehmen Gesamtflächenanteil von ca. 1,11 % ein und sind im gesamten FFH-Gebiet anzu-
treffen. Ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT 91E0 weisen Flächen mit einem Anteil von 
0,4 % der Gesamtfläche auf. 

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Weichholzauenwälder werden von Baumweiden (Salix spec.) dominiert. Auenwälder stocken 
in Auen und Niederungen der episodischen Überschwemmungsbereiche größerer Flüsse; ab 
der Mittelwasserlinie bis etwa 1-2 m oberhalb /30/. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 

Die im Gebiet auskartierten Gehölze der Weichholzaue werden von Silber- und Fahl-Weiden 
(Salix alba, S. x rubens) sowie Schwarz-Pappeln (Populus nigra) aufgebaut und wurden 
daher dem Silberweiden-Auenwald (Salicetum albae) zugestellt. Relativ häufig ist in den 
Beständen auch die Flatter-Ulme (Ulmus laevis) zu finden. Eine Strauchschicht ist im Regel-
fall nicht vorhanden. Die Bodenvegetation unterliegt in Abhängigkeit vom jährlich unter-
schiedlichen Hochwassergeschehen einer starken Fluktuation. Häufige Arten sind u.a. Rohr-
Glanzgras (Phalaris arundinacea), Gundermann (Glechoma hederacea), Große Brennessel 
(Urtica dioica), Zaun-Winde (Calystegia sepium) und Kratzbeere (Rubus caesius), aber auch 
Vertreter der Annuellenfluren wie Elbe-Spitzklette (Xanthium albinum) oder Gänsefuß-Arten 
(Chenopodium ficifolium, Ch. polyspermum, Ch. album).  

Im Übergang zu den höher gelegenen Bereichen sind Hartholzauenarten beigemischt. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Insgesamt wurde der Erhaltungszustand des LRT im FFH 12 als B (gut) eingeschätzt. Die 
Einzelbewertung der Parameter Struktur, Vollständigkeit des lebensraumtypischen Artenin-
ventars und Beeinträchtigungen liegen zwischen sehr gut (A) und mittel bis schlecht (C). 

Das Ziel für den Erhaltungszustand des LRT 91E0 im FFH-Gebiet ist der Erhalt der sehr 
guten und guten Flächen (64 %) sowie die Wiederherstellung des guten Erhaltungszustands 
der Flächen (36 %), die sich in einem mittleren bis schlechten Zustand befinden.  
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Tabelle 15: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 91E0 
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10261 91E0 6967 A B A A C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10262 91E0 2858 B A B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10263 91E0 3992 B A B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10264 91E0 6767 B B B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10265 91E0 58308 B B B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10266 91E0 4346 B B B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10267 91E0 5058 B B B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10268 91E0 18954 A B C B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10269 91E0 6222 B C B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10270 91E0 59761 A B B B C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10271 91E0 4223 C C C C C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10272 91E0 36247 B C C C C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 
10273 91E0 56793 C B C C C B A und B (Erhalt+Wiederherstellung) 

 

Fazit 

Silberweiden-Gehölze (Salicetum albae) zählen im Land Sachsen-Anhalt zu den stark ge-
fährdeten (Kat. 2) Pflanzengesellschaften /27/. Der Biotoptyp Weichholzauenwälder (mit 
weitgehend ungestörter Überflutungsdynamik) ist von vollständiger Vernichtung bedroht (Kat. 
1) /28/. Auenwälder sind gemäß § 37 NatSchG LSA gesetzlich geschützt. 

Maßgeblich für die Erhaltung des guten Zustands der LRT Flächen im Gebiet sind die Erhal-
tung des naturnahen Wasserhaushalts von Fluss und Niederung, der Verzicht auf einen 
weiteren Gewässerausbau und der Erhalt von Strukturen (Altholz/Totholz). Die forstwirt-
schaftliche Nutzung der Weichholzauenbestände ist einzustellen. Eine Beweidung der 
Strauch- und Krautschicht ist zu vermeiden. 
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Fotodokumentation 

 
 

Foto 22: Weichholzauenareal auf dem Wasserübungsplatz westlich Hohengöhren, Erhaltungszustand 
B (10270) 

 

 
Foto 23: Weichholzauenbestand mit Pappeldominanz, Erhaltungszustand C (Fläche 10273) 
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4.1.2.11 LRT 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior (Ulmenion minoris) 

 

Flächengröße/Vorkommen 

Flächengröße LRT: 70,15 ha 

Flächengröße Entwicklungsflächen: 4,89 ha 

Wälder, die dem LRT 91F0 zugeordnet werden, nehmen 2,88 % der gesamten Fläche ein. 
0,20 % der Fläche wurden als Entwicklungspotenzial zum LRT 91F0 ausgewiesen. Hartholz-
auenwälder sind im gesamten Gebiet im Deichvorland sowie im Deichhinterland zu finden.  

Allgemeine Charakteristik des LRT 

Der LRT umfasst regelmäßig überflutete Hartholzauenwälder in der Niederung großer Flüsse 
mit Eichen (Quercus spec.), Ulmen (Ulmus spec.) und Esche (Fraxinus excelsior) als Haupt-
baumarten. Strauch- und Krautschicht sind sehr gut ausgeprägt. Die Hauptüberflutungszeit 
ist im zeitigen Frühjahr /30/. Der Hartholzauenwald besiedelt die etwas höher gelegenen, 
periodisch bis episodisch überfluteten Bereiche der Aue. Je nach Höhendifferenzierung der 
Standorte und damit korrespondierender unterschiedlicher Überflutungsdauer sind verschie-
dene, sich floristisch deutlich abgrenzende Ausbildungsformen innerhalb der Hartholzaue 
anzutreffen /29/. 

Charakterarten und vegetationskundliche Zuordnung 
Bestandsbildner des Eichen-Ulmen-Hartholzauenwalds (Querco-Ulmetum minoris) sind 
Stieleiche (Quercus robur), Flatterulme (Ulmus laevis) und Feldulme (Ulmus minor). Verein-
zelt treten Ahornarten hinzu. In der Strauchschicht sind besonders in den Randbereichen 
Wildbirne (Pyrus pyraster), Weißdorn (Crateagus spec.) und Schlehen (Prunus spinosa) zu 
finden. Weiterhin in der Strauchschicht vertreten sind Europäisches Pfaffenhüttchen (Euo-
nymus europaea), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea) und Rosen. In der Krautschicht 
sind Aegopodium podagraria, Brachipodium sylvaticum, Festuca gigantea, Geum urbanum, 
Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Rubus caesius und Urtica dioica typisch. In Berei-
chen von Flutrinnen und Senken treten Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus, Symphytum 
officinale und verschiedene Carex-Arten hinzu. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Der Zustand der Hartholzauenwälder im Flora-Fauna-Habitat kann insgesamt als gut (B) 
bewertet werden. Die Einzelbewertung der Parameter Struktur, Vollständigkeit des lebens-
raumtypischen Arteninventars und Beeinträchtigungen liegen zwischen sehr gut (A) und 
mittel bis schlecht (C). Beeinträchtigungen sind besonders in Defiziten des Wasserhaushalts 
zu sehen. 

Das Ziel der Erhaltungszustände des LRT 91F0 ist der Erhalt (Verschlechterungsverbot) der 
Flächen im sehr guten und guten Zustand (80 %) sowie die Entwicklung und Wiederherstel-
lung der Flächen (20 %) im mittleren bis schlechten Zustand in einen guten Zustand (B). 
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Tabelle 16: Einzelflächenkonkrete Bewertung des LRT 91F0 
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10274 91F0 28546 A A B A B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10275 91F0 77429 A B A A B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10276 91F0 55102 A B A A B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10277 91F0 12295 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10278 91F0 29221 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10279 91F0 5162 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10280 91F0 12144 C B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10281 91F0 32583 A B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10282 91F0 8065 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10283 91F0 10217 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10284 91F0 28885 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10285 91F0 5479 A C B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10286 91F0 22080 A B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10287 91F0 10600 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10288 91F0 40683 A B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10289 91F0 5839 B C B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10290 91F0 7255 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10291 91F0 35881 B A B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10292 91F0 33731 A B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 
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10293 91F0 6992 B B C B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10294 91F0 24307 B A C B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10295 91F0 13074 B B B B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10296 91F0 9148 B B C B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10297 91F0 55785 C B C B B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10298 91F0 36924 B C C C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10299 91F0 3528 C C B C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10300 91F0 36083 C C B C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10301 91F0 7556 C C B C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10302 91F0 8022 C C C C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10303 91F0 4416 C C C C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10304 91F0 9171 C C B C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10305 91F0 3696 C C B C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

10306 91F0 30752 B C C C B B A und B (Er-
halt+Wiederherstellung+Entwicklung) 

 

Fazit 

Hartholzauenwälder mit natürlicher oder naturnaher Überflutungsdynamik (inkl. Qualmwas-
serdynamik) zählen im Land Sachsen-Anhalt zu den stark gefährdeten (Kat. 2) Biotoptypen 
/28/. Die Pflanzengesellschaft des Eichen-Ulmen-Hartholzauenwaldes (Querco-Ulmetum 
minoris) ist im Land Sachsen-Anhalt als stark gefährdet (Kat. 2) eingestuft /277. Auenwälder 
sind gemäß § 37 NatSchG LSA gesetzlich geschützt. 

Maßgeblich für die Erhaltung des guten Zustands der LRT Flächen im Gebiet sind die Erhal-
tung des naturnahen Wasserhaushalts von Fluss und Niederung, der Verzicht auf einen 
weiteren Gewässerausbau und der Erhalt von Strukturen (Altholz/Totholz). Die Flächen sind 
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aus der forstwirtschaftlichen Nutzung herauszunehmen. Eine Beweidung der Strauch- und 
Krautschicht ist zu vermeiden. 

Fotodokumentation 

 
Foto 24: Strukturreicher Eichen-Ulmen-Hartholzauenwald auf dem Wasserübungsplatz westlich Ho-

hengöhren, Erhaltungszustand A, (Fläche: 10275) 

 
Foto 25: Hartholzauenwald im Qualmwasserbereich mit temporärer Flutrinne, Erhaltungszustand B 

(Fläche: 10295) 
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Foto 26: Hartholzaue mit viel Tot- und Altholz, Erhaltungszustand A, (Fläche 10276) 

 

4.2 Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie  

4.2.1 Einleitung und Übersicht  

In Tabelle 17 sind die im Standarddatenbogen (SDB) der Europäischen Kommission gemel-
deten Vorkommen der Arten des Anhangs II, einschließlich der Bewertungen des Erhal-
tungszustands dargestellt. Zudem sind die abgefragten Unterlagen die zur Auswertung und 
Auswahl der zu kartierenden oder zu bewertenden Habitate verwendet wurden, aufgeführt.  

Für keine der zu bearbeitenden Arten lag eine Habitatflächenkulisse vor. Daher erfolgte eine 
flächenscharfe Erfassung und Bewertung der Lebensräume erst im Zuge der aktuellen Er-
fassung. 

Im Rahmen dieser Arbeiten wurde für die Amphibien eine Nachkartierung an ausgewählten 
Gewässern durchgeführt. Die Bewertung der Einzelgewässer bzw. der aggregierten Komple-
xe erfolgte unter Verwendung der vorliegenden Kartier- und Bewertungsschlüssel. Des Wei-
teren sind für die Habitatabgrenzung des Fischotters gemäß der vorliegenden Kartieranlei-
tung stichprobenhafte Präsenzkontrollen (Nachweis über Kot, Trittsiegel und Markierungs-
flüssigkeit) durchgeführt worden, um die Habitatfläche festzulegen sowie den Erhaltungszu-
stand zu ermitteln. 

Unter Verwendung von Kartierergebnissen und Revierausgrenzungen, sowie Zufallsbeo-
bachtungen im Rahmen der Fischottererfassung wurden Habitatflächen des Bibers abge-
grenzt und bewertet. Darüber hinaus konnte auch auf vorhandene Daten bei der Bearbeitung 
der gemeldeten Fische und Rundmäuler zurückgegriffen werden. Für die nicht im Standard-
datenbogen aufgeführten Fledermausarten lagen nur sehr wenige Punktinformationen im 
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Bereich des SCI vor. Daher konnten nur wenige Aussagen zur Verbreitung der Art im SCI 
getroffen werden. Bei den Arten des Anhangs II betrifft das lediglich die Mopsfledermaus 
(Barbastella barbastellus), wobei die Nachweise zudem außerhalb des Gebiets in einer 
Ortslage liegen. 

Entsprechend dem Leistungsverzeichnis zum Managementplan für das FFH-Gebiet Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen erfolgt die Einschätzung und Bewertung der Libellen 
auf der Grundlage der beim Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt vorhanden Daten 
(Datenbank LAU). 

 
Tabelle 17: Gemeldete Arten des Anhangs II mit Angaben zum Erhaltungszustand sowie der verwen-

deten Datengrundlage zur Auswertung bzw. Habitatsabgrenzung bzw. -auswahl. 

 
Code Name EHZ 

SDB 
Ersterfas-
sung/ -be-
wertung 
liegt vor 

Datengrundlage zur Auswertung 
oder Kartierung bzw. zur Auswahl 
sowie Abgrenzung von Habitaten 

Jahr 

BOMBOMB Rotbauchunke 
Bombina bombi-
na 

B - Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (LAU, Fachbereich Natur-
schutz) 

„Bestandssituation und Schutz der 
Rotbauchunke in Sachsen-Anhalt“ 

„Die Lurche und Kriechtiere Sachsen-
Anhalts“ 

1992-2000
 
 

2004 
 
 
2004 

 

TRITCRIS Kammmolch 
Triturus cristatus 

B - Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (LAU, Fachbereich Natur-
schutz) 

„Die Lurche und Kriechtiere Sachsen-
Anhalts“ 

2004 
 
 

1993, 1999

ASPIASPI Rapfen 
Aspius aspius 

B - 

LAMPFLUV Flussneunauge 
Lampetra fluviati-
lis 

B - 

PETRMARI Meerneunauge 
Petromyzon 
fluviatilis 

C - 

SALMSALA Lachs 
Salmo salar 

B - 

Landesbetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft (Gewässer-
kundlicher Landesdienst, Sachgebiet 
Ökologie)  

Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt (Referat Agrarwirtschaft, 
Ländliche Räume, Fischerei) als die 
Obere Fischereibehörde  

Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (Fachbereich Natur-
schutz)  

2005, 
2007/ 2008
 
 

1997-2000, 
2004 
 
 
 

1991-1993

CASTFIBE Biber 
Castor fiber 

B - Landesverwaltungsamt,  
Ref. 410, Biosphärenreservatsverwal-
tung Mittelelbe 

Arbeitskreis Biberschutz Sachsen-
Anhalt 

2006/ 2007
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Code Name EHZ 
SDB 

Ersterfas-
sung/ -be-
wertung 
liegt vor 

Datengrundlage zur Auswertung 
oder Kartierung bzw. zur Auswahl 
sowie Abgrenzung von Habitaten 

Jahr 

Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (Fachbereich Natur-
schutz) 

2000 

LUTRLUTR Fischotter 
Lutra lutra 

B - Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (LAU, Fachbereich Natur-
schutz) 

1994, 2000

LEUCPECT Große Moosjung-
fer 
Leucorrhinia 
pectoralis 

B - Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (LAU, Fachbereich Natur-
schutz) 

2000 

OPHICECI Grüne Keiljungfer 
Ophiogomphus 
cecilia 

B - Landesamt für Umweltschutz Sach-
sen-Anhalt (LAU, Fachbereich Natur-
schutz) 

2000 

 

4.2.2 Beschreibung der Arten  

4.2.2.1 Europäischer Biber (Castor fiber) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

In der Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen ist der Biber flächendeckend verbreitet. 
Da die Art über einen großen Aktionsradius verfügt, ist das gesamte FFH-Gebiet mit rund 
2.433 Hektar als Habitat zu betrachten. Zur Bewertung von Habitatstrukturen und Beein-
trächtigungen wurden einzelne Reviere als so genannte Teilhabitate abgegrenzt. Grundlage 
dafür waren Daten der Referenzstelle für Biberschutz aus den Jahren 2006 und 2007. Es 
ergaben sich dabei 17 Teilhabitate auf ca. 757 Hektar, für die auch Präsenznachweise vorla-
gen. Weitere 5 Flächen mit insgesamt 83 Hektar wurden als Entwicklungsflächen ausgewie-
sen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Biber sind an permanente, langsam fließende oder stehende Gewässer gebunden. Als reine 
Pflanzenfresser ernähren sie sich sowohl von Wasser- und Uferpflanzen im Sommer, als 
auch von Pflanzenwurzeln und Baumrinde im Winter. Daher ist eine an die Gewässer an-
grenzende Weichholzaue essentieller Bestandteil des Lebensraumes. Als Besonderheit ist 
auf die landschaftsgestaltende Aktivität des Bibers zu verweisen. Gewässer mit unzurei-
chender oder schwankender Wasserführung stauen die Tiere durch den Bau von Dämmen 
an. Auch angrenzende Flächen können durch die Anlage von Uferröhren oder Dämmen  
überflutet werden.  

Das Vorkommen des Bibers erstreckte sich ursprünglich fast flächendeckend über Europa 
und Eurasien. Nach anhaltender Verfolgung und Flussregulierungen war das Vorkommen 
des Nagetieres jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf kleine Restvorkommen be-
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schränkt. Seitdem konnte sich der Bestand dank Schutz- und Wiederansiedlungsmaßnah-
men erholen /61/. Heute kommt der Biber vor allem in den ostdeutschen Bundesländern vor, 
wobei die Elbe als Verbreitungsschwerpunkt zu benennen ist. 

 

Bestand im Gebiet: 

Aufgrund der vielfach in der Elbniederung vorhandenen Altstrukturen und Standgewässer ist 
der Biber im gesamten FFH-Gebiet potentiell anzutreffen. In diesen Bereichen kommen die 
typischen Elemente geeigneter Lebensräume vor, wie beispielsweise naturnahe Gewässer-
abschnitte oder der Aufwuchs von Weichhölzern. Neben den von der Referenzstelle für 
Biberschutz (2006/2007) ermittelten Präsenznachweisen konnten weitere Aktivitätsspuren 
(Kartierung durch biota 2009, Zufallsbeobachtungen im Rahmen der Fischotterkartierung) für 
in diesem Zeitraum nicht kontrollierte Teilhabitate erbracht werden. Die in den Karten 5a_1_1 
bis 5a_1_9 dargestellten Reviere zeigen, dass der Biber im gesamten Niederungsraum der 
Elbe zwischen Sandau und Schönhausen geeignete Lebensräume findet. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Im gesamten FFH-Gebiet wurden auf Grundlage der Daten der Referenzstelle für Biber-
schutz Sachsen-Anhalt aus dem Zeitraum 2006/2007 und ergänzender Nachweise aus 
aktuellen Begehungen (BIOTA 2009) siebzehn Reviere (Teilhabitate) mit einer Gesamtfläche 
von ca. 760 Hektar abgegrenzt. Fünf weitere Bereiche (rund 83 ha) wurden als Entwick-
lungsflächen ausgewiesen. In diesen Arealen liegen weder ältere (max. fünf Jahre zurücklie-
gend) noch aktuelle Präsenznachweise vor, obwohl die Flächen potentielle Reviere darstel-
len. 

Zur Einschätzung der Habitate wurden die Gewässer- und Uferstrukturen, die Nahrungsver-
fügbarkeit und der Isolationsgrad eines Revieres in die Bewertung einbezogen. Um den 
Zustand des Habitates insgesamt abzuleiten, wurden die Teilkriterien aggregiert, wobei die 
schlechteste Bewertung heranzuziehen war. An der Elbe zwischen Sandau und Schönhau-
sen ergab sich dabei lediglich für ein Revier im Bereich Arneburg die Einstufung „sehr gut“ 
(A), während eine „gute“ (B) bzw. „mittlere-schlechte“ (C) Bewertung für jeweils acht weitere 
Teilhabitate ermittelt wurde. Als limitierender Faktor wurde dabei häufig die Nahrungsverfüg-
barkeit, also insbesondere das Vorhandensein von Winternahrung (Weichholzaue) gewertet. 

Neben den Habitatstrukturen wurden auch die wesentlichen Beeinträchtigungen erfasst. 
Dabei gingen verkehrsbedingte Gefährdungen, der Grad des Gewässerausbaus bzw. der 
Gewässerunterhaltung und das anthropogene Konfliktpotential in die Bewertung ein. Die 
Faktoren des Teilkriteriums Beeinträchtigung konnten durchweg als „sehr gut“ oder „gut“ 
eingeschätzt werden.  



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 99 

 
Tabelle 18: Habitatflächen des Bibers 

 
Habitat-ID 30028 30029 30031 3003230033300343003630037300383003930041 3004230043

Population (Populationsbewertung erfolgt in einem dem MaP nachgeordneten Schritt) 

Habitat              

Strukturen A B B A B B B B B A A B A 

Nahrung B C B C C C C B B A B A B 

Isolation A A A A A B A A A A A A B 

EZ-Habitat B C B C C C C B B A B B B 

Beeinträchtigung              

Verkehr A B A A A A A A A A A A A 

Gewässerausbau A B B A B B B B B A A B A 

Verfolgung A A A A A A A A B A A A A 

EZ-Beeintr. A B B A B B B B B A A B A 

 
Tabelle 19: Habitat- und Entwicklungsflächen des Bibers 

 
Habitat-ID 3004430045 30047300484001840019400204002140022

Population (Populationsbewertung erfolgt in einem dem MaP nach-
geordneten Schritt) 

Habitat          

Strukturen A  B A B A B A B A 

Nahrung C B C C C C A B B 

Isolation B A B B A B A B B 

EZ-Habitat C B C C C C A B B 

Beeinträchtigung          

Verkehr A A B A A A A A A 

Gewässerausbau A B A B A B A B A 

Verfolgung A A A A A B A B A 

EZ-Beeintr. A B B B A B A B A 

 

Über die Einzel-Habitatflächenbewertung hinaus, hatte eine Gesamtwertung für das SCI zu 
erfolgen. Der Gesamtvorrat an Habitaten und die Vernetzung der Reviere wurden dabei als 
„hervorragend“ (A) eingestuft, die Bestandssituation wurde als „gut“ (B) eingeschätzt. 
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Aufgrund des großen Aktionsraumes des Bibers und seiner Lebensraumansprüche sieht der 
Kartier- und Bewertungsschlüssel keine Populationserfassung auf der Ebene des FFH-
Gebiets vor. Die Bedeutung der Habitatfläche insgesamt ist jedoch nach Abschätzung der 
vorliegenden Daten als „hoch“ einzustufen. Es ist von einer regelmäßigen Reproduktion 
auszugehen, da sowohl Jung- als auch Alttiere beobachtet wurden. 

Im Standarddatenbogen wird der Erhaltungszustand des Bibers im gesamten SCI mit „B“ 
(gut) angeben. Da eine Populationsabschätzung nur auf Grundlage von Untersuchungen 
ganzer Flusseinzugsgebiete möglich ist (vgl. Kartier- und Bewertungsschlüssel Biber, LAN-
DESAMT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE 2005), kann kein direkter Abgleich zwischen dem gemel-
deten und aktuellen Erhaltungszustand erfolgen. Auf Basis der vorliegenden Informationen 
für die abgegrenzten Teilhabitate ist jedoch davon auszugehen, dass ein insgesamt guter 
Erhaltungszustand des Bibers für die Elbe zwischen Sandau und Schönhausen erreicht 
werden kann. 

 

Fazit:  

Der Biber kommt im FFH-Gebiet mehr oder weniger flächendeckend vor. Tendenziell entwi-
ckelt sich der Biberbestand derzeit positiv. Ausgehend von den Schwerpunktvorkommen 
erfolgt eine eigenständige Wiederausbreitung der Art.  

Die meisten Flächen innerhalb des FFH-Gebiets werden als Grünland genutzt. Lediglich im 
Bereich um Osterholz erfolgt eine ackerbauliche Nutzung. Für den Biber sind Entwässe-
rungsmaßnahmen, Gewässerausbau und Verkehrswegebau als wesentliche Gefährdungs-
faktoren zu nennen. Zur Sicherung des guten Erhaltungszustandes sind daher die Beibehal-
tung der derzeitigen Nutzung und der Verzicht auf eine Intensivierung von besonderer Be-
deutung. Auch hinsichtlich des Ausbaugrades der Gewässer und ihrer Unterhaltung ist das 
Verschlechterungsverbot zu befolgen. Eine zukünftige Rücknahme von Gehölzen, z. B. im 
Zuge von Hochwasserschutzmaßnahmen oder Straßenbau, ist zu unterlassen. Über die 
Grenze des SCI hinaus ist die Zersiedelung der Landschaft durch Bebauung bzw. die Zer-
schneidung durch Verkehrswege als gravierende Beeinträchtigung zu bewerten und bei 
Abwägung zukünftiger Maßnahmen entsprechend zu berücksichtigen. 

Unter Beachtung oben genannter Faktoren kann ein landesweites Netz aus Gewässern ohne 
Wanderbarrieren geschaffen und die flächendeckende Ausbreitung der Art über die derzeiti-
gen Verbreitungsschwerpunkte hinaus ermöglicht werden. 
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Fotodokumentation:  

 
Foto 27: Revier östlich Arneburg (30039): Lebensraum (Altwasser) 

 

 
Foto 28: Revier östlich Arneburg (30039): Rutsche 

 

 
Foto 29: Revier nordwestlich Schönfeld (30034): Fraßspuren 
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4.2.2.2 Fischotter (Lutra lutra) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Nach Vorgabe des Kartier- und Bewertungsschlüssels (LANDESAMT FÜR UMWELT UND GEOLO-
GIE 2005) wurde im Betrachtungsraum stichprobenhaft nach Kot, Trittsiegeln und Markie-
rungsflüssigkeit gesucht. Eine quantitative Erfassung war dabei nicht vorgesehen. Nach 
Auswertung der aktuellen Präsenznachweise (BIOTA 2009) kann von einer Verbreitung des 
Fischotters in der gesamten Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen ausgegangen 
werden. Da die Art einen großräumigen Lebensraumanspruch hat, wurde in Übereinstim-
mung mit dem Kartier- und Bewertungsschlüssel das vollständige SCI als Habitatfläche 
abgegrenzt, die sich somit über 2433 Hektar erstreckt. Es wurde daher darauf verzichtet, 
separate Entwicklungsflächen auszuweisen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Fischotter sind in ihrer Lebensweise eng an Gewässer gebunden. Sie benötigen großräumig 
vernetzte, strukturreiche und störungsarme Gewässersysteme mit einem ausreichenden 
Nahrungsangebot. Als Nahrung dienen vor allem Amphibien, Fische und Vögel. Die über-
wiegend dämmerungs- und nachtaktiven Tiere legen auf ihren Wanderungen Strecken von 
bis zu 20 km zurück. Als Verstecke dienen meist vorhandene Uferstrukturen, wie Ausspülun-
gen, Wurzelteller oder dichte Gebüsche. 

Großräumig zusammenhängende Vorkommen des Fischotters gibt es in Nordosten Deutsch-
lands, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen (LANDESUMWELT-
AMT BRANDENBURG 2002). In anderen Bundesländern ist die Art lediglich kleinflächig verbrei-
tet.  

 

Bestand im Gebiet: 

Angaben zur Bestandgröße für den Untersuchungsraum liegen nicht vor. Die aktuellen Prä-
senznachweise (Kartierung durch biota 2009) sind in den Karten 5a_2_1 bis 5a_2_9 darge-
stellt. Die erbrachten Nachweise erstrecken sich entlang des gesamten FFH-Gebiets. Eine 
Präferenz für einzelne Teilbereiche ist nicht erkennbar.  

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Zur Bewertung des Habitatzustandes wurden die Parameter Gewässer- und Uferstruktur, 
Gewässerumfeld, Kohärenz und Nahrungsverfügbarkeit herangezogen. Die an der Elbe 
einerseits meist ausgebauten Ufer, anderseits jedoch die über weite Strecken vorhandenen 
Randstreifen lassen für die Gewässer- und Uferstruktur eine „gute“ Bewertung (B) zu. Auch 
das Gewässerumfeld kann aufgrund der nur kleinflächig an das Gewässer heranreichenden 
Bebauung bzw. wenigen Verkehrswege als „gut“ eingestuft werden. Die Vernetzung der 
Gewässer und das bestehende Nahrungsangebot wurden als „sehr gut“ (A) beurteilt. Zur 
Abschätzung der Beeinträchtigungen werden verkehrsbedingte Gefährdungen, das anthro-
pogene Konfliktpotential und ggf. weitere Beeinträchtigungen herangezogen. Da innerhalb 
des Untersuchungsraumes keine Straßen das Gewässer kreuzen, liegt für diesen Parameter 
keine Beeinträchtigung vor. Von geringfügigen Störungen durch Angler oder Bootsverkehr 
und einem geringen Konfliktpotential mit der fischereilichen Nutzung hingegen ist auszuge-
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hen. Weitere Störungen konnten nicht ausgemacht werden. Nach der Aggregation der Ein-
zelparameter ergab sich damit sowohl für das Teilkriterium „Zustand des Habitates“, als auch 
für „Beeinträchtigungen“ insgesamt eine „gute“ Bewertung (B).  

 
Tabelle 20: Habitatfläche des Fischotters 
Habitat-ID 30027 

Population (keine Erfassung der Population auf Gebietesebene im Rahmen der MaP) 

Habitat 

Strukturen B 

Gewässerumfeld B 

Kohärenz A 

Nahrung A 

EZ-Habitat B 

Beeinträchtigung 

Verkehr A 

anthr. Konflikte B 

Sonstige - 

EZ-Beeintr. B 

 

Neben der Erfassung der Habitatparameter und Beeinträchtigungen war die Bedeutung der 
Habitatfläche abzuschätzen. Weil keine bewertungsrelevanten Altdaten (bis 5 Jahre zurück-
liegend) vorlagen, konnten lediglich die im Rahmen der Managementplanung ermittelten 
Nachweise (Kartierergebnisse biota, 2009) zur Auswertung herangezogen werden. Aufgrund 
der Präsenznachweise ist zumindest saisonal von einer regelmäßigen Frequentierung des 
SCI auszugehen. Da jedoch keine direkten Reproduktionsnachweise erbracht werden konn-
ten, wurde die Bedeutung der Habitatfläche mit „mittel“ angegeben. 

Der Erhaltungszustand des Fischotters für das gesamte FFH-Gebiet wird im Standarddaten-
bogen mit „B“ (gut) angegeben. Da im Rahmen der Managementplanung für die Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen keine Populationsabschätzung vorzunehmen war, kann 
kein unmittelbarer Abgleich zwischen SOLL- und IST-Zustand erfolgen. Auf Grundlage der 
vorliegenden Informationen erscheint jedoch das Erreichen eines insgesamt „guten“ Erhal-
tungszustandes realistisch.  

 

Fazit:  

Präsenznachweise des Fischotters wurden im gesamten Untersuchungsraum gefunden. 
Darüber hinaus bildet die Elbe mit ihren Nebengewässern das Hauptverbreitungsgebiet 
dieser Art in Sachsen-Anhalt /68/. Die Bestände in diesem Bereich gelten als stabil. Dabei 
fungiert die Elbe nicht nur als Lebensraum, sondern stellt auch das verbindende Element zu 
Vorkommen in angrenzenden Regionen dar. Insofern kommt der Verbreitung im SCI eine 
besondere Bedeutung zu. Neben dem Verlust geeigneter Lebensräume durch Nutzungsin-
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tensivierungen und der Ausbreitung von Siedlungen, stellt insbesondere der Straßenverkehr 
eine wesentliche Gefährdung dar. Eine Beibehaltung der derzeitigen Nutzungen ohne Inten-
sivierungen muss daher im Vordergrund stehen. Bei zukünftigen baulichen Planungen sind 
die Belange des Fischotters daher intensiv zu prüfen und zu berücksichtigen. Damit kann die 
Bedeutung der Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Lebensraum und Wande-
rungskorridor erhalten werden. Die Sicherung der bestehenden Vorkommen und die Ausbrei-
tung der Art über die derzeitigen Besiedlungsschwerpunkte hinaus sollte das vorrangige Ziel 
sein. 

 

Fotodokumentation:  

 
Foto 30:Altarm südwestlich Wulkau (Nachweis von Kot) 

 

 
Foto 31: Altarm nordöstlich Arneburg (Nachweis von Kot) 
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Foto 32: Elbe bei Billberge (Nachweis von Kot) 

 

 
Foto 33: Standgewässerkomplex östlich Storkau (Nachweis von Kot) 

 

4.2.2.3 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Die Rotbauchunke ist im Untersuchungsgebiet zwischen Sandau und Schönhausen punktu-
ell häufiger vertreten. Um Habitatstrukturen und Beeinträchtigungen bewerten zu können, 
wurden einzelne Flächen als so genannte Teilhabitate abgegrenzt. Grundlage dafür sind 
Begehungen mit einhergehendem Verhören von Rufern im Frühjahr und Frühsommer dieses 
Jahres (Kartierung durch biota 2009). Es ergeben sich dabei 12 Habitatflächen auf insge-
samt ca. 11 Hektar. Eine weitere Fläche mit 0,05 Hektar wurde als Entwicklungsfläche aus-
gewiesen.   

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Rotbauchunke ist eine Art sonnenexponierter stehender Flachgewässer mit dichtem sub- 
und emersen Makrophytenbestand (Laichhabitate und Sommerlebensräume), als Winter-
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quartiere dienen Nagerbauten, Erdspalten und geräumige Hohlräume im Erdreich, letztere 
liegen meist im Umkreis von bis zu 500 m um die Laichgewässer. 

Die Rotbauchunke ist eine weitgehend osteuropäisch verbreitete Art, die ihre westliche 
Verbreitungsgrenze an der Elbniederung (mit Ausläufern nach Niedersachsen) erreicht. Sie 
besiedelt das Tiefland bis zum südlichen Landrücken sowie das Elbtal und dringt in westli-
cher Richtung bis zur Saale und Weißen Elster vor /79/. 

 

Bestand im Gebiet: 

Im Untersuchungsgebiet hat die Rotbauchunke ihre Verbreitungsschwerpunkte auf der 
westelbischen Seite im Nordteil des Untersuchungsgebietes, im nicht landwirtschaftlich 
genutzten Überflutungsbereich des Deichhinterlandes, sowie auf der ostelbischen Seite 
südlich von Neuermark-Lübars auf ebenfalls landwirtschaftlich ungenutzten Feuchtflächen. 
Dagegen konnte sie zwischen Scharlibbe und Neuermark-Lübars, sowie im südlichsten 
Bereich des Gebietes (südlich von Hohengöhren) beiderseits der Elbe aktuell nicht nachge-
wiesen werden. Die in den Karten 5a_3_1 bis 5a_3_6 dargestellten Habitate zeigen, dass 
die Rotbauchunke im Niederungsraum der Elbe zwischen Sandau und Schönhausen nur 
punktuell geeignete Lebensräume findet und häufiger an der ostelbischen Seite anzutreffen 
ist. 

Da die Habitatansprüche der Rotbauchunke denen des Kammmolches sehr ähnlich sind, 
treten die beiden im Untersuchungsgebiet häufig vergesellschaftet auf. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Im gesamten FFH-Gebiet wurden auf Grundlage aktueller Begehungen (Kartierung durch 
biota 2009) 12 Habitatflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 11 Hektar abgegrenzt, von 
denen der überwiegende Teil (9 Flächen) einen „guten“ Gesamt-Erhaltungszustand aufweist. 
Für kein Habitat ergibt sich der Erhaltungszustand „sehr gut“ (A). Ein weiterer Bereich (rund 
0,05 ha) wurde als Entwicklungsfläche ausgewiesen. Obwohl die Fläche als potentielles 
Habitat geeignet wäre, liegen hier aktuell keine Präsenznachweise vor. Zur Einschätzung der 
Habitate werden die Strukturen und der Bewuchs der Laichgewässer (Sommerlebensraum) 
und der Land-(Winter-)lebensräume bzw. der Wanderkorridore, das Vorhandensein von 
besonnten Flachwasserzonen und die Vernetzung im Wanderkorridor zwischen Laichgewäs-
sern, sonstigen Sommerlebensraum-Gewässern und potentiellen Überwinterungsplätzen in 
die Bewertung einbezogen. Um den Zustand des Habitates insgesamt abzuleiten, sind die 
Teilkriterien zu aggregieren, wobei die schlechteste Bewertung heranzuziehen ist.  

Der „Zustand der Population“ ist aufgrund häufig geringer Ruferzahl überwiegend als „mittel-
schlecht“ (C) beurteilt worden. In fünf Fällen konnte ein guter Zustand ermittelt werden. 

Hinsichtlich des Teilkriteriums „Zustand des Habitats“ wurde der überwiegende Teil der 
Habitatflächen mit „gut“ (B) bewertet. Für die Entwicklungsfläche ergibt sich ein „mittlerer-
schlechter“ Zustand des Habitats. Limitierende Faktoren waren in jeweils einem Fall die 
fehlende Komplexität der Habitate, die unzureichende Besonnung der Flachwasserbereiche, 
fehlende Überwinterungsplätze und die Trennung von Laichgewässern und potentiellen  
Überwinterungsplätzen durch intensiv genutzte Flächen. 

Neben den Habitatstrukturen wurden auch die wesentlichen Beeinträchtigungen erfasst. 
Dabei gehen der Fischbestand, die Wasserführung und Qualität des Wassers, sowie ver-
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kehrsbedingte Gefährdungen (Zerschneidung) und der Grad der Landnutzung in die Bewer-
tung ein. Die Faktoren des Teilkriteriums Beeinträchtigung wurden überwiegend als „gut“, in 
drei Fällen aufgrund nur episodischer Wasserführung als „mittel-schlecht“, eingeschätzt.  

 
Tabelle 21: Gesamttabelle mit allen Habitat- und Entwicklungsflächen der Rotbauchunke   

 
Habitat-ID 30001 30002 30003 30004300053000630007300093001030011 30012 30013 400

12 

Population              

Bestandsgröße B B C B A C C C B C C C - 

Reproduktion B B B B B B B B B B B B - 

EZ-Population B B C B B C C C B C C C - 

Habitat              

Komplexität A A B B B B B B B C B B B 

Besonnung B B A A A A A A B B A B C 

Flachwasser A A A A A A A A A A A B A 

Vegetation A A A A A A A B A A A B A 

Überwinterung A A A B B B B A A C B B B 

Biotopverbund A A A B C B B A A B B B A 

EZ-Habitat B B B B C B B B B C B B C 

Beeinträchtigung              

Fischbestand A A A A A A A B A A B A A 

Wasserqualität A A A A A A A A A A A A A 

Wasserführung A B B B B C A B A B A C C 

Zerschneidung A A B B B B B B B B B B B 

Landnutzung B B B B B B B B B B B B B 

Sonstige Beeintr. A A A A A A A B A A A C A 

EZ-Beeintr. B B B B B C B B B B B C C 

EZ-Gesamt B B B B B C B B B C B C - 

 

Über die Einzel-Habitatflächenbewertung hinaus, hat eine Gesamtwertung für das SCI zu 
erfolgen. Der Gesamtvorrat an Habitaten, die Kohärenz (Distanz und Vernetzung der Habita-
te) und das Vorhandensein von Metapopulationen werden dabei als „gut“ (B) eingestuft. 

Im Standarddatenbogen wird der Erhaltungszustand der Rotbauchunke im gesamten FFH-
Gebiet mit „B“ (gut) angeben. Laut des Kartier- und Bewertungsschlüssels wird eine Ab-
schätzung der Population auf Ebene des SCI nur anhand von Metapopulationen vorgenom-
men, weshalb hier kein direkter Vergleich zwischen dem 2003 gemeldeten und dem aktuel-
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len Erhaltungszustand erfolgen kann. Auf Basis der erhobenen Daten ist für die Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen für die Rotbauchunke von einem guten Erhaltungszu-
stand auszugehen. 

 

Fazit:  

Die Rotbauchunke kommt im FFH-Gebiet nur punktuell vor. Eine tendenzielle Entwicklung ist 
schwierig abzuschätzen, da der Reproduktionserfolg sehr stark von der Wasserführung der 
besiedelten Habitate und damit insgesamt vom Überflutungsregime der Elbe und jährlich 
wechselnden Witterungsverhältnissen abhängig ist.  

Für die Rotbauchunke sind schwankende, episodische Wasserführungen, intensive Gewäs-
serbewirtschaftung (Fischerei), Landnutzung im unmittelbaren Gewässerumfeld und Ver-
kehrswegebau als wesentliche Gefährdungsfaktoren zu nennen. Eine Beibehaltung der 
derzeitigen Nutzungen ohne Intensivierungen bzw. eine Extensivierung bisher intensiver 
Nutzungen ist daher primär. Ebenso ist eine Vergrößerung landwirtschaftlich ungenutzter 
Randstreifen um die Gewässer zwingend erforderlich. Hinsichtlich der zur erfolgreichen 
Reproduktion notwendigen ganzjährig bzw. temporär stabilen, ungestörten Wasserführung 
ist eine Verminderung bzw. Verzögerung des Hochwasserabflusses in den Retentionsgebie-
ten der Elbaue bzw. eine Erweiterung solcher Flächen anzustreben. Der Bau von Verkehrs-
wegen im unmittelbaren Umfeld der Gewässer (etwa 200 m Radius) führt häufig zu einer 
Separation von Wasser- und Landlebensraum und damit zu für Rotbauchunken untauglichen 
Habitaten. Eingriffe in das Gewässer und dessen Umfeld sind als gravierende Beeinträchti-
gungen zu bewerten und bei Abwägungen zukünftiger Maßnahmen entsprechend zu be-
rücksichtigen. 

Der Rotbauchunkenbestand kann sich nur unter Berücksichtigung der oben genannten Fak-
toren stabilisieren bzw. vergrößern.  

 

Fotodokumentation:  

 
Foto 34: Habitatfläche nördlich Schönfeld (30004), Ostelbe, Erhaltungszustand B 
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Foto 35: Habitatfläche östlich Billberge (30013), Ostelbe, Erhaltungszustand C 

 

 
Foto 36: Habitatfläche westlich Lübars (30009), Beeinträchtigung durch Kühe 

 

4.2.2.4 Kammmolch (Triturus cristatus) 

 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Der Kammmolch ist nahezu im gesamten Untersuchungsgebiet zwischen Sandau und 
Schönhausen vertreten. Um Habitatstrukturen und Beeinträchtigungen bewerten zu können, 
wurden einzelne Flächen als so genannte Teilhabitate abgegrenzt. Grundlage dafür sind 
Beprobungen mittels Flaschenfallen und Keschern, sowie die intensive Suche nach adulten 
Tieren in den potentiellen Überwinterungshabitaten im Frühjahr und Frühsommer dieses 
Jahres (Kartierung durch biota 2009). Dabei ergeben sich 8 Habitatflächen auf insgesamt ca. 
21 Hektar. Fünf weitere Flächen mit ca. 5 Hektar wurden als Entwicklungsflächen ausgewie-
sen.   
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Der Kammmolch besiedelt sonnenexponierte, vegetationsreiche stehende eutrophe und in 
der Regel fischfreie Flachgewässer jeglicher Art, v.a. Kleingewässer in Offenlandschaften 
und Waldlagen mit im Frühjahr breiten Überschwemmungsbereichen, sowie reich strukturier-
tem Gewässerboden, Ufer- und Verlandungsvegetation (Fortpflanzungs- und Entwicklungs-
gewässer). Er überwintert an Land in Wald- und Gehölzstreifen mit Totholzstrukturen (He-
cken, Reisig- und Lesesteinhaufen, Baumstubben, Erdlöcher u.ä.), selten auch im Wasser.  

Der Kammmolch ist westlich von Mittelfrankreich bis zum Ural und Westsibirien, im Süden 
bis zum Balkan, Niederösterreich und die Nordschweiz verbreitet. Deutschland befindet sich 
also im zentralen Verbreitungsgebiet der Art. Aufgrund der lückigen Verbreitung stehen die 
Vorkommen in Sachsen-Anhalt jedoch nur stellenweise mit denen der Nachbarbundesländer 
in Verbindung. In der Nordregion Sachsen-Anhalts gibt es vier Verbreitungsschwerpunkte 
des Kammmolchs, einer davon in dem Gebiet um Havelberg /79/ 

 

Bestand im Gebiet: 

Der Kammmolch tritt im Niederungsgebiet der Elbe im untersuchten Bereich vermehrt nord- 
und südwestlich von Sandau auf der westelbischen Seite im Überflutungsbereich der Elbe 
auf. Ostelbisch liegt der Verbreitungsschwerpunkt eher im südlichen Teil (westlich Hohen-
göhren) des Untersuchungsgebietes im Hinterland des Deiches (Kartierung biota 2009). 
Ohne aktuellen Nachweis blieb das Gebiet zwischen Arneburg und Neuermark-Lübars. Die 
Flächen in diesem Bereich sind als Habitat-Entwicklungsflächen anzusehen. Für den Kamm-
molch ungeeignete Gewässerkomplexe befinden sich zwischen Osterholz und Dalchau. Die 
in den Karten 5a_4_1 bis 5a_4_8 dargestellten Habitate zeigen, dass der Kammmolch in der 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen häufig geeignete Gewässerkomplexe findet, 
wobei die größeren Flächen ostelbisch liegen (ca. 13 Hektar ohne Entwicklungshabitate). 

Da der Kammmolch ähnliche Habitatansprüche hat wie die Rotbauchunke treten die beiden 
im Untersuchungsgebiet häufig vergesellschaftet auf. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Auf Grundlage aktueller Begehungen (Kartierung durch biota 2009) wurden im Untersu-
chungsgebiet acht Habitatflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 21 Hektar abgegrenzt, von 
denen für fünf Flächen (ca. 13 Hektar) der Erhaltungszustand „gut“ ermittelt wurde. Fünf 
weitere Bereiche mit einer Gesamtfläche von ca. 5 Hektar wurden als Entwicklungsflächen 
ausgewiesen. Aktuelle Bestände des Kammmolches konnten hier nicht nachgewiesen wer-
den, dennoch sind Teile der Gewässerkomplexe als potentielle Habitate geeignet. 

Zur Einschätzung der Habitate werden die Strukturen und der Bewuchs der Laichgewässer 
bzw. -komplexe (Sommerlebensraum) und der Land-(Winter-)lebensräume bzw. Wanderkor-
ridore, das Vorhandensein von besonnten Flachwasserzonen und die Vernetzung im Wan-
derkorridor zwischen Laichgewässern und potenziellen Überwinterungsplätzen in die Bewer-
tung einbezogen. Um den Zustand des Habitates insgesamt abzuleiten, sind die Teilkriterien 
zu aggregieren, wobei die schlechteste Bewertung heranzuziehen ist.  
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Der „Zustand der Population“ kann nur in einem Fall mit „gut“ bewertet werden, für die 
verbleibenden sieben Habitatflächen konnten zwar aktuelle Kammmolchnachweise erbracht 
werden, die Populationen scheinen jedoch eher klein zu sein. Hinsichtlich des Teilkriteriums 
„Zustand des Habitates“ ergibt sich an der Elbe zwischen Sandau und Schönhausen für kein 
Habitat des Kammmolches der Erhaltungszustand „sehr gut“ (A). Der überwiegende Teil der 
Habitate (6 Flächen) wurde mit „gut“ (B) bewertet. Limitierende Faktoren waren häufig die 
fehlende Komplexität der Habitate und die Vegetationsarmut der Laichgewässer. Die Habi-
tat-Entwicklungsflächen wurden hinsichtlich dieses Teilkriteriums häufiger mit „mittel-
schlecht“ (C) bewertet als mit „gut“ (B). 

Neben den Habitatstrukturen wurden auch die wesentlichen Beeinträchtigungen erfasst. 
Dabei gehen der Fischbestand, die Wasserführung und Qualität des Wassers, sowie ver-
kehrsbedingte Gefährdungen (Zerschneidung) und der Grad der Landnutzung in die Bewer-
tung ein. Die Faktoren des Teilkriteriums Beeinträchtigung wurden für die Habitat- und die 
Habitat-Entwicklungsflächen überwiegend als „gut“ eingeschätzt. Zu einer „mittleren-
schlechten“ Bewertung führten Defizite in der Wasserqualität und der Landnutzung.  

 
Tabelle 22: Gesamttabelle mit allen Habitatflächen des Kammmolches 
Habitat-ID 30014 30016 30017 3001830019300243002530026400134001440015 4001640017

Population              

Bestandsgröße C B C C C C C C - - - - - 

Reproduktion B B B B B C B C - - - - - 

EZ-Population C B C C C C C C - - - - - 

Habitat              

Komplexität B B C B A B B C B B C C B 

Besonnung A B A A A B B A A A B A B 

Flachwasser B A A A A B A B A B B C A 

Vegetation B B C A B B A B B B C C C 

Überwinterung B A A A B B A B B A B B A 

Biotopverbund B A B A B B A C B B B C A 

EZ-Habitat B B C B B B B C B B C C C 

Beeinträchtigung              

Fischbestand B B A A A B B B A A B B B 

Wasserqualität A A A B C A A A A C A A A 

Wasserführung A A A A A A A A C A A A A 

Zerschneidung A A B A A B B B A A B B B 

Landnutzung B B B A C B A C B B B B B 

Sonstige Beeintr. B A A A B A A A A A A A A 

EZ-Beeintr. B B B B C B B C C C B B B 

EZ-Gesamt B B C B C B B C - - - - - 
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Über die Einzel-Habitatflächenbewertung hinaus, hat eine Gesamtwertung für das SCI zu 
erfolgen. Der Gesamtvorrat an Habitaten und die Kohärenz (Distanz und Vernetzung der 
Habitate) werden dabei für den Kammmolch als „gut“ (B) eingestuft, während das Vorhan-
densein von Metapopulationen als „eingeschränkt bis schlecht“ zu beurteilen ist. 

Im Standarddatenbogen wird der Erhaltungszustand des Kammmolches im gesamten FFH-
Gebiet mit „B“ (gut) angeben. Laut des Kartier- und Bewertungsschlüssels wird eine Ab-
schätzung der Population auf Ebene des SCI nur anhand von Metapopulationen vorgenom-
men, weshalb hier kein direkter Vergleich zwischen dem 1999 gemeldeten und dem aktuel-
len Erhaltungszustand erfolgen kann. Auf Basis der erhobenen Daten ist für die Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen für den Kammmolch insgesamt noch von einem guten 
Erhaltungszustand auszugehen. Der Populationsbestand ist jedoch lückig und deutet somit 
eine rückläufige Entwicklungstendenz an. 

 

Fazit:  

Der Kammmolch ist im gesamten FFH-Gebiet zwischen Sandau und Schönhausen lückig 
verbreitet. Eine tendenzielle Entwicklung ist schwierig abzuschätzen, da der Reproduktions-
erfolg sehr stark von der Wasserführung der besiedelten Habitate sowie vom Fischbesatz in 
den Laichgewässern abhängig ist, die sich jährlich unterscheiden können.   

Da die meisten Flächen innerhalb des SCI als Grünland genutzt werden, ist das Eintragspo-
tential von Nährstoffen in die Gewässerkomplexe erhöht. Eine Überdüngung der Laichge-
wässer, die damit einhergehende Eutrophierung und die daraus resultierende schnellere 
Verlandung müssen als häufige Gefährdungsursache gelten. Weitere Gefährdungsfaktoren 
können starker Fischbesatz, das Trockenfallen oder Verfüllen von Laichgewässern, sowie 
der Verkehrswegebau in Gewässernähe sein. 

Um die Vorkommen des Kammmolches zu schützen und eine Ausbreitung der Populationen 
zu fördern, ist es erforderlich, derzeitige Nutzungen ohne Intensivierung beizubehalten bzw. 
bisher intensive Nutzungen zu extensivieren, sowohl hinsichtlich des Fischbesatzes als auch 
hinsichtlich der Düngung umliegender Flächen. Eine Ausweitung landwirtschaftlich ungenutz-
ter Randstreifen um die Gewässer, sowie eine damit einhergehende Schaffung von Struktur-
vielfalt im Landlebensraum (Belassen von Totholz, Lesestein- und Reisighaufen) sind eben-
so primär für den Erhalt des Kammmolches, wie die Unterlassung von Verkehrswegebau-
maßnahmen im Umkreis von mind. 400 m um die Gewässerkomplexe. Letztere führen häufig 
zu einer Separation von Wasser- und Landlebensraum und damit zu für den Kammmolch 
untauglichen Habitaten. Eingriffe in das Gewässer und dessen Umfeld sind deshalb als 
gravierende Beeinträchtigungen zu bewerten und bei Abwägungen zukünftiger Maßnahmen 
entsprechend zu berücksichtigen. 
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Fotodokumentation:  

 
Foto 37: Exemplar eines Kammmolches, Habitatfläche nördlich Osterholz (30018), Westelbe, Erhal-

tungszustand B 

 

 

 
Foto 38: Habitatfläche des Kammmolchs westlich Sandau (30014), Westelbe, Erhaltungszustand B 
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Foto 39: Habitatfläche des Kammmolchs südwestlich Hohengöhren (30026), Ostelbe, Erhaltungszu-

stand C 

 

 
Foto 40: Entwicklungsfläche für den Kammmolch nördlich Arneburg (40014), Westelbe 

 

 
Foto 41: Entwicklungsfläche für den Kammmolch westlich Lübars (40017), Ostelbe 
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4.2.2.5 Fische und Rundmäuler 

Die ichthyofaunistischen Betrachtungen sollen nachfolgend auf Grundlage vorhandener 
Daten erfolgen. Dazu wurden entsprechende Informationen beim 

• Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU, Fachbereich Naturschutz) und 

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW, Gewässerkundli-
cher Landesdienst, Sachgebiet Ökologie) sowie beim 

• Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Referat Agrarwirtschaft, Ländliche Räume, 
Fischerei) als die Obere Fischereibehörde 

eingeholt und ausgewertet. Diese umfassen jedoch insgesamt nur sehr wenige Untersu-
chungspunkte und Nachweise der relevanten Arten. Zudem handelt es sich vielfach um 
bereits stark zusammengefasste Aussagen (Aufrechnung verschiedener Stationen und 
Jahre). 

Daher sind darüber hinaus Ergebnisse aus übergeordneten Untersuchungen recherchiert 
(u.a. /58/, /59/, /63/, /64/, /65/, /66/, /83/, /84/, /85/) und mit in die Betrachtungen einbezogen 
worden. 

Für das FFH-Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (DE 3238-302) gehören 

• Rapfen (Aspius aspius) und 

• Lachs (Salmo salar) sowie die Rundmäuler 

• Fluss- (Lampetra fluviatilis) und 

• Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

zu den im Standarddatenbogen gemeldeten Arten. Diese sollen nachfolgend separat disku-
tiert werden 

 

4.2.2.6 Rapfen (Aspius aspius) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Der Rapfen findet innerhalb des Untersuchungsgebietes sowohl im Elbestrom selbst, als 
auch in angeschlossenen Altarmen geeignete Lebensräume. Damit ergeben sich im Bereich 
des FFH-Gebiets Habitatflächen auf ca. 594 Hektar, wobei allein 575 Hektar dem Haupt-
strom der Elbe zuzuordnen sind. Zehn weitere Habitate (19 Hektar) werden durch angeglie-
derte Altstrukturen gebildet (s. Karten 5a_5_1 bis 5a_5_9). Neben den Habitatflächen wur-
den weitere sechs potentiell geeignete Lebensräume als Entwicklungsflächen ausgewiesen. 
Dabei handelt es sich um derzeit nicht an die Elbe angeschlossene Altstrukturen mit einer 
Gesamtfläche von ca. 11 Hektar. 
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Rapfen besiedeln größere Fließgewässersysteme einschließlich durchflossener Seen. Die 
zur Familie der Karpfenfische zählende Art (einziger räuberischer Vertreter dieser Gruppe) 
benötigt zur Fortpflanzung und Entwicklung verschiedenartige Kleinhabitate (kiesige, über-
strömte Substrate als Laichplatz, strukturierte Uferzonen als Aufwuchshabitate, offene Frei-
wasserbereiche als Lebensraum und Jagdrevier der Adulten).  

Der Rapfen kommt vom Kaspischen Meer westwärts bis zur Elbe und Weser vor, südwest-
lich bis zum Donaugebiet. Damit findet die Art in Deutschland seine natürliche Verbreitungs-
grenze. 

 

Bestand im Gebiet: 

Durch mehrere Befischungen in den vergangenen Jahren konnte der Rapfen in der Elbe 
nachgewiesen werden /58/, /86/. Die Untersuchungen erfolgten punktuell an ausgewählten 
Probestellen, es ist jedoch davon auszugehen, dass der gesamte Elbestrom als Lebensraum 
genutzt wird. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Im Rahmen der verschiedenen Befischungen konnte der Rapfen in den letzten Jahren mit 
relativ hoher Stetigkeit selten bis regelmäßig in der Elbe nachgewiesen werden /58/, /86/. 
Dabei wird in den Daten auf einen sich natürlich reproduzierenden Bestand verwiesen. Ins-
gesamt lässt sich damit anhand der vorhandenen Daten zwar das Kriterium Bestandsgröße 
nicht hinreichend bewerten, es kann aber auf das Vorhandensein verschiedener Altersklas-
sen geschlossen werden. In der überarbeiteten Fassung des Bewertungsschemas /60/ reicht 
dies bereits für eine sichere Bewertung aus. 

Neben ausgedehnten Freiwasserbereichen (Pelagial) bietet die Stromelbe in den Uferzonen 
der Buhnenfelder und insbesondere in den entsprechend der Wasserstände m.o.w. ange-
schlossenen Nebengewässern (z.B. der „Lanken“ nördlich Arneburg) vielfach potentielle 
Aufwuchshabitate. Geeignete Laichhabitate (kiesige Sohlbereiche) sind innerhalb des FFH-
Gebiets aber offenbar unterrepräsentiert. FLADUNG et al. (2004) fanden hier nur sehr verein-
zelt kleinere Kiesbänke, wohingegen sich solche Strukturen erst unterhalb der Havelmün-
dung stark konzentrierten. Die ökologische Durchgängigkeit wird im potentiellen Lebensraum 
der Art nicht beeinträchtigt. Auf bundesdeutschem Gebiet kommt diesbezüglich einzig die 
Staustufe Geesthacht in der Stromelbe zum Tragen. Im Gegensatz zu diadromen Fischarten 
vollzieht der Rapfen jedoch keinen Lebensraumwechsel ins oder aus dem Meer. Sein Be-
stand in der Mittelelbe ist daher weitgehend unabhängig von der Durchgängigkeit der Stau-
stufe. Es konnte aber bereits verschiedentlich eine erfolgreiche Passage nachgewiesen 
werden /84/. 

Hinsichtlich des Stoff-/Feinsedimenteintrags sind im Gebiet das Zellstoffwerk (Zellstoff Sten-
dal GmbH) und die Papierfabrik (Delipapier GmbH) in Arneburg zu nennen /87/. Erkennbare 
Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Elbe als dauerhaften Lebensraum lassen sich 
unter den aktuellen Verhältnissen nicht erkennen. Die Gewässergüte wird seit dem Jahr 
2000 mit der Klasse II (mäßig) angegeben (LHW 2009, Kartendarstellungen zur Beschaffen-
heit der Gewässer in Sachsen-Anhalt). 
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Tabelle 23: Habitatflächen des Rapfens 

 
Habitat-ID 30071 30072 30073 3007430075300763007730078300793008030081 

Population  

Altersgruppen B B B B B B B B B B B 

EZ-Population B B B B B B B B B B B 

Habitat            

Strukturen B B B B B B B B B B B 

EZ-Habitat B B B B B B B B B B B 

Beeinträchtigung            

Querverbaue A A A A A A A A A A A 

Einträge B B B B B B B B B B B 

EZ-Beeintr. B B B B B B B B B B B 

 

Es ergibt sich damit insgesamt ein guter Erhaltungszustand (B) für den Rapfen, der den im 
Standarddatenbogen gemeldeten Zustand (B) bestätigt. 

 

Fazit:  

Die Nachweise deuten auf ein Vorkommen mit verhältnismäßig hoher Stetigkeit in der Elbe 
hin. Bei Berücksichtigung des Verschlechterungsverbotes kann deshalb wahrscheinlich von 
einer stabilen Population ausgegangen werden. Ein limitierender Faktor scheint in der eher 
geringen Anzahl geeigneter Laichhabitate zu liegen. Eine weitere Stabilisierung bzw. die 
Stärkung des Bestandes wird durch ein verbessertes Angebot an Laich- und Aufwuchshabi-
taten angestrebt (vgl. Kapitel 7.1.3.5). 

 

 

4.2.2.7 Fische und Rundmäuler der Stromelbe 

 

Lachs (Salmo salar) 

Der Elbestrom ist wesentlicher Migrationskorridor für Lachse der atlantischen Region. Die 
Adulten des anadromen Wanderfisches ziehen flussaufwärts zu den Laichhabitaten (flach 
überströmte, grobkiesige Abschnitte in den Flussoberläufen, Reproduktionstyp lithophil) und 
stromabwärts als Jungfische (Smolts) zu den marinen Fressplätzen. 

Für die ehemals verschollene bzw. ausgestorbene Art (/71/, /80/, /82/, /85/) liegen nach 
Durchführung verschiedener großräumig angelegter Besatzprogramme /65/ und der Verbes-
serung der Längsdurchgängigkeit an der Staustufe Geesthacht im Jahre 1998 /83/ inzwi-
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schen wieder Nachweise aus der Elbe vor. Bei Havelberg wird der Lachs als selten angege-
ben /86/. 

Für den betrachteten Teil der Stromelbe (Messstelle Sandau) wird seit dem Jahr 2000 die 
Gewässergüteklasse II (mäßig) erreicht (LHW 2009, Kartendarstellungen zur Beschaffenheit 
der Gewässer in Sachsen-Anhalt). Für die vorangegangenen Jahre ist eine kritische Belas-
tung (Güteklasse II-III) angegeben. 

Hinsichtlich der ökologischen Durchgängigkeit für diadrome Arten ist auf bundesdeutschem 
Gebiet einzig die Staustufe Geesthacht in der Stromelbe von Bedeutung. Nach Angaben von 
SCHUBERT & HAGGE (2000) sowie der ARGE ELBE (2002) gewährleistet die dort 1998 erbaute 
Fischaufstiegsanlage einen adäquaten Fischaufstieg. Nach neueren Erkenntnissen von 
GAUMERT (2008) ist allerdings die derzeitige Fischwechselkapazität am Wehr Geesthacht 
hinsichtlich der Größe des Einzugsgebietes sowie der Breite und des Abflusses der Elbe 
noch unterdimensioniert. Es ist daher zunächst von gewissen Einschränkungen für die 
Langdistanzwanderungen des Lachses auszugehen, die sich aber auf Problemfelder außer-
halb des FFH-Gebiets beziehen. 

Die Gewässerausbaumaßnahmen an der Elbe (Buhnenbau, Eindeichung) bleiben in Bezug 
auf die Funktion des Gewässers als Wanderkorridor für den Lachs ohne erkennbare Auswir-
kungen. Es ergeben sich aber daraus und in Kombination mit der Staustufe Geesthacht 
entsprechende Veränderungen des Abflussregimes, die jedoch als gering einzuschätzen 
sind. Gleiches gilt für die Intensität der fischereilichen Nutzung (Nutzung ohne negative 
Folgen auf den Bestand). 

Bezüglich Wasserentnahmen und -einleitungen sind im betrachteten Elbeabschnitt das 
Zellstoffwerk (Zellstoff Stendal GmbH) und die Papierfabrik (Delipapier GmbH) in Arneburg 
zu nennen /87/. Erkennbare Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Elbe als Wander-
korridor für den Lachs wurden jedoch nicht bekannt. 

 

Fluss- (Lampetra fluvitilis) und Meerneunauge (Petromyzon marinus) 

Der Elbestrom ist für die anadromen Rundmäuler in erster Linie eine wichtige Wanderstrecke 
auf ihrem Weg zu den Laichplätzen. Diese befinden sich, genauso wie die Querder-
Aufwuchshabitate, überwiegend in den Flussmittel- bzw. Oberläufen einmündender Neben-
gewässer (z.B. Schaale, Unterhavel). Aber auch die Kies- und Sandbänke im Hauptstrom 
der unteren Mittelelbe stellen mögliche Laich- und Aufwuchshabitate für Rundmäuler dar 
/63/. Da im zu betrachtenden FFH-Gebiet keine Nebengewässer mit potentieller Habitatfunk-
tion in den Elbehauptstrom einmünden, ist allein dieser bewertungsrelevant. 

Erwähnenswert ist der z.T. zahlenmäßig bemerkenswerte Aufstieg von Flussneunaugen 
über die Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Geesthacht. Innerhalb von sechs Tagen 
wurden dort 1.718 Individuen in den Fangeinrichtungen gezählt (SCHUBERT 2008). Vereinzelt 
bis selten wurden Flussneunaugen aus der Elbe bei Gorleben /58/, Sandau /69/ und Havel-
berg /86/ gemeldet. Hinzu kommen gelegentliche Nachweise des Meerneunauges durch die 
Berufsfischerei /69/, /58/. 
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4.2.2.8 weitere Nachweise von FFH-Fischarten 

Im Rahmen der Daten- und Literaturrecherche wurden für zwei weitere Fischarten des An-
hangs II der FFH-Richtlinie (1997) Belege im Gebiet ermittelt. 

• Weißflossengründling (Gobio albipinnatus): 

o reproduzierende Begleitart der Ichthyozönose in der Elbe bei Sandau /58/ 

o reproduzierend in der Elbe bei Sandau, selten /86/ 

o bei Arneburg mit < 100 Individuen, reproduzierend /86/ 

• Steinbeißer (Cobitis taenia): 

o Begleitart der Ichthyozönose in der Elbe bei Sandau /58/ 

o reproduzierend in der Elbe bei Sandau, selten /86/ 

o reproduzierend im Hafen Dalchau (Nebengewässer der Elbe), selten /86/ 

o reproduzierend in der Elbe unterhalb Storkau, selten /86/ 

o bei Arneburg mit < 10 Individuen, reproduzierend /86/ 

Der Steinbeißer wurde zudem mit einem Einzelindividuum als Beifang im Rahmen der aktu-
ellen Kammmolch-Erfassung im „Lanken“ nördlich Arneburg, einem Auengewässer, nach-
gewiesen. 

 

4.2.2.9 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Vorkommen/Bestand:  

Die Bewertung von Fledermausarten des Anhanges II erfolgte auf Grundlage vorhandener 
Daten. Diese wurden von der Referenzstelle Fledermausschutz Sachsen-Anhalt zur Verfü-
gung gestellt und liegen in Form von punktuellen Informationen vor. Die erfassten Daten 
stammen aus dem Zeitraum 1998 bis 2005. Dabei scheint es sich zumeist nicht um systema-
tische Erfassungen zu handeln, was kaum Rückschlüsse auf die Nutzung von Jagdhabitaten 
zulässt. Die vorliegenden Daten wurden nach Sommer- und Winterquartier sowie in Jagd-
nachweise eingeteilt.  

Für die Mopsfledermaus lagen lediglich 14 Punktdaten außerhalb des SCI im Bereich Arne-
burg (Karte 5a_6_1) vor. Diese sind alle der Kategorie „Winterquartier“ zuzurechnen. Rück-
schlüsse auf den Bestand der Art im FFH-Gebiet und auf die Nutzung von Jagdhabitaten 
innerhalb des Untersuchungsraumes lassen sich daraus nicht ableiten. Eine Abgrenzung von 
Jagdhabitaten oder Sommerquartierkomplexen konnte auf Grundlage der vorliegenden 
Daten somit nicht vorgenommen werden. 
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Mopsfledermaus ist eine seltene und kälteharte Art, die bevorzugt in waldreichen Regio-
nen mit hohem Alt- und Totholzanteil lebt. Die häufig wechselnden Sommerquartiere findet 
sie in Gebäudespalten und Holzverschalungen, seltener auch in Baumhöhlen oder hinter 
abstehender Baumborke. Zur Überwinterung werden Keller, Stollen oder Höhlen aufgesucht. 
Die Mopsfledermaus beginnt mit Einbruch der Dämmerung in Wäldern, Hecken und auf 
Lichtungen zu jagen, wobei sie sich fast ausschließlich von Nachtschmetterlingen ernährt. 

In Sachsen-Anhalt ist diese Art als selten einzustufen. Einige lokale Populationen in Mitteleu-
ropa sind stabil, anderweitig jedoch im Rückgang. Durch den Verlust von Quartieren und 
Veränderungen der Habitate ist diese Art gefährdet. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen ist keine Abgrenzung von Habitaten 
möglich. Zudem liegen die vorhandenen Daten außerhalb des FFH-Gebiets. Eine Bewertung 
des aktuellen Erhaltungszustandes der Mopsfledermaus kann daher nicht vorgenommen 
werden.  

Im Standarddatenbogen wird die Mopsfledermaus nicht angeführt. Ein SOLL-IST-Vergleich 
dieser Art im SCI kann daher nicht durchgeführt werden. 

 

Fazit:  

Zum aktuellen Bestand der Art im FFH-Gebiet liegen keine Angaben vor. Es ist jedoch zu 
vermuten, dass geeignete Strukturen im SCI durchaus als Quartiere oder Jagdhabitate ge-
nutzt werden.  

Die Mopsfledermaus zeichnet sich einerseits durch ihre Standorttreue und andererseits 
durch ihre Spezialisierung im Hinblick auf die Ernährung aus. Damit ist diese Art durch Ver-
änderungen in den entsprechenden Habitatstrukturen stark gefährdet. Gegenüber Eingriffen, 
wie beispielsweise der Entnahme von Tot- und Altholz ist diese Art sehr empfindlich. Sensi-
bel reagiert die Mopsfledermaus auch auf die Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmit-
teln, da ihr damit die Nahrungsgrundlage entzogen wird. 

 

4.2.2.10 Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Aufgrund der vorliegenden Daten und der Habitatansprüche der Art ist von der flächigen 
Verbreitung im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen auszugehen. Für 
die Art liegen lediglich 2 Beobachtungen aus dem Gebiet vor, so dass das für die Art infrage 
kommende Habitat anhand der Ansprüche der Art abgegrenzt wurde. Die Flächengröße des 
so ermittelten potentiellen Habitates beträgt ca. 640 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht 
ausgewiesen. 
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Grüne Flussjungfer ist eine rheophile Fließwasserart, die in ihrem Lebensraum an das 
Vorhandensein von sandig-kiesigen Substraten und Ufergehölzen gebunden ist. Die Repro-
duktionsgewässer sollten eine geringe Wassertiefe, mäßige Fließgeschwindigkeiten sowie 
eine abschnittsweise Beschattung aufweisen. Besiedelt werden Gewässer ab einer Güte von 
II bis III (ß-mesosaprob) /115/  

Als Schutzmaßnahme für die Grüne Flussjungfer sind die Sicherung und der Erhalt von 
intakten Fließgewässerstrukturen und besonders der Erhalt von Gleithangzonen als Lebens-
raum der Larven der Art zu nennen. 

 

Bestand im Gebiet: 

Für das FFH-Gebiet 12 liegen 2 Beobachtungen aus den Jahren 1999 und 2000 vor. Diese 
liegen im Bereich des Wasserübungsplatzes der Bundeswehr bei Storkau und nördlich von 
Arneburg. Jüngere Beobachtungsdaten lagen nicht vor. Aufgrund der vorhandenen Habitat-
ausstattung und dem Vorhandensein typischer Habitatelemente in der vorwiegend besiedel-
ten Gleithangzone wird eingeschätzt, dass die Grüne Flussjungfer regelmäßig im Gebiet 
vorkommt. Zur Größe des Bestandes werden keine Aussagen getroffen. Die Verbreitung der 
Art ist in den Karten 5a.8.1 – 5a.8.9 dargestellt.  

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der Art erfolgt entsprechend des Bewertungssche-
matas für FFH-Arten anhand einer quantitativen Exuvienaufsammlung. Die zur Auswertung 
vorliegenden Datensätze enthalten in einem Fall lediglich den Hinweis, dass es sich um den 
Beleg über eine Exuvie handelt. Angaben zu Anzahl werden nicht gegeben.  

Die vorliegenden Daten lassen keine Bewertung des Erhaltungszustands der Grünen Fluss-
jungfer im FFH-Gebiet anhand des auf die Auswertung aufgesammelter Exuvien abzielenden 
Bewertungsschematas für die Art zu. 

Im SDB für das Gebiet wurde für die Grüne Flussjungfer der Gesamterhaltungszustand mit B 
bewertet. Dieser Bewertung wird auf der Grundlage der im FFH-Gebiet Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen vorhanden Strukturen und der Inaugenscheinnahme dieser ge-
folgt. Da die von der Art benötigten Gleithangzonen abschnittsweise in einer guten Ausprä-
gung vorhanden sind, ist zumindest von einer guten Eignung der Reproduktionsgewässer 
auszugehen. 

Zum Erhalt der Grünen Flussjungfer im FFH-Gebiet 12 und der von ihr benötigten Habitat-
strukturen ist die Sicherung und der Erhalt von intakten Fließgewässerstrukturen und der 
Verzicht auf Flussausbau und Uferverbau, die sich negativ auf die natürlichen Strukturen von 
Fließgewässern auswirken, erforderlich.  
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4.2.2.11 Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Aufgrund der vorliegenden Daten und der Habitatansprüche ist für die Große Moosjungfer 
nur von einer punktuellen Verbreitung im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schön-
hausen auszugehen. Für die Art liegt lediglich eine Beobachtung aus dem Gebiet vor. Die für 
die Art infrage kommenden Habitate wurden anhand des vorliegenden Fundpunktes sowie 
der Ansprüche der Art abgegrenzt. Die Flächengröße des so ermittelten potentiellen Habita-
tes beträgt ca. 10 ha. In Sachsen-Anhalt wurden insgesamt eher niedrige Dichten der Art 
festgestellt /115/. Die Vorkommen der Großen Moosjungfer befinden sich in Sachsen-Anhalt 
am westlichen Arealrand. Für die Erhaltung der Art wird ihnen daher eine untergeordnete 
Bedeutung beigemessen /115/ Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Große Moosjungfer ist eine euryöke Moorart die in Niederungsmooren oder Kleingewäs-
sern mit entsprechend moorigen/anmoorigen Bedingungen vorkommt. Nach /115/ sollten die 
Reproduktionsgewässer nicht zu dicht bewachsen sein, Abschnitte mit dunklen Untergrün-
den vorhanden sein sowie die schon genannten moorigen/anmoorigen Verhältnisse aufwei-
sen. Weiterhin gilt die Art als sehr wärmebedürftig. 

Als Schutzmaßnahme für die Grüne Flussjungfer sind die Sicherung und der Erhalt der 
besiedelten Gewässerstrukturen zu nennen. 

 

Bestand im Gebiet: 

Für das FFH-Gebiet 12 liegt eine Beobachtung aus dem Jahr 2000 vor. Der Fund-/ Beobach-
tungsort der angegebenen Exemplare liegt im Bereich der zum FFH-Gebiet 12 gehörenden 
Kieslöcher Hohengöhren. Bei dem vorliegenden Nachweis handelt es sich um ein flugfähiges 
Vollinsekt, so dass die Bodenständigkeit der Art für den Fundort nicht gesichert ist. Jüngere 
Beobachtungsdaten lagen nicht vor. Aufgrund der von der Art benötigten Habitatausstattung 
wird eingeschätzt, dass die Kieslöcher bei Hohengören ein mögliches Habitat der Art darstel-
len. Weitere Flächen werden für die Art im FFH-Gebiet nicht als geeignet eingeschätzt. Die 
Verbreitung der Art im Gebiet ist in Karte 5a.7.1 dargestellt. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die Bewertung des Erhaltungszustandes der Art erfolgt entsprechend des Bewertungssche-
matas für FFH-Arten anhand einer Exuvienaufsammlung. Das zur Auswertung vorliegende 
Datenmaterial enthält keine entsprechenden Daten, so dass keine Bewertung des Erhal-
tungszustands anhand der aufgesammelten Exuvien für die Art möglich ist.  

Der Erhaltungszustand der Großen Moosjungfer kann aus den vorhandenen Daten nicht 
abgeleitet werden.  

Da es sich bei dem Gewässerkomplex entsprechend der Kartierung der Lebensraumtypen 
um eutrophe Gewässer handelt, stellen diese inzwischen nur noch einen stark pessimalen 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 123 

Lebensraum der Art dar. Weiterhin unterliegen einzelne Gewässer inzwischen einer Be-
schattung durch den umgebenden Gehölzgürtel sowie einem Komplex verschiedener Beein-
trächtigungen. Als Beeinträchtigungen sind die Schwankungen des Wasserspiegels, der dem 
Gang der Elbe folgt, Nährstoffeinträge sowie die teilweise starke Nutzung der Gewässer 
durch Angler (Fischbesatz?) hervorzuheben. 

 

Im SDB für das Gebiet wurde für die Große Moosjungfer der Gesamterhaltungszustand mit B 
bewertet. Besonders da es sich bei dem Gewässerkomplex um eutrophe Gewässer handelt, 
wird der Einstufung nicht gefolgt.  

 

4.3 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  
 
Tabelle 24: Übersicht zum Vorkommen von Anhang IV-Arten 

 
FFH-Code Artname deutsch Artname wiss. In SDB aufge-

führt [ja/nein] 
Quellenhinweis 

 Breitflügelfledermaus Eptesicus seroti-
nus 

nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Brandtfledermaus Myotis brandtii nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Wasserfledermaus Myotis daubento-
nii 

nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Fransenfledermaus Myotis nattereri nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Abendsegler Nyctalus noctula nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Rauhhautfledermaus Pipistrellus 
nathusii 

nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Braunes Langohr Plecotus auritus nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Graues Langohr Plecotus 
austriacus 

nein Referenzstelle 
Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt 

 Kreuzkröte Bufo calamita ja Landesamt für 
Umweltschutz ST 
(FB Naturschutz), 
MEYER et al. 2004

 Zauneidechse Lacerta agilis nein Landesamt für 
Umweltschutz ST 
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FFH-Code Artname deutsch Artname wiss. In SDB aufge-
führt [ja/nein] 

Quellenhinweis 

(FB Naturschutz), 
MEYER et al. 2004

 Knoblauchkröte Pelobates fuscus ja Landesamt für 
Umweltschutz ST 
(FB Naturschutz), 
MEYER et al. 2004

 Moorfrosch Rana arvalis nein Landesamt für 
Umweltschutz ST 
(FB Naturschutz), 
MEYER et al. 2004

 Asiatische Keiljungfer Gomphus (Stylu-
rus) flavipes 

nein  Landesamt für 
Umweltschutz ST 
(FB Naturschutz) 

 

4.3.1 Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Vorkommen im Gebiet 

Die Zauneidechse als typische Art wärmebegünstigter Standorte bevorzugt deckungs- und 
strukturreiche Lebensräume. Laut /79/ ist sie die in Sachsen-Anhalt häufigste Reptilienart, 
von der Nachweise aus allen Landesteilen bekannt sind. Aktuelle Begehungen (Kartierung 
biota 2009) bestätigten die Altdaten von 1991-2000 im Bereich nördlich von Sandau (Fund-
punkte außerhalb des Untersuchungsgebietes) und nördlich von Schönfeld, wo mehrere 
juvenile und adulte Tiere auf teilverbuschten Trockenflächen und an teilweise waldbestande-
nen Gewässerrändern beobachtet wurden. Altfunde bei Arneburg, westlich Neuermark-
Lübars und südöstlich Storkau konnten nicht bestätigt werden (siehe Karten 5b_1_1 bis 
5b_1_3). Nördlich von Schönfeld (Habitatfläche 30068) wurde die Zauneidechse im Uferbe-
reich der Habitatfläche 30004 beobachtet. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Das Abschätzen der Populationsgröße ist nur bedingt möglich, da Eidechsen scheue Tiere 
sind, die bei Erschütterung schnell ein Versteck aufsuchen. Sichtbeobachtungen werden 
deutlich erschwert. Zudem besiedeln sie relativ große, aufgrund des Strukturreichtums 
schlecht überschaubare Lebensräume. Im Untersuchungsgebiet ist der Bestand als eher 
schlecht einzustufen, da nur vergleichsweise wenige Tiere bei optimaler Witterung und auf 
geeigneten Habitatflächen beobachtet werden konnten. Vereinzelt wurden Jungtiere gesich-
tet, weshalb zumindest punktuell auf eine erfolgreiche Reproduktion geschlossen werden 
kann. Beeinträchtigungen entstehen überwiegend aus der Nutzungsaufgabe geeigneter 
Habitatflächen und einhergehender Verbuschung, Bewaldung und Verfestigung des Boden-
materials, was die erfolgreiche Eiablage (für die lockere, grabfähige Böden benötigt werden) 
deutlich erschwert. Wie auch bei vielen anderen Arten entstehen Limitationen im Untersu-
chungsgebiet auch aus der Beräumung und Zerschneidung (Anlage neuer Verkehrswege) 
der Landschaft. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollten deshalb vorwiegend auf den 
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Erhalt und die Schaffung geeigneter kleinstrukturierter Biotopmosaike zielen, insbesondere 
zählt hier der Erhalt von Offenland- und Offensandstellen und die Schaffung entsprechender 
Versteckmöglichkeiten, wie z.B. Reisig-, Lesestein- und Totholzhaufen. Ersteres kann durch 
gezielte gelegentliche Beweidung erfolgen, Düngung sollte generell vermieden werden, da 
sie die Vegetationsentwicklung fördert und somit zu einer schnelleren Verbuschung führt. 
Um den Individuenaustausch zwischen benachbarten Populationen zu fördern, sollte die 
Anlage bzw. der Erhalt von Hecken und Feldgehölzen, Böschungsstrukturen und von locke-
ren, unbefestigten Sandwegen unterstützt werden.  

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Im Standarddatenbogen ist für die Zauneidechse im untersuchten FFH-Gebiet kein Erhal-
tungszustand angegeben. Auch aus den Altdaten von 1991-2000 lässt sich dieser nicht 
schlussfolgern. Eine einzelflächenübergreifenden Bewertung im SCI ist laut Bewertungs-
schema für die Arten des Anhang IV nicht vorgesehen. Aus den aktuellen Beobachtungen 
lässt sich ein schlechter Zustand der Population ableiten. Der Zustand der Habitatstrukturen 
befindet sich jedoch überwiegend im guten Bereich. 

 

4.3.2 Kreuzkröte (Bufo calamita) 

Vorkommen im Gebiet 

Die Kreuzkröte hat eine rein europäische Verbreitung, in Deutschland ist sie fast flächende-
ckend vertreten. Im Untersuchungsgebiet liegen Fundpunkte aus Altdaten (1992-1999) auf 
der ostelbischen Seite westlich von Hohengöhren, nördlich der Ziegelei, südöstlich von Ar-
neburg, östlich von Dalchau, westlich Osterholz und auf der westelbischen Seite nordöstlich 
von Altenzaun vor (siehe Karten 5b_2_1 bis 5b_2_4). Diese Daten konnten aufgrund der 
aktuellen Begehungen (Kartierung durch biota 2009) nicht bestätigt werden. Die Kreuzkröte 
wurde im gesamten Gebiet nicht beobachtet. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Populationsgröße und Reproduktion können anhand der aktuellen Daten nicht eingeschätzt 
werden, da weder Laich, noch Larven, noch rufende oder wandernde Tiere beobachtet wer-
den konnten. 

Das Vorkommen der Art ist im Allgemeinen gefährdet durch die Nutzungsaufgabe und der 
damit voranschreitenden Sukzession von Offenlandlebensräumen. Die Kreuzkröte als Pio-
nierbesiedler neu entstandener Gewässer wird auch beeinträchtigt durch die Nutzungsauf-
gabe im Braunkohletagebau bzw. von militärischen Übungsplätzen, denn damit gehen be-
siedelbare großflächige Sekundärhabitate verloren. Eine wichtige Erhaltungsmaßnahme ist 
deshalb die gezielte Pflege von Offenlandlebensräumen und einhergehend mit der Schlie-
ßung der Braunkohletagebaue die Schaffung großflächiger, sich schnell erwärmender Flach-
gewässer. 

Da die besiedelbaren Habitate zukünftig eher ab- als zunehmen werden, ist eine mittel- bis 
langfristig negative Entwicklungstendenz abzusehen. 
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Erhaltungszustand der Art im SCI 

Der Standarddatenbogen tätigt keine direkte Aussage zur Populationsgröße der Kreuzkröte, 
sie wird im Untersuchungsgebiet jedoch als präsent angegeben. Diese von 1999 stammen-
den Daten konnten gegenwärtig nicht bestätigt werden und lassen, da sie älter als 5 Jahre 
sind, auch keine Aussagen zum derzeitigen Zustand zu. Da die Art aktuell nicht nachgewie-
sen wurde, kann der Erhaltungszustand im SCI nicht abgeschätzt werden. Potentielle Habi-
tate sind jedoch bereichsweise vorhanden. 

 

4.3.3 Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

Vorkommen im Gebiet 

Die Knoblauchkröte als östliche Steppenart besiedelt in Deutschland v.a. agrarisch genutzte 
Landschaftsräume. Laut /79/ ist die Knoblauchkröte in den großen Flusstälern Sachsen-
Anhalts weit verbreitet. Im Untersuchungsgebiet beschränken sich die aktuellen Nachweise 
(Kartierung biota 2009) auf den Nordteil. Westlich von Wulkau (Ostelbe) fanden sich mas-
senhaft Kaulquappen der Knoblauchkröte. Kaulquappen wurden außerdem nördlich von 
Rosenhof (Westelbe) gefunden (siehe Karten 5b_3_1 bis 5b_3_3). Erwachsene Tiere konn-
ten nicht nachgewiesen werden. Altdaten aus den Jahren 1993-1999 gibt es nur für den 
ostelbischen Bereich, und zwar westlich von Hohengöhren, nordöstlich von Dalchau, west-
lich von Schönfeld und östlich von Osterholz – hier konnten keine aktuellen Nachweise er-
bracht werden. 

Die Knoblauchkröte tritt im Gebiet syntop mit Kammmolch und/oder Rotbauchunke auf – und 
zwar westlich von Wulkau (Habitatfläche 30055) mit der Rotbauchunke (Fläche 30003) und 
dem Kammmolch (Fläche 30017), nördlich von Rosenhof (Fläche 30053) mit der Rotbauch-
unke (Fläche 30002) und ebenda (aber Fläche 30056) mit dem Kammmolch (Fläche 30016). 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Der Zustand der Population ist aufgrund des fehlenden Nachweises von erwachsenen Tieren 
als „mittel-schlecht“ einzuschätzen, die z.T. massenhaft vorgefundenen Kaulquappen lassen 
jedoch auf eine erfolgreiche Reproduktion und damit zumindest im Nordteil des Untersu-
chungsgebietes auf einen „guten“ bis „mittel-schlechten“ Zustand der Population schließen. 
Da Knoblauchkröten sehr heimliche Tiere sind, die tagsüber im Boden vergraben leben und 
nachts nur sehr leise rufen, kann die Populationsgröße leicht unterschätzt werden. 

Wie bei Rotbauchunke, Kammmolch und Moorfrosch auch sind die wichtigsten Gefähr-
dungsursachen für die Knoblauchkröte das frühzeitige Trockenfallen der Laich- und Larven-
gewässer, sowie die Zerschneidung der Lebensräume, der Einsatz schwerer Technik und zu 
tiefe Mahd im Umfeld der Gewässer. Da die Knoblauchkröte sich tagsüber eingräbt, stellt 
auch die voranschreitende Sukzession in den Landlebensräumen eine entscheidende Beein-
trächtigung dar. Maßnahmen für den Schutz der Knoblauchkröte und zur Förderung positiver 
Entwicklungstendenzen können deshalb nur die Sicherung und Schaffung von Retentionsflä-
chen, der schonende und seltene Einsatz schwerer Maschinen, eine hoch angesetzte Mahd, 
sowie das Vermeiden neuer Verkehrsflächen sein. Rand- und Saumstrukturen sollten erhal-
ten bzw. neu geschaffen werden. 
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Erhaltungszustand der Art im SCI 

Die Populationsgröße der Knoblauchkröte im Untersuchungsgebiet wird laut Standarddaten-
bogen nicht weiter eingeschätzt, die Art ist aber präsent. Die Daten sind aus dem Jahr 1999 
und konnten gegenwärtig zumindest für den Nordteil des Gebietes bestätigt werden. Aus den 
aktuellen Beobachtungen lässt sich für das gesamte SCI nur ein schlechter Erhaltungszu-
stand ableiten, da die Art lediglich im Nordteil des Gebietes gefunden wurde. Für diesen 
Bereich ist der Zustand als „gut“ bis „mittel-schlecht“ einzuschätzen.  

 

4.3.4 Moorfrosch (Rana arvalis) 

Vorkommen im Gebiet 

Die Verbreitungsschwerpunkte des Moorfrosches liegen in Sachsen-Anhalt in den eiszeitlich 
geprägten Tieflandgebieten; die Flussauen von Elbe und Havel werden durchgängig besie-
delt /79/. Im Gebiet zwischen Sandau und Schönhausen ist der Moorfrosch westelbisch v.a. 
im Nordteil (Höhe Sandau bis Rosenhof), ostelbisch etwas weiter südlich (zwischen Oster-
holz und Altenzaun) verbreitet, im mittleren und südlichen Teil scheint er v.a. westelbisch 
nahezu fehlend zu sein (Kartierergebnisse biota 2009). Aus diesem Bereich sind auch kaum 
Altdaten vorhanden (siehe Karten 5b_4_1 bis 5b_4_6). Altdaten aus den Jahren 1993-2000 
liegen aus dem ostelbischen Bereich um Neuermark-Lübars vor, hier konnte aktuell nur ein 
Nachweis an der Ziegelei erbracht werden.  

Im Untersuchungsgebiet tritt der Moorfrosch zusammen mit Kammmolch und/oder Rot-
bauchunke auf. Die Habitatfläche 30050 (Ostelbe, an der Ziegelei) ist identisch mit der Rot-
bauchunken-Habitatfläche 30010. In der Habitatfläche 30051 bei Dalchau tritt der Moorfrosch 
zusammen mit der Rotbauchunke (Fläche 30005) in Erscheinung, östlich von Osterholz 
(Fläche 30062) ebenso (Rotbauchunken-Habitatfläche 30004). Südwestlich von Sandau auf 
der westelbischen Seite (Fläche 30059) ist er mit dem Kammmolch und der Rotbauchunke 
(Flächen 30016/30058/30001) vergesellschaftet. Auch nordwestlich von Sandau (Fläche 
30057, Westelbe) tritt der Moorfrosch syntop mit dem Kammmolch (Fläche 30014) auf. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Die Populationsgröße des Moorfrosches ist im Untersuchungsgebiet als „mittel-schlecht“ 
einzustufen. Die zur Laichzeit im Frühjahr gehörten Rufer und die im Sommer gesichteten 
jungen Moorfrösche sprechen für eine erfolgreiche Reproduktion, ein direkter Reprodukti-
onsbeleg konnte für keine der Nachweisflächen erbracht werden. 

Limitationen entstehen für den Moorfrosch im Gebiet v.a. aus der frühzeitigen Austrocknung 
der Laichflächen (in Sachsen-Anhalt sind das hauptsächlich die Überflutungsgebiete der 
Flussauen) und aus dem Einsatz schwerer Landmaschinen in der Umgebung der Gewässer. 
Für ersteren Punkt ist es deshalb wichtig, eine natürliche(re) Dynamik der Elbe wieder zuzu-
lassen und damit neue Retentionsflächen zu schaffen. Bestehende Überschwemmungsge-
biete sollten erhalten bleiben. Hinsichtlich des Einsatzes schwerer Landmaschinen wurde 
v.a. auf der westelbischen Seite eine sehr tief angesetzte Mahd bei der Deichpflege beo-
bachtet. Es wurden mehrere Individuen mit blutenden und teilweise abgetrennten Gliedma-
ßen gesichtet. Hier ist es zwingend notwendig, die Mahd nur zu bestimmten Terminen 
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durchzuführen und den Schnitt höher anzusetzen, um die Tiere nicht auszumähen. Ein unnö-
tiges Befahren des Deiches mit Kraftfahrzeugen sollte vermieden werden. 

Bei Einhaltung der oben vorgeschlagenen Maßnahmen ist eine positive Entwicklungsten-
denz für die Moorfroschpopulationen im Gebiet denkbar. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Der Moorfrosch ist im Standarddatenbogen für das untersuchte FFH-Gebiet nicht gelistet 
und auch die Altdaten machen keine Angabe zum Erhaltungszustand der Art. Eine einzelflä-
chenübergreifenden Bewertung im SCI ist laut Bewertungsschema für die Arten des Anhang 
IV nicht vorgesehen. Aus den aktuellen Beobachtungen lässt sich jedoch nur ein schlechter 
Erhaltungszustand ableiten, da sowohl der Zustand der Population, als auch die Habitatqua-
lität, sowie das Teilkriterium „Beeinträchtigungen“ mit „mittel-schlecht“ bewertet werden 
müssen. 

 

4.3.5 Fledermäuse 

Die von der Referenzstelle Fledermausschutz zur Verfügung gestellten Informationen zum 
Bestand der verschiedenen Arten bildeten die Grundlage zur Bewertung der Populationen, 
Entwicklungstendenzen und Beeinträchtigungen. Diese Daten liegen in punktueller Form vor 
und sind dem Zeitraum 1998 bis 2005 zuzuordnen. Jedoch ist davon auszugehen, dass die 
Angaben nicht aus systematischen Erfassungen stammen, was kaum Rückschlüsse auf die 
Nutzung von Jagdhabitaten zulässt. Die vorliegenden Daten wurden dahingehend bearbeitet, 
dass zunächst die Sommer- und Winterquartiere untergliedert wurden und im Folgenden die 
Jagdnachweise erfasst wurden. 

 

4.3.5.1 Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Vorkommen im Gebiet 

Mit 52 Punktnachweisen ist der Abendsegler nach der Rauhhautfledermaus die zweithäufigs-
te Art in der Umgebung des Gebietes. Bei 50 dieser Quartiernachweise handelt es sich um 
Sommerquartiere. Alle Fundpunkte liegen allerdings außerhalb des Untersuchungsgebietes 
(Karten 5b_5_1 bis 5b_5_3) und konzentrieren sich auf die Ortslagen Sandau und Arneburg 
mit Umgebung, sowie das Waldgebiet südlich von Wulkau. Die Daten lassen keine Abgren-
zung von (Teil-) Habitaten zu. Es ist jedoch anzunehmen, dass Areale des SCI (z.B. Elb-
deich bei Sandau) als Jagdhabitate genutzt werden. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Da die Quartiernachweise alle außerhalb des FFH-Gebiets liegen, kann die Populationsgrö-
ße im Untersuchungsgebiet nicht abgeschätzt werden. Als überwiegend an Waldlebensräu-
me angepasste Art sucht der Abendsegler zur Jagd bevorzugt Waldränder, Wälder oder 
Gewässer auf. 
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Die Hauptbedrohung für den Abendsegler ist das Fällen der Höhlenbäume mit Sommer- und 
Winterquartieren, Biotopveränderungen wirken sich ebenfalls negativ auf den Bestand aus. 
Entlang der Zugwege zwischen Sommer- und Winterquartier (wobei Entfernungen bis zu 
2000 km überwunden werden) können solche Veränderungen noch gravierendere Auswir-
kungen haben. Es ist deshalb wichtig, Altbäume und Gehölzstreifen in den Auen zu erhalten 
und Grünlandflächen zu beweiden, da sich der Abendsegler zumindest periodisch auf Dung-
käfer spezialisiert. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Für den Abendsegler werden im Standarddatenbogen für das FFH-Gebiet keine Angaben 
getätigt. Das Vorhandensein von Sommer- und Winterquartieren angrenzend an das SCI, 
sowie von Jagdnachweisen im Gebiet selbst lässt jedoch auf die regelmäßige Anwesenheit 
des Abendseglers im SCI schließen. Ein Erhaltungszustand lässt sich daraus aber nicht 
ableiten. 

 

4.3.5.2 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Vorkommen im Gebiet 

Für die Breitflügelfledermaus lagen lediglich 5 Punktdaten außerhalb des SCI im Bereich der 
Ortslagen Sandau und Arneburg (Karte 5b_6_1 und 5b_6_2) vor, von denen 4 Sommerquar-
tieren zugerechnet wurden. Jagdreviere befinden sich vermutlich am Elbdeich im Bereich 
Sandau, sowie außerhalb des SCI in der Umgebung von Arneburg und südlich von Sandau. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Rückschlüsse auf den Bestand der Art innerhalb des Untersuchungsgebietes lassen sich 
nicht ableiten.  

Gefährdet ist die Breitflügelfledermaus durch die Vernichtung und Unbrauchbarmachung der 
Quartiere, wie Um- und Ausbau im Dachbereich, Verschließen der Einflugsöffnung und 
Einsatz von für Fledermäuse giftigen Holzschutzmitteln. Eine Quartierverknappung wird 
außerdem durch ängstliche Mitbürger gefördert, die die Fledermauswochenstuben aus ihren 
Häusern entfernen (lassen).  

Notwendige Maßnahmen sind der Erhalt von Altbäumen, da sie als Jagdgebiete und Quartie-
re dienen, die Beweidung von Grünlandflächen, da die Breitflügelfledermaus auf Dungkäfer 
spezialisiert ist, sowie die Pflanzung und der Erhalt von Gehölzstreifen in den Auen. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Im Standarddatenbogen wird die Breitflügelfledermaus nicht aufgeführt. Da zum aktuellen 
Bestand der Art im FFH-Gebiet keine Angaben vorliegen, kann der Erhaltungszustand im 
SCI nicht abgeschätzt werden. Durch die hohe Anzahl an insektenreichen Kleingewässern 
ist das Gebiet generell als geeignetes Jagdhabitat zu betrachten, flächenscharfe Abgrenzun-
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gen können anhand der vorliegenden Daten jedoch nicht vorgenommen werden. Quartiere 
finden sich wahrscheinlich eher außerhalb des SCI. 

 

4.3.5.3 Braunes Langohr (Plecotus auritus) 

Vorkommen im Gebiet 

Vom Braunen Langohr liegen 41 Punktnachwiese vor, von denen 35 der Kategorie Winter-
quartier zugeordnet wurden, 6 mal handelt es sich um Belege für Sommerquartiere. Die 
Nachweispunkte konzentrieren sich um die Ortslagen Sandau, Arneburg und Wulkau (Karten 
5b_7_1 und 5b_7_2), befinden sich jedoch sämtlich außerhalb des Untersuchungsgebietes. 
Jagdnachweise des Braunen Langohrs liegen nicht vor.  

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Auf Grundlage der vorhandenen Daten ist es nicht möglich, die Populationsgröße innerhalb 
des untersuchten Gebietes abzuschätzen. Die Nahrungsgrundlage (Schmetterlinge, Raupen, 
Spinnen, Zweiflügler) ist jedoch reichhaltig, dass eine Nutzung des Gebietes als Jagdhabitat 
anzunehmen ist. 

Das Braune Langohr gilt als relativ häufige Fledermausart, deren Bestand (noch) nicht be-
droht ist. Dennoch können auch hier Quartier- und Nahrungsmangel zu starken Be-
standseinbußen führen. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Die vorhandenen Datengrundlagen lassen keine Rückschlüsse auf den Erhaltungszustand 
der Art im SCI zu. 

 

4.3.5.4 Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

Vorkommen im Gebiet 

Für die Fransenfledermaus gibt es 24 Nachweispunkte, die alle außerhalb des SCI liegen 
(Karten 5b_8_1 und 5b_8_2). Dabei handelt es sich bei der Mehrzahl der Fundpunkte um 
Nachweise für Winterquartiere (19). Schwerpunktmäßig sind die Quartiernachweise in den 
Ortslagen Sandau und Arneburg zu finden. Jagdnachweise konnten nur außerhalb des FFH-
Gebiets in der Ortslage Sandau festgestellt werden.  

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Da im FFH-Gebiet selbst weder Sommer- noch Winterquartiere nachgewiesen werden konn-
ten, kann kein Rückschluss auf die Populationsgröße erfolgen. Da die Quartiernachweise 
aber direkt an das untersuchte Gebiet angrenzen, ist davon auszugehen, dass dieses zu-
mindest als Jagdrevier genutzt wird. 
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Obwohl die Art in ganz Mitteleuropa verbreitet ist, ist sie v.a. durch den Verlust von Habitat-
flächen, wie z.B. strukturreiche Obstgärten, Spalten an Gebäuden und Baumhöhlen stark 
gefährdet. Die Fransenfledermaus ist eine ortstreue Art, weshalb sie auf Habitatverluste 
besonders sensibel reagiert. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Die Fransenfledermaus wird im Standarddatenbogen nicht aufgeführt. Da sich anhand der 
Quartiernachweise keine Habitate abgliedern lassen, kann keine detaillierte Aussage über 
den Erhaltungszustand der Art im SCI getroffen werden.  

 

4.3.5.5 Brandtfledermaus (Myotis brandtii) 

Vorkommen im Gebiet 

Für die Brandtfledermaus, die als typische Waldfledermaus stark an Wald und Gewässer 
gebunden ist, lagen 6 Punktdaten außerhalb des SCI im Wald südlich von Wulkau (siehe 
Karte 5b_9_1) vor, die alle der Kategorie „Sommerquartiere“ zuzurechnen sind. Jagdreviere 
konnten im Gebiet nicht extra ausgegliedert werden, sind aber wohl vorhanden, da die Art 
vor allem Wasserflächen für die Jagd benötigt. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Es lassen sich keine Rückschlüsse auf den Bestand der Art und auf die Nutzung von Jagd-
habitaten innerhalb des Untersuchungsgebietes ableiten.  

Wie bei den meisten Fledermausarten ist eine der stärksten Gefährdungsursachen für die 
Brandtfledermaus die moderne Bauweise an und in Gebäuden, bei der Spalthohlräume 
wegfallen, Einschlupfmöglichkeiten verschlossen und alte Fensterläden beseitigt werden. 
Eine Veränderung oder Vernichtung von Habitaten führt oft zu einer Änderung des Mikrokli-
mas und der Insektenfauna, was zur Aufgabe des Quartiers und zu Nahrungsmangel führen 
kann. Dies betrifft besonders Feuchtgebiete. In Gartenanlagen kann der Einsatz von Insekti-
ziden zu Vergiftungen führen.  

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Da die Brandtfledermaus im Standarddatenbogen keine Erwähnung findet und keine aktuel-
len Nachweise für die Art aus dem SCI vorliegen, kann der Erhaltungszustand nicht einge-
schätzt werden. Da Wald- und Wasserflächen in größeren Mengen vorhanden sind, ist zu-
mindest von einer guten Eignung als Jagdrevier auszugehen.  
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4.3.5.6 Graues Langohr (Plecotus austriacus) 

Vorkommen im Gebiet 

Für das Graue Langohr liegen 14 Nachweispunkte vor, von denen 13 in die Kategorie Win-
terquartier einzuordnen sind, nur bei einem Nachweispunkt handelt es sich um einen Beleg 
für ein Sommerquartier. Alle Quartiernachweise befinden sich außerhalb des Untersu-
chungsgebietes in der Umgebung von Arneburg (Karte 5b_10_1). Als Jagdgebiet ist das 
FFH-Gebiet aber in jedem Fall geeignet, da das Graue Langohr in offener Landschaft jagt 
und Beute von Blättern und Ästen absammelt. Die Jagdgebiete befinden sich in bis zu 2 km 
Entfernung vom Quartier, womit dem Untersuchungsgebiet eine große Bedeutung als sol-
ches zukommt. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Anhand der vorhandenen Daten ist es nicht möglich, die Populationsgröße für das FFH-
Gebiet abzuschätzen. 

Auch beim Grauen Langohr gibt es lokal stabile Populationen oder es sind gar Zunahmen zu 
verzeichnen, während anderweitig ein Rückgang beobachtet werden kann. Aufgrund der 
Ortstreue der Art besteht die größte Gefährdung auch hier in dem Verlust an geeigneten 
Habitaten bzw. aus dem durch monotone, strukturarme Landschaften deutlich reduzierten 
Nahrungsangebot. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Der Erhaltungszustand des Grauen Langohrs im SCI kann aus den aktuellen Daten nicht 
abgeleitet werden. Auch der Standarddatenbogen zum FFH-Gebiet macht keine Angaben zu 
dieser Art. 

 

4.3.5.7 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Vorkommen im Gebiet 

Das Vorkommen der Rauhautfledermaus konnte mit 96 Punktnachweisen in der Umgebung 
des FFH-Gebiets am häufigsten belegt werden. Dabei handelt es sich ausschließlich um 
Sommerquartiere, die alle außerhalb des untersuchten Gebietes liegen. Die Quartiernach-
weise konzentrieren sich auf das Waldgebiet südlich Wulkau, einige Nachweise gibt es auch 
aus den Ortslagen Sandau und Arneburg (Karten 5b_11_1 bis 5b_11_3). Belege für Jagdak-
tivitäten finden sich ebenfalls im Waldgebiet bei Wulkau und in der Umgebung von Sandau. 
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Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Rückschlüsse auf den Bestand der Population im Untersuchungsgebiet lassen sich aus den 
vorhandenen Daten nicht ableiten. Die Rauhautfledermaus ist eine reine Waldfledermaus. 
Da es im Gebiet selbst aber kaum größere Waldflächen gibt, beschränken sich die Quartier-
nachweise auf umliegende Flächen. Zur Jagd hingegen werden Schneisen, Waldwege, 
Gewässer und Wiesenränder aufgesucht. Diese Strukturen finden sich vielfältig im SCI, so 
dass von einer guten Eignung als Jagdhabitat auszugehen ist. 

Gefährdet ist die Rauhautfledermaus v.a. durch den Mangel an geeigneten Quartieren 
(Baumhöhlen, Baumrisse) und die nachhaltige Veränderung von Biotopen (Trockenlegung 
von Feuchtflächen). Eine besondere Gefahr stellt das Fällen von trockenen Bäumen mit 
abgeplatzter, aber noch anhaftender Rinde dar, hinter der sich die Art gerne zum Tages-
schlaf zurückzieht. 

 

Erhaltungszustand der Art im SCI 

Im Standarddatenbogen wird die Rauhautfledermaus nicht aufgelistet. Auch aus den vor-
handenen Daten können keine Rückschlüsse auf den Erhaltungszustand der Art gezogen 
werden. 

 

4.3.6 Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 

Vorkommen im Gebiet 

Für die Wasserfledermaus konnten im FFH-Gebiet zwischen Sandau und Schönhausen fünf 
Punktdaten ausgewertet werden. Drei sind der Kategorie „Sommerquartiere“ zuzuordnen, 
liegen jedoch alle außerhalb des Untersuchungsgebietes in der Umgebung von Arneburg 
und Sandau (Karten 5b_12_1 und 5b_12_2). Zwei Belege für Jagdaktivitäten finden sich 
ebenfalls in der Umgebung von Arneburg außerhalb des Untersuchungsgebietes. Da diese 
wassergebundene Waldfledermaus in den Wäldern, Parks, entlang von Teichdämmen und 
bewachsenen Ufern von Fließ- und Standgewässern lebt und gern über offenen Wasserflä-
chen jagt, ist davon auszugehen, dass sich auch Jagdreviere innerhalb des SCI befinden. 
Eine flächenscharfe Angrenzung ist anhand der Daten jedoch nicht möglich. 

 

Bewertung der Populationsgröße, Reproduktion, Beeinträchtigungen und Entwicklungsten-
denzen 

Auch für die Wasserfledermaus lassen sich keine Rückschlüsse auf die Populationsgröße 
der Art und auf die Nutzung von Habitaten innerhalb des FFH-Gebiets ableiten.  

Einige lokale Populationen in Mittel- und Nordeuropa sind stabil oder haben zugenommen, 
anderweitig sind sie zurückgegangen. Eine Gefährdung ergibt sich für die Wasserfledermaus 
aus Habitatveränderungen, wie z.B. die Beseitigung von Feuchtgebieten, Nahrungsentzug, 
Beunruhigung in/oder Zerstörung von Winterquartieren, Versiegelung von Sommer- und 
Winterquartieren etc. Maßnahmen wie Quartier- und Biotopschutz, besonnener Kopfweiden-
schnitt sowie eine entsprechende Gestaltung von Sommerquartieren an Brücken dienen der 
Erhaltung und Förderung der Art. 
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Erhaltungszustand der Art im SCI 

Für die Wasserfledermaus liegen keine Bestandsangaben aus dem Standarddatenbogen 
vor. Auch die hier ausgewerteten Daten geben keinen Hinweis auf den aktuellen Erhaltungs-
zustand der Art im SCI, da die Fundpunkte außerhalb des Untersuchungsgebietes liegen. 

 

Für alle oben genannten Fledermausarten sind Quartierverlust und Nahrungsmangel die 
primären Gefährdungsursachen. Als wichtigste Maßnahme soll deshalb der Erhalt und Auf-
bau von Waldstrukturen (Weich- und Hartholzaue) gelten, da diese als Jagdgebiete und 
Quartiere für die entsprechenden Arten lebenswichtig sind. Weitere Maßnahmen, um die 
Fledermauszönosen zu erhalten und zu verbessern sind: 

• der Erhalt von Quartierbäumen und potentiellen Quartierbäumen (Bäume mit 
Stammdurchmesser > 30 cm) 

• die Schaffung von Strukturen für zukünftige Quartiere (Gehölzpflanzung) 

• der Einsatz künstlicher Quartiere zur Ansiedlung / Stärkung von Lokalpopulationen 

• die Änderung der Nutzungsart – extensive Beweidung der eingedeichten Flächen, da 
der Dung von Rindern bestimmten Käfern als Lebensraum dient, die wiederum be-
stimmten Fledermausarten (Abendsegler, Brandtfledermaus) periodisch als Nahrung 
dienen 

 

4.3.7 Asiatische Keiljungfer (Gomphus (Stylurus) flavipes) 

Als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist die Asiatische Keiljungfer für das Gebiet aufzu-
führen. Im Standarddatenbogen des Gebietes wird die Art bisher nicht genannt. In der zur 
Auswertung vorliegenden Datenbank werden 6 Fundpunkte der Asiatischen Keiljungfer im 
Bereich des FFH-Gebiets 12 aufgeführt. Diese verteilen sich relativ gleichmäßig über das 
gesamte Gebiet (siehe Karten 5b.13.1 – 5b.13.9). 

Die Asiatische Keiljungfer ist eine stenöke Fließwasserart. Sie ist in ihrer Entwicklung an 
sandigen Feingrund, wie er in Buhnenfeldern der Elbe zu finden ist, gebunden. Aufgrund der 
engen Bindung an diese gewässermorphologischen Verhältnisse ist die Asiatische Keiljung-
fer als Indikator für naturnahe Gleithangzonen an Flüssen anzusehen. Aufgrund verbesserter 
Wasserqualitäten und günstiger morphologischer Verhältnisse ist die Art im Bereich der Elbe 
und anderer Flüsse nach 1990 wieder anzutreffen und wird in ihrem Bestand von /116/ in-
zwischen als stabil eingeschätzt. Aufgrund der heute günstigen Bestandssituation im Bereich 
der Elbe und der von hier ausgehenden Wiederverbreitung der Art hat Sachsen-Anhalt den-
noch eine hohe Verantwortung für die Asiatische Keiljungfer. Zum Schutz der Art sind alle 
Maßnahmen, wie z.B. Flussausbau, Uferverbau zu unterlassen, die negativ in die natürlichen 
Strukturen von Fließgewässern eingreifen. Aufgrund der mit der Grünen Flussjungfer ver-
gleichbaren Habitatansprüche kann die Asiatische Flussjungfer von den Erhaltungsmaß-
nahmen dieser Art profitieren. 

Aufgrund der günstigen Bestandssituation und der im Gebiet vorhandenen Habitatstrukturen 
wird eingeschätzt, dass die Asiatische Keiljungfer im Gebiet einen guten bis sehr guten 
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Zustand aufweist. Dieser sehr gute Zustand ist zu erhalten, durch den Verzicht auf weiteren 
Ausbau und übermäßige Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des Stromverlaufs der Elbe zu 
sichern. 

 

4.4 Bestand der SPA-Schutzgüter und Bewertung ihres Erhaltungszustandes 

4.4.1 Einleitung und Übersicht  

Entsprechend dem Leistungsverzeichnis zum Managementplan für das FFH-Gebiet Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen erfolgt die Einschätzung und Bewertung der Avifauna 
auf der Grundlage vorhandener Daten sowie der Erfassung einzelner Arten und Artgruppen 
im Jahr 2009.  

Als Grundlage lagen die Daten der Ersterfassung wertgebender Vogelarten in den Erweite-
rungsflächen des EU SPA Elbaue Jerichow aus dem Jahr 2004 vor /117/. Die Erweiterungs-
flächen des EU SPA Elbaue Jerichow umfassen ein wesentlich größeres Gebiet als das 
FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen, so das lediglich die das FFH-
Gebiet betreffenden Datensätze ausgewertet wurden. 

Für die Wiesenbrüter einschließlich des Austernfischers fand eine Nachkartierung auf der 
Grundlage der von /117/ ermittelten Bestände statt. Für die häufigeren Arten Neuntöter und 
Sperbergrasmücke, die im Jahr 2004 lediglich auf Probeflächen erfasst wurden, wurde eine 
vollständige Erfassung des Bestandes durchgeführt. Im Rahmen der Erfassung der beiden 
zuletzt genannten Arten waren zusätzlich die Vorkommen des Braunkehlchens zu erfassen.  

Weiterhin wurden Beobachtungsdaten von im Gebiet tätigen Ornithologen herangezogen. So 
sind beispielhaft M. Kuhnert und J. Braun zu nennen. Dabei wurden für den Wachtelkönig 
auch Daten aus den Vorjahren berücksichtigt, um eine möglichst umfassende Dokumentati-
on der unsteten und jahrweise stark schwankenden Bestände dieser Art erstellen zu können. 
Außerdem wurden Angaben zu Revieren des Eisvogels, der aufgrund der Wetterlage im 
Winter 2008/2009 einen starken Bestandseinbruch erlitt, die im Rahmen der Erfassung der 
Zug- und Rastvögel /98/ im Frühjahr 2008 durch den Beobachter W. Lippert festgestellt 
wurden, berücksichtigt. 

 

Für die Bearbeitung der Avifauna wurden zur Darstellung der avifaunistischen Aspekte ins-
besondere die im Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs I der Vogelschutz-Richtlinie (RL 
79/409/EWG) sowie die Arten der Gefährdungskategorien 1 und 2 der Roten Liste Sachsen-
Anhalts /118/, sowie zusätzlich der Austernfischer und das Braunkehlchen berücksichtigt. 
Die jeweiligen Gefährdungsgrade sowie die Listung im Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
der Europäischen Union werden neben dem deutschen und dem wissenschaftlichen Artna-
men in den Artenlisten angegeben. 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die für die beiden Schutzgebiete EU SPA Elbaue 
Jerichow und FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen im jeweiligen Stan-
darddatenbogen (SDB) aufgeführten Arten und die im Rahmen der Ersterfassung für das 
gesamte Vogelschutzgebiet wie auch den Teilbereich des FFH-Gebiets 12 nachgewiesenen 
Arten /117/ dargestellt. Diesen Altdaten werden die im Rahmen der Bearbeitung des vorlie-
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genden Managementplanes festgestellten Reviere der für das Gebiet wertgebenden Brutvo-
gelarten gegenübergestellt.  

 
Tabelle 25: Wertgebende Brutvogelarten im FFH-Gebiet 12 innerhalb des EU SPA 11 
Deutscher Artname WissenschafticherArtname SDB SDB HELLWIG (2005) IHU 2009 RL RL VR

    EU SPA FFH-Geb. Erweit. Anteil des FFH-Geb. ST D  I 

    Elbaue 
Elbaue 

zw. EU SPA FFH-Geb. Elbaue zw.       

    Jerichow Sandau u. Elbaue Elbaue zw. Sandau u.       

      Schön- Jerichow Sandau u. Schön-       

      hausen gesamt Schönh. hausen       

Spießente Anas acuta - - 0     R 3   

Knäkente Anas querquedula 6-10 - 8 2** 3 2 2   

Löffelente Anas clypeata 6-10 - 7 1**   2 3   

Rebhuhn Perdix perdix - - 1 1 1 2 2   

Rothalstaucher Podiceps grisegena 1-5 - 0     2     

Rohrdommel Botaurus stellaris 1-5 - 0     2 2 I 

Zwergdommel Ixobrychus minutus 1-5 - 0     2 1 I 

Schwarzstorch Ciconia nigra - -     NG 3   I 

Weißstorch Ciconia ciconia - 11-50 1   NG   3 I 

Fischadler Pandion haliaetus - -     NG 3 3 I 

Wespenbussard Pernis apivorus 1-5 - 0     3 V I 

Wiesenweihe Circus pygargus 1-5 - 0     1 2 I 

Rohrweihe Circus aeruginosus 11-50 6-10 12   NG V   I 

Rotmilan Milvus milvus 11-50 1-5 11 2 (-) NG 3   I 

Schwarzmilan Milvus migrans 6-10 1-5 9 2 (1) NG     I 

Seeadler Haliaeetus albicilla 1-5 - 0   NG 3   I 

Wanderfalke Falco peregrinus - 1-5     NG 3   I 

Kranich Grus grus 1-5 - 6   NG     I 

Wachtelkönig Crex crex 11-50 1-5 4   7 (8) V 2 I 

Kleines Sumpfhuhn Porzana parva 1-5 - 0     2 1 I 

Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 11-50 - 0   (1 Z&R)** V 1 I 

Austernfischer Haematopus ostralegus 1-5 1-5     4 R     

Kiebitz Vanellus vanellus 6-10 - 0     2 2   

Großer Brachvogel Numenius arquata 6-10 - 0     1 1   

Uferschnepfe Limosa limosa 1-5 - 0     1 1   

Bekassine Gallinago gallinago 6-10 - 0     1 1   

Flußuferläufer Actitis hypoleucos - - 3 1 (6) 1 2   

Rotschenkel Tringa totanus - - 0     1 V   

Trauerseeschwalbe Chlidonias niger 51-100 - 25     2 1 I 
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Deutscher Artname WissenschafticherArtname SDB SDB HELLWIG (2005) IHU 2009 RL RL VR

    EU SPA FFH-Geb. Erweit. Anteil des FFH-Geb. ST D  I 

    Elbaue 
Elbaue 

zw. EU SPA FFH-Geb. Elbaue zw.       

    Jerichow Sandau u. Elbaue Elbaue zw. Sandau u.       

      Schön- Jerichow Sandau u. Schön-       

      hausen gesamt Schönh. hausen       

Flussseeschwalbe Sterna hirundo 6-10 1-5 3 1   2 2 I 

Sumpfohreule Asio flammeus 1-5 - 0     2 1 I 

Eisvogel Alcedo atthis 11-50 1-5 15 2 (2) V   I 

Wiedehopf Upupa epops 1-5 - 0     1 2   

Schwarzspecht Dryocopus martius 1-5 - 4 1       I 

Mittelspecht Dendrocopos medius - - 28   (5)     I 

Neuntöter Lanius collurio 101-250 11-50 434* 146* 79     I 

Heidelerche Lullula arborea 1-5 - 12 2 (5)   V I 

Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus - - 5   (1) 2 V   

Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 1-5 - 12   (5) 2 V   

Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 6-10 1-5 145* 49* 57     I 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 51-100 11-50     10 3 3   

Blaukehlchen Luscinia svecica cyanecula 1-5 - 15     R V I 

Brachpieper Anthus campestris - - 1     2 1 I 

Ortolan Emberiza hortulana 6-10 - 7 7 (4) V 3 I 

Die Abkürzungen bedeuten: RL D = Rote Liste Bundesrepublik Deutschland; RL ST = Rote Liste Sachsen-Anhalt; VR = Vogelschutz-Richtlinie der EU     

Gefährdungskat. Rote Liste: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; R = extrem selten; V =  Art der Vorwarnliste;               

I = Art des Anh. I der VR;  SDB = Standarddatenbogen; - = keine Nennung; * = Angaben auf der Grundlage von Hochrechnungen anhand von     

Untersuchungen auf Probeflächen; ** = Nachweisort/Reviermittelpunkt außerhalb der FFH-Gebietsgrenze;      

(Angaben in Klammern) = Rev. dieser Arten wurden lediglich im Rahmen der Erfassung andere Arten erbracht     

 

In der Zusammenfassung der Ergebnisse der Ersterfassung aus dem Jahr 2004 sowie der 
Bestandserhebungen aus dem Jahr 2009 wurden im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau 
und Schönhausen sowie im flächengleichen Teil des EU SPA Elbaue Jerichow 19 wertge-
bende Brutvogelarten nachgewiesen. 

Weiterhin nutzen 7 Arten, die in Bezug auf die Fläche größere Lebensräume beanspruchen, 
die Elbaue innerhalb der beiden Schutzgebiete als Nahrungsgast. Die Horste dieser Arten 
liegen im Umfeld des Gebietes. Bei der Mehrzahl dieser Arten besteht eine sehr enge Bin-
dung an das Elbtal mit den dort vorhandenen Lebensraumstrukturen, so dass das FFH-
Gebiet auch für diese Arten eine sehr hohe Bedeutung aufweist.  

Aufgrund ihrer Bindung an Bodenabbrüche und der Seltenheit dieser Strukturen in der Land-
schaft, ist auf zwei Vorkommen der in Kolonien brütenden Uferschwalbe (Riparia riparia) im 
FFH-Gebiet hinzuweisen.  

Im Zuge der Ersterfassung und der Erfassung im Rahmen der Managementplanung wurden 
4 Brutvogelarten im Gebiet ermittelt, die im Standarddatenbogen nicht aufgeführt werden. 
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Dabei handelt es sich beim Mittelspecht um eine Art des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
und mit Rebhuhn, Flussuferläufer und Schilfrohrsänger um gefährdete Arten entsprechend 
der Roten Liste Sachsen-Anhalts.  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow sind weitere 14 Arten vermerkt, 
die im FFH-Gebiet 12 jedoch nicht aufgefunden wurden. Da das EU SPA eine größere Flä-
che als das FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen einschließt, ist diese 
Zahl differenzierter zu betrachten. So befinden sich unter den nicht im Gebiet aufgefundenen 
Arten solche, deren Habitatansprüche im betrachteten FFH-Gebiet natürlicherweise nicht 
erfüllt werden oder die eine größere Seltenheit aufweisen und nur gelegentlich im Gebiet 
auftreten.  

Als äußert kritisch ist das Fehlen oder der ungünstige Erhaltungszustand der für das Gebiet 
typischen Wiesenbrüter einzuschätzen. Bis auf die Knäkente und den Wachtelkönig haben 
die ehemals im Gebiet vorkommenden Wiesenbrüter, wie Kiebitz, Großer Brachvogel und 
Uferschnepfe, das FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Brutgebiet 
aufgegeben. 

Als Rahmenbedingung für die Auswahl von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen in-
nerhalb der Managementplanung ist zu berücksichtigen, dass an der Elbe seit über 100 
Jahren Maßnahmen zur Festlegung ihres Bettes/ Laufes sowie zur Verbesserung der Bedin-
gungen für die Flussschifffahrt durchgeführt werden. Heute dienen die Buhnen im Wesentli-
chen zur Anhebung des Wasserspiegels im Hauptgerinne während Niedrigwasserphasen. 
Dadurch erhöht sich die Fließgeschwindigkeit, was eine kontinuierliche Eintiefung des Fluss-
bettes zur Folge hat. Die fortschreitende Erosion der Sohle zieht eine Absenkung des Was-
serspiegels nach sich, so dass sich in der weiteren Folge der Grundwasserflurabstand in der 
angrenzenden Aue erhöht (vgl /113/).  

Zusätzlich kommt es durch Sedimentation bei Hochwasser im Bereich der Vorländer zu 
Aufhöhungen des Geländes (vgl. /104/, /113/).  

Insgesamt ist somit festzustellen, dass das Wasser nach Hochwasserereignissen heute 
deutlich schneller aus dem Überflutungsbereich abfließt. Durch die Errichtung von Deichen 
werden die Hochwasserereignisse zusätzlich in ihrer weiteren Ausbreitung begrenzt. Länger 
anhaltende, flache Überstauungen von Flächen und nachfolgend z.B. für Watvögel geeigne-
te, stocherfähige Schlamm- und Grünlandflächen sind durch das schnelle Fallen der Was-
serstände nur noch sehr eingeschränkt möglich. Besonders die Vertiefung des Flussbettes 
und der damit verbundene schnellere Wasserabfluss der Elbe kann im Rahmen eines Ge-
bietsmanagements innerhalb des FFH-Gebiets Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen 
nicht beeinflusst werden. Derartige Maßnahmen sind nur bei einer ganzheitlichen Betrach-
tung der Elbe denkbar. 

Grundlegende Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes, die für die Verbesse-
rung der Habitatbedingungen von Wiesenbrütern (Watvögel, Enten) erforderlich wären, sind 
somit nicht möglich. 

Aufgrund der vorgenannten Rahmenbedingungen ist es im Rahmen des Gebietsmanage-
ments derzeit nicht möglich, einzelne für das Gebiet wertgebende Arten zu fördern, und es 
wurde bei der Erstellung des Managementplanes auf die Auswahl von Maßnahmen der 
Wasserhaltung verzichtet. 
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Zur Bewertung der Zug- und Rastvogelbestände waren ausschließlich die bei JANSEN /98/ 
dargestellten Daten zu verwenden. Diese beruhen auf einer Erfassung der Zug- und Rastvo-
gelarten (Beobachter W. Lippert) im Nordteil des EU SPA Elbeaue Jerichow im Jahr 2008 
sowie einer weiterführenden Datenrecherche in ornithologischen Jahresberichten sowie den 
Datenbanken der Wasservogelzählung und des Gänsemonitorings. Eine Erfassung von Zug- 
und Rastvögeln im Rahmen der vorliegenden Arbeit war nicht Bestandteil des Auftrages.  

Beim FFH-Gebiet 12 innerhalb des EU SPA Elbaue Jerichow handelt es sich in Bezug auf 
das Zug- und Rastgeschehen eher um Flächen von untergeordneter Bedeutung. So existie-
ren im Gebiet oder dessen näherem Umfeld keine größeren Gänseschlafplätze. Um dennoch 
die für das FFH-Gebiet 12 relevanten Rastflächen darzustellen, wurden Aussagen der Bear-
beiter der beiden im Gebiet liegenden Wasservogelzählstrecken herangezogen. Die Bewer-
tung der Rastvögel erfolgt entsprechend der Bearbeitungsvorgabe verbal argumentativ. 

 

In der nachfolgenden Tabelle werden die für die beiden Schutzgebiete in den jeweiligen SDB 
aufgeführten Zug- und Rastvogelarten sowie Wintergäste dargestellt. 
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Tabelle 26: Liste der in den SDB für das EU SPA 11 und das FFH-Gebiet 12 aufgeführten Arten 

Deutscher Name Wissenschafticher SDB SDB RL RL VR
Name EU SPA FFH-Geb. ST D

Elbaue Elbaue zw.
Jerichow Sandau u.

(EU SPA 11) Schön-
hausen

(FFH-Gebiet 12
Singschwan Cygnus cygnus 501-100 251-500 R I
Zwergschwan Cygnus bewickii 251-500 101-250 I
Weißwangengans Branta leucopsis 11-50 R I
Saatgans Anser fabalis 1001-10.000 1001-10.000
Blessgans Anser albifrons >10.000 1001-10.000
Graugans Anser anser 1001-10.000 1001-10.000
Brandgans Tadorna tadorna 51-100
Schnatterente Anas strepera 51-100 11-50
Pfeifente Anas penelope 501-1000 101-250 R
Spießente Anas acuta 101-250 51-100 R 2
Knäkente Anas querquedula 501-1000 51-100 2
Löffelente Anas clypeata 251-500 101-250 2
Moorente Aythya nyroca 1-5 1 1 I
Zwergsäger Mergus albellus 51-100 11-50 I
Gänsesäger Mergus merganser 501-1000 501-1000 R 3
Schwarzstorch Ciconia nigra 11-50 11-50 3 3 I
Weißstorch Ciconia ciconia 51-100 3 I
Fischadler Pandion haliaetus 6-10 6-10 3 3 I
Kornweihe Circus cyaneus 11-50 1 1 I
Seeadler Haliaeetus albicilla 11-50 6-10 3 3 I
Raufußbussard Buteo lagopus 6-10
Merlin Falco columbarius 6-10 I
Wanderfalke Falco peregrinus 1-5 3 3 I
Kranich Grus grus 251-500 I
Blesshuhn Fulica atra 251-500 251-500 V
Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria >10.000 1 I
Großer Brachvogel Numenius arquata 101-250 51-100 1 2
Uferschnepfe Limosa limosa 51-100 1 1
Bekassine Gallinago gallinago 101-250 51-100 1 1
Rotschenkel Tringa totanus 11-50 1 2
Bruchwasserläufer Tringa glareola 101-250 0 I
Kampfläufer Philomachus pugnax 251-500 0 1 I
Flussseeschwalbe Sterna hirundo 11-50 2 V I
Sumpfohreule Asio flammeus 1-5 2 1 I
Die Abkürzungen bedeuten: D = Bundesrepublik Deutschland; RL = Rote Liste; ST = Sachsen-Anhalt; VR = Vogelschutz-Richtlinie der EU;
Kat. Rote Liste: 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V =  Art d. Vorwarnliste; R = extrem selten;
 I = Art im Anhang I der Vogelschutzrichlinie gelistet;  
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4.4.2 Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

4.4.2.1 Rotmilan (Milvus milvus) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Vorkommen des Rotmilans im FFH-Gebiet 12 sind belegt. Bei der Erfassung im Jahr 2004 
/117/ wurden 2 Reviere/Reviermittelpunkte ausgewiesen. Auch im Jahr 2009 gelangen meh-
rere Brutzeitbeobachtungen der Art. Aufgrund des eingeschränkten Bearbeitungsumfangs 
bei der Erfassung der Vögel wurde möglichen Horststandorten nicht nachgegangen. Auf-
grund der Anzahl der 2009 bei der Nahrungssuche beobachteten Exemplare sowie der 
durchschnittlichen Größe von Rotmilanrevieren ist anzunehmen, dass auch Vögel von au-
ßerhalb des FFH-Gebiets dessen Fläche als Nahrungshabitat nutzen. Für den Rotmilan ist 
das gesamte FFH-Gebiet als Habitatfläche einzuordnen (siehe Karten 5c.13.1 – 5c.13.9). 
Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Brutvorkommen des Rotmilans, als typische Art der Agrarlandschaft, sind vom Vorhanden-
sein geeigneter Horstplätze und einem ausreichenden Nahrungsangebot abhängig. Bevor-
zugt besiedelt der Rotmilan abwechslungsreiche und offene Landschaften. Größere, ge-
schlossene Waldungen werden gemieden. 

 

Bestand im Gebiet: 

Der Rotmilan nutzt die gesamte Fläche des FFH-Gebiets als Lebensraum. Aufgrund der 
Erfassungen von /117/ kann von Revieren im Gebiet ausgegangen werden. Es wird einge-
schätzt, dass neben den in das Gebiet einfliegenden Exemplaren mindestens 2 Horst-
standorte im Gebiet vorhanden sind.  

Aufgrund der Struktur der Elbaue mit vielen als Horststandorte infrage kommenden Gehöl-
zen, stellt das FFH-Gebiet in Bezug zur angrenzenden, häufig ausgeräumten ackerbaulich 
genutzten Agrarlandschaft eine Fläche dar, in der viele für die Art infrage kommende Horst-
träger vorhanden sind. 

Vorkommensschwerpunkte lassen sich nicht erkennen. Natürlicherweise gibt es eine Kon-
zentration der Beobachtungen um die jeweils genutzten Horststandorte. Die Nahrungsflä-
chen werden vor allem in Abhängigkeit von landwirtschaftlichen Arbeiten sowie der sonstigen 
Verfügbarkeit von Nahrung genutzt. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Aufgrund des großen Anteils von Flächen außerhalb des FFH-Gebiets 12 an den einzelnen 
Rotmilanrevieren und des geringen Anteils innerhalb des Gebietes, wird keine Bewertung 
der Einzelflächen vorgenommen.  

Die Elbaue hat eine Bedeutung als Fläche mit vielen als Horststandort infrage kommenden 
Gehölzen. In der nachfolgenden Tabelle werden die im Gebiet vorhandenen Gehölzkomple-
xe, die aufgrund ihrer Struktur als potentiell gut geeignete Horststandorte anzusehen sind, 
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dargestellt. Daneben können natürlich auch in anderen Einzelgehölzen oder hier nicht aufge-
führten kleineren Gehölzen Bruten stattfinden. 

 
Tabelle 27: Potentielle Bruthabitatkomplexe des Rotmilans 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(RMi)   Population Habitat tigungen bewertung

30174 Pappeln N Sandau - - - - 

30175 Gehölz N Fähre Sandau, W Elbe - - - - 

30176 Gehölz W Wulkau - - - - 

30177 Gehölz Bahngleis Neuermark - - - - 

30178 Gehölze S Fähre Sandau, W Elbe - - - - 

30179 Gehölze WaÜbPl - - - - 

30180 Hangwald (Över) - - - - 

30181 Gehölze Kieslöcher Hohengöhren - - - - 

30182 Gehölze Ziegelei Hohengöhren - - - - 

30183 Eichen N Bahnbrücke - - - - 

30184 Gehölze W Osterholz - - - - 

30185 Gehölz Wohnstelle W Lübars - - - - 

30186 Gehölze an der Elbe O und NO Osterholz - - - - 

30187 Gehölze N Osterholz - - - - 

  Habitate gesamt - - - - 

 

Da der Erhaltungszustand des Rotmilans innerhalb des FFH-Gebiets vom ackerbaulich 
genutzten Umfeld als Nahrungsfläche abhängig ist, müssen diese Bereiche bei einer Ge-
samtbewertung dieser Arten berücksichtigt werden. 

 

Der Bestand des Rotmilans ist mit den Veränderungen der Strukturen in der Landwirtschaft 
nach 1990 deutlich zurückgegangen. Er befindet sich derzeit aber auf einem relativ gleich 
bleibenden Niveau. Vor dem Hintergrund der früheren Bestände wäre der Erhaltungszustand 
der Art im Gebiet insgesamt mit (C) zu bewerten. Aufgrund der heute vorhandenen Lebens-
raumstrukturen sowie der Art der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen und dem 
damit zusammenhängenden Zustand des Lebensraumes der Art, ist die Tragfähigkeit des 
Gebietes für die Art heute geringer. Somit ist der Erhaltungszustand heute günstiger einzu-
schätzen und wird mit gut (B) bewertet. 

Als Ziel für den Erhaltungszustand des Rotmilans und seines Habitats im FFH-Gebiet ist der 
derzeit als gut eingeschätzte Zustand zu erhalten. 
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Fazit:  

Für den Rotmilan ist auf die besondere Verantwortung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt im 
Zentrum des Hauptverbreitungsgebietes des Vogels hinzuweisen. Die Art nutzt neben dem 
gesamten Untersuchungsgebiet auch die an das FFH-Gebiet angrenzenden Flächen, so 
dass die Entwicklung der Art im Gebiet und dessen Umfeld schwierig einzuschätzen ist.  

Um die Vorkommen des Rotmilans im Gebiet und den korrespondierenden Flächen außer-
halb zu schützen und eine Ausbreitung der Populationen zu fördern, ist es erforderlich, der-
zeitige Nutzungen ohne Intensivierung beizubehalten bzw. bisher intensive Nutzungen zu 
extensivieren. Durch den konsequenten Schutz der als Horstträger infrage kommenden 
Gehölze, ist die Art im Gebiet zu unterstützen. Weiterhin profitiert der Rotmilan von der Aus-
weitung landwirtschaftlich ungenutzter Randstreifen um die Gewässer und anderer Struktu-
ren.  

 
4.4.2.2 Schwarzmilan (Milvus migrans)  

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Vorkommen des Schwarzmilans im FFH-Gebiet 12 sind belegt. Bei der Erfassung im Jahr 
2004 /117/ wurden 2 Reviere/Reviermittelpunkte ausgewiesen. Neben weiteren Brutzeitbeo-
bachtungen gelang im Jahr 2009 die Feststellung eines Horstes. Aufgrund des einge-
schränkten Bearbeitungsumfangs bei der Erfassung der Vögel wurde möglichen weiteren 
Horststandorten nicht nachgegangen. Aufgrund der Anzahl der 2009 bei der Nahrungssuche 
beobachteten Exemplare sowie der durchschnittlichen Größe von Schwarzmilanrevieren ist 
anzunehmen, dass Vögel von außerhalb des FFH-Gebiets dessen Fläche als Nahrungshabi-
tat nutzen. Für die Art ist das gesamte FFH-Gebiet als Habitatfläche einzuordnen (siehe 
Karten 5c.14.1 – 5c.14.9). Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Brutvorkommen des Schwarzmilans, der wie der Rotmilan regelmäßig in der Agrarlandschaft 
vorkommt, sind vom Vorhandensein geeigneter Horstplätze und einem ausreichenden Nah-
rungsangebot abhängig. Im Gegensatz zum Rotmilan besiedelt der Schwarzmilan bevorzugt 
jedoch gewässerreichere Gebiete. 

 

Bestand im Gebiet: 

Der Schwarzmilan nutzt die gesamte Fläche des FFH-Gebiets als Lebensraum. Aufgrund der 
Erfassungen von /117/ sowie der eigenen Beobachtungen kann von Revieren im Gebiet 
ausgegangen werden. Es wird eingeschätzt, dass neben den von außen in das Gebiet ein-
fliegenden Exemplaren mindestens 2 Horststandorte im Gebiet vorhanden sind.  

Aufgrund der Struktur der Elbaue mit vielen als Horststandort infrage kommenden Gehölzen 
und der Bevorzugung von gewässernahen Bereichen, stellt das FFH-Gebiet für den 
Schwarzmilan eine Fläche mit attraktiven Horststandorten in der das FFH-Gebiet umgeben-
den Agrarfläche dar. 
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Vorkommensschwerpunkte lassen sich nicht erkennen. Natürlicherweise gibt es eine Kon-
zentration von Beobachtungen um die jeweils genutzten Horststandorte. Die Nahrungsflä-
chen werden vor allem in Abhängigkeit von landwirtschaftlichen Arbeiten sowie der sonstigen 
Verfügbarkeit von Nahrung häufig gemeinsam mit dem Rotmilan genutzt. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Aufgrund des großen Anteils von Flächen außerhalb des FFH-Gebiets 12 an den Schwarz-
milanrevieren und des geringen Anteils innerhalb des Gebietes wird keine Bewertung der 
Einzelflächen vorgenommen.  

Die Elbaue hat eine Bedeutung als Fläche mit vielen als Horststandort infrage kommenden 
Gehölzen. In der nachfolgenden Tabelle werden die im Gebiet vorhandenen Gehölzkomple-
xe, die aufgrund ihrer Struktur als potentiell gut geeignete Horststandorte anzusehen sind, 
dargestellt. Daneben können natürlich auch in anderen Einzelgehölzen oder hier nicht aufge-
führten kleineren Gehölzen Bruten stattfinden. 

 
Tabelle 28: Potentielle Bruthabitatkomplexe des Schwarzmilans 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(SMi)   Population Habitat tigungen bewertung

30174 Pappeln N Sandau - - - - 

30175 Gehölz N Fähre Sandau, W Elbe - - - - 

30176 Gehölz W Wulkau - - - - 

30177 Gehölz Bahngleis Neuermark - - - - 

30178 Gehölze S Fähre Sandau, W Elbe - - - - 

30179 Gehölze WaÜbPl - - - - 

30180 Hangwald (Över) - - - - 

30181 Gehölze Kieslöcher Hohengöhren - - - - 

30182 Gehölze Ziegelei Hohengöhren - - - - 

30183 Eichen N Bahnbrücke - - - - 

30184 Gehölze W Osterholz - - - - 

30185 Gehölz Wohnstelle W Lübars - - - - 

30186 Gehölze an der Elbe O und NO Osterholz - - - - 

30187 Gehölze N Osterholz - - - - 

  Habitate gesamt - - - - 

 

Da der Erhaltungszustand der Art innerhalb des FFH-Gebiets vom ackerbaulich genutzten 
Umfeld als Nahrungsfläche abhängig ist, müssen diese Bereiche bei einer Gesamtbewertung 
der Art berücksichtigt werden. Der Gesamterhaltungszustand der Art im Gebiet wird mit gut 
(B) bewertet. 
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Für den Schwarzmilan ist in jüngerer Zeit allgemein eine leichte Zunahme des Bestandes 
festzustellen. Im FFH-Gebiet ist ein guter (B) bis sehr guter (A) Erhaltungszustand anzustre-
ben. 

 

Fazit:  

Für den Schwarzmilan, der das gesamte Untersuchungsgebiet wie auch angrenzende Flä-
chen nutzt, ist die Entwicklung schwierig einzuschätzen. Aufgrund der derzeit allgemein 
leicht ansteigenden Bestände und der Habitatausstattung allein im Gebiet wird angenom-
men, dass der Schwarzmilan im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen 
einen höheren Bestand erreichen kann als bisher belegt.  

Um die Vorkommen im Gebiet und den korrespondierenden Flächen außerhalb zu schützen 
und eine Ausbreitung der Populationen zu fördern, ist es erforderlich, derzeitige Nutzungen 
ohne Intensivierung beizubehalten bzw. bisher intensive Nutzungen zu extensivieren. Durch 
den konsequenten Schutz der als Horstträger infrage kommenden Gehölze, ist der 
Schwarzmilan im Gebiet zu unterstützen. Weiterhin profitiert der Schwarzmilan von der 
Ausweitung landwirtschaftlich ungenutzter Randstreifen um die Gewässer und anderer 
Strukturen, die im Rahmen des Managementplans für andere Arten vorgeschlagen werden.  

 

4.4.2.3 Wachtelkönig (Crex crex) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Für den Wachtelkönig als Wiesenbrüter haben große Niederungsgebiete in Flussauen eine 
sehr hohe Bedeutung. So befinden sich die Verbreitungsschwerpunkte der Art heute mehr-
heitlich in solchen Bereichen. Im Untersuchungsgebiet zwischen Sandau und Schönhausen 
ist der Wachtelkönig noch anzutreffen. Dabei handelt es sich mit Bezug auf die zur Verfü-
gung stehenden potentiellen Lebensraumflächen nur noch um einzelne Rufer. Um Habitat-
strukturen und Beeinträchtigungen bewerten zu können, wurden einzelne Flächen auf denen 
im Jahr 2009 Rufer verhört wurden (Kart. IHU und J. Braun) sowie Flächen auf denen der 
Wachtelkönig in den Vorjahren regelmäßig verhört wurde /97/ als Habitate abgegrenzt.  

Es wurden 16 Habitatflächen auf insgesamt ca. 318 Hektar abgegrenzt (siehe Karten 5c.18.1 
– 5c.18.9). Beim Wachtelkönig handelt es sich um den letzten verbliebenen Wiesenbrüter 
aus der Gruppe der Anhang I Arten der Vogelschutzrichtlinie im FFH-Gebiet. Seine spezifi-
schen Ansprüche an den Lebensraum stehen häufig entgegen den Anforderungen der übri-
gen Wiesenbrüter, so dass besonders aufgrund des Fehlens von im Grünland brütenden 
Limikolen im Gebiet das Primat aus avifaunistischer Sicht auf die Förderung des Wachtelkö-
nigs gelegt wurde. Somit wird für den Wachtelkönig die sehr große Fläche von ca. 942 ha als 
Entwicklungsfläche ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Der Wachtelkönig besiedelt großräumige, möglichst periodisch überschwemmte und gut 
strukturierte Wiesenflächen. Diese sollten zur Ankunft der Art im Brutgebiet (Anfang bis Mitte 
Mai), neben Abschnitten mit Deckung, noch einzelne Wasserflächen aufweisen. Sehr dichte 
Grünlandbereiche, wie auch beweidete Flächen werden vom Wachtelkönig gemieden /110/. 
Der Wachtelkönig hat eine sehr unstete und versteckte Lebensweise. Es besteht keine an-
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dauernde Bindung verpaarter Exemplare, so dass besonders Männchen nach der Verpaa-
rung den Rufplatz und häufig auch das Gebiet wechseln. Auch die jährlich in Anspruch ge-
nommenen Flächen können sehr stark wechseln.  

Bestand im Gebiet: 

Der Wachtelkönig weist natürlicherweise sehr starke Bestandsschwankungen auf. Im FFH-
Gebiet 12 wurden im Rahmen der Kartierung (Kart. IHU) im Jahr 2009 an 8 Standorten 
rufende Männchen verhört. Dabei handelte es sich jeweils um einen einzelnen Rufer. Wei-
terhin wurden Beobachtungen von J. Braun (pers. Mitt.) aus dem südlichen Teil des FFH-
Gebiets berücksichtigt. Dabei wurden an 3 Standorten 1-3 rufende Männchen verhört. Zu-
sätzlich wurden in den Vorjahren regelmäßig genutzte Flächen /97/ einbezogen. 

Im Gebiet liegt die Mehrzahl der Standorte rufender Männchen östlich der Elbe. Bis auf die 
direkt an die Eisenbahnbrücke Hämerten angrenzenden Grünlandflächen liegen für das Jahr 
2009 oder die Vorjahre aus allen größeren Vorlandflächen östlich der Elbe Nachweise rufen-
der Männchen vor. Für die westliche Seite wurden im Jahr 2009 nur 2 rufende Männchen 
verhört. Weiterhin wurde ein Nachweis aus dem Vorjahr berücksichtigt. Für die Vorlandflä-
chen westlich von Rosenhof sowie für den gesamten westlichen Teil des FFH-Gebietes 
zwischen Eisenbahnbrücke Hämerten und dem Industrie und Gewerbepark Arneburg nörd-
lich von Dalchau liegen keine Nachweise der Art vor. 

Für die Nachweise aus dem Juni 2009 ist weiterhin eine Konzentration auf meist kleinflächi-
gen Rest- und Splitterflächen oder Flächen, die aufgrund verschiedener Faktoren ungemäht 
blieben, zu konstatieren. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der vorliegenden Reviere des Jahres 2009 und den Vorjahren wurden 
16 Habitatflächen des Wachtelkönigs abgegrenzt. Die Reviere beruhen auf der Erfassung 
rufender Männchen. Brutnachweise liegen nicht vor. Fünfzehn weitere Bereiche mit einer 
Gesamtfläche von ca. 942 ha wurden als Entwicklungsflächen ausgewiesen. Es wird einge-
schätzt, dass auch diese Grünlandkomplexe oder Teile von ihnen als potentielle Habitate 
geeignet sind. 

Die ermittelten Erhaltungszustände der einzelnen Parameter werden für den Wachtelkönig 
jeweils als schlecht/kritisch (C) bewertet. Die im Gebiet vorhandene Population der Art wird 
in Bezug auf die potentiell vorhandenen Habitate als niedrig eingeschätzt. Der Zustand der 
einzelnen Habitate wird besonders aufgrund der nicht angepassten Bewirtschaftung 
schlecht (C) bewertet. Beeinträchtigungen ergeben sich ebenfalls aus der nicht angepassten 
Bewirtschaftung, so dass auch dieser Parameter mit (C) bewertet wurde. Zu nennen ist die 
Mahd fast der gesamten Grünlandkomplexe bis spätestens Ende Mai. So waren die Grün-
landflächen im Vorland östlich von Rosenhof bereits am 6. Mai des Jahres das erste Mal 
gemäht. Der zweite Schnitt erfolgte hier bereits Ende Mai/Anfang Juni, so dass der Wachtel-
könig auf solchen Flächen keine Möglichkeit für eine erfolgreiche Reproduktion hat.  

Nachfolgend wird die Bewertung der Einzelhabitate dargestellt. Weiterhin werden in der 
nachfolgenden Tabelle die Flächen benannt, die als potentielle Bruthabitate gesehen und für 
die Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen werden. 
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Tabelle 29: Bewertung der Habitatkomplexe des Wachtelkönigs 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Wakö)   Population Habitat tigungen bewertung

30231 Vorland/ Brache WaÜbPl C C B C 

30232 Flutrinne O Altenzaun C C B C 

30233 Vorland Hohengöhren (größere TF) C C C C 

30234 Vorland Hohengöhren (kleinere TF) C C C C 

30235 Vorl. N Flutrinne N Fähre Sandau, W Elbe C B C C 

30236 Vorland Ziegelei Hohengören (West) C C C C 

30236 Vorland Ziegelei Hohengören (Ost) C C C C 

30237 Vorland Neuermark, S Fährstraße C C C C 

30238 Vorland Neuermark, N Fährstraße C C C C 

30239 Vorl. N Fährstr. Sandau, O Elbe (TF1/Nord) C C C C 

30239 Vorl. N Fährstr. Sandau, O Elbe (TF2/ Süd) C B C C 

30239 Vorl. S Fährstraße Sandau, O Elbe (TF 3) C C C C 

30240 Vorland Schönfeld Nord (TF Nordwest) C B C C 

30241 Vorl. Schönfeld Süd (zw.Deich u.Altwasser) C B C C 

30242 Vorland NO Arneburg, O Elbe C C C C 

30243 Vorland W Wulkau (schmal) C C B C 

40033 Vorland zw. Arneburg und Billberge - C C - 

40034 Vorland N Bahnbrücke Hämerten, O Elbe - C C - 

40035 Vorland zw. Arneburg und Dalchau - C C - 

40036 Vorland am geraden Deich W Neuermark - C B - 

40037 Vorland NW Scharlibbe - C C - 

40038 Vorland Schönfeld Süd (zw.Altwasser u.Elbe) - C C - 

40039 Vorland Schönfeld Nord (TF Südost) - C C - 

40040 Vorland Arneburg - C C - 

40041 Vorland IGPA (Grünland) - C C - 

40041 Vorland IGPA  (Ruderalfläche) - C B - 

40043 Vorland S Fähre Sandau, W Elbe - C C - 

40044 Vorland N Bahnbrücke Hämerten, W Elbe - C C - 

40045 Vorland S Bahngleise Neuermark - C C - 

40046 Vorland N Fähre Sandau, W Elbe - C C - 

40049 Vorland Rosenhof - C C - 
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Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Wakö)   Population Habitat tigungen bewertung

  Habitate gesamt  C C C C 

 

Neben dem Erhaltungszustand der Einzelflächen wird auch der Erhaltungszustand der Art im 
gesamten Gebiet schlecht (C) bewertet.  

Im Standarddatenbogen wurde für die Art bisher keine Bewertung vorgenommen. Bei der 
Erfassung im Jahr 2004 /117/ wurde kein Revier des Wachtelkönigs ermittelt. Aufgrund der 
vorliegenden Beobachtungen aus den Vorjahren /97/ wird dennoch eingeschätzt, dass sich 
der Bestand des Wachtelkönigs bei Berücksichtigung der typischen starken jährlichen 
Schwankungen zumindest in etwa auf einem gleich bleibendem, jedoch sehr niedrigem 
Niveau bewegt.  

Es ist ein mittlerer (C) bis in günstigen Wachtelkönigjahren guter (B) Zustand anzustreben. 
Ziel muss es sein, die Art als Brutvogel im Gebiet und deren Habitate zu erhalten (Ver-
schlechterungsverbot). 

 

Fazit:  

Obwohl sich auch beim Wachtelkönig die schnelle Wasserableitung nach Hochwässern 
ungünstig auswirkt, kommt die Art im Gegensatz zu Wiesenlimikolen oder anderen Rallen 
am besten mit trockeneren Bedingungen zurecht. Aus diesem Grund und da Maßnahmen für 
die ehemals im Gebiet vorkommenden Wiesenlimikolen aufgrund des schnellen im Rahmen 
des Gebietsmanagements nicht zu regulierenden Wasserabflusses als nicht Erfolg verspre-
chend eingeschätzt werden, werden für den Wachtelkönig umfangreiche Erhaltungs- und 
auch Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen. Diese zielen auf Veränderungen in der Be-
wirtschaftung der Flächen ab.  

Es wird eingeschätzt, dass durch die Einschränkung der Bewirtschaftung mit dem Belassen 
von Saum- und Randstreifen der Erhaltungszustand der Art verbessert werden kann. Da die 
Rahmenbedingungen in Bezug auf den Wasserabfluss und die damit einhergehenden Beein-
trächtigungen durch ein Gebietsmanagement nicht zu beeinflussen sind, wird auch zukünftig 
im Durchschnitt der Jahre nur ein mittlerer Erhaltungszustand (C) erreicht werden.  
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Fotodokumentation 

 
Foto 42: Wachtelkönig (Foto: B. Schäfer) 

 

 
Foto 43: Habitatfläche Wachtelkönig (30231), nördliche Teil des WaÜbPl der Bundeswehr 
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Foto 44: Habitatfläche Wachtelkönig (30240), nördlicher Teil des Vorlandes Schönfeld, östlich der 

Kienheide 

 

 
Foto 45: Entwicklungsfläche Wachtelkönig (40034), nördlich Bahnbrücke Hämerten (W Elbe) 

 

4.4.2.4 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch für das FFH-Gebiet wird 
die Flussseeschwalbe aufgeführt. Im Rahmen der Ersterfassung wurde ein Revier der Art auf 
einer Sandbank an der Elbe nördlich Arneburg festgestellt /117/. Die möglichen Vorkommen 
der Art bzw. Standorte möglicher Brutansiedlungen befinden sich ausschließlich auf vegeta-
tionsfreien Flächen der Sandbänke im Strombereich der Elbe, die bei günstigen Wasser-
ständen in einzelnen Jahren genutzt werden. Im Verlauf der Elbe wurden die vorhandenen 
Sand- und Schlammbänke als Gesamthabitat ausgewiesen (siehe Karten 5c.2.1 – 5c.2.9). 
Die Flächengröße beträgt ca. 67 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht benannt.  
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Flussseeschwalbe brütete ursprünglich auf Inseln und Sandbänken von Flüssen, die 
einer natürlichen Dynamik unterliegen. Heute brütet die Art auch häufig an Standgewässern, 
die vergleichbare Strukturen oder offene Inseln aufweisen. Die Flussseeschwalbe bildet 
Brutkolonien. Es kommen jedoch auch gelegentlich Einzelbruten vor.  

Als wesentliche Ursache für den Rückgang der Flussseeschwalbe im vergangenen Jahrhun-
dert ist der systematisch vorangetriebene Ausbau/Verbau von Fließgewässern zu nennen, 
so dass deren natürliche Dynamik unterbunden wird. Damit fehlen der Flussseeschwalbe, 
als ausgesprochener Pionierart, die mit einer natürlichen Fließgewässerdynamik verbunde-
nen Kies- und Sandbänke als Brutplatz. Heute sind Vorkommen der Flussseeschwalbe 
mehrheitlich auf Hilfsmaßnahmen, wie z.B. Brutflöße, (vgl. /88/) angewiesen. Daneben gibt 
es Vorkommen in Sekundärlebensräumen, z.B. an Gewässern innerhalb von verschiedenen 
Abbaustellen.  

 

Bestand im Gebiet: 

Das FFH-Gebiet 12 ist aufgrund der Flussbau- und Regulierungsmaßnahmen derzeit nur 
eingeschränkt als Lebensraum für die Flussseeschwalbe geeignet. Bruten finden nur sehr 
vereinzelt statt. Als Bestandsgröße sind nur gelegentlich vorkommende Einzelpaare an-
zugeben. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage des aus dem Jahr 2004 bekannt gewordenen Reviers sowie der Habitat-
ansprüche wurden die Sand- und Schlammflächen im Strombereich der Elbe als eine ein-
heitliche Habitatfläche abgegrenzt.  

Die einzelnen Parameter werden für die Flussseeschwalbe jeweils schlecht (C) bewertet. Im 
Gebiet kommen nur sehr vereinzelt Bruten vor, so dass keine regelmäßige Population vor-
handen ist. Als Bruthabitat werden ausschließlich flach aus dem Wasser ragende Sand- und 
Schlammbänke genutzt. Das Vorhandensein dieser Flächen ist durch die an der Elbe seit 
über einem Jahrhundert fortgeführten Strombaumaßnahmen und dem damit verbundenen 
sehr schnellen Abfall der Wasserstände stark eingeschränkt. Somit werden die Habitate 
ebenfalls mit (C) bewertet.  

Beeinträchtigungen der Flussseeschwalbe bestehen bei Bruten im Uferbereich natürlicher-
weise durch Hochwässer. Bewertungsrelevant sind hingegen Störungen im Rahmen von 
Freizeitaktivitäten (Angler, Begehung der Sandbänke und freilaufende Hunde) sowie Wellen-
schlag von Schiffen und motorgetriebenen Booten. Dieser Punkt wird ebenfalls mit (C) be-
wertet. 

 
Tabelle 30: Bewertung des Habitatkomplexes der Flussseeschwalbe 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(FlSs)   Population Habitat tigungen bewertung

30115 Sand- und Schlammbänke Elbe (FlSs) C C C C 
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Der Gesamterhaltungszustand im gesamten FFH-Gebiet 12 wird ebenfalls aufgrund der 
ungünstigen Situation der Art und deren Habitate im Gebiet als schlecht (C) bewertet.  

Für die Habitate der Flussseeschwalbe ist maximal ein mittlerer Zustand zu erreichen. Schon 
dieser Erhaltungszustand ist vom Verzicht auf weitere Ausbaumaßnahmen des Flusses 
sowie vom Verzicht auf die Beseitigung von sich ab- und umlagernden Materials abhängig.  

Fazit:  

Bei der derzeitigen Intensität der Flussunterhaltung und der sehr spezifischen Ansprüche der 
Flussseeschwalbe, ist realistischerweise schon das gelegentliche Vorkommen einzelner 
Brutpaare im FFH-Gebiet 12 als Erfolg zu betrachten. 

Um dies zu erreichen, ist die Sicherung und der Erhalt der teils noch vorhandenen Fließge-
wässerstrukturen und der Verzicht auf Maßnahmen, wie z.B. Flussausbau, notwendig. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 46: Potentielles Bruthabitat (30115) der Flussseeschwalbe östlich des IGPA 

 

4.4.2.5 Eisvogel (Alcedo atthis) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch für das FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird der Eisvogel aufgeführt. Es ist davon aus-
zugehen, dass die Art in Abhängigkeit vom Vorhandensein von Bodenabbrüchen und Steil-
wänden als potentiellen Brutplätzen und den jährlichen Schwankungen im Bestand der Art 
im gesamten FFH-Gebiet 12 vorkommt. Als Habitatfläche wurden alle Bereiche, die in den 
letzten Jahren Vorkommen bekannt wurden, abgegrenzt (siehe Karten 5c.5.1 – 5c.5.9). Die 
Flächengröße beträgt ca. 21 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht benannt. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Das Vorkommen der Art beschränkt sich auf kleinfischreiche Still- und Fließgewässer. Sie 
sollten eine gute Sichttiefe und ausreichend Kleinfische (Nahrungsgrundlage) aufweisen. 
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Daneben ist das Vorhandensein von Steilwänden, Abbruchkanten oder Wurzeltellern umge-
stürzter Bäume als Standort für Nisthöhlen notwendig.  

 

Bestand im Gebiet: 

Bei der Ersterfassung der wertgebenden Arten im Untersuchungsgebiet im Jahr 2004 /117/ 
wurden 2 Reviere des Eisvogels ausgewiesen. Im Jahr 2009 gelangen bei der Bearbeitung 
des Managementplanes lediglich Einzelbeobachtungen der Art. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass aufgrund des relativ kalten Winters 2008/09 der Bestand des Eisvogels zu-
sammengebrochen ist. Um dennoch ein weitergehendes Bild möglicher Reviere zu erhalten, 
wurden die vom Beobachter W. Lippert im Rahmen der Zug- und Rastvogelerfassung (vgl. 
/98/) im März/April 2008 mit angegebenen Revierstandorte übernommen. Weiterhin wurden 
von /97/ mitgeteilte Ansiedlungen berücksichtigt. In Auswertung der vorgenannten Quellen 
wurden 16 potentielle Habitatflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 21 ha abgegrenzt. 
Aufgrund der vorhandenen Habitatflächen wird von 4-8 im Durchschnitt der Jahre besetzten 
Revieren ausgegangen. Aufgrund von Bestandseinbrüchen nach sehr kalten Wintern können 
im Gebiet in einzelnen Jahren auch weniger Reviere dieser Art vorhanden sein. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Aufgrund der aus dem Jahr 2009 nur vereinzelt vorliegenden Beobachtungen, des einge-
schränkten Bearbeitungsumfangs sowie der Inhomogenität der herangezogenen Daten-
grundlage wird keine Einzelbewertung der potentiell für den Eisvogel geeignet erscheinen-
den Habitatflächen vorgenommen. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die für den Eisvogel zur Anlage von Niströhren infrage 
kommenden Gewässerkomplexe dargestellt. Daneben können vereinzelt auch im direkten 
Verlauf der Elbe Bruten in Bodenabbrüchen stattfinden.  

 
Tabelle 31: Habitatkomplexe des Eisvogels 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Eisv)   Population Habitat tigungen bewertung

30099 Kiesgewässer Hohengöhren -  -  -  -  

30100 Altwasser/ Lanken WaÜbPl -  -  -  -  

30101 Altwasser/ Lanken N Billberge -  -  -  -  

30102 Altwasser/ Lanken S Arneburg -  -  -  -  

30103 Altwasser O Arneburg, O Elbe -  -  -  -  

30104 Altwasser/ Lanken Vorland Schönfeld -  -  -  -  

30105 Kolk NO Altenzaun -  -  -  -  

30106 Gewässerkomplex W Kienheide -  -  -  -  

30107 Altwasser N Osterholz -  -  -  -  

30108 Vorland N Fähre Sandau W Elbe -  -  -  -  

30109 Vorland W Sandau -  -  -  -  
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Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Eisv)   Population Habitat tigungen bewertung

30110 Gewässer N Bahnbrücke -  -  -  -  

30111 Vorland Rosenhof -  -  -  -  

30112 Vorland NO IGPA -  -  -  -  

30113 Altwasser/ Lanken im Vorland N Arneburg -  -  -  -  

30114 Gewässer NO Arneburg, O Elbe -  -  -  -  

  Habitate gesamt (Eisv) B B B B 

 

Der Gesamterhaltungszustand des Eisvogels im FFH-Gebiet 12 wird aufgrund der relativ 
regelmäßig vorhandenen geeigneten Strukturen und der in „normalen“ Eisvogeljahren vor-
handenen Population gut (B) bewertet. Beeinträchtigungen des Eisvogels im Gebiet beste-
hen durch die Mitbeweidung von Abbruchkanten.  

Es ist der Erhalt des guten Zustandes anzustreben.  

 

Fazit:  

Für den Eisvogel wurde ein guter Erhaltungszustand für das gesamte Gebiet eingeschätzt. 
Die Art nutzt das gesamte Gebiet. Aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber extremen Win-
terwetterlagen wird sich die Entwicklung der Art im Gebiet als unregelmäßiges Auf und Ab 
darstellen.  

Um die Art zu fördern, ist das Zulassen natürlicher Uferabbrüche (möglicher Standort von 
Bruthöhlen) und der Erhalt der teils noch vorhandenen natürlichen Fließgewässerdynamik 
mit natürlichen Uferstrukturen sowie der Verzicht auf weitere Flussausbaumaßnahmen erfor-
derlich. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 47: Abbruchkante an einem Altwasser im Vorland nördlich von Arneburg als potentielles Brutha-

bitat des Eisvogels, (im Jahr 2009 Bruthabitat der Uferschwalbe) 

 

 
Foto 48: Abbruchkante an einem an die Elbe angeschlossenen Altarm im Vorland nördlich der Fähre 

Sandau (W Elbe) als potentielles Bruthabitat des Eisvogels  

 

4.4.2.6 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Schwarzspecht aufge-
führt. Im SDB für das FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird die Art 
nicht genannt. Bei /117/ wird für den Bereich des FFH-Gebiets 12 ein Revier der Art ausge-
wiesen. Ein weiterer Revierstandort ist dem Bearbeiter in einem Pappelbestand an der nörd-
lichen Grenze des Untersuchungsgebietes bekannt. Vom gelegentlichen Vorkommen des 
Schwarzspechts im Gebiet kann somit ausgegangen werden.  

Aufgrund der Struktur der Elbaue mit eher offenen und halboffenen Biotopen stellt das Ge-
biet nicht den vornehmlich von der Waldvogelart Schwarzspecht genutzten Lebensraum dar. 
Somit wurden als Habitatflächen lediglich die für den Schwarzspecht als Brutgehölz infrage 
kommenden Gehölzbestände abgegrenzt (siehe Karten 5c.17.1 – 5c.17.5). Die Flächengrö-
ße beträgt ca. 82 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 
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Allgemeine Charakteristik der Art:  

Für den Schwarzspecht ist neben der Erreichbarkeit von Nahrung, das Vorhandensein von 
stärkeren Althölzern zur Anlage der Bruthöhle ein wichtiges Habitatelement. So finden sich 
Vorkommen des fast krähengroßen Schwarzspechts überwiegend im Umfeld älterer Gehölz-
bestände innerhalb von größeren Forst- und Waldflächen. Es werden jedoch auch kleinere 
Gehölze oder Baumreihen, wie z.B. Pappelreihen, zur Anlage der Nisthöhle genutzt. 

 

Bestand im Gebiet: 

Im Rahmen der Ersterfassung wurde ein Revier des Schwarzspechts im Umfeld der ehema-
ligen Ziegelei bei Hohengöhren abgegrenzt. Ein zumindest ehemals genutztes Revier befin-
det sich im Nordteil des Gebietes. Weitere, gelegentlich genutzte Bruthöhlen sind aufgrund 
der zum Teil vorhandenen Gehölzbestände nicht auszuschließen. Es wird von regelmäßig 1-
2 Revieren ausgegangen. Eine Bevorzugung bestimmter Flächen ist nicht zu beschreiben. 
Weiterhin nutzen mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Exemplare, deren Reviermittelpunkt 
außerhalb des Gebietes liegt, das Gebiet zur Nahrungssuche. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der bekannt gewordenen Reviere sowie der Habitatansprüche des 
Schwarzspechts wurden potentielle Brutgehölze der Art als Nisthöhlenstandort abgegrenzt. 
Die Habitatflächen für die zumindest ehemalige Reviere bekannt sind, wurden mit sehr gut 
(A) bewertet.  

 
Tabelle 32: Bewertung der Habitatkomplexe des Schwarzspechts 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Ssp)   Population Habitat tigungen bewertung

30225 Pappeln N Sandau A A A A 

30226 Gehölze Kieslöcher Hohengöhren - B B - 

30227 Pappeln N Bahnbrücke - B B - 

30228 Pappeln Qualmdeichfläche SW Sandau - A A - 

30229 Gehölze WaÜbPl - A A - 

30230 Gehölz N Ziegelei Hohengöhren A A A A 

  Habitate gesamt - - - - 

 

Der Erhaltungszustand der Waldvogelart Schwarzspecht im gesamten FFH-Gebiet 12 wird 
ebenfalls aufgrund der günstigen Situation der Art und der angenommenen flächendecken-
den Nutzung der zur Verfügung stehenden Strukturen im Gebiet mit sehr gut (A) bewertet.  

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen guten Zustandes anzustreben. Dazu ist besonders der 
Erhalt von stärkeren lichten Gehölzen zur Anlage seiner Nisthöhlen von Bedeutung. Die 
Erhaltungsmaßnahmen für die Art zielen auf diesen Punkt ab. 
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Fazit:  

Bei Erhalt der vom Schwarzspecht genutzten Gehölzbestände sind für das Vorkommen der 
Art innerhalb des FFH-Gebiets 12 im Landkreis Stendal keine wesentlichen Beeinträchtigun-
gen zu sehen. Es werden Maßnahmen zur Sicherung der Nisthöhlen vorgeschlagen. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 49: Potentielles Bruthabitat des Schwarzspechts (30228), lichter Pappelbestand im Qualmdeich-

bereich zwischen Rosenhof und Fähre Sandau 

 

4.4.2.7 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch im SDB für das FFH-
Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird die Art nicht genannt. Bei den Er-
fassungsarbeiten zum Managementplan im Jahr 2009 wurden 5 Reviere des Mittelspechts 
abgegrenzt. Aufgrund des eingeschränkten Bearbeitungsumfangs, des bis Ende April im 
Gebiet anstehenden Hochwassers und der damit eingeschränkten Begehbarkeit zur Haupt-
balzzeit der Art sowie der im Gebiet vorhandenen Biotopstrukturen wird von weiteren Revie-
ren des Mittelspechts im Gebiet ausgegangen. Als potentielle Habitate wurden alle als Le-
bensraum der Art infrage kommende Gehölze abgegrenzt (siehe Karten 5c.9.1 – 5c.9.9). 
Deren Flächengröße beträgt ca. 140 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Der Mittelspecht hat wesentlich höhere Anforderungen an die genutzten Habitate als der 
verwandte Buntspecht und ist daher in forstlich genutzten Gehölzbeständen deutlich selte-
ner. Er besiedelt altholzreiche ältere Laubholzbestände, die sich vorwiegend aus Eichen und 
anderen Bäumen mit grober Borke zusammensetzen. Wenn diese Habitatstrukturen in aus-
reichendem Umfang, z.B. auch innerhalb von parkartigen Altholzbeständen vorhanden sind, 
werden diese regelmäßig vom Mittelspecht besiedelt.  
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Bestand im Gebiet: 

Im Rahmen der Bearbeitung des Managementplans im Jahr 2009 wurden 5 Reviere des 
Mittelspechts abgegrenzt. Aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen und des einge-
schränkten Bearbeitungsumfangs werden weitere Reviere der Art im FFH-Gebiet 12 ange-
nommen. Es wird von regelmäßig 5-10 (12) besetzten Revieren sowie der vollständigen 
Besiedlung der von Eichen dominierten Altholzbestände ausgegangen. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der bekannt gewordenen Reviere sowie der Habitatansprüche des Mittel-
spechts wurden potentielle Brutgehölze der Art als Nisthöhlenstandort abgegrenzt. Die Habi-
tatflächen wurden aufgrund ihrer für die Art günstigen Struktur und der angenommenen 
flächigen Besiedlung des Gebietes insgesamt sehr gut (A) bewertet.  

 
Tabelle 33: Bewertung der Habitatkomplexe des Mittelspechts 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Msp)   Population Habitat tigungen bewertung

30124 Gehölz Deichüberfahrt W Wulkau A A A A 

30125 Gehölze W Osterholz A A A A 

30126 Hangwald (Över) A A A A 

30127 Gehölze S Fähre Sandau, W Elbe A A A A 

30128 Gehölze NO Rosenhof, W Elbe A A A A 

30129 Gehölz W Wulkau A A A A 

30130 Gehölze N Osterholz A A A A 

30131 Gehölze an der Elbe O und NO Osterholz A A A A 

30132 Gehölz Bahngleis Neuermark A A A A 

30133 Gehölz N Ziegelei Hohengöhren A A A A 

30134 Gehölze Kieslöcher Hohengöhren A A A A 

30135 Gehölze WaÜbPl A A A A 

30136 Gehölze Vorland Hohengöhren A A A A 

  Habitate gesamt (Msp) A A A A 

 

Der Erhaltungszustand des Mittelspechts im gesamten FFH-Gebiet 12 wird aufgrund der 
günstigen Situation der Art und der zur Verfügung stehenden Habitate im Gebiet sehr gut (A) 
bewertet.  

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen sehr guten Zustandes anzustreben. Dazu ist besonders 
der Erhalt von eichendominierten Altholzbeständen als Lebensraum der Art erforderlich. Die 
Erhaltungsmaßnahmen für die Art zielen auf diesen Punkt ab.  
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Fazit:  

Bei Erhalt der vom Mittelspecht genutzten eichendominierten Gehölzbestände sind für die 
Vorkommen der Art innerhalb des FFH-Gebiets 12 keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
zu sehen. Es werden Maßnahmen zur Sicherung der bevorzugt genutzten Gehölzbestände 
aufgeführt. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 50: Habitat des Mittelspechts (30132), Eichenbestand westlich Neuermark 

 

4.4.2.8 Neuntöter (Lanius collurio) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch im SDB für das FFH-
Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird der Neuntöter genannt. Bei den 
Erfassungsarbeiten zum Managementplan im Jahr 2009 wurden 79 Reviere der Art kartiert. 
Daraus wurden 27 Habitatkomplexe mit einer Fläche der vornehmlich als Lebensraum ge-
nutzten Gebüschstrukturen von ca. 102 ha abgegrenzt. Neben Revieren innerhalb der Habi-
tatkomplexe bestehen Einzelreviere außerhalb der abgegrenzten Habitatkomplexe (siehe 
Karten 5c.10.1 – 5c.10.9). Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Vom Neuntöter werden halboffene bis offene Flächen mit zumindest abschnittsweise gut 
strukturierten Bereichen besiedelt. Als Gebüschbrüter ist für den Neuntöter das Vorhanden-
sein von verwilderten, lockeren Gebüschstrukturen mit überstehenden Ansitzwarten und 
langen Ökotonzügen erforderlich. Die Reviere erstrecken sich häufig linear entlang von 
Hecken und Gehölzen.  

 

Bestand im Gebiet: 

Bei der Ersterfassung der wertgebenden Arten im Jahr 2004 /117/ wurde der Neuntöter nicht 
flächendeckend bearbeitet. Bei der Kartierung im Rahmen der Bearbeitung des Manage-
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mentplanes im Jahr 2009 wurden 79 Reviere der Art kartiert. Somit ist der Neuntöter bei 
Vorhandensein der durch ihn besiedelten Gebüschstrukturen flächendeckend im Gebiet 
vertreten. Vorkommensschwerpunkte befinden sich im Bereich von Komplexen aus Dorn-
strauchgebüschen, die im Gebiet an verschiedenen Stellen vorhanden sind. Häufig befinden 
sich Dornstrauchgebüsche entlang der Grenze des Gebiets, so dass Teile dieser Reviere 
auch außerhalb des FFH-Gebiets liegen. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der ermittelten Reviere sowie der Habitatansprüche des Neuntöters wur-
den potentielle Brutgehölze der Art als Habitatkomplexe abgegrenzt und bewertet. Die Popu-
lation wie auch der Zustand der Habitate wurde jeweils sehr gut (A) bewertet. Lediglich der 
Parameter Beeinträchtigungen wurde bei einzelnen Flächen mit „nur“ gut (B) bewertet. Diese 
Lebensräume liegen entweder am Deich oder an anderen häufiger durch den Menschen 
frequentierten Straßen/Wegen, so dass hier gelegentlich Störungen auftreten. Diese führen 
jedoch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Art. 

 
Tabelle 34: Bewertung der Habitatkomplexe des Neuntöters 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Nt)   Population Habitat tigungen bewertung

30137 Gebüsche N Fähre Sandau W Elbe A A A A 

30138 W Kienheide A A B A 

30139 Gebüsche am Deich W Scharlibber See A A A A 

30140 Gebüsche N Fährstraße Neuermark A A A A 

30141 Gebüsche Deich/ Fährstraße Neuermark A A B A 

30142 Gebüsch am Deich Neuermark A A A A 

30143 Gebüsche ehem. Bahngleise Neuermark A A A A 

30144 Gebüsch SW Fährstr. Arneburg, W Elbe A A A A 

30145 Hangwaldkante S Arneburg A A A A 

30148 Hangwaldkante N Storkau A A A A 

30149 Gebüsche am Deich S Sandau A A A A 

30152 Gebüsch Qualmdeich N Scharlibber See A A A A 

30153 Gebüsche Zufahrt WaÜbPl A A B A 

30154 Gebüsche N Ziegelei Hohengöhren A A A A 

30155 Gebüsche im Vorland Neuermark A A B A 

30156 Gebüsch am Deich W Wulkau A A B A 

30157 Gebüsche Fährstraße Sandau A A B A 

30158 Gebüsche Qualmgew. SO Büttnershof A A A A 

30159 Vorland zwischen Osterholz und Rosenhof A A A A 

30160 Gebüsche im Qualmbereich W Wulkau A A A A 
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Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Nt)   Population Habitat tigungen bewertung

30161 Gebüsche zw. Altenzaun und Osterholz A A A A 

30162 Vorland S Altenzaun A A A A 

30163 Gehölze im Vorland Schönfeld A A A A 

30164 Gebüsche und Hangkante N Arneburg A A B A 

30165 Gebüsche Vorl. zw. Arneburg u. Billberge A A A A 

30166 Gebüsche/ Gehölze WaÜbPl A A A A 

30167 Gebüsche/ Gehölze N Bahnbrücke A A B A 

  Habitate gesamt (Nt) A A A A 

 

Der Erhaltungszustand des Neuntöters im gesamten FFH-Gebiet 12 wird aufgrund der güns-
tigen Situation der Art und der flächendeckenden Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Habitate im Gebiet sehr gut (A) bewertet. 

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen sehr guten Zustandes anzustreben. Dazu ist besonders 
der Erhalt von Dornstrauchgebüschen, die im Gebiet an verschieden Stellen vorhanden sind, 
als Lebensraum der Art erforderlich. Die Erhaltungsmaßnahmen für die Art zielen auf diesen 
Punkt ab. 

 

Fazit:  

Bei Erhalt der vom Neuntöter genutzten Gehölzbestände werden für die Population der Art 
innerhalb des FFH-Gebiets 12 keine wesentlichen Beeinträchtigungen gesehen. Es werden 
Maßnahmen zur Sicherung der besiedelten Gehölzbestände aufgeführt. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 51: Habitatfläche des Neuntöters (30155) und der Sperbergrasmücke (30212), im Vorland west-

lich Neuermark 

 

4.4.2.9 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch im SDB für das FFH-
Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird die Sperbergrasmücke genannt. Bei 
den Erfassungsarbeiten zum Managementplan im Jahr 2009 wurden 57 Reviere der Art 
kartiert. Daraus wurden 20 Habitatkomplexe mit einer Fläche der vornehmlich als Lebens-
raum genutzten Gebüschstrukturen von ca. 88 ha abgegrenzt. Neben Revieren innerhalb der 
Habitatkomplexe bestehen Einzelreviere außerhalb der abgegrenzten Habitatkomplexe 
(siehe Karten 5c.15.1 – 5c.15.9). Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Für die Sperbergrasmücke stellen Gebüschstrukturen mit einzelnen, überstehenden Bäumen 
und langen Grenzlinien in extensiv genutzten und gut strukturierten Landschaften den bevor-
zugten Lebensraum dar. Insbesondere die Verzahnung von Gehölzstrukturen mit Gras- und 
Staudenfluren spielt eine wichtige Rolle für das Vorkommen der Art. Daneben sollten im 
Inneren von Gebüsch- und Gehölzgruppen dichte, unzugängliche, „verfilzte“ und mit Stauden 
verwachsene Strukturen als potentieller Neststandort vorhanden sein. Neben den häufig mit 
dem Neuntöter gemeinsam besiedelten Dornstrauchgebüschen wurde die Sperbergrasmü-
cke im Untersuchungsgebiet auch in dichten Weidengebüschen nachgewiesen. 

 

Bestand im Gebiet: 

Aufgrund der Kartierergebnisse im Jahr 2009 zeigt sich, dass die Sperbergrasmücke bei 
Vorhandensein der durch sie besiedelten Gebüschstrukturen flächendeckend im Gebiet 
vorhanden ist. Vorkommensschwerpunkte befinden sich im Bereich von Dornstrauch- und 
Weidengebüschen, die im Gebiet an verschieden Stellen vorhanden sind. 
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Bei der Ersterfassung der wertgebenden Arten durch /117/ wurde die Sperbergrasmücke 
nicht flächendeckend bearbeitet. Die Erfassung der Art erfolgte im Jahr 2004 lediglich auf der 
Grundlage der Erfassung auf zwei Probeflächen (je 200 ha). Dabei wurde für die Erweite-
rungsflächen des EU SPA Elbaue Jerichow eine Abundanz von 0,2 Rev./10 ha ermittelt. 
Dieser Wert wurde vor dem Hintergrund der Abundanz, die bei der Ersterfassung im bereits 
früher ausgewiesenen Kernbereich des EU SPA Elbaue Jerichow im Jahr 2003 ermittelt 
wurde, als zu hoch eingeschätzt und für die gesamte Erweiterungsfläche des Schutzgebietes 
nach unten korrigiert. Berechnet man die Anzahl der Reviere für die Fläche des FFH-
Gebietes 12 (2433,37 ha) anhand der ursprünglich ermittelten Abundanz von 0,2 Rev./10 ha, 
ergibt sich für das Gebiet ein hochgerechneter Bestand von 49 Revieren. Bei der flächende-
ckenden Erfassung im Jahr 2009 wurden 57 Reviere der Sperbergrasmücke kartiert, so dass 
sich die aufgrund der Erfassung auf einer Probefläche im Jahr 2004 ermittelte Abundanz für 
die Art durch die flächendeckende Erfassung im Jahr 2009 weitgehend bestätigt hat. Eine 
Korrektur wäre nicht erforderlich gewesen. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der ermittelten Reviere sowie der Habitatansprüche der Sperbergrasmü-
cke wurden potentielle Brutgehölze der Art als Habitatkomplexe abgegrenzt und bewertet. 
Die Population wie auch der Zustand der Habitate wurde jeweils sehr gut (A) bewertet. Le-
diglich der Parameter Beeinträchtigungen wurde bei einzelnen Flächen gut (B) bewertet. 
Diese Lebensräume liegen entweder am Deich oder an anderen häufiger durch den Men-
schen frequentierten Straßen/Wegen, so dass hier gelegentlich Störungen auftreten. Diese 
führen jedoch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen der Art. 
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Tabelle 35: Bewertung der Habitatkomplexe der Sperbergrasmücke 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Spgr)   Population Habitat tigungen bewertung

30202 Gebüsche N Fähre Sandau W Elbe A A A A 

30204 Gebüsch Qualmdeich N Scharlibber See A A A A 

30205 Gebüsche N Fährstraße Neuermark A A A A 

30206 Hangwaldkante S Arneburg A A A A 

30208 Gebüsche WaÜbPl N Storkau A A B A 

30209 Gebüsche/ Gehölze N Bahnbrücke A A A   

30210 Gebüsche Zufahrt WaÜbPl A A B A 

30211 Gebüsche W Ziegelei Hohengöhren A A A A 

30212 Gebüsche im Vorland Neuermark A A A A 

30213 Gebüsche W Altenzaun A A A A 

30214 Gebüsche WaÜbPl A A A A 

30215 Gebüsche Vorl. zw. Arneburg u. Billberge A A A A 

30216 Gebüsch SW Fährstr. Arneburg, W Elbe A A A A 

30217 Gebüsche und Hangkante N Arneburg A A B A 

30218 Gehölze im Vorland Schönfeld A A A A 

30219 Vorland S Altenzaun A A A A 

30220 Gebüsch am Deich W Wulkau A A B A 

30221 Vorland zw. Osterholz und Rosenhof A A A A 

30222 Gebüsche Qualmgew. SO Büttnershof A A A A 

30223 Gebüsche Fährstraße Sandau A A B A 

  Habitate gesamt A A A A 

 

Der Erhaltungszustand der Sperbergrasmücke im gesamten FFH-Gebiet 12 wird aufgrund 
der günstigen Situation der Art und der flächigen Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Habitate im Gebiet sehr gut (A) bewertet.  

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen sehr guten Zustandes anzustreben. Dazu ist besonders 
der Erhalt von Dornstrauchgebüschen, die im Gebiet an verschieden Stellen vorhanden sind, 
als Lebensraum der Art erforderlich. Die Erhaltungsmaßnahmen für die Art zielen auf diesen 
Punkt ab.  
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Fazit:  

Bei Erhalt der von der Sperbergrasmücke genutzten Gehölzbestände werden für die Popula-
tion der Art innerhalb des FFH-Gebiets 12 keine wesentlichen Beeinträchtigungen gesehen. 
Es werden Maßnahmen zur Sicherung der besiedelten Gehölzbestände aufgeführt. Hinzu-
weisen ist auf die offensichtlich unterschiedliche Siedlungsdichte in einzelnen Teilbereichen 
des EU SPA Elbaue Jerichow (vgl. /119/ und /117/). Bei der Bearbeitung des FFH-Gebiets 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Teilfläche des vorgenannten EU SPA wurde 
im Gegensatz zu der nördlich angrenzenden Fläche eine höhere Siedlungsdichte kartiert. 
Somit deutet sich an, dass der Abschnitt des FFH 12 innerhalb des EU SPA Elbaue Jerichow 
eine höhere Bedeutung für die Sperbergrasmücke auf weist. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 52: Habitatfläche der Sperbergrasmücke (30214) und des Neuntöters (30166), WaÜbPl der 

Bundeswehr 

 

 
Foto 53: Habitatfläche der Sperbergrasmücke (30202) und des Neuntöters (30137), nördlich der 

Fähre Sandau (W Elbe) 
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4.4.2.10 Ortolan (Emberiza hortulana) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Ortolan als Brutvogel 
aufgeführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht genannt. Im Gebiet wurden für die 
Art im Rahmen der Ersterfassung wie auch der Bearbeitung des Managementplans ver-
schiedene Vorkommen belegt. Als potentielle Habitate wurden alle als Lebensraum der Art 
infrage kommende Gehölzbestände im Übergang zur angrenzenden Ackerlandschaft abge-
grenzt (siehe Karten 5c.11.1 – 5c.11.7). Deren Flächengröße beträgt ca. 55 ha. Die Nutzung 
der für den Ortolan infrage kommenden Strukturen innerhalb des FFH-Gebiets ist von der Art 
der ackerbaulichen Nutzung auf den angrenzenden Flächen außerhalb des Gebiets abhän-
gig, so dass keine Entwicklungsflächen ausgewiesen wurden. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Der Ortolan besiedelt vornehmlich gut gegliederte Landschaften, die den Nahrungserwerb 
auf vegetationsfreien Stellen (unbefestigte Wege oder schütter bewachsene Flächen) ermög-
lichen. Bevorzugt besiedelt werden ackerbauliche Kulturen mit einem geringen und/oder 
möglichst späten Bestandsschluss im Übergang zu aufgelockerten Gehölzbeständen. Ferner 
ist das Vorhandensein geeigneter Singwarten im Umfeld des Neststandortes von Bedeutung.  

Als vorwiegend in der ackerbaulich genutzten Agrarlandschaft vorkommende Art ist der 
Ortolan durch den Erhalt extensiv bewirtschafteter Feldfruchtkulturen im Komplex mit struktu-
rierenden, lockeren Gehölzen zu fördern. 

 

Bestand im Gebiet: 

Aufgrund der Erfassungsarbeiten in den Jahren 2004 und 2009 wurden 4 Habitatkomplexe, 
die aufgrund der vorhandenen Strukturen durch den Ortolan besiedelt werden können, ab-
gegrenzt. Diese liegen im Bereich des Hangwaldes zwischen Hämerten und Dalchau, im 
Bereich der Ackerstandorte bei Altenzaun und Osterholz sowie kleinflächig an das Vorland 
Schönfeld angrenzend. Weitere Flächen, die aufgrund ihrer Biotopstruktur vom Ortolan 
besiedelt werden könnten, sind im FFH-Gebiet 12 nur in sehr geringem Umfang vorhanden.  

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Eine Bewertung der Flächen innerhalb des FFH-Gebiets 12, die für den Ortolan nur einen 
Teilaspekt seines Lebensraumes darstellen, wurde aufgrund der Abhängigkeit von der auf 
den angrenzenden Ackerflächen angebauten Feldfrucht nicht vorgenommen. Bei den im 
Gebiet genutzten Habitatstrukturen handelt es sich vornehmlich um Gehölzbestände, die nur 
geringen Veränderungen unterliegen. Somit werden diese Habitatstrukturen insgesamt sehr 
gut (A) bewertet. 
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Tabelle 36: Habitatkomplexe des Ortolans 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Otl)   Population Habitat tigungen bewertung

30168 Hangwald (Over) - - - - 

30169 Eichen auf dem Deich N Osterholz - - - - 

30170 Gehölz im Vorland Schönfeld - - - - 

30171 Eichen am Deich Vorland Schönfeld - - - - 

30172 Gehölze um Ackerfl. im Vorland Osterholz - - - - 

  Habitate gesamt (Otl) A A A A 

 

Da der Erhaltungszustand des Ortolans innerhalb des FFH-Gebiets vom ackerbaulich ge-
nutzten Umfeld abhängig ist, müssen diese Bereiche bei einer Gesamtbewertung dieser 
Arten berücksichtigt werden. Es wird eingeschätzt, dass die 2009 in Verbindung mit der auf 
den angrenzenden Ackerflächen angebauten Feldfrucht zur Besiedlung infrage kommenden 
Flächen durch den Ortolan genutzt wurden. So das der Erhaltungszustand der Art im gesam-
ten Gebiet sehr gut (A) bewertet wird.  

Als Ziel ist der Erhalt des guten Zustandes der Art im FFH-Gebiet zu formulieren. 

 

Fazit:  

Für den Ortolan sind im Gebiet nur einzelne Teilhabitate vorhanden. Das Vorkommen des 
Ortolans ist abhängig von der Art der landwirtschaftlichen Nutzung auf den Flächen außer-
halb des Gebietes.  

Um die Vorkommen des Ortolans im Gebiet und den korrespondierenden Flächen außerhalb 
zu schützen und eine Ausbreitung der Populationen zu fördern, zielen die für die Art genann-
ten Maßnahmen auf den Erhalt der im Gebiet genutzten Gehölzstrukturen/ Feldgehölze ab. 

Fotodokumentation 

 
Foto 54: Habitatfläche des Ortolans (30169), Deich mit angrenzenden Gehölzbeständen und angren-

zenden Ackerflächen nördlich Osterholz 
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4.4.3 Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts (Kat. 1 und 2) sowie Austernfischer und 
Braunkehlchen 

4.4.3.1 Knäkente (Anas querquedula) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Jahr 2009 wurden für die Knäkente drei Reviere im FFH-Gebiet 12 ermittelt (siehe Karten 
5c.8.1 – 5c.8.9). Weitere Brutzeitbeobachtungen gelangen auch in anderen Gebietsteilen. 
Aufgrund des eingeschränkten Bearbeitungsumfangs und der aufwendigen Erfassung der 
Art ist es möglich, dass einzelne weitere Reviere im Gebiet vorhanden sind. So geht /97/ für 
das Gebiet von regelmäßig 4-5 Revieren aus. Die Flächengröße der ermittelten Habitate 
beträgt ca. 18 ha. Als Entwicklungsfläche und damit als weitere potentiell nutzbare Habitate 
wurden ca. 140 ha ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Für die Knäkente ist das Vorhandensein von Gewässern mit einer gut entwickelten Vegetati-
on von Bedeutung. Dabei werden Kleingewässer wie auch Überschwemmungsflächen und 
Wiesengebiete mit hohen Grundwasserständen genutzt.  

 

Bestand im Gebiet: 

Im FFH-Gebiet 12 werden innerhalb der Überflutungsaue vorhandene Altwässer, Gewässer 
im Nebenschluss der Elbe sowie einzelne flussnahe Qualmdeichflächen als Habitat genutzt. 
Die im Gebiet festgestellten Reviere und weitere Beobachtungen liegen schwerpunktmäßig 
im Norden und der Mitte des Gebietes. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der vorliegenden Reviere der Knäkente wurden Habitatflächen der Art 
abgegrenzt. Neun weitere Bereiche mit einer Gesamtfläche von ca. 140 ha wurden als Ent-
wicklungsflächen ausgewiesen. Reviere der Knäkente konnten hier nicht abgegrenzt werden, 
dennoch sind die Gewässerkomplexe oder Teile von ihnen als potentielle Habitate geeignet. 

Die ermittelten Erhaltungszustände der einzelnen Parameter werden für die Knäkente jeweils 
als schlecht/kritisch (C) bewertet. Die im Gebiet vorhandene Population der Art wird in Bezug 
auf die potentiell vorhandenen Habitate der Art als gering eingeschätzt. Der Zustand der 
einzelnen Habitate wird besonders aufgrund der schnell fallenden Wasserstände als 
schlecht (C) bewertet. Daneben sind die Bewirtschaftung (Mahd/Beweidung) und punktuell 
Störungen durch Angler als Beeinträchtigungen aufzuführen. Weiterhin ist der Mink als im 
gesamten Gewässerbereich des Gebiets anwesender Prädator zu nennen. 

Nachfolgend wird die Bewertung der Einzelhabitate dargestellt. Weiterhin werden in der 
nachfolgenden Tabelle die Flächen benannt, die als potentielle Bruthabitate gesehen und für 
die Entwicklungsmaßnahmen vorgeschlagen werden. 

 
Tabelle 37: Bewertung der Habitate der Knäkente 
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Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(KnE)   Population Habitat tigungen bewertung

30121 Vorland S Hafen Dalchau C C C C 

30122 Qualmgewässer W Wulkau C C B C 

30123 Altwasser/ Lanken O Rosenhof C C C C 

40023 Gewässer N Bahnbrücke - C C - 

40024 Altwasser/ Lanken WaÜbPl - B C - 

40025 Gewässer beidseitig d. Elbe S Arneburg - C C - 

40026 Gewässer O Arneburg, O Elbe - C C - 

40027 Hafen Altenzaun - B B - 

40028 Vorland Schönfeld - C C   

40029 W Sandau, O Elbe - C C - 

40030 N Fähre Sandau W Elbe - B C - 

40031 Gewässerkomplex W Kienheide - C C - 

  Habitate gesamt (KnE) C C C C 

 

Neben dem Erhaltungszustand der Einzelflächen wird auch der Erhaltungszustand der Art im 
gesamten Gebiet als schlecht (C) bewertet.  

Im Standarddatenbogen wurde für die Vögel bisher keine Bewertung vorgenommen. Bei der 
Erfassung im Jahr 2004 wurde kein Revier der Knäkente FFH-Gebiet ermittelt. Somit könnte 
angenommen werden, dass sich die Situation der Art im Gebiet verbessert hat. Es wird 
dennoch eingeschätzt, dass sich der Bestand der Knäkente, als schwer nachweisbare Art, in 
den letzten Jahren in etwa auf einem gleich bleibenden Niveau bewegt. 

Der Bestand der Population ist als lückig zu bezeichnen und deutet auf ein gleich bleibend 
niedriges Niveau hin. 

 

Fazit:  

Im Gebiet ist das schnelle Abfließen von Hochwässern und die dadurch fehlenden günstigen 
Bruthabitate im Umfeld länger überstauter Grünlandflächen für die Knäkente als limitierender 
Faktor zu nennen. Daneben führt die nicht an den Standort angepasste Bewirtschaftung von 
Grünland im Umfeld von eingeschlossenen Gewässern und bei Beweidung die häufig feh-
lende Auskopplung der Gewässer zu Beeinträchtigungen. Einen nicht unerheblichen Faktor 
dürfte weiterhin der Mink als Prädator spielen.  

Für die Knäkente sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserhaltung von Bedeutung. 
Aufgrund der dargestellten Situation des Wasserabflusses sind Maßnahmen zu diesem 
Punkt nicht möglich. 

Es wird eingeschätzt, dass durch die Einschränkung der Bewirtschaftung von Gewässer-
randstreifen sowie die Auskopplung dieser bei Beweidung, der Erhaltungszustand der Art 
über den Schutz der Bruthabitate verbessert werden kann. Somit beziehen sich die Entwick-
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lungsmaßnahmen für die Knäkente auf den Erhalt der Vegetationsstruktur im Gewässerum-
feld während der Brutzeit. 

Aufgrund der Rahmenbedingungen in Bezug auf den Wasserabfluss und den damit einher-
gehenden Beeinträchtigungen wird eingeschätzt, dass für die Knäkente auch zukünftig nur 
ein mittlerer Erhaltungszustand (C) erreicht werden kann. Ziel muss es sein, die Art als Brut-
vogel im Gebiet und deren Habitate zu erhalten. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 55: Habitat der Knäkente südöstlich Dalchau, Beeinträchtigungen durch Beweidung 

 

 
Foto 56: Entwicklungsfläche für die Knäkente, nördlich der Fähre Sandau 

 
4.4.3.2 Rebhuhn (Perdix perdix)  

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Das Vorkommen des Rebhuhns wurde im Jahr 2004 wie auch im Jahr 2009 für das FFH-
Gebiet 12 belegt. Dabei wurde jeweils 1 Revier festgestellt (siehe Karte 5c.12.1). Aufgrund 
der spezifischen Ansprüche der Art bildet nur der die Ackerflächen zwischen Altenzaun und 
Osterholz ein vermutlich regelmäßig genutztes Habitat. Diese Habitatfläche umfasst 
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ca. 60 ha. Entwicklungsflächen wurden für das Rebhuhn aufgrund seiner Bindung an trocke-
ne Habitate nicht ausgeschieden. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Das Rebhuhn ist eine meist in trockenen Habitaten siedelnde Hühnervogelart. Es werden 
vornehmlich ackerbaulich genutzte Flächen, häufig im Zusammenhang mit zumindest klein-
flächigen Brachen und/oder Ruderalstrukturen, besiedelt. Dies ist besonders auf intensiv 
genutzten Standorten von Bedeutung für das Vorkommen der Art. 

Obwohl der Nachweis im Jahr 2009 innerhalb der Überflutungsaue gelang, stellen solche 
Biotopkomplexe nicht den bevorzugten Lebensraum der Art dar. 

 

Bestand im Gebiet: 

Als vom Rebhuhn genutztes Habitat werden die zum FFH-Gebiet gehörenden Ackerflächen 
zwischen Altenzaun und Osterholz gesehen. In diesem Bereich gelang der Reviernachweis 
im Jahr 2004 /117/.  

Das Rebhuhn ist heute, wie auch im Gebiet, durch die intensive und großflächige Nutzung 
von Ackerflächen sowie die Inanspruchnahme von Rest- und Splitterflächen gefährdet. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Die meisten der im FFH-Gebiet 12 vorhandenen Flächen stellen als Überflutungsaue kein 
natürlicherweise optimales Habitat der Art dar, so dass für das Rebhuhn lediglich eine Ein-
schätzung in Bezug auf den Habitatkomplex nördlich von Altenzaun vorgenommen wird. 

Der Erhaltungszustand der Art wird aufgrund der lediglich erbrachten Einzelnachweise, der 
Habitatstruktur und dem Zustand der als Lebensraum infrage kommenden Flächen wie auch 
der Beeinträchtigungen durch die intensive Bewirtschaftung der Flächen jeweils als schlecht 
(C) eingestuft.  

 
Tabelle 38: Bewertung des Habitates des Rebhuhns 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(RbH)   Population Habitat tigungen bewertung

30173 Feldflur und Grünland N Altenzaun C C C C 

 

Die Bewertung des Habitatkomplexes nördlich von Altenzaun entspricht aufgrund der fehlen-
den weiteren Habitate im Gebiet dem Erhaltungszustand der Art im gesamten Gebiet.  

 

Im Standarddatenbogen wurde für die Vögel bisher keine Bewertung vorgenommen. Bei der 
Erfassung im Jahr 2004 wurde ein Revier des Rebhuhns im FFH-Gebiet ermittelt. Im Jahr 
2009 gelang wiederum nur der Nachweis eines Revierpaares. Somit befindet sich der Be-
stand des Rebhuhns im Gebiet auf einem sehr geringen Stand. Zudem ist anzunehmen, 
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dass die im Gebiet vorkommenden Exemplare mit Vorkommen außerhalb des FFH-Gebietes 
korrespondieren und nur durch den Austausch mit diesen bestehen können. 

Als Zielerhaltungszustand für diese Habitatfläche wird eingeschätzt, dass ein mittlerer (C) bis 
guter (B) Erhaltungszustand anzustreben ist. 

 

Fazit:  

Beim Vorkommen des Rebhuhns im FFH-Gebiet 12 handelt es sich innerhalb des Gebietes 
um ein Vorkommen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zusammenhang mit Vorkommen 
außerhalb des FFH-Gebietes zu sehen ist.  

 

Zur Sicherung des Vorkommens des Rebhuhns am Rand des FFH-Gebiets 12 sowie zur 
Stützung des Bestandes der angrenzenden Bereiche, werden Maßnahmen zur Aufwertung 
und Verbesserung der Habitatstrukturen im Bereich der Ackerflächen zwischen Altenzaun 
und Osterholz vorgeschlagen.  

 

4.4.3.3 Austernfischer (Haematopus ostralegus) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Vorkommen des Austernfischers befinden sich seit einigen Jahren regelmäßig im Bereich 
des Elbtals. Da die Vorkommen der Art im FFH-Gebiet im Wesentlichen in Bezug zu den 
vegetationsfreien Flächen der Sand- und Schlammbänke im Strombereich der Elbe stehen, 
wurden diese als Gesamthabitatfläche ausgewiesen (siehe Karten 5c.1.1 – 5c.1.9). Die 
Flächengröße beträgt ca. 67 ha. Entwicklungsflächen wurden nicht benannt. Neben den 
elbnahen Flächen werden auch Ackerflächen außerhalb des Gebietes genutzt. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Bruthabitate des Austernfischers sind vegetationsarme und kurzgrasige Flächen mit 
schlammigen Bereichen. Im Binnenland werden neben Acker- und Grünlandflächen auch 
große vegetationsfreie Flächen in Gewerbegebieten genutzt. Die Vorkommen des Austernfi-
schers in Deutschland liegen vorwiegend an der Nord- und Ostsee. Seit einigen Jahrzehnten 
wird zunehmend das Binnenland entlang der großen Flussläufe besiedelt. In diesem Zu-
sammenhang ist insbesondere das Urstromtal der Elbe zu nennen. Dieser Umstand spiegelt 
sich auch in den Bestandszahlen im FFH-Gebiet 12 wieder.  

 

Bestand im Gebiet: 

Es ist derzeit von jährlich 3 bis 5 Brutrevieren im Bereich des FFH-Gebiets auszugehen. Im 
Jahr 2009 wurden für das Gebiet 4 Reviere ermittelt. Die im Gebiet festgestellten Reviere 
und weitere Beobachtungen liegen schwerpunktmäßig im Norden und der Mitte des Gebie-
tes. Da angenommen werden kann, dass sich der Austernfischer an der Elbe weiter ausbrei-
tet und die Schlamm- und Sandflächen im südlichen Teil des Gebietes vergleichbare Habi-
tatqualitäten wie im Nordteil aufweisen, wurden die gesamten Schlamm- und Sandflächen 
als Lebensraum ausgehalten. 
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Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der vorliegenden Reviere des Jahres 2009, der Beobachtungen aus den 
Vorjahren /97/ und der Habitatansprüche des Austernfischer wurden die Schlamm- und 
Sandflächen als eine Habitatfläche abgegrenzt.  

Die ermittelten Zustände der einzelnen Parameter werden für den Austernfischer jeweils gut 
(B) bewertet. Die im Gebiet vorhandene Population ist entsprechend der stetigen Zunahme 
der Beobachtungen in den vergangenen Jahren noch im Anwachsen. Sie ist jedoch noch 
relativ klein, so dass sie mit (B) bewertet wurde. Im Gebiet werden als Bruthabitat vornehm-
lich die Sand- und Schlammbänke im Verlauf der Elbe genutzt. Für diese Flächen wird bei 
Berücksichtigung der fortschreitenden Besiedlung trotz der vorhandenen Strombaumaßnah-
men eine gute (B) Bewertung der Habitatqualität vorgenommen. Natürlicherweise brütet der 
Austernfischer auch auf kurzgrasigen Grünlandflächen. Für solche Flächen liegen aus dem 
Untersuchungsgebiet keine Nachweise von Reviermittelpunkten vor. Es wird angenommen, 
dass diese Flächen aufgrund der intensiven Bewirtschaftung und des schnellen Aufwuchses 
gemieden werden. Bei Berücksichtigung dieser Flächen würde bei der Bewertung des Habi-
tats ein schlechterer Erhaltungszustand erreicht werden. Dies entspricht jedoch nicht dem 
Vorkommen der Art im Gebiet. 

Beeinträchtigungen des Austernfischers bestehen bei Bruten im Uferbereich durch Störun-
gen im Rahmen von Freizeitaktivitäten (Angler, Begehung der Sandbänke und freilaufende 
Hunde) sowie natürlicherweise durch Hochwässer. Dieser Parameter wird aufgrund der 
voranschreitenden Ausbreitung der Art dennoch mit (B) bewertet. 

 
Tabelle 39: Bewertung des Habitatkomplexes des Austernfischers 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Au)   Population Habitat tigungen bewertung

30082 Sand- und Schlammbänke Elbe (gesamt) B B B B 

 

Die Bewertung des Habitatkomplexes entspricht ebenfalls dem Erhaltungszustand der Art im 
gesamten Gebiet.  

Im Standarddatenbogen wurde für die Art bisher keine Bewertung vorgenommen. Bei der 
Erfassung im Jahr 2004 /117/ wurde der Austernfischer nicht bearbeitet, so dass kein Ver-
gleich möglich ist.  

Für den Austernfischer ist ein guter (B) bis sehr guter (A) Erhaltungszustand anzustreben. 
Dieser sehr gute Erhaltungszustand ist vom Verzicht auf weitere Ausbaumaßnahmen des 
Flusses abhängig. 

 

Fazit:  

Der Austernfischer befindet sich im Verlauf des Elbtals in der Ausbreitung, so dass sich die 
weitere Entwicklung der Art im Gebiet nur sehr schwierig abschätzen lässt. Bei zumindest 
gleich bleibenden Bedingungen wird erwartet, dass sich die Art weiter ausbreitet. Hierzu sind 
die Sicherung und der Erhalt von intakten Fließgewässerstrukturen und der Verzicht auf 
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Flussausbau und Uferverbau, die sich negativ auf die natürlichen Strukturen von Fließge-
wässern auswirken, erforderlich.  

 

Fotodokumentation 

 
Foto 57: Habitat des Austernfischers (30082) an der Fähre Sandau (O- Elbe) 

 

4.4.3.4 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch für das FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird der Flussuferläufer nicht aufgeführt. Im 
Rahmen der Ersterfassung wurde ein Revier der Art bei Storkau erfasst. Im Jahr 2009 wur-
den 6 Reviere im gesamten Gebiet festgestellt (siehe Karten 5c.3.1 – 5c.3.9). Die möglichen 
Vorkommen der Art und mögliche Brutansiedlungen befinden sich ausschließlich im Bereich 
der Sand- und Schlammbänke sowie der direkt angrenzenden lückigen Vegetation im 
Strombereich der Elbe, so dass die im Verlauf der Elbe vorhandenen Sand- und Schlamm-
bänke als Gesamthabitat ausgewiesen wurden. Die Flächengröße beträgt ca. 67 ha. Ent-
wicklungsflächen wurden nicht benannt. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art: 

Der Flussuferläufer ist eine Limikole, die als Art der Fließgewässer in Mitteleuropa auf natur-
nahe, unverbaute Gewässerabschnitte mit einer natürlichen Dynamik angewiesen ist. Als 
Bruthabitat nutzt der Flussuferläufer im Wesentlichen ungestörte sandige oder kiesige sowie 
vegetationsarme Uferzonen und Sandbänke an Fließgewässern. Der Neststandort befindet 
sich im Umfeld von Deckung bietenden Strukturen. Zur Nahrungssuche nutzt der Flussufer-
läufer das direkte Gewässerumfeld.  

Aufgrund seiner Bindung an die Uferabschnitte, die durch Sand- und Kiesbänke geprägt sind 
und die durch natürliche Schwankungen des Wasserstandes unregelmäßig trocken fallen, 
kann der Flussuferläufer als Zeiger für naturnahe Gewässer dienen.  
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Bestand im Gebiet: 

Im Jahr 2009 wurden bei der Bearbeitung des Managementplanes 6 Reviere des Flussufer-
läufers im Gebiet festgestellt. Diese verteilen sich relativ gleichmäßig über das gesamte 
Gebiet. Aufgrund des eingeschränkten Bearbeitungsumfanges, der vorhandenen Habitat-
strukturen und der Lage der festgestellten Reviere wird davon ausgegangen, dass weitere 
nicht erfasste Reviere im Gebiet vorhanden waren. Es wird eingeschätzt, dass im Bereich 
des FFH-Gebiets Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen regelmäßig 6-10 Reviere des 
Flussuferläufers vorhanden sind. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der vorliegenden Reviere aus den Jahren 2004 und 2009 sowie der Habi-
tatansprüche wurden die Sand- und Schlammflächen für den Flussuferläufer als eine Habi-
tatfläche abgegrenzt. Die ermittelten Erhaltungszustände der einzelnen Parameter werden 
für den Flussuferläufer mit gut (B) bewertet. In Bezug auf die zur Verfügung stehenden Le-
bensräume wurde die Größe der im Gebiet vorhandenen Population mit (B) bewertet. Die im 
Gebiet vorhandenen Habitate wurden aufgrund der weitgehend flächendeckenden Besied-
lung ebenfalls mit (B) bewertet. Dabei ist anzumerken, dass an der Elbe seit über 100 Jahren 
Flussbaumaßnahmen durchgeführt werden. Bei Berücksichtigung der ohne die kontinuierli-
chen Flussbau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehenden potentiellen Habi-
tatfläche, müsste eine schlechtere Bewertung erfolgen. Dies entspricht jedoch nicht dem 
Vorkommen der Art im Gebiet. 

Beeinträchtigungen des Flussuferläufers bestehen bei Bruten im Uferbereich durch Störun-
gen im Rahmen von Freizeitaktivitäten (Angler, Begehung der Sandbänke und freilaufende 
Hunde) sowie natürlicherweise durch Hochwässer. Dieser Parameter wird aufgrund der 
dennoch vorhandenen Bestände mit (B) bewertet. 

 
Tabelle 40: Bewertung des Habitatkomplexes des Flussuferläufers 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Flu)   Population Habitat tigungen bewertung

30116 Sand- und Schlammbänke Elbe (Flu) B B B B 

 

Der Erhaltungszustand der Art im gesamten FFH-Gebiet 12 wird ebenfalls aufgrund der 
günstigen Situation der Art und der angenommenen flächendeckenden Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Habitate im Gebiet gut (B) bewertet.  

Für die Habitate des Flussuferläufers ist der Erhalt des bisherigen Zustands anzustreben. 
Durch Verzicht auf weitere Ausbaumaßnahmen des Flusses ist eine weitere Stabilisierung 
der Art im Gebiet möglich. 

 

Fazit:  

Die Population des Flussuferläufers im FFH-Gebiet 12 im Landkreis Stendal hat bezogen auf 
das Gesamtvorkommen entlang der Elbe in Sachsen-Anhalt eine hohe bis sehr hohe Bedeu-
tung (vgl. /105/). Zum Erhalt des Bestandes sind die Sicherung und der Erhalt der noch 
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vorhandenen Fließgewässerstrukturen und der Verzicht auf weitere Flussausbaumaßnah-
men notwendig. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 58: Habitat des Flussuferläufers (30116) nördlich des Stromhafens am IGPA 

 

4.4.3.5 Heidelerche (Lullula arborea) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird die Heidelerche aufgeführt. 
Im SDB für das FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird die Art nicht 
genannt. Im Rahmen der Erstinventarisierung der Erweiterungsflächen des EU SPA wie 
auch bei den Erfassungsarbeiten zum Managementplan im Jahr 2009 wurden 5 Reviere der 
Art kartiert. Daraus wurden 4 Habitatkomplexe mit einer Fläche von ca. 22 ha abgegrenzt 
(siehe Karten 5c.7.1 – 5c.7.4). Entwicklungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Die Heidelerche besiedelt halboffene Landschaften mit sandigen und trockenen Bereichen. 
Es werden Heidegebiete, Wald- und Forstflächen sowie ackerbaulich genutzte Standorte auf 
ärmeren Böden bevorzugt. Durch das Vorhandensein von Brachen auf ehemals regelmäßig 
genutzten Ackerstandorten (Grenzertragsstandorten) wird die Heidelerche in ihrem Bestand 
gefördert und zeigt in den letzten Jahren deutliche Ausbreitungstendenzen. Gefährdungen 
der Heidelerche bestehen vor allem in der voranschreitenden Sukzession der mehrheitlich 
durch anthropogenes Wirken entstanden Lebensräume. 

 

Bestand im Gebiet: 

Aufgrund der Erfassungsarbeiten in den Jahren 2004 und 2009 wurden 4 Habitatkomplexe, 
die von der Heidelerche besiedelt werden abgegrenzt. Diesen liegen im Bereich der Kienhei-
de westlich Wulkau 2 Reviere und bei den übrigen Flächen jeweils 1 Revier der Art zugrun-
de. Bei den besiedelten Flächen handelt es sich um trockenere Abschnitte innerhalb der 
Elbaue. Weitere Flächen, die aufgrund ihrer Biotopstruktur von der Heidelerche besiedelt 
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werden könnten, sind innerhalb FFH-Gebiets 12 nur sehr eingeschränkt vorhanden. Somit 
wurden keine Entwicklungsflächen ausgewiesen. 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der ermittelten Reviere sowie der Habitatansprüche der Heidelerche 
wurden Habitatkomplexe als Lebensraum der Art abgegrenzt und bewertet. Die Population 
wie auch der Zustand der Habitate wurde jeweils mit sehr gut (A) bewertet. Drei der Flächen 
beherbergen jeweils nur ein Revier der Art. Es wird eingeschätzt, dass die von der Art besie-
delbare Fläche auch nicht größer ist, so dass die sehr gute Bewertung gerechtfertigt ist. Der 
Parameter Beeinträchtigungen wurde bei allen Flächen gut (B) bewertet. Die Lebensräume 
liegen an häufiger durch den Menschen frequentierten Straßen/ Wegen, so dass hier gele-
gentlich Störungen auftreten. Diese führen jedoch nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der Art. Vielmehr ermöglichen die gelegentlichen Störungen der Flächen, die vorhandenen 
offenen und halboffen Habitatstrukturen, die den Lebensraum der Heidelerche darstellen. 

 
Tabelle 41: Bewertung der Habitatkomplexe der Heidelerche 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Hdl)   Population Habitat tigungen bewertung

30117 Hohengöhren um Deichüberfahrt A A B A 

30118 W Kienheide Wulkau A A B A 

30119 ehem. Bahngleise Neuermark A A B A 

30120 WaÜbPl A A B A 

  Habitate gesamt (Hdl) A A B A 

 

Der Erhaltungszustand der Heidelerche im gesamten FFH-Gebiet 12 wird aufgrund der 
günstigen Situation der Art und der Nutzung der zur Verfügung stehenden Habitate im Ge-
biet sehr gut (A) bewertet.  

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen sehr guten Zustandes anzustreben. Dazu ist das Offen-
halten der besiedelten Flächen erforderlich. Die Erhaltungsmaßnahmen für die Art zielen auf 
diesen Punkt ab.  

 

Fazit:  

Bei Erhalt der von der Heidelerche genutzten halboffenen, trockenen Biotopstrukturen wer-
den für die Population der Art innerhalb des FFH-Gebiets 12 keine wesentlichen Beeinträch-
tigungen gesehen. Es werden Maßnahmen zur Sicherung der besiedelten Flächen aufge-
führt. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 59: Habitatfläche der Heidelerche (30118), der Kienheide westlich vorgelagerte Flächen bei 

Hochwasser über den angrenzenden Grünlandbereichen 

 
4.4.3.6 Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch für das FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird der Schilfrohrsänger nicht aufgeführt. Auch 
im Rahmen der Ersterfassung wurde die Art nicht für das Gebiet benannt. 

Im Jahr 2009 wurde ohne eine auf die Art ausgerichtete Erfassung 1 Revier in einer Qualm-
deichfläche am östlichen Ufer der Elbe zwischen Scharlibbe und Schönfeld kartiert (siehe 
Karte 5c.16.1). Diese Fläche wurde als Habitatfläche mit einer Größe von ca. 1,4 ha abge-
grenzt. Der Schilfrohrsänger als Art der Röhricht- und Verlandungszonen, ist sehr stark von 
gleichmäßigen oder nur sehr langsam fallenden Wasserständen abhängig. In Bezug auf 
diesen Wirkkomplex ist im Rahmen des Gebietsmanagements keine Einflussnahme möglich, 
so dass keine Entwicklungsmaßnahmen ausgewiesen werden. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Dieser Rohrsänger besiedelt im Gegensatz zum Teich- und Drosselrohrsänger bevorzugt die 
landseitigen Röhrichtzonen der Gewässer sowie die Übergangsbereiche zwischen Röhricht 
und daran angrenzenden feuchten Wiesen und Verlandungszonen. Als Besiedler der ge-
nannten Biotopstrukturen ist auch der Schilfrohrsänger eine durch Entwässerungsmaßnah-
men und Grundwasserabsenkungen stark betroffene Art.  

 

Bestand im Gebiet: 

Der im FFH-Gebiet festgestellte Bestand des Schilfrohrsängers ist mit einem Revier sehr 
gering. Da die Art bei günstigen Bedingungen in Qualmdeichbereichen wie auch an Gewäs-
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serstrukturen innerhalb der Grünlandflächen gelegentlich auftreten kann, wurde der Schilf-
rohrsänger hier berücksichtigt. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Aufgrund des im Jahr 2009 festgestellten einzelnen Reviers sowie besonders hinsichtlich 
des eingeschränkten Bearbeitungsumfangs wird keine Bewertung des Zustands der Popula-
tion sowie des Gesamtzustandes des Habitates vorgenommen. 

 
Tabelle 42: Bewertung des Habitatkomplexes des Schilfrohrsängers 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(SR)   Population Habitat tigungen bewertung

30224  Qualmdeichbereich N Scharlibber See - B B - 

 

Der Erhaltungszustand des Schilfrohrsängers im gesamten Gebiet wird besonders vor dem 
Hintergrund der in der Überflutungsaue ungünstigen Habitatbedingungen als eher schlecht 
eingeschätzt. 

 

Fazit:  

Mit dem Schilfrohrsänger wurde eine Art, die bisher für das FFH-Gebiet 12 nicht bekannt 
geworden ist, festgestellt. Zur Förderung der Art wären Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wasserhaltung von Bedeutung. Aufgrund der Situation des Wasserabflusses im FFH-Gebiet 
sind Maßnahmen zu diesem Wirkkomplex nicht möglich. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 60: Habitat des Schilfrohrsänger (30224), westlich des Scharlibber Sees 
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4.4.3.7 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Drosselrohrsänger aufge-
führt. Im SDB für das FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird die Art 
nicht genannt. Im Rahmen der Bearbeitung des Managementplans wurden ohne eine auf die 
Art ausgerichtete Erfassung 5 Reviere der Art festgestellt. Der sich auf der Grundlage dieser 
Reviere ergebende Habitatkomplex von kleinflächigen Schilfröhrichten entlang der Elbe 
wurde mit einer Fläche von ca. 12 ha abgegrenzt (siehe Karten 5c.6.1 – 5c.6.8). Entwick-
lungsflächen wurden nicht ausgewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Der Drosselrohrsäger ist an Röhrichtbestände mit unterstehendem Wasser gebunden, so 
dass er vornehmlich an den wasserseitigen Röhrichtkanten anzutreffen ist. In den letzten 
Jahren gab es in vielen Gebieten deutliche Bestandszunahmen. Dies dokumentiert sich auch 
im festgestellten Vorkommen des Drosselrohrsängers im FFH-Gebiet 12. 

Gefährdungen des Drosselrohrsängers beruhen weitgehend auf dem Verlust der vornehm-
lich besiedelten Schilfbestände. Als Ursache hierfür wurde hauptursächlich die Eutrophie-
rung diskutiert (vgl. /120/). Beim Vorhandensein von Röhrichten in großen Niederungsgebie-
ten ist zumindest lokal auch die Melioration als Gefährdungsursache für die Art belegt /121/.  

 

Bestand im Gebiet: 

Aufgrund der im Jahr 2009 festgestellten 5 Reviere wurde 1 Habitatkomplex mit mehreren 
Teilflächen abgegrenzt. Die festgestellten Reviere erstrecken sich relativ gleichmäßig über 
den gesamten Verlauf der Elbe im FFH-Gebiet 12. Aufgrund der vom Drosselrohrsänger 
regelmäßig besiedelten Habitatstrukturen und deren Vorkommen im Gebiet wird einge-
schätzt, dass derzeit alle für die Art infrage kommenden Flächen besiedelt werden.  

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der ermittelten Reviere sowie der Habitatansprüche des Drosselrohrsän-
gers wurde 1 Habitatkomplex als Lebensraum der Art abgegrenzt und bewertet. Die Popula-
tion wie auch der Zustand der Habitate wurde jeweils sehr gut (A) bewertet. Der Parameter 
Beeinträchtigungen wurde gut (B) bewertet, da gelegentliche Beeinträchtigungen durch 
Wellenschlag von Binnenschiffen oder größeren Motorbooten nicht auszuschließen sind.  

 
Tabelle 43: Bewertung des Habitatkomplexes des Drosselrohrsängers 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(DrR)   Population Habitat tigungen bewertung

30087 Röhrichte mit Bindung an Gewässer  A A B A 
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Der Erhaltungszustand des Drosselrohrsängers im gesamten FFH-Gebiet 12 wird aufgrund 
der günstigen Situation der Art und der Nutzung der zur Verfügung stehenden Habitate im 
Gebiet sehr gut (A) bewertet.  

Als Ziel ist der Erhalt des bisherigen sehr guten Zustandes anzustreben. Die Erhaltungs-
maßnahmen für die Art zielen auf diesen Punkt ab.  

 

Fazit:  

Bei Erhalt der vom Drosselrohrsänger besiedelten Schilfröhrichtbestände werden für die 
Population der Art innerhalb des FFH-Gebiets 12 keine wesentlichen Beeinträchtigungen 
gesehen. Es werden Maßnahmen zur Sicherung der besiedelten Flächen aufgeführt. 

 

Fotodokumentation 

 
Foto 61: Ausschnitt aus einer Habitatfläche des Drosselrohrsängers (30087) (rechter Bildrand), nörd-

lich Sandau (O Elbe) 

 

4.4.3.8 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Vorkommen/Habitatflächengröße:  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch im SDB für das FFH-
Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird das Braunkehlchen genannt. Bei 
den Erfassungsarbeiten zum Managementplan im Jahr 2009 wurden 10 Reviere der Art 
erfasst. Daraus wurden 4 Habitatkomplexe mit einer Fläche von ca. 46 ha abgegrenzt (siehe 
5c.4.1 – 5c.4.4). Neben Revieren innerhalb der Habitatkomplexe bestehen wenige Einzelre-
viere außerhalb der abgegrenzten Habitatkomplexe. Entwicklungsflächen wurden nicht aus-
gewiesen. 

 

Allgemeine Charakteristik der Art:  

Das Braunkehlchen nutzt überständige, vorjährige Gras- und Staudenfluren als Habitat. Als 
typischer Wiesen- und Offenlandbrüter ist es auf eine niedrige und teilweise lückige aber 
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auch überständige Vegetation entlang von Säumen oder Gewässerrändern angewiesen. Das 
Nest wird bodennah in dichterer Vegetation angelegt. 

Bestand im Gebiet: 

In Bezug auf das gesamte Untersuchungsgebiet wurden die 10 Reviere des Braunkehlchens 
fast ausschließlich in den trockeneren Bereichen des Gebietes nachgewiesen. Hier profitiert 
die Art von kleinflächig vorhandenen, überjährigen Ruderalstrukturen. Aufgrund des einge-
schränkten Erfassungsumfangs sind einzelne weitere Reviere der Art im Gebiet möglich. Es 
wird jedoch eingeschätzt, dass die ermittelte Größenklasse in etwa den realen Bestand im 
Gebiet wiedergibt. 

 

Bewertung des Erhaltungszustands 

Auf der Grundlage der im Jahr 2009 kartierten Reviere wurden 4 Habitatflächen des Braun-
kehlchens abgegrenzt.  

Die ermittelten Erhaltungszustände der einzelnen Parameter werden für das Braunkehlchen 
jeweils schlecht (C) bewertet. Die im Gebiet vorhandene Population der Art wird in Bezug auf 
die potentiell vorhandenen Habitate als niedrig eingeschätzt. Der Zustand der einzelnen 
Habitate wird überwiegend noch gut (B) bewertet. Bei Berücksichtigung von möglichen Habi-
taten, die bei einer insgesamt extensiveren und kleinteiligeren Flächennutzung mit einem 
größeren Anteil zeitweise ungenutzter Saumstreifen vorhanden wären, müsste dieser Para-
meter auch schlecht (C) bewertet werden. 

Beeinträchtigungen ergeben sich ebenfalls aus einer großflächigen Mahd und dem Fehlen 
von Saumstrukturen im Grünlandbereich, so dass dieser Parameter überwiegend mit (C) 
bewertet wurde. Nachfolgend wird die Bewertung der Einzelhabitate dargestellt.  

 
Tabelle 44: Bewertung der Habitatkomplexe des Braunkehlchens 

Habitat-ID Benennung Habitat/ Habitatkomplex Zustand Zustand Beeinträch- Gesamt- 

(Brk)   Population Habitat tigungen bewertung

30083 Altenzaun/Osterholz C B C C 

30084 Vorland S Fähre Sandau, W Elbe C B C C 

30085 W Kienheide Wulkau B B B B 

30086 Vorland Hohengöhren C C C C 

  Habitate gesamt C B C C 

 

Neben dem Zustand der Einzelflächen wird auch der Erhaltungszustand der Art im gesamten 
Gebiet schlecht (C) bewertet.  

Im Standarddatenbogen wurde für die Vögel bisher keine Bewertung vorgenommen. Bei der 
Erfassung im Jahr 2004 /117/ wurde das Braunkehlchen nicht bearbeitet, so dass aus dieser 
Erfassung keine Daten vorliegen. Aufgrund der verfügbaren Daten wird eingeschätzt, dass 
sich die Bestände des Braunkehlchens auf einem sehr niedrigen Niveau befinden. 

Als Ziel ist ein zumindest mittlerer (C) bis guter (B) Erhaltungszustand anzustreben.  
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Fazit:  

Wie andere Wiesenbrüter weist das Braunkehlchen im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau 
und Schönhausen einen ungünstigen Erhaltungszustand auf. Es wird eingeschätzt, dass die 
Art durch das Belassen von Saum- und Randstreifen in trockenen Bereichen gefördert wer-
den kann. Die für das Braunkehlchen vorgeschlagen Maßnahmen zielen auf Veränderungen 
in der Bewirtschaftung der Flächen ab.  

 

Fotodokumentation 

 
Foto 62: Habitatfläche des Braunkehlchens (30084), nördlich Fähre Sandau (W Elbe) 
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4.4.4 Weitere wertgebende Arten des Anhangs I Vogelschutzrichtlinie (Nahrungsgäste und 
potentielle Brutvögel) 

Da das EU SPA Elbaue Jerichow eine größere Fläche als das FFH-Gebiet Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen einschließt, wird nachfolgend kurz auf die weiteren im Standard-
datenbogen für das gesamte EU SPA genannten Arten eingegangen. Darunter befinden sich 
neben nicht (mehr) im Gebiet aufgefundenen Arten solche, deren Habitatansprüche im be-
trachteten FFH-Gebiet natürlicherweise nicht erfüllt werden oder die eine größere Seltenheit 
aufweisen und nur gelegentlich im Gebiet auftreten. Weiterhin wird auf Großvogelarten, die 
nicht direkt im Gebiet brüten eingegangen. Diese nutzen das FFH-Gebiet jedoch regelmäßig 
als Nahrungsgast. 

 

4.4.4.1 Rohrdommel (Botaurus stellaris) 

Die Rohrdommel ist im Standarddatenbogen für das EU SPA 11 angegeben. Die Art besie-
delt vor allem größere, zusammenhängende und störungsarme Röhrichte vornehmlich an 
stehenden Gewässern. Im FFH-Gebiet 12 fehlen solche Strukturen, so dass Vorkommen der 
Art im Gebiet nicht zu erwarten sind. 

 
4.4.4.2 Zwergdommel (Ixobrychus minutus) 

Die Zwergdommel ist im Standarddatenbogen für das EU SPA 11 angegeben. Als Lebens-
raum nutzt sie kleinere (auch schmale) und gut strukturierte Röhrichtbestände über Wasser-
flächen an meist kleineren Gewässern (z.B. Altarme, Teiche sowie Abbaugewässer). Bei 
/122/ wird eine Mindestgröße der besiedelten Gewässer von lediglich 0,3 ha angegeben. Als 
wichtige Habitatstruktur ist weiterhin das Vorhandensein einer Knickschilfschicht für die 
Nestanlage zu nennen. Für das FFH-Gebiet 12 sind Nachweise der Zwergdommel bisher 
nicht bekannt, so dass im Rahmen der Managementplanung nicht auf die Art eingegangen 
wird. 

 

4.4.4.3 Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

In den Standarddatenbögen für die beiden Schutzgebiete wird der Schwarzstorch nicht 
genannt. Das FFH-Gebiet 12 wird jedoch als Nahrungshabitat genutzt, so dass die Art hier 
aufgeführt wird. Als Nahrungshabitat werden vorwiegend nahrungsreiche Tümpel und Alt-
wässer in möglichst störungsfreien Waldgebieten oder waldnahen Grünlandbereichen ge-
nutzt. Die Nahrungsflächen des Schwarzstorches müssen weiterhin den ungestörten An- und 
Abflug der relativ großen Vögel gewährleisten. Brutplätze des sehr scheuen Schwarzstor-
ches liegen in störungsarmen Wald- und größeren Gehölzbereichen mit Altholzanteilen. Im 
Umfeld/ Einzugsgebiet des FFH-Gebiets 12 ist 1 Horststandort bekannt. Weiterhin liegen 
Beobachtungen vor, die auf mindestens ein weiteres Revierpaar hindeuten (/107/ u. eigene 
Beob.). 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 185 

Gefährdungen des Schwarzstorches bestehen einerseits durch den Verlust von Lebensräu-
men mit für die Art wichtigen Habitatstrukturen und andererseits durch Störungen im Horst-
umfeld.  

Zur Förderung des Schwarzstorches sind alle Maßnahmen zur Anhebung der Grundwasser-
stände zu nennen, um den Verlust von Nahrungsflächen zu vermeiden. Daneben hat der 
Erhalt von naturnahen und störungsarmen Altholzbeständen (bevorzugter Horststandort) 
eine hohe Bedeutung für die Ansiedlung der Art. Die Anhebung der Grundwasserstände ist 
im Rahmen des Gebietsmanagements nicht realisierbar, so dass für die Art im Rahmen der 
Managementplanung keine Maßnahmen aufgeführt werden. Zur Sicherung des Vorkommens 
des Schwarzstorchs, die mit dem FFH-Gebiet 12 korrespondieren, ist der Erhalt der im FFH-
Gebiet vorhandenen Gewässerstrukturen zu gewährleisten. 

 

4.4.4.4 Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Brutplätze des Weißstorches befinden sich vorwiegend innerhalb oder am Rand von Ort-
schaften. Als Hauptnahrungsflächen werden Gewässerrand- und Grünlandbereiche sowie 
gelegentlich Brachen genutzt.  

Im FFH-Gebiet 12 liegen alle mit dem Schutzgebiet korrespondierenden Horststandorte in 
den umliegenden Ortschaften. Die besondere Bedeutung der Elbaue für den Weißstorch ist 
in seiner Funktion als Nahrungsfläche begründet. Im Umfeld des FFH-Gebiets befinden sich 
mehrere Weißstorchhorste, deren Horstpaare zumindest Teile des Gebietes als Nahrungs-
habitat nutzen. 

Auch für den Weißstorch bedeuten die zurückgehenden Grundwasserflurabstände den 
Verlust von Nahrungsflächen. Die Anhebung der Grundwasserstände ist im Rahmen des 
Gebietsmanagements nicht realisierbar, so dass für die Art im Rahmen der Managementpla-
nung keine Maßnahmen aufgeführt werden. Zur Sicherung des Vorkommens des Weißstor-
ches im Umfeld des FFH-Gebiets 12, ist der Erhalt der im FFH-Gebiet vorhandenen Gewäs-
serstrukturen wie auch anderer kleinteiliger Strukturen zu gewährleisten. Daneben profitiert 
der Weißstorch beispielsweise von der Anlage von Saumstrukturen, die als Maßnahme für 
andere Arten vorgeschlagen werden. 

Fotodokumentation 

 
Foto 63: Potentielles Nahrungshabitat von Schwarz- und Weißstorch im Vorland westlich Rosenhof 
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4.4.4.5 Fischadler (Pandion haliaetus) 

In den Standarddatenbögen für die beiden Schutzgebiete wird der Fischadler nicht genannt. 
Das FFH-Gebiet 12 wird jedoch als Nahrungshabitat genutzt, so dass die Art hier aufgeführt 
wird. Im Umfeld/Einzugsgebiet des FFH-Gebiets 12 sind 4-5 Horststandorte, deren Brutvögel 
das FFH-Gebiet als Nahrungsrevier nutzen, bekannt (/107/ u. eigene Beob.). 

Die Art hat sehr große Aktionsräume, die aufgrund der spezifischen Form der Nahrungsauf-
nahme, an fischreiche Gewässer gebunden sind. Daneben ist das Vorhandensein geeigneter 
Horststandorte (ausreichende Tragfähigkeit, freier Anflug und freie Sicht) von Bedeutung. 
Wenn horsttragende Strukturen im Gewässerumfeld fehlen, können sich, wie im Umfeld des 
FFH-Gebiets 12, die Horste mehrere Kilometer vom Nahrungsgewässer entfernt befinden.  

Die Art weist derzeit (insbesondere in Nordostdeutschland) einen günstigen Bestandstrend 
auf /112/, /95/. In Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten 20 Jahren der Brutbestand kontinu-
ierlich erhöht und betrug 2007 24 Revierpaare /94/. Für den Fischadlerbestand Sachsen-
Anhalts sind die Bedingungen in der Aue der Elbe wie auch der angrenzenden Unteren 
Havel als besonders bedeutsam für die Bestandszunahme anzusehen.  

Lediglich anhand der vorliegenden Bestandszahlen ist der Fischadler im Projektgebiet der-
zeit als nicht gefährdet einzustufen. Dennoch befinden sich die Fischadlerhorste im Umfeld 
des FFH-Gebiets auf künstlichen Strukturen (Nisthilfen auf Gittermasten). Um die Fischad-
lerpopulation unabhängiger vom möglichen Rückbau von Gittermasten zu machen, ist es 
erforderlich, mittel- und langfristig das Vorhandensein geeigneter Horstbäume (Überhälter 
und Solitäre) zu fördern. Das Belassen von Althölzern als möglichen Horststandort wird 
bereits als Erhaltungsmaßnahme für den Rot- und Schwarzmilan aufgeführt, so dass der 
Fischadler hiervon ggf. profitieren kann. Neben dem Erhalt, der sich in den letzten 20 Jahren 
erheblich verbesserten Wasserqualität als Voraussetzung für eine gut ausgebildete Fischar-
tengemeinschaft als Nahrungsgrundlage für den Fischadler, sind keine weiteren Maßnah-
men erforderlich. 

 

4.4.4.6 Wespenbussard (Pernis apivorus) 

Der Wespenbussard ist im Standarddatenbogen für das EU SPA 11 angegeben. Brutplätze 
der Art befinden sich in Wald- und Gehölzbeständen. Zum Nahrungserwerb werden Wes-
penbaue vornehmlich auf trockenen Wiesen und Brachen aufgegraben. Für das FFH-
Gebiet 12 sind Ansiedlungen des Wespenbussards nicht bekannt, so dass nicht weiter auf 
die Art eingegangen wird. 

 

4.4.4.7 Wiesenweihe (Circus pygargus) 

Die Wiesenweihe ist im Standarddatenbogen für das EU SPA 11 angegeben. Brutplätze 
befinden sich heute überwiegend in landwirtschaftlich genutzten Flächen, die neben der sehr 
offenen und übersichtlichen Struktur eine Anzahl geeigneter Sitzwarten aufweisen sollten. 
Als günstig erweist sich das Vorhandensein vieler Brachflächen, die der Wiesenweihe als 
Nahrungshabitat dienen. Für das FFH-Gebiet 12 sind Ansiedlungen der Wiesenweihe nicht 
bekannt und aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen weitgehend auszuschließen, so 
dass nachfolgend nicht weiter auf die Art eingegangen wird. 
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4.4.4.8 Rohrweihe (Circus aeruginosus) 

Die Rohrweihe ist Brutvogel im EU SPA Elbaue Jerichow. Im FFH-Gebiet 12 wurde die Art 
im Bearbeitungszeitraum nicht belegt. Bei der Bearbeitung des Managementplanes im Jahr 
2009 gelangen einzelne Sichtbeobachtungen der Art. Diese werden jedoch einem bekannten 
Brutrevier am Scharlibber See /97/ zugeordnet. 

Brutplätze der direkt über der Wasserfläche oder dem Boden brütenden Rohrweihe befinden 
sich vorwiegend in Röhrichten, selten auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. In der Um-
gebung des Brutplatzes müssen offene Nahrungsflächen vorhanden sein. 

Im Bereich des FFH-Gebiets 12 sind einzelne kleine Röhrichtflächen vorhanden, so dass 
gelegentliche Bruten auch im FFH-Gebiet 12 nicht auszuschließen sind. Insgesamt wird 
jedoch eingeschätzt, dass die natürlicherweise im Gebiet vorhandenen Habitatstrukturen 
lediglich pessimale Lebensräume für die Rohrweihe darstellen. Um gelegentliche Bruten zu 
ermöglichen, ist der Erhalt der im Gebiet vorhandenen Gewässer- und Röhrichtstrukturen zu 
gewährleisten. Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

 

4.4.4.9 Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Seeadler aufgeführt, im 
SDB für das FFH-Gebiet wird die Art nicht genannt. Im FFH-Gebiet besteht keine Ansiedlung 
des Seeadlers, es wird jedoch als Nahrungshabitat genutzt. Im Umfeld/ Einzugsgebiet des 
FFH-Gebiets 12 befinden sich 1-2 Horststandorte, deren Brutvögel das FFH-Gebiet zumin-
dest in Teilen als Nahrungsrevier nutzen (/107/ u. Beob. IHU 2009).  

Diese im Gebiet größte Adlerart hat sehr ausgedehnte Aktionsräume, die sich vorwiegend im 
Bereich von Gewässern befinden. Während der Brutzeit wird ein Radius von ca. 10 km um 
den Horst zur Nahrungssuche genutzt. Lebensräume sind vornehmlich weitgehend unzer-
schnittene und ungestörte Fluss- und Seelandschaften. 

Zum Schutz des am Brutplatz sehr stark störungsempfindlichen Seeadlers sind insbesonde-
re Maßnahmen des Hortsschutzes erforderlich. Um den Bestand des Seeadlers auf derzeiti-
gem Niveau zu halten oder weiter zu erhöhen, sind die Entwicklung und der Schutz von 
naturnahen Altholzbeständen in störungsarmen Räumen erforderlich. Daneben muss durch 
geeignete Maßnahmen angestrebt werden, anthropogen bedingte Verluste zu verringern. Zu 
weiteren konkreten Schutzmaßnahmen für den Seeadler sei auf /90/ und /102/ verwiesen. 

Das Belassen von Althölzern als möglichem Horststandort wird bereits als Erhaltungsmaß-
nahme für andere Greifvögel aufgeführt, so dass der Seeadler hiervon ggf. profitieren kann. 
Aufgrund der im Gebiet bestehenden Freizeitaktivitäten sowie den Aktivitäten im Rahmen 
der Unterhaltung der Wasserstraße (regelmäßige Mahd um Schifffahrtszeichen) und der 
daraus resultierenden Störungen ist die Ansiedlung eines Seeadlerpaares in dem teilweise 
sehr schmalen FFH-Gebiet an der Elbe jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. 
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4.4.4.10 Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Im SDB wird der Wanderfalke für das FFH-Gebiet 12 genannt. Im Bereich der baulichen 
Anlagen des ehemaligen, sich derzeit im Abriss befindlichen Kernkraftwerkes Arneburg 
befand sich ein Brutrevier des Wanderfalken. Der Reviermittelpunkt lag jedoch immer außer-
halb des FFH-Gebiets. Aufgrund des Abrisses der Kernkraftwerksanlagen fanden in dem 
Bereich den letzten Jahren keine Bruten mehr statt. Es liegen jedoch immer noch Beobach-
tungen von Exemplaren der Art vor (/98/, /107/ und eigene Beob.).  

Ein Brutplatz des Wanderfalken an anderer Stelle des FFH-Gebiets oder dessen näherem 
Umfeld ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund des in den Bundesländern Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg durchgeführten Auswilderungsprogrammes für baumbrütende Wanderfalken ist 
besonders im Bereich des angrenzende Elbe-Havel-Winkels mit den ausgedehnten Forst- 
und Waldflächen der Klietzer Heide zukünftig die Ansiedlung des Wanderfalken möglich. 

 
4.4.4.11 Kranich (Grus grus) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Kranich aufgeführt. Im 
SDB für das FFH-Gebiet ist er nicht genannt. Im FFH-Gebiet ist im Rahmen der vorliegenden 
Untersuchungen kein Brutplatz des Kranichs bekannt geworden. Im Umfeld des Gebietes 
besteht ein Brutplatz am Scharlibber See /97/.  

Brutplätze des Kranichs befinden sich in Feuchtgebieten, wie Erlenbrüchen, größeren Söllen 
und Röhrichten. Daneben werden offene Flächen zur Nahrungsaufnahme und Rast genutzt. 
Nach gleichmäßig niedrigen Beständen zu Beginn und in der Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts ist für den Kranich in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Bestandsanstieg zu 
dokumentieren /91/. 

Als begrenzender Faktor für Brutansiedlungen und den Reproduktionserfolg des Kranichs ist 
die Höhe des Wasserstandes um ihren Brutplatz und die damit verbundene Erreichbarkeit 
der Nestmulde für Prädatoren anzuführen. Aufgrund des schnellen Wasserabflusses im 
Gebiet und der damit für den Kranich nicht geeigneten Habitatbedingen sind Bruten inner-
halb der Überflutungsaue im Bereich des FFH-Gebiets 12 nicht zu erwarten.  

 
4.4.4.12 Kleines Sumpfhuhn (Porzana parva) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird das Kleine Sumpfhuhn aufge-
führt. Im SDB für das FFH-Gebiet ist die Art nicht enthalten. Im FFH-Gebiet sind im Rahmen 
der Ersterfassung wie auch des Managementplans keine Vorkommen der Art bekannt ge-
worden.  

Das Kleine Sumpfhuhn (Kleinralle) kommt an vorwiegend stehenden Gewässern mit einer 
zumeist dichten Vegetation vor. Als wichtige Habitatelemente sind ältere Vegetationsbestän-
de mit Knickschilfzonen sowie kleinere offene Wasser- oder Schlammflächen zu nennen. 
Das Kleine Sumpfhuhn besiedelt eher Vegetationsbestände über tieferem Wasser. So befin-
den sich die meisten Neststandorte in Bereichen mit Wassertiefen von ca. 1 m /106/. Im 
FFH-Gebiet 12 fehlen solche Biotopstrukturen weitgehend, so dass ein regelmäßiges Vor-
kommen der Art im Gebiet derzeit nicht zu erwarten ist. 
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4.4.4.13 Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird das Tüpfelsumpfhuhn aufge-
führt. Im SDB für das FFH-Gebiet wird die Art nicht genannt. Im FFH-Gebiet sind im Rahmen 
der Ersterfassung wie auch des Managementplans keine Reviere der Art bekannt geworden. 
Im Bereich des Vorlandes südlich von Altenzaun wurde Anfang April an der Grenze (außer-
halb) des FFH-Gebiets ein Exemplar der Art verhört. Diese Beobachtung wurde dem Zugge-
schehen der Art zugeordnet. 

Vorkommen des Tüpfelsumpfhuhns finden sich in feuchten bis nassen Wiesenbereichen mit 
einer dichten Vegetation sowie in den landseitigen Abschnitten von Verlandungsbereichen 
an größeren Gewässern. Als wichtige Habitatelemente sind kleinere Flachwasserbereiche 
und Schlammflächen zu nennen. Uferzonen mit größeren Wassertiefen in denen Flachwas-
serbereiche fehlen, werden nur selten besiedelt. Aufgrund des schnellen Wasserabflusses 
nach Hochwässern und der weitgehend fehlenden Biotopstrukturen, wird ein mögliches 
Vorkommen der Art im Gebiet nur eine Ausnahme darstellen. 

 

4.4.4.14 Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird die Trauerseeschwalbe auf-
geführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht genannt. Im Rahmen der Ersterfas-
sung wie auch der Bearbeitung des Managementplans sind keine Reviere der Art im FFH-
Gebiet bekannt geworden.  

Im Gegensatz zur Flussseeschwalbe besiedelt die Trauerseeschwalbe „reifere“ Gewässer 
mit einer ausgeprägten Schwimmblattzone. Hier werden dichte Seerosenfelder als Nest-
standort genutzt. In der Vergangenheit wurde auch die Krebsschere als Brutplatz angenom-
men. Durch den starken Rückgang dieser Pflanze befinden sich natürliche Brutplätze der 
Trauerseeschwalbe heute meist innerhalb von Schwimmblattzonen auf Seerosen oder ver-
einzelt in Knickschilfbeständen. Daneben befinden sich heute viele Ansiedlungen auf zur 
Stützung der Art ausgebrachten Nistflößen. 

Als Ursachen für den Rückgang der Trauerseeschwalbe sind mehrere Faktoren aufzuführen. 
Durch wasserbauliche Maßnahmen wurde insbesondere im vergangenen Jahrhundert der 
Lebensraum in großen Bereichen zerstört und damit stark eingeschränkt. Die im Norddeut-
schen Tiefland früher recht häufige Trauerseeschwalbe wurde damit sehr viel seltener. 
Durch die zunehmende Verschlechterung der Wasserqualität in vielen Gewässern kam es 
zum Rückgang oder Verlust von Seerosen- und Krebsscherenbeständen als natürliche 
Nistorte. Besonders der Rückgang der Krebsschere wirkte sich auf die Bestände der Trauer-
seeschwalbe aus. So trifft das Auftauchen der Krebsschere an der Wasseroberfläche zeitlich 
in etwa mit der Ankunft der Art im Brutgebiet zusammen. Sie steht dann als potentieller 
Neststandort zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Brutplatzwahl der um Neststandorte konkur-
rierenden Lachmöwe zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen. Durch das Fehlen 
einer ausreichenden Anzahl von geeigneten Brutplätzen besteht zusätzlich eine starke Nist-
platzkonkurrenz zwischen Lachmöwe und Trauerseeschwalbe, was aufgrund der natürlichen 
Größenunterschiede zu Ungunsten der Trauerseeschwalbe ausfällt. Neben dem Verlust an 
natürlichen Neststandorten ging mit der Verschlechterung der Wasserqualität auch das 
Angebot an möglichen Nahrungstieren zurück. 
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Als ehemals im Gebiet der Elbniederung vorkommende Art sind die Bestände der Trauer-
seeschwalbe heute im FFH: Gebiet nicht mehr vorhanden. Dabei siedelte die Art noch in der 
ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts regelmäßig im Bereich von wasserpflanzenrei-
chen Altwässern und Lanken entlang der Elbe /99/. 

Um die Trauerseeschwalbe zu fördern, sind länger anhaltende Überschwemmungen in 
Grünlandbereichen erforderlich. Aufgrund der Situation des Wasserabflusses im FFH-Gebiet 
sind Maßnahmen zu diesem Wirkkomplex nicht möglich. 

Eine indirekte Maßnahme zur Förderung der Trauerseeschwalbenbestände ist die Verbesse-
rung der Wasserqualität, die als Folge eine Zunahme von Schwimmblattpflanzen und Krebs-
scherenbeständen als natürliche Neststandorte ermöglicht. Vor diesem Hintergrund sind 
mögliche Ansiedlungen auch im FFH-Gebiet 12 nicht gänzlich auszuschließen. 
 

4.4.4.15 Sumpfohreule (Asio flammeus)  

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird die Sumpfohreule als Brutvo-
gel aufgeführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht genannt. Im FFH-Gebiet ist im 
Rahmen der Ersterfassung wie auch der Bearbeitung des Managementplans kein Revier der 
Art bekannt geworden.  

Die Sumpfohreule ist in Sachsen-Anhalt ein sehr seltener, nur sporadisch mit Einzelpaaren 
auftretender Brutvogel. Brutgebiete befinden sich dann fast ausschließlich in Wiesen- und 
Luchgebieten. Natürlicherweise werden auch Heidelandschaften besiedelt. Aufgrund der im 
Gebiet fehlenden geeigneten Habitatstrukturen, ist die Sumpfohreule im FFH-Gebiet Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen als Brutvogel nicht zu erwarten. 
 
 

4.4.4.16 Blaukehlchen (Luscinia svecica) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird das Blaukehlchen als Brutvo-
gel aufgeführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht genannt. Im FFH-Gebiet ist im 
Rahmen der Ersterfassung wie auch der Bearbeitung des Managementplans kein Revier der 
Art bekannt geworden. Lediglich gelegentliche Einzelbeobachtungen aus den Randberei-
chen des Gebietes sind bekannt. So wurde im Rahmen der Erfassung der Amphibien ein 
singendes Männchen an einem von Weiden umstanden Gewässer bei Rosenhof (außerhalb 
des FFH-Gebiets) verhört. Weiterhin wurde ein vor mehreren Jahren in einem Weidenge-
büsch an der Grenze des FFH-Gebiets (außerhalb) singendes Männchen südlich von Alten-
zaun mitgeteilt /121/. In dieser Fläche wurde im Jahr 2008 wie auch im Jahr 2009 kein Nach-
weis erbracht. 

Das Blaukehlchen (Weißstern-Blaukehlchen Luscinia s. cyanecula) benötigt als Neststandort 
und Singwarte ein Mosaik aus vegetations- und deckungsreichen Flächen sowie zur Nah-
rungssuche vegetationsarme Flächen an feuchten bis nassen Standorten. Solche Flächen 
befanden sich ehemals in größerem Umfang im Bereich von unverbauten Fließgewässern 
Als Gefährdungsursachen sind die großflächige Vernichtung und Veränderung der von der 
Art genutzten Lebensräume zu nennen. Vor allem sind der Verbau von Flüssen und deren 
Uferbereiche, Deichbaumaßnahmen sowie Veränderungen des Wasserregimes aufzuführen.  
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Nach starken Bestandsabnahmen in Deutschland im vergangenen Jahrhundert /87/ began-
nen sich die Bestände des Blaukehlchen in den 1980er Jahren etwas zu erholen /114/. In 
jüngerer Zeit wurden auch in Sachsen-Anhalt Neubesiedlungen von Standorten festgestellt 
/92/ und /93/. Somit sind Ansiedlugen des Blaukehlchens im FFH-Gebiet 12 nicht gänzlich 
auszuschließen, werden aber aufgrund der ungünstigen Habitatbedingungen eher nicht 
erwartet. 

 

4.4.4.17 Brachpieper (Anthus campestris) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wie auch für das FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen wird der Brachpieper nicht aufgeführt. Im Gebiet 
ist im Rahmen der Ersterfassung wie auch der Bearbeitung des Managementplans kein 
Revier der Art belegt geworden.  

Der Brachpieper ist an ein Mosaik aus offenen, sehr spärlich bewachsenen Sandflächen und 
Flächen mit einer niedrigen Vegetation wie z.B. Zwergsträuchern und Gräsern gebunden. Als 
ausgesprochene Pionierart benötigt der Brachpieper regelmäßige Bodenverwundungen und 
damit einhergehende Rohbodenflächen. Durch die auf solchen Flächen häufig schnell vo-
ranschreitende Sukzession ist die Art stark gefährdet. 

Aufgrund der fehlenden geeigneten Habitatstrukturen ist der Brachpieper im FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Brutvogel weitgehend auszuschließen. 

 

4.4.5 Weitere wertgebende Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts (Kat. 1, 2 und R) 

4.4.5.1 Spießente (Anas acuta) 

Die Spießente ist im gesamten EU SPA Elbaue Jerichow ein seltener Brutvogel, für den nicht 
in jedem Jahr Brutnachweise erbracht werden. Im FFH-Gebiet 12 wurde die Art im Bearbei-
tungszeitraum bisher nicht belegt. Sie wurde dennoch in die Beschreibung aufgenommen, da 
bei der Ersterfassung im Kernbereich des EU SPA 11 ein Revier der Art erfasst wurde /119/, 
so dass Bruten in einzelnen Jahren mit günstigen Bedingungen auch im FFH-Gebiet 12 nicht 
auszuschließen sind. 

Als Brutbiotop werden durch die Spießente insbesondere größere, stehende Binnengewäs-
ser und großflächig überstaute Bereiche genutzt. Dabei wird bei /87/ auf die Bedeutung von 
Ufervegetation verwiesen. Die Spießente wird durch Maßnahmen, die ein längeres Über-
stauen von flachen Ufer- sowie von Grünlandbereichen ermöglichen, in ihrem Bestand ge-
fördert.  

Da Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Spießente von der Möglichkeit länger 
anhaltender Überstauungen abhängig sind, werden in diesem Teilbereich des EU SPA Elb-
aue Jerichow keine gesonderten Maßnahmen für die Art vorgeschlagen.  

Weiterhin kann sie bei einem möglichen Vorkommen von den Maßnahmen profitieren, die für 
die Knäkente vorgeschlagen werden. 
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4.4.5.2 Löffelente (Anas clypeata) 

Für die Löffelente, die an seichten und nährstoffreichen Binnengewässern vorkommt, ist das 
Vorhandensein kleiner offener, auch temporärer Wasserflächen von Bedeutung. Durch die 
Entwässerung und den damit verbundenen schnellen Abfluss von Wasser aus im Frühjahr 
überstauten Grünlandbereichen, ist die Art in Sachsen-Anhalt stark gefährdet.  

Für das FFH-Gebiet 12 ist die Art als seltener Brutvogel anzusprechen. Innerhalb des ge-
samten EU SPA Elbaue Jerichow brütet die Art jedoch regelmäßig. Im Jahr 2004 wurde von 
/117/ ein Revier an der nördlichen Grenze (Müllers Hafen) außerhalb des FFH-Gebiets an-
gegeben. Es ist anzunehmen, dass Teile dieses Reviers innerhalb des FFH-Gebiets 12 
lagen. 

Da Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Löffelente wiederum von der Möglichkeit 
länger anhaltender Überstauungen abhängig sind, werden in diesem Teilbereich des 
EU SPA Elbaue Jerichow keine gesonderten Maßnahmen für die Art vorgeschlagen. Weiter-
hin hat die Löffelente vergleichbare Ansprüche wie die Knäkente, so dass sie bei einem 
möglichen Vorkommen im FFH-Gebiet von den für die Knäkente vorgesehenen Maßnahmen 
profitiert 

 

4.4.5.3 Rothalstaucher (Podiceps grisegena) 

Der Rothalstaucher ist im Standarddatenbogen für das EU SPA 11 angegeben. Er besiedelt 
flache Gewässer mit einer ausgeprägten Ufer-, Schwimmblatt- und Wasserpflanzenvegeta-
tion. Daneben sind außerdem freie Wasserflächen als Habitatelement erforderlich. Im FFH-
Gebiet 12 fehlen solche Strukturen, so dass Vorkommen der Art im Gebiet nicht zu erwarten 
sind. 

 

4.4.5.4 Kiebitz (Vanellus vanellus) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Kiebitz aufgeführt, im 
SDB für das FFH-Gebiet ist die Art nicht enthalten. Im FFH-Gebiet ist im Rahmen der Erster-
fassung wie auch des Managementplans kein Revier der Art bekannt geworden. Im Bereich 
von Ackerflächen außerhalb des FFH-Gebiets sind auf der östlichen Seite der Elbe einzelne 
Reviere der Art bekannt (/97/ u. eigene Beob.). 

Der Kiebitz besiedelt unterschiedliche Biotope in offenen Landschaften. Neben den ur-
sprünglich besiedelten Grünlandbereichen nutzt er heute auch Äcker sowie andere offene 
Moor-, Heide- und Ruderalflächen zur Brut. Von besonderer Bedeutung ist dabei das Vor-
handensein von Arealen mit kurzer und zumindest teilweise lückiger Vegetation, die eine 
Nahrungsaufnahme vom Boden und die leichte Fortbewegung der Küken ermöglichen. Ne-
ben den Anforderungen an die Struktur der Bruthabitate, ist das Vorhandensein einer ausrei-
chenden Nahrungsgrundlage bedeutsam für den Reproduktionserfolg. 

Als ehemals im gesamten Gebiet der Elbniederung vorkommende Art sind die Bestände des 
Kiebitzes in den vergangenen Jahrzehnten annährend kontinuierlich zurückgegangen. In der 
Niederung der Elbe sind als Grund für den Bestandrückgang des Kiebitzes an erster Stelle 
die immer größer werdenden Grundwasserflurabstände und der damit verbundene schnelle 
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Wasserabfluss zu nennen. Daneben spielt der Einfluss von Prädatoren als Gefährdungsur-
sache eine große Rolle (vgl. hierzu u. a. /103/, /109/). 

Für den Kiebitz sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserhaltung von Bedeutung. 
Aufgrund der Situation des Wasserabflusses im FFH-Gebiet sind Maßnahmen zu diesem 
Wirkkomplex nicht möglich. 

 

4.4.5.5 Großer Brachvogel (Numenius arquata) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Großer Brachvogel ge-
nannt. Im SDB für das FFH-Gebiet ist die Art nicht aufgeführt. Im FFH-Gebiet ist im Rahmen 
der Ersterfassung wie auch des Managementplans kein Revier der Art bekannt geworden. 
Lediglich die Beobachtung eines einzelnen Nahrung suchenden Exemplars ohne Revierver-
halten/ -bindung im Bereich einer Deichbaustelle nördlich von Sandau ist zu nennen. 

Diese große, einheimische Limikole besiedelt weiträumige, durch Grünland geprägte Land-
schaften. Es werden jedoch auch Ackerflächen zur Brut genutzt. Obwohl die Art auch tro-
ckene Standorte toleriert, ist für den Großen Brachvogel ein hoch anstehender Grundwas-
serstand von großer Bedeutung. So müssen zumindest zur Nahrungssuche feuchte bis 
nasse Flächen vorhanden sein, die mit einer niedrigen und/oder lückigen Vegetation bestan-
den sind. Als besonderes Merkmal ist die sehr starke Brutplatztreue des relativ langlebigen 
Großen Brachvogels (selbst der Neststandort variiert nur wenig) zu erwähnen. Infolge dieser 
Besonderheit ist es in der jüngeren Vergangenheit auch zu Bruten in ackerbaulichen Kultu-
ren und Saatgrasbeständen, die auf ehemaligen Grünlandstandorten angelegt wurden, 
gekommen. Durch dieses Verhalten und die mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
einhergehenden fast vollständigen Gelege- oder Jungvogelverluste fehlt eine ausreichende 
Reproduktion der Art. Es kommt zur Überalterung und im Laufe der Zeit zum Verlust des 
Bestandes. 

Aufgrund der spezifischen Ansprüche der Art, des großräumig zurückgehenden Bestandes 
auch im weiteren Umfeld des Gebietes (vgl. /98/) sowie der heute im Gebiet fehlenden, 
geeigneten Habitatstrukturen sind Ansiedlungen des Großen Brachvogels im FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen nicht mehr zu erwarten. Besonders fehlen in-
nerhalb des FFH-Gebiets 12 über weite Abschnitte großräumige und offene Flächen als 
wichtige Habitatanforderung der Art. 

 

4.4.5.6 Uferschnepfe (Limosa limosa) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird die Uferschnepfe aufgeführt. 
Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht enthalten. Im Rahmen der Ersterfassung wie 
auch der Bearbeitung des Managementplans sind keine Reviere der Art im FFH-Gebiet 
bekannt geworden. 

Die Uferschnepfe besiedelt großräumige, feuchte bis nasse Grünlandbereiche. Bevorzugt 
werden extensiv beweidete Flächen mit einer lückigen und kurzrasigen Vegetationsstruktur 
als Lebensraum genutzt. Wie auch bei anderen Limikolen muss das von der Uferschnepfe 
genutzte Habitat ein kleinräumiges Mosaik aus Flächen  

- mit nassen, vegetationsarmen und „stocherfähigen“ Böden (Nahrungssuche) sowie 
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- höher gelegenen und damit trockeneren Bereichen (Anlage des Nestes) aufweisen. 

Zur Nestanlage werden vornehmlich trockene Bodenerhebungen genutzt. Als entscheiden-
der Faktor für die Eignung von Flächen als Brutrevier ist wiederum ein für die Art optimaler 
Wasserstand zu nennen. 

Aufgrund der spezifischen Ansprüche der Art sowie der heute im Gebiet fehlenden geeigne-
ten Habitatstrukturen ist die Uferschnepfe im FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und 
Schönhausen als Brutvogel nicht mehr zu erwarten. Wie beim Großen Brachvogel fehlen 
innerhalb des FFH-Gebiets 12 über weite Abschnitte großräumige und offene Flächen als 
wichtige Habitatanforderung der Art. 

 

4.4.5.7 Bekassine (Gallinago gallinago) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird die Bekassine aufgeführt. Im 
SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht enthalten. Im Rahmen der Ersterfassung wie 
auch der Bearbeitung des Managementplans ist kein Revier der Art im FFH-Gebiet bekannt 
geworden. Im Bereich des Vorlandes südlich von Altenzaun gelang lediglich eine Einzelbeo-
bachtung die dem Zuggeschehen der Art zugeordnet wurde.  

Die Bekassine besiedelt vorwiegend feuchte bis nasse Wiesen und Brachen sowie Verlan-
dungszonen von Gewässern. Unbedingt erforderliche Habitatstrukturen sind eine Deckung 
bietende, jedoch nicht zu dichte Vegetation und hoch anstehende Grundwasserstände. So 
sollte das Grundwasser zum Beginn der Brutzeit große Flächen des Lebensraumes flach 
überstauen. Mit dem langsamen Absinken der Grundwasserstände im Verlauf der Brutzeit, 
fallen dann immer wieder neue Schlammflächen mit „stocherfähigen“ Böden trocken und 
können von der Bekassine zur Nahrungssuche genutzt werden. 

Aufgrund der heute im Gebiet fehlenden geeigneten Habitatstrukturen ist die Bekassine im 
FFH-Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Brutvogel nicht mehr vorhan-
den.  

Für die Bekassine sind besonders Maßnahmen förderlich, die zur Erhöhung des Wasser- 
und Grundwasserstandes sowie zu einem langsameren Abfluss des Wassers führen. Auf-
grund der Situation des Wasserabflusses im FFH-Gebiet sind Maßnahmen zu diesem Wirk-
komplex nicht möglich. 

 

4.4.5.8 Rotschenkel (Tringa totanus) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Rotschenkel als Brutvo-
gel aufgeführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht genannt. Im Gebiet ist im 
Rahmen der Ersterfassung wie auch der Bearbeitung des Managementplanes kein Revier 
bekannt geworden.  

Der Rotschenkel besiedelt feuchte und nasse Grünlandbereiche mit Flachwasserzonen und 
niedriger Vegetation. Wie bei den häufig mit diesen zusammen in interspezifischen Brutkolo-
nien vorkommenden Arten Uferschnepfe und Kiebitz nutzt der Rotschenkel ein Mosaik aus 
nassen bis schlammigen, stocherfähigen Böden zur Nahrungssuche sowie höher gelegenen 
Bereichen zur Nestanlage. Entscheidend für die Anlage von Brutflächen ist ein für die Art 
optimaler Wasserstand. So wird durch /108/ ein hoher Wasserstand zum Zeitpunkt der Brut-
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ansiedlung mit 20 bis 50 % Flächenanteil von Blänken und schlammigen Bereichen als 
günstig angesehen. Auch für den Rotschenkel besteht ein Zusammenhang zwischen einer 
für Wiesenlimikolen optimalen Höhe des Wasserstandes und der Anzahl der Brutpaare. 

Aufgrund der im Gebiet fehlenden geeigneten Habitatstrukturen sowie der Möglichkeit regu-
lierend auf den schnellen Hochwasserabfluss einzuwirken, ist der Rotschenkel im FFH-
Gebiet Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen als Brutvogel nicht zu erwarten.  

 

4.4.5.9 Wiedehopf (Upupa epos) 

Im Standarddatenbogen für das EU SPA Elbaue Jerichow wird der Wiedehopf als Brutvogel 
aufgeführt. Im SDB für das FFH-Gebiet 12 ist die Art nicht enthalten. Im Rahmen der Erster-
fassung wie auch der Bearbeitung des Managementplans ist kein Revier der Art im FFH-
Gebiet bekannt geworden. 

Vorkommen des Wiedehopfes befinden sich vorwiegend in offenen bis halboffenen, warmen 
und trockenen Bereichen. In Sachsen-Anhalt werden derzeit vorwiegend trockene Heide- 
und Dünenkomplexe besiedelt. Wenn Grünlandgebiete höher liegende und damit trockenere 
Bereiche aufweisen, können diese auch vom Wiedehopf besiedelt werden. Als Habitatele-
mente müssen Flächen mit kurzer Vegetation zur Bodenjagd und ein Angebot geeigneter 
Bruthöhlen vorhanden sein. Daneben sollte ein ausreichendes Nahrungsangebot (größere 
Insekten, kleinere Wirbeltiere) erreichbar sein.  

Aufgrund der im Gebiet überwiegend fehlenden geeigneten Habitatstrukturen wie auch des 
in weiten Bereichen eingeschränkten Angebots an größeren Futtertieren, stellt das Gebiet für 
den Wiedehopf keinen geeigneten Lebensraum dar. Aufgrund der Vorkommen in der an-
grenzenden Klietzer Heide und der Biotopstrukturen im Übergang zur Kienheide zwischen 
Schönfeld und Wulkau ist die Art jedoch nicht gänzlich auszuschließen.  

Um eine nicht auszuschließende Ansiedlung des Wiedehopfs im Gebiet zu fördern, ist es 
erforderlich, dass natürliche, trockene Standorte mit einer kurzen, lückigen Vegetation als 
Nahrungsflächen erhalten bleiben. Solche Flächen sind kleinflächig nördlich der Fähre San-
dau und bei Billberge am östlichen Ufer der Elbe sowie auf dem Wasserübungsplatz der 
Bundeswehr wie auch im Bereich der ehemaligen Bahnanlagen bei Neuermark am östlichen 
Ufer vorhanden. Schutzmaßnahmen, die insbesondere auf die Verfügbarkeit von Nahrungs-
tieren abzielen, sind das Kurzhalten von lückigen Vegetationsflächen und der Verzicht auf 
Insektizide. 
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4.4.6 Rastvögel 

Anhand der Auswertung der Untersuchungen und Datenrecherche /98/ wird festgestellt, dass 
das FFH-Gebiet 12 innerhalb des Elbtals im EU SPA Elbaue Jerichow im Vergleich mit ande-
ren Bereichen des EU SPA eher eine geringe Bedeutung aufweist. Die Bedeutung einzelner 
Flächen im FFH-Gebiet ist stark von Hochwasserereignissen und der damit verbundenen 
Überstauung abhängig. Wichtige Rastplätze im Gebiet sind in den Karten 5c.19.1 – 5c.19.5 
dargestellt. 

Größere Gänseschlafplätze sind in direktem Bezug zum FFH-Gebiet nicht vorhanden. Als 
nächster Schlafplatz ist ein Kiesabbaugewässer südwestlich des Gebiets zwischen Staffelde 
und Langensalzwedel zu nennen.  

Ein kleineres Gewässer, das von Wasservögeln genutzt wird, ist der Scharlibber See. Dieses 
Gewässer liegt außerhalb des FFH-Gebiets, steht jedoch in einem engen Bezug zum Vor-
land westlich Schönfeld und Scharlibbe. 

 

Im FFH-Gebiet 12 weisen die nachfolgend aufgeführten Vorlandbereiche eine höhere Be-
deutung auf. Diese Flächen wurden auch in der Karte für die Rastvogelarten aufgeführt.  

 

Rastfläche      Artgruppen/ Wasservogelgilden 

Vorland westlich Schönfeld (Nordteil)  Gänse und Schwäne 

Vorland westlich Schönfeld (Südteil)   Gänse und Schwäne 

Vorland östlich Arneburg (O Elbe)   Gänse und Schwäne 

Vorland nordwestlich Hohengöhren   Watvögel und Schwäne 

 

Die für diese Flächen aufgeführten Maßnahmen zielen auf den Erhalt der gebietstypischen 
Strukturen ab. Dies trifft jedoch auch für alle anderen Flächen des FFH-Gebiets als Teil des 
in seiner Gesamtheit wichtigen Rast- und Überwinterungsgebiets EU SPA Elbaue Jerichow 
zu. 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Artgruppen der Rastvögel verbal-argumentativ darge-
stellt. Auf hervorzuhebende Aspekte wird hingewiesen. 

 

4.4.6.1 Rastvögel nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

4.4.6.1.1 Singschwan (Cygnus cygnus) 

Die Art überwintert vornehmlich an Gewässern, die im Umfeld attraktive Nahrungsflächen 
aufweisen. Im FFH-Gebiet selbst werden überschwemmte Grünlandflächen genutzt. 
Daneben werden die angrenzenden Ackerflächen (insbes. Raps) zur Nahrungsaufnahme 
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genutzt. Gemischte Rastgesellschaften mit Höcker- und Zwergschwänen treten gelegentlich 
auf. 

Der Singschwan ist regelmäßig mit Bezug zum FFH-Gebiet anzutreffen. Dabei sind Rastge-
meinschaften von bis zu 100 Exemplaren zu beobachten /98/. Trupps von äsenden Sing-
schwänen konzentrieren sich vornehmlich auf angrenzende mit Raps bestellte Ackerflächen. 
Größere Trupps (>100) sind im direkten Bezug zum FFH-Gebiet eher selten. Der Sing-
schwan erfüllt im gesamten EU SPA Elbaue Jerichow das 1 % Kriterium der für Sachsen-
Anhalt maßgeblichen biogeographischen Population in mindestens der Hälfte der Jahre /98/.  

 

4.4.6.1.2 Zwergschwan (Cygnus bewickii) 

Der Zwergschwan weist neben einer kurzen Durchzugsspitze im Herbst die höchsten Rast-
bestände im Rahmen des Heimzuges im Frühjahr auf. Da Zwergschwäne auf dem Heimzug 
im Frühjahr zur Nahrungsaufnahme weitestgehend auf überstauten Grünlandflächen verblei-
ben, ist der Zwergschwan auf dem Heimzug regelmäßig auch innerhalb des FFH-Gebiets zu 
beobachten. Die dargestellten Rastflächen innerhalb des EU SPA weisen somit besonders 
für den Zwergschwan eine hohe Bedeutung auf. Für Flächen um Hohengöhren werden bei 
/98/ Rastbestände von über 100 Exemplaren dargestellt. Daneben haben die Flächen im 
Vorland westlich Schönfeld/ Wulkau mit regelmäßig bis zu 100 Exemplaren ebenfalls eine 
Bedeutung für den Zwergschwan. Der Zwergschwan erfüllt im gesamten EU SPA Elbaue 
Jerichow das 1 % Kriterium der für Sachsen-Anhalt maßgeblichen biogeographischen Popu-
lation in weniger als der Hälfte der Jahre /98/. 

 

4.4.6.1.3 Weißwangengans (Branta leucopsis) 

Gelegentlich befinden sich in Schwärmen der „Grauen Gänse“ auch „Meeresgänse“ aus der 
Gattung Branta. Dabei werden nur von der Weißwangengans (Nonnengans) nennenswerte 
Zahlen erreicht. Bei /98/ werden in Bezug zum FFH-Gebiet einzelne Beobachtungen mit bis 
zu 100 Exemplaren aufgeführt. Bezüglich ihrer Ansprüche ist die Weißwangengans am 
ehesten mit der Blässgans zu vergleichen und mit dieser zusammen anzutreffen. Daneben 
sind als seltene Gäste die Rothalsgans (Branta ruficollis) und die Ringelgans (Branta bernic-
la) zu beobachten. 

 

4.4.6.1.4 Moorente (Aythya nyroca) 

Die Moorente ist im Bereich des FFH-Gebiets eine nur sehr selten als Ausnahmegast zu 
beobachtende Art. Aus den bei /98/ angegebenen Daten ergeben sich lediglich aus der 
Auswertung der Jahresberichte für den Landkreis Stendal einzelne Beobachtungen im Ge-
biet. Im Rahmen der Kartierarbeiten im Jahr 2008 gelang kein Nachweis der Moorente.  

 

4.4.6.1.5 Zwergsäger (Mergus albellus) 

Der Zwergsäger ist ein Wintergast der nur gelegentlich in kleinen Trupps im Gebiet vor-
kommt. So wurden vom Beobachter W. Lippert im Rahmen der Erfassung /98/ 5 Exemplare 
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bei Hämerten beobachtet. Im Rahmen der Wasservogelzählung von 2003 bis 2007 wurden 
bei ca. 20 Beobachtungen Trupps von 2-9 Exemplaren angegeben. Eine Häufung lässt sich 
nicht feststellen. 

 

4.4.6.1.6 Schwarzstorch (Ciconia nigra) 

Der Schwarzstorch ist während des Zuges und dem damit verbundenen Rastgeschehen im 
Gebiet anzutreffen. Dabei haben besonders Flachwasserbereiche der Altwasser und Flutrin-
nen eine Bedeutung als Nahrungshabitat. Daneben werden besonders beim Wegzug im 
Herbst auch trockenere Grünlandflächen zur Nahrungssuche genutzt. 

 

4.4.6.1.7 Weißstorch (Ciconia ciconia) 

Der Weißstorch ist während des Zuges- und dem damit verbundenen Rastgeschehen auch 
in größeren Trupps im Gebiet anzutreffen. Dabei werden besonders beim Wegzug im Herbst 
auch trockenere Grünlandflächen wie auch Ackerflächen außerhalb des FFH-Gebietes zur 
Nahrungssuche genutzt. Daneben weisen Flachwasserbereiche der Altwasser und Flutrin-
nen eine Bedeutung als Nahrungshabitat während des Zuges auf. 

 

4.4.6.1.8 Fischadler (Pandion haliaetus) 

Der Fischadler ist Brutvogel in Bezug zum FFH-Gebiet 12, so dass Brutvögel und lediglich 
rastende Exemplare nicht zu unterscheiden sind. Während des Zuges können sich jedoch 
die Beobachtungszahlen der Art merklich erhöhen. Wie als Brutvogel ist für den Fischader 
das Vorhandensein von fischreichen Gewässern als Nahrungshabitat von Bedeutung.  

 

4.4.6.1.9 Kornweihe (Circus cyaneus) 

Die Kornweihe fliegt als Wintergast regelmäßig in das Gebiet ein. Als Nahrungsflächen wer-
den offene Grünland- und Brach- wie auch Ackerflächen genutzt. Aufgrund der Bevorzugung 
von Niederungs- und Luchgebieten für den Winteraufenthalt ist die Kornweihe für solche 
Gebiete als charakteristische Art zu bezeichnen. Um die Kornweihe als im Gebiet überwin-
ternde Art zu fördern, ist der Erhalt der vorhandenen Grünlandflächen und anzustreben. 

 

4.4.6.1.10 Seeadler (Haliaetus albicilla) 

Der Seeadler tritt auch außerhalb der Brutzeit im FFH-Gebiet 12 auf. Neben den im Projekt-
gebiet und dessen Umfeld brütenden Exemplaren, nutzt eine Reihe weiterer im Winterhalb-
jahr einfliegender Seeadler das Gebiet als Lebensraum. Außerhalb der Brutzeit kann der 
Seeadlerbestand daher höher als zu Brutzeit liegen. Dabei sind die großen Aktionsräume der 
Art zu berücksichtigen, so dass die im FFH-Gebiet im Winterhalbjahr auftretenden Seeadler 
in Abhängigkeit vom Nahrungsvorkommen auch Flächen außerhalb des Gebietes nutzen. 

 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 199 

4.4.6.1.11 Merlin (Falco columbarius) 

Der Merlin fliegt als Wintergast gelegentlich in das Gebiet ein. Als Nahrungsflächen werden 
offene Flächen, über denen der Merlin Kleinvögel jagt, genutzt. Im Rahmen der Erfassung 
der Zug- und Rastvögel des EU SPA Gebietes (vgl. /98/) wurde durch den Beobachter 
W. Lippert in Bezug zum FFH-Gebiet 12 ein Exemplar der Art beobachtet. Da auch im Winter 
so genannte Winterreviere besetzt werden, ist lediglich von Einzelbeobachtungen auszuge-
hen. 

 

4.4.6.1.12 Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Der Wanderfalke ist als zumindest ehemaliger Brutvogel am Rand des FFH-Gebietes auch 
im Winterhalbjahr (vgl. Abschnitt Brutvögel) im FFH-Gebiet anzutreffen. Als Nahrungsflächen 
werden offene Flächen, über denen der Wanderfalke Kleinvögel jagt, genutzt.  

 

4.4.6.1.13 Kranich (Grus grus) 

Der Kranich kann auf den Ackerflächen im Umfeld als Rastvogelart auch in größeren Trupps 
auftreten. Innerhalb des FFH-Gebiets erlangt der Kranich als Rastvogel aufgrund der vor-
nehmlich durch Grünland geprägten Flächen und der im Gebiet nicht vorhandenen Kranich-
schlafplätze keine Bedeutung. 

 

4.4.6.1.14 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 

Zur Zug- und Rastzeit ist der Goldregenpfeifer im Umfeld des FFH-Gebiets regelmäßig anzu-
treffen /98/. Für in der Niederung der Elbe rastende Goldregenpfeifer haben jedoch eher die 
Ackerflächen außerhalb der Überflutungsaue eine Bedeutung. Auf den Grünlandflächen 
innerhalb des FFH-Gebiets erlangt die Rast dieser Art keine höhere Bedeutung. 

 

4.4.6.1.15 Bruchwasserläufer (Tringa glareola) 

Zur Zug- und Rastzeit ist der Bruchwasserläufer im FFH-Gebiet gelegentlich anzutreffen /98/. 
Die unauffällig ziehende Art ist während des Zuges vornehmlich im Bereich nasser Grünlän-
der und in Flachwasserbereichen der Altwasser und Flutrinnen zu beobachten. So gelang im 
April 2009 eine Beobachtung mehrerer Exemplare an einer Flutrinne westlich von Sandau. 
Für die durch das Gebiet ziehenden Exemplare des Bruchwasserläufers hat die Niederung 
der Elbe eine hohe Bedeutung als Trittstein und Leitlinie während des Zuges. 

Zur Sicherung der Rastbestände von Watvögeln im FFH-Gebiet 12 wurde eine auch von 
Watvögeln regelmäßig genutzte Fläche im Vorlandbereich zwischen Hohengöhren und dem 
Wasserübungsplatz abgegrenzt. Hier werden keine außergewöhnlichen hohen Kopfzahlen 
einzelner Watvögel erreicht. Dennoch gibt /97/ regelmäßige Beobachtungen an. Somit wur-
den die im Bereich des genannten Vorlandes bei Hochwasser häufiger vorhandenen 
Schlammflächen als Rasthabitat abgegrenzt. Flächen mit allmählich trocken fallenden 
Schlick- und Schlammoberflächen und damit stocherfähigen Böden und einem ausreichen-
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den Nahrungsangebot haben eine hohe Relevanz für Limikolen. In solchen Bereichen kön-
nen zu den Zugzeiten regelmäßig auch weitere Limikolenarten beobachtet werden /97/.  

 

4.4.6.1.16 Kampfläufer (Philomachus pugnax) 

Zur Zug- und Rastzeit kann der Kampfläufer im Gebiet auftreten. Für den Bereich des FFH-
Gebiets Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen ist die Art jedoch als sehr seltene Aus-
nahme einzuordnen. Für durch das Gebiet ziehende Exemplare der Art stellt die Elbe den-
noch einen wichtigen Trittstein während des Zuges dar. 

 

4.4.6.1.17 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 

Die Flussseeschwalbe ist gelegentlich auch auf dem Zug im FFH-Gebiet zu beobachten. 
Eine Bedeutung in der Bewertung des FFH-Gebiets erlangt diese Art nicht. 

 

4.4.6.1.18 Sumpfohreule (Asio flammeus) 

Die Sumpfohreule ist wiederum ein vornehmlich aus Nordeuropa gelegentlich in das Gebiet 
einfliegender Wintergast. Die Beobachtungen in der Niederung der Elbe sind jedoch relativ 
spärlich und können nicht jedes Jahr belegt werden. Einflüge von überwinternden Sumpfohr-
eulen sind in starkem Maße von Kleinsäugergradationen als Nahrungsgrundlage abhängig. 
Schlafplätze der in Trupps übernachtenden Art werden bei Anwesenheit im Gebiet gelegent-
lich mit der Waldohreule (Asio otus) gemeinsam genutzt. Für die Waldohreule ist ein Schlaf-
platz aus dem östlichen Vorland der Elbe westlich von Schönfeld bekannt /97/. 

 

4.4.6.2 Sonstige Rastvögel 

4.4.6.2.1 Schwäne 

Höckerschwan (Cygnus olor) 

Neben den beiden in Nordeuropa und Sibirien brütenden Arten Sing- und Zwergschwan 
überwintert der Höckerschwan an Gewässern, die im Umfeld attraktive Nahrungsflächen 
aufweisen. Im FFH-Gebiet selbst werden überschwemmte Grünlandflächen genutzt. 
Daneben werden die angrenzenden Ackerflächen (insbes. Raps) zur Nahrungsaufnahme 
genutzt. Solange eisfreie Gewässer vorhanden sind, verbleibt der Höckerschwan auch im 
Winter im Gebiet. Dabei handelt es sich um im Gebiet verbleibende Brutvögel und um aus 
anderen Gebieten einfliegende Exemplare. In Abhängigkeit von vorhandenen eisfreien Ge-
wässern kann es bei zunehmender Eislage zu Ansammlungen um noch eisfreie, offene 
Wasserstellen kommen. Kleinere Trupps des Höckerschwans sind regelmäßig im gesamten 
Gebiet anzutreffen. Daneben hat der Scharlibber See und dessen Umfeld, als in Bezug zum 
FFH-Gebiet 12 stehender Bereich, eine höhere Bedeutung für die Art. Im Zusammenhang 
mit dieser Fläche sind die regelmäßigen Beobachtungen in den angrenzenden Vorlandberei-
chen zu sehen.  
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Für das FFH-Gebiet und dessen Umfeld ist von regelmäßigen Ansammlungen mit 30-
100 Exemplaren auszugehen /98/. Gemischte Rastgesellschaften mit nordischen Sing- und 
Zwergschwänen treten gelegentlich auf. 

 

4.4.6.2.2 Gänse 

Saat-, Bless- und Graugans (Anser fabalis, A. albifrons und A. anser),  

Aus der Gattung der „Grauen Gänse“ sind im FFH-Gebiet besonders die Grau, Saat- und 
Blässgans von Bedeutung. Die Graugans ist regelmäßig in kleineren Trupps von bis zu 
300 Exemplaren im Gebiet anzutreffen. Es können aber auch größere Rastgemeinschaften 
mit über 1000 Exemplaren auftreten. Neben der Nutzung als Nahrungs- und Rasthabitat im 
Herbst und Frühjahr, kommen größere Grauganstrupps zur Mauser oder zur Sommerrast in 
das Gebiet. Dann werden verstärkt Nebengewässer der Elbe sowie Wasser führende Alt-
wässer und Flutrinnen innerhalb des FFH-Gebiets genutzt. Bei günstiger Witterung sind die 
ursprünglich im Winter aus dem Gebiet abziehenden Graugänse in jüngerer Zeit häufig im 
gesamten Winterhalbjahr im Gebiet anzutreffen. 

Neben der im Gebiet brütenden Graugans sind für das Zug- und Rastgeschehen in der 
Elbaue die so genannten „nordischen Gänse“ von hoher Bedeutung. Von beiden Arten sind 
regelmäßig und häufig Trupps bis zu 500 Exemplaren im FFH-Gebiet anzutreffen. Beson-
ders diese kleineren Trupps sind häufig auch noch in den Grünlandbereichen des FFH-
Gebiets anzutreffen. Größere Trupps, die bei der Saat- wie auch der Blessgans regelmäßig 
bis zu 3000 Exemplare erreichen können, nutzen in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot 
vorwiegend die umliegenden Ackerflächen zum Äsen. Diese größeren Schwärme, die gele-
gentlich auch bis zu 10.000 Exemplare umfassen können, fliegen zum Abend zu größeren 
Schlafplätzen im weiteren Umfeld des Gebiets. In Bezug zum Gebiet sind der Kiessee bei 
Staffelde und die Bucher Brack südlich Tangermünde zu nennen. Zum Trinken im Verlauf 
des Tages oder bei Störungen nutzten diese größeren Schwärme jedoch auch die Wasser-
flächen des FFH-Gebiets. Kleinere Gänsetrupps nutzen strömungsarme Nebengewässer der 
Elbe oder überstaute Bereiche innerhalb des FFH-Gebiets 12 als Schlafplatz. 

Für die Saatgänse ist auf die Unterscheidung in Tundra- (A. f. rossicus) und Wald-Saatgänse 
(A. f. fabalis) hinzuweisen. Im Rahmen der Erfassung der Zug- und Rastvögel (vgl. /98/) 
wurden durch den Beobachter W. Lippert regelmäßig einzelne Wald-Saatgänse vermerkt. 
Neben den in höheren Kopfzahlen vorkommenden Grau-, Saat- und Blässgänsen werden im 
Gebiet gelegentlich einzelne Zwerggänse (Anser erythropus) und wenige Kurzschnabelgän-
se (Anser brachyrhynchus) beobachtet. 

Für die vorgenannten Gänse haben im Herbst und Winter vornehmlich Ackerflächen im 
Umfeld des Gebiets eine höhere Bedeutung. Ab Februar und während des Frühjahrszuges 
werden von den Gänsen verstärkt Grünlandbereiche innerhalb des FFH-Gebiets zur Nah-
rungssuche aufgesucht. Dabei nutzen bei Vorhandensein von geeigneten Flächen insbeson-
dere Blässgänse die Grünlandflächen zur Nahrungsaufnahme.  

Besonders bei einsetzendem Frost und damit beginnender Vereisung der stehenden Ge-
wässer oder überstauter Flächen im Umfeld des Gebiets kann sich das Rastgeschehen auf 
die länger eisfreie Elbe verlagern, die dann eine höhere Bedeutung erlangt. 
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4.4.6.2.3 Entenvögel (Anatinae) 

Im FFH-Gebiet 12 sind neben den Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (Moorente u. 
Zwergsäger) die nachfolgend aufgeführten Gründel- und Tauchenten zumindest gelegentlich 
als Zug- und Rastvögel anzutreffen.  

Gründel- oder Schwimmenten  Tauchenten 
Schnatterente Anas strepera  Tafelente Aythya ferina 
Pfeifente  A. penelope  Reiherente Aythya fuligula, 
Krickente  A. crecca  Schellente Bucephala clangula, 
Stockente  A. platyrhynchos Gänsesäger Mergus merganser, 
Spießente  A. acuta   
Knäkente  A. querquedula  
Löffelente  A. clypeata  

 

Besondere Bedeutung für die Rast der Gründelenten haben flach überstaute Grünlandflä-
chen. Gründelenten sind in der Mehrzahl auf flache Gewässer zur Nahrungssuche angewie-
sen. Von kleineren Ententrupps werden die Wasserflächen im gesamten FFH-Gebiet zur 
Rast genutzt. 

Bis auf die Stockente, sind die Enten eher in kleineren Trupps anzutreffen. Für die Stockente 
sind gelegentlich Rastgemeinschaften von bis zu 1000 Exemplaren möglich. So wurden im 
Rahmen der Erfassung der Zug- und Rastvögel des Gebietes (vgl. /98/) durch den Beobach-
ter W. Lippert für die Elbe westlich von Schönfeld 350 Exemplare und bei Billberge 
ca. 600 Exemplare angegeben. Im Rahmen der Bearbeitung des Managementplanes bei der 
Kartierung der Brutvögel ab April 2009 konnten gelegentlich kleinere Trupps Schnatter- 
Krick-, Knäck, Spieß-, Pfeif- und Stockenten im Bereich überstauter Grünlandflächen beo-
bachtet werden.  

Insgesamt hat das FFH-Gebiet 12 für Enten eher eine untergeordnete Bedeutung. 

 

4.4.6.2.4 Lappentaucher 

Im FFH-Gebiet sind Arten aus der Artgruppe der Lappentaucher (Zwerg-, Hauben-, Rothals- 
und Schwarzhalstaucher) zumindest gelegentlich als Zug- und Rastvögel anzutreffen. So 
wurden im Rahmen der Bearbeitung des Managementplanes bei der Kartierung der Brutvö-
gel ab April 2009 im Bereich der überstauten Vorlandfläche südlich von Altenzaun rastende 
Zwergtaucher beobachtet. Aufgrund der Habitatausstattung sowie der Struktur des Gebiets 
hat das FFH-Gebiet 12 für Lappentaucher eine untergeordnete Bedeutung. 

 

4.4.6.2.5 Sonstige Wasservögel 

Aus dieser Gruppe sind gelegentlich einzelne Seetaucher im Bereich tieferer Abschnitte der 
Elbe zu beobachten. Der Kormoran, der Graureiher und in den letzten Jahren der Silberrei-
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her treten regelmäßig auch im Winterhalbjahr im Gebiet auf. Eine Bedeutung in der Bewer-
tung des FFH-Gebiets erlangt diese Artgruppe nicht. 

 

4.4.6.2.6 Greifvögel 

Neben den Greifvogelarten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie tritt der Raufussbussard, 
als aus Nordeuropa in das Gebiet einfliegender Wintergast regelmäßig im FFH-Gebiet auf. 
Im Winterquartier hat der Raufussbussard vergleichbare Ansprüche wie der einheimische 
Mäusebussard. 

 

4.4.6.2.7 Rallen 

Aus dieser Artgruppe können gelegentlich größere Trupps des Blesshuhns im FFH-Gebiet 
angetroffen werden. Für diese Art sind dann ruhige Nebengewässer der Elbe und überstaute 
Flächen von Bedeutung. 

 

4.4.6.2.8 Watvögel/Limikolen:  

Neben den Watvögeln des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie hat das FFH-Gebiet während 
der Zug- und Rastzeit ebenfalls eine hohe Bedeutung für andere Watvögel. Die häufig unauf-
fällig ziehenden Arten sind während des Zuges vornehmlich im Bereich nasser Grünländer 
und in Flachwasserbereichen der Altwasser und Flutrinnen zu beobachten. Für die durch das 
Gebiet ziehenden Watvögel hat die Niederung der Elbe insgesamt eine hohe Bedeutung als 
Trittstein und Leitlinie während des Zuges. 

Zur Sicherung der Rastbestände von Watvögeln im FFH-Gebiet 12 wurde eine auch von 
Watvögeln regelmäßig genutzte Fläche im Vorlandbereich zwischen Hohengöhren und dem 
Wasserübungsplatz abgegrenzt. Hier werden keine außergewöhnlichen Kopfzahlen einzel-
ner Watvögel erreicht. Dennoch gibt /97/ regelmäßige Beobachtungen von Watvögeln an. 
Somit wurden die im Bereich des genannten Vorlandes bei Hochwasser häufiger vorhande-
nen Schlammflächen als Rasthabitat abgegrenzt. Flächen mit allmählich trocken fallenden 
Schlick- und Schlammoberflächen und damit stocherfähigen Böden und einem ausreichen-
den Nahrungsangebot haben eine hohe Relevanz für Limikolen. In solchen Bereichen kön-
nen zu den Zugzeiten regelmäßig auch nicht im FFH-Gebiet brütende Arten beobachtet 
werden /97/.  

Entlang der Sand- und Schlammflächen im direkten Verlauf der Elbe sind regelmäßig die im 
Gebiet brütenden Arten Flussregenpfeifer und Austernfischer zu beobachten. Sie nutzen 
vegetationsarme und kurzgrasige Flächen mit schlammigen Bereichen. Im Gebiet sind die 
Arten schwerpunktmäßig im Norden und in der Mitte des Gebietes zu beobachten.  

Hinzuweisen ist auf die Bedeutung des FFH-Gebiets als Trittstein und Leitlinie innerhalb des 
gesamten Verlaufs der Elbe für viele der mehrheitlich unauffällig ziehenden Limikolen. 
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4.4.6.2.9 Möwen  

Die Lachmöwe ist häufigste im Gebiet auftretende Art. Gelegentlich sind weitere, seltenere 
Möwen zu beobachten. Eine Bedeutung in der Bewertung des FFH-Gebiets erlangt diese 
Artgruppe nicht. 
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5 Beschreibung und Bewertung der sonstigen biotischen Gebiets-
ausstattung  

5.1 Biotope 
 

Nach § 37 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) werden folgende 
Biotope gesetzlich geschützt: 

• natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer ein-
schließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder na-
turnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, 
Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche und temporäre Flutrinnen, 

• Moore, Sümpfe, Röhrichte, seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen, 
Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, naturnahe Bergwiesen, 

• offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und 
Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Tro-
cken- und Halbtrockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trocken-
warmer Standorte, 

• Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, 

• offene Felsbildungen, natürliche Höhlen, aufgelassene Stollen und Steinbrüche, 

• Streuobstwiesen, 

• Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen. 

In der Tabelle 45: Flächenhafte § 37 Biotope im FFH 12 außerhalb der LRT Kulisse (Quelle: 
/20/) werden alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Biotope, die nach §37 NatSchG 
LSA geschützt sind und außerhalb der LRT Kulisse liegen dargestellt.  
 
Tabelle 45: Flächenhafte § 37 Biotope im FFH 12 außerhalb der LRT Kulisse (Quelle: /20/) 
Biotope nach § 37 NatSchG LSA Anzahl Fläche in ha Prozentualer  

Anteil am Ge-
samtgebiet 

Feuchtgrünländer, Seggen-, binsen- oder 
hochstaudenreiche Nasswiesen       
GFD 2 1,05 0,04
Gesamt 2 1,05 0,04
Hecken und Feldgehölze außerhalb  
erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen       
HEC 138 31,60 1,30
HFA 2 0,57 0,02
HFY 1 0,25 0,01
HGA 12 8,59 0,35
HHB 3 1,33 0,05
HRB 6 2,60 0,11

Gesamt 162 44,94 1,84
Röhrichte       
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Biotope nach § 37 NatSchG LSA Anzahl Fläche in ha Prozentualer  
Anteil am Ge-
samtgebiet 

NLA 21 5,71 0,23
NLB 44 53,30 2,19
NLC 1 0,36 0,01
NLY 9 2,48 0,10
Gesamt 75 61,85 2,53
Sümpfe       
NSC 3 4,84 0,20
NSD 5 2,73 0,11
NSH 19 24,36 1,00
Gesamt 27 31,93 1,31

Pioniervegetationen (wechsel-)nasser 
Standorte       
NPA 3 1,36 0,06
NPB 2 0,83 0,03
NPC 2 0,91 0,04
Gesamt 7 3,10 0,13
Trocken- und Halbtrockenrasen       
RSX 1 0,01 0,00
RSY 10 12,30 0,51
Gesamt 11 12,31 0,51
Nährstoffreiche Stillgewässer        
SEA 27 29,30 1,20
SEB 1 0,74 0,03
SEC 2 1,08 0,04
SED 1 0,10 0,00
SEY 4 0,95 0,04
Gesamt 35 32,17 1,31
Tümpel und Sölle  
STB 1 0,35 0,01
STC 1 0,33 0,01
STE 22 6,36 0,26
STY 35 3,72 0,15
Gesamt 59 10,76 0,43
Auwälder       
WWC 4 1,11 0,05
Gesamt 4 1,11 0,05
Flächenhafte § 37 Biotope im FFH-
Gebiet 12 Gesamt 382 199,22 8,15

Die nach § 37 des Naturschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) ge-
schützten Biotope außerhalb der LRT Kulisse nehmen mit einer Fläche von insgesamt 
200 ha etwa 8 % der Gesamtfläche des FFH-Gebiets ein.  
 
Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen 

Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen (GFD) nehmen lediglich einen pro-
zentualen Anteil an der Gesamtfläche von 0,04 % ein.  

Sie kommen kleinflächig innerhalb der Qualmwasserpolder vor und sind im FFH-Gebiet eher 
selten. Häufig sind hier Elemente der Feuchten Hochstaudenfluren, Seggenrieder, Flutrasen 
und Röhrichte eingelagert. Arten wie Schlank-Segge (Carex gracilis), Wolliges Honiggras 
(Holcus lanatus), Rasen-Schmiele (Deschampsia cespitosa), Kriech-Hahnenfuß (Ranunculus 
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repens), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine praten-
sis), Sumpf-Kratzdistel (Cirsium palustre), Gelbe Wiesenraute (Thalictrum flavum), Pfennig-
Gilbweiderich (Lysimachia nummularia), Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica), Behaarte 
Segge (Carex hirta), Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Gänse-Fingerkraut (Potentilla anse-
rina), Gemeiner Beinwell (Symphytum officinale), Wasser-Minze (Mentha aquatica), Gemei-
ner Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Sumpf-Vergissmeinnicht (Myosotis scorpioides) und 
Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) sind hier zu finden /20/. 

Nach /28/ sind extensiv genutzte Nassgrünländer der planaren bis montanen Stufe stark 
gefährdet. 

Fotodokumentation 

 
Foto 64: Phalarisreiches Grünland 

 

Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen 

Kleinere und größere Baumgruppen aus überwiegend heimischen Arten (HEC) sind im FFH-
Gebiet weit verbreitet. Häufige Arten sind Silber-Weide (Salix alba), Fahl-Weide (S. x ru-
bens), Schwarz-Pappel (Populus nigra), Stiel-Eiche (Quercus robur) und Flatter-Ulme (Ul-
mus laevis). In der 2. Baumschicht gesellen sich gelegentlich Feld-Ulme (Ulmus minor) und 
Feld-Ahorn (Acer campestre) hinzu. Eine Strauchschicht ist in der Regel nicht vorhanden. 
Die Baumgruppen sind überwiegend aus alten Gehölzen zusammengesetzt. Tot- und Alt-
holzstrukturen sowie abgelagertes Schwemmgut und Baumhöhlen sind charakteristisch /20/. 
Baumgruppen aus überwiegend heimischen Arten (HEC) der offenen Landschaft zählen 
aufgrund des zunehmenden Flächenverlustes zu den gefährdeten Biotopen (Kat. 3) im Land 
Sachsen-Anhalt /28/. 

Altholzreiche Baumreihen aus überwiegend heimischen Arten (HRB) kommen am Fuß des 
Elbdeichs, entlang von Wegen oder am Ufersaum der Elbe vor. Häufige Arten sind Stiel-
Eiche (Quercus robur), Silber-Weide (Salix alba) und Fahl-Weide (Salix x rubens). Baumrei-
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hen heimischer Gehölze (HRB) in der offenen Landschaft sind aufgrund von Flächenverlust 
gefährdet (Kat. 3) /28/. Als Bestandteil der Überflutungsaue sind sie gesetzlich geschützt (§ 
37 NatSchG LSA). Innerdeichs gelegene Baumreihen genießen hingegen keinen gesetzli-
chen Schutz /20/. 

Im Untersuchungsgebiet setzt sich die Baumschicht der Feldgehölze (HGA) gewöhnlich aus 
Stiel-Eiche (Quercus robur), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Feld-Ulme (Ulmus minor) und Feld-
Ahorn (Acer campestre) zusammen. Gelegentlich sind Weiden (Salix spec.) und Schwarz-
Pappeln (Populus nigra) beigesellt. Die Strauchschicht wird von Schlehe (Prunus spinosa), 
Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Weißdorn (Crataegus spec.), Schwarzem Holunder (Sam-
bucus nigra) und Hunds-Rose (Rosa canina) gebildet. Eine Krautschicht ist häufig nur spär-
lich entwickelt /20/. Feldgehölze sind im Land Sachsen-Anhalt als gefährdete Biotoptypen 
(Kat. 3) eingestuft /28/. 

Strauch-Baum-Hecken (HHB) aus überwiegend heimischen Arten sind im Untersuchungs-
raum eher selten. Typische Arten des Biotoptyps sind Sträucher wie Schlehe (Prunus spino-
sa), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Weißdorn (Crataegus spec.), Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra) und Hunds-Rose (Rosa canina). Gelegentlich kommen Obstgehölze wie 
Pflaume (Prunus domestica), Birne (Pyrus spec.) oder Apfel (Malus domestica) oder Groß-
bäume wie die Stiel-Eiche (Quercus robur) vor /20/. 

Weidengebüsche (HFA, HFY) entwickeln sich punktuell auf ungenutzten Feuchtstandorten 
und an den Rändern von Stillgewässern. Sie sind meist einartig oder setzen sich nur aus 
wenigen Arten zusammen. Typische Vertreter sind Grau-Weide (Salix cinerea), Korb-Weide 
(Salix viminalis) oder Lorbeer-Weide (Salix pentandra). Weitere Baumweiden können gele-
gentlich beigesellt sein. Die Krautschicht wird häufig vom Rohrglanzgras (Phalaris arundina-
cea) bestimmt. Hinzu kommen Arten der Hochstauden- und Annuellenfluren. Weidengebü-
sche sind infolge von Flächenverlust und qualitativen Veränderungen als gefährdete Biotop-
typen (Kat. 3) eingestuft /28/. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 65: Weidenbaumgruppe auf beweidetem Auengrünland 

 

Röhrichte 

Im Untersuchungsgebiet wurden Röhrichtgesellschaften unterschiedlichster Ausprägung 
kartiert. Weit verbreitet sind Rohrglanzgras-Röhrichte (NLB). Sie sind flächig auf Feuchtgrün-
landbrachen sowie bandförmig an den Ufern der Auengewässer und des Flusslaufes entwi-
ckelt. Die dominierende Art ist das Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea). Arten der Feuch-
ten Hochstaudenfluren wie Großen Brennnessel (Urtica dioica), Zaunwinde (Calystegia 
sepium), Sumpf-Ziest (Stachys palustris) oder Gundermann (Glechoma hederacea) sind 
regelmäßig beigesellt. An den Gewässerufern kommen weiterhin Röhrichtgesellschaften aus 
Gemeinem Schilf (Phragmites australis - NLA), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima - NLC) 
und Bastard-Strandsimse (Bolboschoenus laticarpus - NLY) vor. Seltener wurden Röhrichte 
des Ästigen Igelkolbens (Sparganium erectum), des Breitblättrigen Rohrkolbens (Typha 
latifolia) oder des Kalmus (Acorus calamus) kartiert (NLY). 

Im Gebiet vorkommende Pflanzengesellschaften der Röhrichte sind: 

• Rohrglanzgras-Röhricht (Phalaridetum arundinaceae) 

• Schilf-Röhricht (Phragmitetum australis) 

• Breitblattrohrkolben-Röhricht (Typhetum latifoliae) 

• Röhricht des Wasser-Schwadens (Glycerietum maximae) 

• Röhricht des Ästigen Igelkolbens (Sparganietum erecti) 

• Röhricht der Bastard-Strandsimse (Phalarido-Bolboschoenetum laticarpi) 

• Kalmus-Röhricht (Acoretum calami) 
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Fotodokumentation 

 
Foto 66: Rohrglanzgrasröhricht am Elbufer 

 

Sümpfe 

Als nährstoffreicher Sumpf (NSC) wurde ein Qualmwasserpolder mit Mosaiken aus ver-
schiedenen Röhrichtgesellschaften, Seggenriedern, Flutrasen, temporären Gewässern und-
Sukzessionsgehölzen auskartiert. Der Standort weist mesotrophe Nährstoffverhältnisse auf 
/20/. 

Flächige Seggenrieder (NSD) sind im FFH-Gebiet vor allem in den feuchten bis nassen 
Senkenlagen der Qualmwasserpolder zu finden. Häufig bestehen fließende Übergänge zu 
den seggen-, binsen- und hochstaudenreichen Nasswiesen (GFD) bzw. zu den Feuchten 
Hochstaudenfluren (6430, NUX). Weiterhin wurden Schlankseggen-Riede (Caricetum graci-
lis) an den Ufern von Elbe und an verschiedenen Auengewässern erfasst. Weit verbreitet 
sind Rieder aus Schlank-Segge (Caricetum gracilis) und Sumpf-Segge (Caricetum acutifor-
mis). Seltener konnten Uferseggen-Riede (Caricetum ripariae) aufgenommen werden. Als 
begleitende Arten kommen weiterhin Zweizeilige Segge (Carex disticha), Behaarte Segge 
(Carex hirta) sowie Schlank-Bastard-Segge (Carex x elytroides) vor. Begleitende krautige 
Arten sind Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris), Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi), 
Sumpf-Sternmiere (Stellaria glauca), Wasser-Minze (Mentha aquatica), Gemeiner Beinwell 
(Symphytum officinale) und weitere Arten der Feuchtwiesen. Nährstoffreiche Seggenrieder 
(NSD) sind durch Flächenverlust und qualitative Veränderungen als gefährdete Biotope (Kat. 
3) einzustufen /28/. 

Unter dem Code NSH – Verlandungsbereiche der Stillgewässer – wurden die artenreichen 
Verlandungsmosaike der Auengewässer zusammengefasst, wie sie in den Flachwasserzo-
nen und Bereichen mit starken Wasserstandsschwankungen zu finden sind. Sie weisen 
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Elemente der Großröhrichte, Kleinröhrichte, Flutrasen, Annuellenfluren und feuchten Stau-
denfluren auf /20/. 

Fotodokumentation 

 
Foto 67. Nährstoffreiches Seggenried nördlich der Ziegelei Neuermark-Lübars 

Pioniervegetationen (wechsel-)nasser Standorte 

Pioniervegetationen (wechsel-)nasser Standorte wurden auf sandigen, nährstoffarmen Bö-
den (NPA) sowie auf nährstoffreicheren Böden (NPB) im Bereich der Wechselwasserzone 
der Auengewässer sowie am Elbufer kartiert. Aufgrund der langen Überstauung in den Früh-
jahrs und Frühsommermonaten entwickeln sich die aufkommenden Annuellenfluren erst spät 
im Jahr /20/. 

Vegetationsarme, natürliche Uferbereiche (NPC) wurden lediglich als Nebencode am Fluss-
lauf der Elbe kartiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um offene Sandflächen, die in en-
gem Kontakt mit den uferbegleitenden Annuellenfluren (FFH-LRT 3270) und angrenzenden 
Röhrichtgesellschaften (NLB, NLY) stehen /20/. 

Die Pioniervegetation (wechsel-)nasser Standorte ist als Bestandteil der überfluteten Auen-
landschaft gesetzlich gemäß § 37 NatSchG LSA geschützt /20/. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 68: Vegetationsarmer natürlicher Uferbereich der Elbe 

 

Trocken- und Halbtrockenrasen 

Sandtrockenrasen (RSX, RSY) besiedeln die mehr oder weniger trockenen, mäßig nähr-
stoffarmen Sandstandorte in der Aue. Sie können auf sandigen Geländeanhöhen der grün-
landgeprägten Auenlandschaft, an den Hochufern der Elbe und auf den Deichen entwickelt 
sein. Häufig wurden sie aufgrund der engen Verzahnung mit den umgebenden Frischwiesen 
in den Nebencode gestellt. Punktuell kommen auf nährstoffarmen Sandflächen Silbergrasflu-
ren (RSA) vor, die randlich in Sandtrockenrasengesellschaften übergehen /20/. Der Biotop-
typ gilt in Sachsen-Anhalt als gefährdet bis stark gefährdet (Kat. 2-3) /28/. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 69: Grasnelkenreicher Sandtrockenrasen westlich Neuermark-Lübars 

 

Nährstoffreiche Stillgewässer 

Nährstoffreiche Stillgewässer sind zu den typischen Strukturen einer Auenlandschaft zu 
zählen. Alle kartierten Gewässer weisen eine weitgehend naturnahe Ufer- und Gewässerve-
getation auf. Die Nutzung beschränkt sich auf eine Angel- und / oder Badenutzung. Es er-
folgte eine Unterteilung in Altwasser ohne Arten des FFH-Stillgewässer-LRT (SEA), nähr-
stoffreiche Stillgewässer natürlicher Entstehung ohne Arten des FFH-Stillgewässer-LRT 
(SEB), nährstoffreiche Staugewässer (SEC), nährstoffreiche Abbaugewässer (SED) und in 
sonstige anthropogene Gewässer (SEY) /20/.  

An den Ufern sind Mosaike aus verschiedenen Röhrichtgesellschaften, Annuellenfluren und 
Flutrasen entwickelt. Altwasser (SEA) besitzen zum Teil Steilufer mit Abbruchkanten. Auf 
den Böschungsoberkanten schließen sich gewöhnlich Feuchte Hochstaudenfluren, Rohr-
glanzgras-Röhrichte sowie punktuelle Gehölze an /20/. 

Eutrophe Altwasser (SEA) sind zu den stark gefährdeten Biotoptypen (Kat. 2) zu zählen. 
Eutrophe, weitgehend sich selbst überlassene Abbaugewässer (SED) sind im Land Sach-
sen-Anhalt gefährdet (Kat. 3) /28/. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 70: Nährstoffreiches Altwasser 

 

Tümpel und Sölle 

Natürliche Kleingewässer des Untersuchungsgebietes sind die Auenkolke (STE) und tempo-
rären Gewässer innerhalb von Flutrinnen und feuchten Senken (STY). Sie weisen eine rei-
che Verlandungsvegetation mit Elementen der Röhrichte, Feuchten Hochstaudenfluren und 
Flutrasen auf. Wasserpflanzen sind in der Regel nur in perennierenden Gewässern angesie-
delt. Vereinzelt wurden Acker- und Wiesen-Tümpel (STB, STC) auskartiert /20/. 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 215 

Fotodokumentation 

 
Foto 71: Auenkolk nördlich Billberge 

 

Auwälder 

Mandelweiden-Korbweidengebüsche (Salicetum triandrae – Code WWC) besiedeln tief zum 
Fluss hin gelegene Standorte, die lang andauernde Überstauung und starker mechanischer 
Beanspruchung bei Hochwasser ausgesetzt sind. Das Substrat der Standorte ist sandig bis 
schluffig-tonig, oft mit hohen Anteilen organischer Substanz. Die bestandsaufbauenden 
Weidenarten sind Mandel-Weide (Salix triandra) und Korb-Weide (Salix viminalis). Weiterhin 
sind Silber-Weide (Salix alba), Mandelweide (Salix triandra) und auch Fahl-Weide (Salix x 
rubens) zu finden. Die Flächen besitzen ein Entwicklungspotenzial zum FFH-LRT 91E0. 

Der Biotoptyp ist im Land Sachsen-Anhalt von vollständiger Vernichtung bedroht (Kat. 1) 
(/28/) und zählt zu den gesetzlich geschützten Biotopen innerhalb der Überflutungsaue. 
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Fotodokumentation 

 
Foto 72: Strauchweidengebüsch direkt am Fluss 

 

5.2 Flora 
 

FFH Arten treten im Gebiet nicht auf. 

Ein Vorkommen des seltenen Purpurroten Steinsamens (Lithospermum purpurocaeruleum), 
als typischer Vertreter von Wäldern trockenwarmer Kalkstandorte, befindet sich nördlich von 
Arneburg im Bereich des Hangwalds. Die Art ist in den Roten Listen von Deutschland und 
Sachsen-Anhalt nicht vertreten. Eine Gefahr für die Art stellt die Entwicklung des Standorts 
zum schattigen Hochwald dar. Eine Förderung der lichtliebenden Art ist durch eine Nieder-
waldbewirtschaftung zu erwarten. 

Insgesamt wurden im FFH-Gebiet 43 Arten der Roten Liste nach NatschG LSA und 40 Arten 
nach BNatschG aufgefunden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die vorkommenden Rote-Liste-
Arten im Gebiet. 
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Tabelle 46: Übersicht über die Pflanzenarten nach Roter Liste 

 
Arten RL LSA RL D 
Alisma gramineum 3 - 
Allium angulosum 3 3 
Armeria elongata - 3 
Bromus arvensis 2 3 
Cardamine parviflora - 3 
Carex cespitosa 3 3 
Carex melanostachya 3 2 
Carex pseudobrizoides - 3 
Carex vulpina - 3 
Cerastium dubium - 3 
Clematis recta 2 3 
Cnidium dubium - 2 
Corrigiola litoralis - 3 
Cyperus fuscus 3 - 
Eleocharis acicularis 3 3 
Epilobium obscurum 3 - 
Euphorbia dulcis 3 - 
Euphorbia palustris 3 3 
Gratiola officinalis 3 2 
Helichrysum arenarium - 3 
Hottonia palustris 3 3 
Hydrocharis morsus-ranae 3 3 
Juniperus communis 3 - 
Lathyrus palustris 3 3 
Leersia oryzoides 3 3 
Limosella aquatica 3 - 
Lysimachia thyrsiflora 3 3 
Malva alcea 3 - 
Mentha pulegium 2 2 
Myosotis discolor 3 3 
Peplis portula 3 - 
Polypodium interjectum D - 
Populus nigra 2 3 
Potamogeton acutifolius 3 3 
Potamogeton lucens 3 - 
Potamogeton trichoides 3 3 
Potentilla alba - 3 
Potentilla supina 3 - 
Pseudolysimachion longifolium - 3 
Pulicaria vulgaris 3 3 
Pulsatilla vulgaris 2 3 
Ranunculus arvensis 2 3 
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Arten RL LSA RL D 
Ranunculus circinatus 3 - 
Salix pentandra 3 - 
Salvinia natans 3 2 
Selinum carvifolia 3 - 
Senecio aquaticus 3 - 
Senecio paludosus 2 3 
Stellaria palustris - 3 
Stratiotes aloides 3 3 
Thalictrum minus 3 - 
Ulmus minor - 3 
Verbascum blattaria 3 3 
Verbascum phlomoides 3 - 
Vicia lathyroides 3 - 
Viola elatior 1 2 

 

 

5.3 Fauna 
 

Bemerkenswert ist das Vorkommen der vornehmlich an trockene Lebensräume gebundenen 
Feldgrille (Gryllus campestris). Die Art wurde im Rahmen der Erfassungsarbeiten für den 
Managementplan im Bereich des Deiches nördlich der Fähre Sandau (W Elbe) sowie auf 
Geländekuppen südlich der Fährstraße zur Fähre Arneburg (O Elbe) verhört. In den Roten 
Listen Sachsen-Anhalts und Deutschlands wird die Feldgrille in der Gefährdungskategorie 3 
geführt. 

Weiterhin ist auf die Vorkommen der Gestreiften Zartschrecke (Leptophyes albovittata), der 
Kurzflügeligen Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis) und der Sumpfschrecke (Ste-
thophyma grossum) als typischer Besiedler der Elbniederung hinzuweisen. Für Standorte 
nördlich und südlich von Arneburg werden bei /122/ Vorkommen dieser in Sachsen-Anhalt 
ebenfalls in der Gefährdungskategorie 3 geführten Arten genannt.  
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6 Gefährdungen und Beeinträchtigungen  

Nach dem Standarddatenbogen treten im FFH 12 Elbaue zwischen Sabdau und Schönhau-
sen folgende Gefährdungen bzw. Flächenbelastungen und Einflüsse auf: 

Gefährdung: 

Gefährdungen bestehen durch intensive Grünlandbewirtschaftung oder Änderung der Be-
wirtschaftungsart, zunehmende touristische und freizeitsportliche Nutzung sowie wasserwirt-
schaftliche Maßnahmen und Flussausbau. Gefährdung der Rotbauchunke (Bombina bombi-
na) durch Verlust an Laichgewässern. 

Flächenbelastungen / Einflüsse: 

Negativ: Änderung der Nutzungsart, Pestizideinsatz, Beweidung, Beseitigung von Hecken 
und Feldgehölzen, Schifffahrt, Entfernen von Wasserpflanzen und Ufervegetation zur Ab-
flussverbesserung, Deiche, Aufschüttungen, künstliche Strände. 

Positiv: Hochwasser, Überschwemmungen. 
 

6.1 Nutzungsbedingte Gefährdungen und Beeinträchtigungen 
Nachstehend sind die aktuellen nutzungsbedingten Gefährdungsursachen für das FFH-
Gebiet laut der Referenzliste des BfN aufgelistet /21/: 

 

• Trockenlegen von Feuchtgrünland (1.1.3.) 

Die Nutzbarmachung von Feuchtgrünland durch Entwässerung und darauf folgende Intensi-
vierung stellt ein stetes Problem der Grünlandnutzung im gesamten Untersuchungsgebiet 
dar. 

 

• Nutzung von Gewässern als Viehtränke, intensiver Viehtritt in sensiblen Bereichen 
(1.1.6.) 

Bereiche des Elbeufers sowie einige kartierte Auengewässer werden von Rinderherden 
beweidet. Der intensive Viehtritt an den Ufern führt besonders bei den Stillgewässern zur 
Verschlammung. Die artenreichen Uferbereiche mit verschiedenen Röhrichtgesellschaften 
und feuchten Hochstaudenfluren gehen verloren und Störungszeiger kommen zunehmend 
auf. 
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Foto 73: Nutzung des Auengewässers bei Dalchau als Viehtränke  

• Unterbeweidung (1.1.7.2.) 

Nicht ausreichende Besatzdichten des Weideviehs sowie fehlende Nachmahd führen zur 
zunehmenden Verbrachung der Grünländer. 

 

• Nachsaat (1.1.8.2.) 

Artenarme Grünlandeinsaaten, meist mit Weidelgras (Lolium spec.), können Pflanzengesell-
schaften der FFH-LRT 6120, 6510 oder 6440 negativ beeinträchtigen oder gar zerstören. 

  

• Düngung und Ausbringen von Herbiziden auf Ackerflächen (1.1.11.1., 1.1.12.2.) 

Im FFH-Gebiet wurden einige intensiv genutzte Ackerflächen kartiert. Das Ausbringen von 
Düngemitteln führt zur Eutrophierung von Grund- und Oberflächengewässern sowie von 
anderen benachbarten Lebensräumen. Auch die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln bleibt 
nicht auf die Ackerflächen beschränkt. 

 

• Sukzession infolge von Nutzungsaufgabe (1.3.), hier: Brachfallen von Magerrasen 
(1.3.1.) und Brachfallen extensiv genutzter Frisch-, Feucht- und Nasswiesen(1.3.2.) 

Die Nutzungsauflassung von artenreichen Grünlandstandorten hat in der Regel ein Aufkom-
men von Ruderalarten, Brachezeigern und Gehölzen zur Folge. Die wertvollen Grünlandar-
ten werden verdrängt. 
 
• Verbuschung/ Aufkommen von Gehölzen (17.1.3.) 

Der starke Verbuschungsgrad im Bereich der Trockenrasen-LRTs (6120, 6210) führt zur 
Verdrängung der lichtliebenden Charakterarten. 
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• Eindeichung, Polderung (8.2.) 

Einige eingedeichte Stillgewässer und Auenwälder besitzen lediglich über das ansteigende 
Qualmwasser eine Verbindung zur Aue. 

 

• Uferausbau (8.5.3.) 

Uferbefestigungen mittels Steinschüttungen, Spundwände oder Pflasterungen führen zur 
Zerstörung bzw. zur Beeinträchtigung der gewässertypischen Ufervegetation. 

 

 
Foto 74: Uferausbau im Hafengebiet des IGPA 

 

• Vertiefung der Gewässerrinne / der Gewässersohle (8.5.4.) 

Allgemein durchgeführte Maßnahme im Rahmen der Gewässerunterhaltung der Elbe (Erhalt 
der Wasserstraße) führt zu einem schnelleren Abfluss des Wassers und damit zur Entwässe-
rung der angrenzenden Aue. 

 

• Uferverbau / Böschungsbefestigung (8.14.) und Buhnen (8.5.6.) 

Uferbefestigungen mittels Steinschüttungen, Spundwände oder Pflasterungen führen zur 
Zerstörung bzw. zur Beeinträchtigung der gewässertypischen Ufervegetation. 
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Foto 75: Buhnen im Bereich des Wasserübungsplatzes Storkau 

 

• Lärmeinfluss durch Verkehr (10.10.) 

Die Bahnlinie Berlin-Hannover mit ICE-Verbindung ist eine periodische Geräuschquelle 
innerhalb der Aue. 

 

Lärmeinfluss durch Industrie (11.4.) 

Durch den Industrie- und Gewerbepark Altmark entstehen Lärmbelästigungen für die Tier-
welt.  

 

6.2 Sonstige Gefährdungen und Beeinträchtigungen  
 

Folgende sonstige Gefährdungen und Beeinträchtigungen treten im FFH-Gebiet nach der 
Referenzliste des BfN /21/ auf: 

 

• Abwassereinleitung in Gewässer (11.1.) 

Am Zellstoffwerk Arneburg gelangen Abwässer aus dem Abscheider sowie unbehandeltes 
Regenwasser der Havelberger Strasse und der Böschungsfläche am Hafengelände in die 
Elbe. Die Einleitungsmenge beträgt laut Wasserbuch 31,7 l/s /23/. 

Eine weitere Abwassereinleitung in die Elbe erfolgt nach dem Wasserbuch durch die Ansied-
ler des Industrie- und Gewerbeparks „Altmark“ sowie der Stadt Arneburg (Einleitmenge: 
2.531,0 l/s) /23/. 
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Ebenfalls im Bereich des Hafens besteht eine wasserrechtliche Genehmigung für die Einlei-
tung von Prozesswasser aus der Zellstofffabrik Stendal aus der Produktion –Hauptstrom 1 in 
die Elbe (maximale Einleitmenge: 48.575,0 m³/d) /23/. 

Des weiteren wird Abwasser der Papierfabrik Stendal in diesem Bereich in die Elbe geleitet 
(maximale Einleitmenge: 1.100,0 m³/d) /23/. 

Die Hotelbetriebsgesellschaft, Schloss Storkau mbH leitet eine Abwassermenge von maxi-
mal 0,78 l/s in die Elbe ein /23/.   

Einleitungen die keine wasserrechtliche Erlaubnis nach Auskunft der Unteren Wasserbehör-
de des Landkreises Stendal besitzen, sind einmal die Mischabwassereinleitung aus einem 
Bürgermeisterkanal in Arneburg und in Storkau sowie der Mischwasserabschlag in Arneburg 
/23/.  

Darüber hinaus sind Kleineinleitungen aus einzelnen Kleinkläranlagen und Regenwasserein-
leitungen aus Ortschaften im Gebiet vorhanden, zu denen es aber keine konkreten Informa-
tionen gibt /23/.  

Einleitungen aus landwirtschaftlichen Betrieben sind im Betrachtungsraum nicht bekannt. 
/23/ 

 

• Altlastverdachtsflächen (11.5.3.) 

Nach /24/ sind folgende Altlastenverdachtsflächen im FFH 12 registriert: 

- Deponie/Müllkippe nordwestlich von Sandau 

- Wasserübungsplatz Storkau   

 

• Verlandung von Gewässern (17.1.1.) 

Durch die jährlichen Hochwasser findet ein starker Nährstoff- und Sedimenteintrag in die 
Auengewässer statt. Daraus resultieren eine starke Biomasseproduktion und eine Erhöhung 
der Gewässersohle. Bei sinkendem Wasserstand fallen diese Gewässer bereits trocken. Hält 
der Alterungsprozess weiter an, drohen die Gewässer zu verlanden. 

 

• Angelsport (7.11.) 

Die Nutzung der Auengewässer für den Angelsport birgt stellenweise Gefahren durch Ver-
müllungen, Trittschäden (Beeinträchtigungen von Vegetation und Röhrichten), Störungen 
bestandsgefährdeter Tierarten z.B. Wasservögel und Amphibien und Besatzmaßnahmen. 
Besonders die Anhang II Arten Kammmolch und Rotbauchunke sind von Fischbesatzmaß-
nahmen betroffen. 
 
• Picknick, Lagern, Feuerstelle und Badebetrieb (7.2) 

Im Sommer werden bei entsprechender Witterung die sandiger Uferbereiche der Elbe zum 
Baden, Lagern, Feuermachen und als Rastplatz für Wasserwanderer genutzt. Gefahren 
entstehen durch das Betreten der Röhrichtbereiche, Lärmbelästigungen (Wasservögel, 
Amphibien) und Eutrophierungen durch Baden und Vermüllungen.    
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6.3 Zusammenfassung 
In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Gefährdungen im Gebiet nach der Referenz-
liste des BfN mit der Zuordnung der betroffenen Schutzgüter dargestellt. 
 
Tabelle 47: Wesentliche Gefährdungen im FFH 12 

 
BfN-
Code Gefährdung nach Referenzliste des BfN Schutzgut LRT-/Habitat-ID 

1.1.3. Trockenlegen von Feuchtgrünland Grünländer im  
gesamten Untersu-
chungsgebiet 

  

1.1.6. Nutzung von Gewässern als Viehtränke, 
intensiver Viehtritt in sensiblen Bereichen  

Auengewässer (LRT 
3150), Röhrichte, 
Hochstauden (LRT 
6430)  

10057, 10082, 10084, 
10085,  
10099, 10100, 20036, 
20045, 20047, 20088, 
20093, 20105,   

1.1.7.2. Unterbeweidung  Grünländer im  
gesamten Untersu-
chungsgebiet 

  

1.1.8.2. Nachsaat  Grünländer im  
gesamten Untersu-
chungsgebiet 

  

1.1.11.1. 
1.1.12.2. 

Düngung und Ausbringen von  
Herbiziden auf Ackerflächen  

Hartholzauenwälder 
(91F0), Hangwälder 
(LRT 9170), Magere 
Flachlandmähwiesen 
(LRT 6510) 

10284, 10298,  
10300, 10246, 10256, 
10254, 10259, 10258, 
10253, 10252, 10251, 
10255     

1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

Sukzession infolge von Nutzungsaufgabe 
Brachfallen von Magerrasen  
Brachfallen extensiv genutzter Frisch-, 
Feucht- und Nasswiesen 

Auengrünländer (LRT 
6510, 6440) 
Magerrasen (LRT 
6120) 

20116, 20119, 20120, 
10221,  
10243, 10244, 10246, 
20121, 20123, 20124, 
20125  

7.2. Picknick, Lagern, Feuerstelle und Badebe-
trieb 

Gesamtes Elbufer, 
Röhrichte, LRT 3270, 
Avifauna, Amphibien 

 

7.11. Angelsport  Kammmolch, Rot-
bauchunke 

30014, 30024 

8.2. Eindeichung, Polderung  Auenwälder (LRT 
91F0, 91E0,  
 
Gewässer (LRT 3150) 

20008, 10030, 10293, 
20025, 

10302, 10297, 10271, 
10291, 10306, 10303, 
10295, 20056, 10268 
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BfN-
Code Gefährdung nach Referenzliste des BfN Schutzgut LRT-/Habitat-ID 

8.5.3. Uferausbau  Annuellenfluren (LRT 
3270), Auwälder (LRT 
91E0, LRT 91F0), 
Hochstauden (LRT 
6430) entlang des 
gesamten Elbelaufs 

  

8.5.4. Vertiefung der Gewässerrinne / der Ge-
wässersohle  

Annuellenfluren (LRT 
3270), Auwälder (LRT 
91E0, LRT 91F0), 
Hochstauden (LRT 
6430) entlang des 
gesamten Elbelaufs 

  

8.14. 
8.5.6. 

Uferverbau / Böschungsbefestigung  
Buhnen  

Annuellenfluren (LRT 
3270), Auwälder (LRT 
91E0, LRT 91F0), 
Hochstauden (LRT 
6430) entlang des 
gesamten Elbelaufs 

  

10.10. Lärmeinfluss durch Verkehr  Flächen im Bereich  
der ICE  
Strecke, Avifauna, 
Fauna 

  

11.1. Abwassereinleitung in Gewässer  Flächen Hafengelände 
IGPA 
Flächen Storkau: LRT 
3270, LRT 6340 
Flächen Arneburg: 
LRT 3270 

Elbe 
 
10134, 10155 Elbe 
 

10141 

11.4. Lärmeinfluss durch Industrie Avifauna, Fauna  

11.5.3. Altlastverdachtsflächen  Flächen Deponie 
Sandau 

Flächen Wasser-
übungsplatz Storkau: 
LRT 3150, 91E0, 
91F0, 6430 

10243 
 

10156, 10082, 10184, 
10136, 10183, 10155, 
10134, 10124,  
10138, 20184, 20177, 
10126, 20098, 20065, 
20174, 10273, 10276, 
20176, 20119, 10061, 
10062, 10064, 10060, 
10059, 10152, 20118, 
10213, 10275, 
10270, 10174, 10053, 
10054, 20064, 10122, 
10185, 10258, 10259, 
10254 
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BfN-
Code Gefährdung nach Referenzliste des BfN Schutzgut LRT-/Habitat-ID 

17.1.1. Verlandung von Gewässern  LRT 3150 10006, 10007, 10008, 
10009, 10036, 10069, 
20001, 20002, 20019, 
20028 

17.1.3. Verbuschung/ Aufkommen von Gehölzen  

 

LRT 6210 10307 
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7 Maßnahmen und Nutzungsregelungen  

7.1 Maßnahmen für FFH-Schutzgüter  
 

7.1.1 Schutz- und Erhaltungsziele 

Nach Einschätzung des Zustands der FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I sowie der Arten 
nach Anhang II der FFH-Richtlinie wurden unter Berücksichtigung der auftretenden Gefähr-
dungen für das Gesamtgebiet die folgenden Schutz- und Entwicklungsziele aufgestellt. Diese 
wurden bei der folgenden Maßnahmenplanung für die einzelnen Lebensräume berücksich-
tigt. Grundlage für die Ausstellung waren die übergebenen, vorläufigen Schutz- und Entwick-
lungsziele /42/: 

 

• Erhaltung des Gebiets, insbesondere der Habitat- und Strukturfunktionen der Le-
bensräume der im Gebiet vorkommenden Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

• Sicherung der für die Elbe typischen Gewässerdynamik, die Vorlandüberschwem-
mungen beinhaltet sowie der durch die Hydrodynamik bedingten Erosions- und Se-
dimentationsprozesse und der davon beeinflussten Grundwasserdynamik, Vermei-
dung der weiteren Eintiefung der Sohle. 

• Erhaltung und ggf. Wiederherstellung unbefestigter Uferbereiche an Fließgewässern 
mit sich verändernden Sand- und Schlammbänken, Annuellen- und Hochstaudenflu-
ren 

• Erhaltung und nach Möglichkeit Wiederherstellung der Strukturvielfalt im Bereich des 
Flussbetts der Elbe und ihrer Nebengewässer als Lebensraum für Fisch- und Libel-
lenarten des Anhanges II der FFH-Richtlinie 

• Erhaltung bzw. weitere Verbesserung der Gewässergüte und der Durchgängigkeit 
der Fließgewässer, Minimierung der Einleitung von Abwässern und Fremdstoffen al-
ler Art zum Schutz der im Wasser lebenden Tier- und Pflanzenarten, insbesondere 
Flussneunauge, Meerneunauge, Lachs, Rapfen, Fischotter und Biber und Grüne 
Keiljungfer 

• Erhaltung und Vergrößerung der Retentionsflächen mit der damit verbundenen Alt-
auenreaktivierung.  

• Erhaltung des bewegten Auenreliefs mit naturnahen, teils temporären Gewässern 
wie Altarmen, Altwasser, Auenkolken und Flutrinnen. Sanierung und Renaturierung 
der Auengewässer im stark fortgeschrittenen Verlandungsstadium, aufgrund unzu-
reichender Dynamik. 

• Erhaltung der Altwasserbereiche und ihrer Verlandungszonen mit hohem Weich-
holzanteil sowie ggf. Anschluss von abgetrennten Altwasserarmen an den Elbstrom 
(u.a. Teil-Lebensraum für den Biber und einige Fischarten des Anhanges II der FFH-
Richtlinie) 
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• Erhaltung und Entwicklung der Hartholz- und Weichholzauenwälder der Überflu-
tungsaue. 

• Belassen des Alt- und Totholzanteils in diesen Wäldern, Naturverjüngung, Nut-
zungsaufgabe in Teilbereichen, insbesondere Erhalt alter Stieleichen als potentielle 
Habitate für Heldbock und Eremit (beide Arten aktuell nicht nachgewiesen) 

• Erhaltung und Entwicklung der Stieleichen- Hainbuchenwälder (Stellario-
Carpinetum) besonders im Bereich des Arneburger Hangs durch weitgehenden oder 
vollständigen Verzicht auf forstliche Eingriffe, ausgenommen ist die Entnahme stand-
ortfremder Gehölze 

• Erhaltung und Entwicklung ungenutzter Säume an den verbliebenen Auwaldresten 
und im Übergangsbereich der Uferfluren zum Grünland zur Sicherung eines guten 
Erhaltungszustand der Hochstaudenfluren feuchter Standorte, Erhaltung der Hoch-
staudenfluren durch sporadische Nutzung oder Pflege 

• Erhaltung und Entwicklung von Offenflächen im Kontaktbereich des FFH-Gebietes 
zur Kiehnheide, zur Sicherung und Entwicklung gehölzfreier Binnendünen im guten 
Erhaltungszustand  

• Erhaltung und Wiederherstellung gehölzfreier Bereiche am Arneburger Hang zur 
Verbesserung des Erhaltungszustandes der naturnahe Kalk-Trockenrasen, Pflege 
der Restbestände durch gelegentliche Mahd und Entbuschung. 

• Extensivierung der Grünlandnutzung, Aushagerung von Grünlandflächen sowie Si-
cherung und Entwicklung von wechselfeuchtem Auengrünland. Schaffung einerseits 
großflächiger Grünlandareale und andererseits reich strukturierter Flächen.  

• Erhaltung und Entwicklung der verbliebenen Brenndoldenwiesen-Reste durch ange-
passte Mahd- oder Mähweidenutzung durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnah-
men. 

• Erhaltung und Entwicklung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus praten-
sis, Sanguisorba officinalis) durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen. Siche-
rung der vorhandenen, auf den Deichen vorkommenden Bestände als Ersatzstand-
orte zu natürlichen Flächen und als Samenpotenzialflächen für Maßnahmen der Au-
enreaktivierung, soweit dies mit den Erfordernissen des Hochwasserschutzes ver-
einbar ist. Bei notwendigen Deichsanierungen weitestgehende Schonung der Be-
stände, ggf. Erhaltung durch Versetzung der Rasensoden an geeignete Standorte 
des sanierten Deiches oder an Ersatzstandorte. 

• Erhaltung der Kleingewässer u.a. als Lebensraum von Rotbauchunke, Kammmolch 
und Große Moosjungfer, Verhinderung des zu raschen Trockenfallens der Tempo-
rärgewässer nach Rückgang des Hochwassers durch geeignete Maßnahmen 

 

7.1.2 Grundsätze der Maßnahmeplanung  

Wesentliches Ziel des Managementplanes ist die Festlegung von Maßnahmen zur Sicherung 
bzw. Entwicklung des günstigen Erhaltungszustands von FFH-Lebensraumtypen und Arten. 
Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Behandlungsgrundsätzen, Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen sowie sonstigen Maßnahmen /34/:  
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Behandlungsgrundsätze stehen auf der Ebene von Erhaltungsmaßnahmen und gelten zu-
nächst für alle Flächen eines LRT bzw. alle Habitatflächen einer Art im Gebiet.  

LRT und Arten im „günstigen“ Zustand (= A, B) sind durch die Festlegung und Durchführung 
von Erhaltungsmaßnahmen in ihrem Bestand zu sichern. Wiederherstellungsmaßnahmen 
zählen zu den Erhaltungsmaßnahmen und dienen zur Rückführung einer Fläche im aktuell 
„ungünstigen“ Zustand (C – mittel bis schlecht) in einen „günstigen“ Zustand (A, B). 

Für LRT oder Arten im „ungünstigen“ Zustand und für Entwicklungsflächen, die derzeit noch 
nicht als LRT oder Arthabitat eingestuft sind, sind vorrangig Entwicklungsmaßnahmen fest-
zulegen. Zu den Entwicklungsmaßnahmen zählen ebenso Maßnahmen, die zur Überführung 
eines Erhaltungszustands B in einen Erhaltungszustand A führen sollen. 

 

7.1.3 Maßnahmen für FFH-Lebensraumtypen  

Im Folgenden werden für alle im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen vorerst die LRT-
spezifischen Maßnahmengrundsätze auf Gebietsebene erläutert. In Anhang 2 sind die Ein-
zelmaßnahmen für jede LRT- und Entwicklungsfläche unterschieden nach Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen dargestellt. 

Die ID-Vergabe für die LRT- und Habitatflächen sowie für die Erhaltungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen erfolgte in Anlehnung an die übergebenen Vorgaben für eine eindeutige 
Benennung der LRT-, Habitat- und Maßnahmen in Sachsen. Bei der ID-Vergabe wurde die 
1. Ziffer des 5-stelligen Codes wie folgt vergeben: 

 
Thema Code 

LRT-Flächen 1 

LRT-Entwicklungsflächen 2 

Habitatflächen 3 

Habitat-Entwicklungsflächen 4 

Komplexe Habitatflächen (Jagdhabitate von Gr. Maus-
ohr, Mops- u. Bechsteinfledermaus bzw. von Eremit u. 
Heldbock besiedelte Baumbestände) 

5 

Erhaltungsmaßnahmen 6 

Entwicklungsmaßnahmen 7 

sonstige Maßnahmen 8 

Teilflächen (einer komplexen Jagdhabitatfläche bei Gr. 
Mausohr, Mops- u. Bechsteinfledermaus) bzw. die 
einzelnen Brutbäume (bei Eremit und Heldbock) 

9 

 

Die Flächen wurden innerhalb der in der Tabelle aufgeführten Themen fortlaufend durch-
nummeriert. Der ID-Code setzt sich so zusammen, dass die erste Ziffer der ID dem Code der 
obigen Tabelle entspricht. Die anderen 4 Ziffern enthalten eine fortlaufende Nummerierung 
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(0001 bis 9999) nach dem Beispiel „LRT-Fläche Nr. 1“ erhält die ID „10001“, Erhaltungs-
maßnahmen-Fläche Nr. 1 erhält die ID „60001“ usw.  

Zusätzlich wurde in der Maßnahmentabelle für bestimmte Flächen eine Einstufung des Kon-
flikts zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz wie folgt in 3 Stufen eingeteilt /38/: Diese 
Einteilung erfolgte nur, wenn nach gutachterlichen Ermessen ein Konfliktpotential zwischen 
der vorgeschlagenen Maßnahme zur Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumtyps 
bzw. Entwicklungsfläche in Bezug auf den Hochwasserschutz zu erwarten ist. 

Stufe 1 = Inventar mit mäßigem naturschutzfachlichen Wert und/oder Vorschläge aus natur-
schutzfachlicher Sicht wünschenswert, aber mit geringem ökologischen Potenzial, kei-
ne/geringe NATURA-2000-Relevanz 

Stufe 2 = Inventar mit mittlerem bis hohem naturschutzfachlichen Wert und/oder Vorschläge 
aus naturschutzfachlicher Sicht wünschenswert und mit mittlerem bis hohem ökologischen 
Potenzial, keine/geringe NATURA-2000-Relevanz 

Stufe 3 = Inventar erfüllt bereits NATURA-2000-Kriterien in Bezug auf Anhang-II-/IV-Habitate 
und/oder Anhang-I-LRT und/oder Arten des Anhangs I der EU Vogelschutzrichtlinie bzw. 
Wert gebende Arten oder die Fläche war in den letzten 5 Jahren noch als solche Requisite 
zu erkennen und/oder oder es handelt sich um Entwicklungsflächen, die zwingend erforder-
lich sind, um einen günstigen Erhaltungszustand von NATURA-2000-LRT- und/oder Arthabi-
taten (inkl. EU Vogelschutz-RiLi) zu gewährleisten. 

Des Weiteren wurde die Maßnahmentabelle um die Information erweitert, ob es sich um eine 
ersteinrichtende Maßnahme (1), eine Folgemaßnahme (2) bzw. um eine wiederholende 
Maßnahme (3) handelt. Zusätzlich wurde ein Bemerkungsfeld ergänzt.  

Alle im MMP geplanten Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung von 
LRT, FFH-Anhang-II-Arten und SPA-Arten sind auf Verträglichkeit untereinander geprüft 
worden. Grundsätzlich sind während der Bearbeitung die FFH-Erhaltungs-, FFH-
Wiederherstellungs- und FFH-Entwicklungsmaßnahmen so gestaltet worden, dass sie die 
Erhaltung der SPA-Schutzgüter gewährleisten. Umgekehrt sind die SPA-Planungen bei 
Überschneidung mit FFH-LRT- oder FFH-Habitatflächen-Planungen abgestimmt worden. 
Zielkonflikte traten zwischen den Habitaten des Wachtelkönigs und der LRT-spezifischen 
Grünlandbewirtschaftung der Bereiche auf. Es wurde nach fachübergreifender Diskussion 
ein Konsens gefunden. Die Grünlandbewirtschaftung ist mit 2schüriger Mahd durchzuführen. 
Für den Wachtelkönig sind in regelmäßigen Abständen Vegetationsstreifen mit höherem 
Bewuchs zu belassen. Insgesamt ist auf den Flächen eine größere Schnitthöhe zu gewähr-
leisten. 

Die spezifischen Ansprüche des Wachtelkönigs an seinen Lebensraum stehen häufig entge-
gen den Anforderungen der übrigen Wiesenbrüter (Wiesenlimikolen). Aufgrund des Fehlens 
von im Grünland brütenden Limikolen im Gebiet besteht dieser Konflikt nicht, sodass aus 
avifaunistischer Sicht der Schwerpunkt auf die Förderung des Wachtelkönigs gelegt wurde.  

 

7.1.3.1 2330-Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

Um den guten Zustand der 5 im Gebiet vorkommenden Dünenflächen zu erhalten, sind 
folgende Behandlungsgrundsätze im Gebiet zu beachten: 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 231 

Durch eine extensive Schafbeweidung ist die Entwicklung einer Streuauflage und damit die 
Verbrachung/Ruderalisierung der Flächen zu verhindern. Ein Anteil von Rohböden ist durch 
periodische oder episodische Störungen (z.B. durch Tritt) zu erhalten bzw. zu fördern. Dem 
Aufkommen von Gehölzen ist durch die Beweidung oder wenn notwendig durch Entbu-
schung entgegenzuwirken. Dies betrifft auch Gehölze außerhalb der LRT-Fläche, die diese 
aber verschatten können.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.1.1 dargestellt. 

 

7.1.3.2 LRT 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions  

Zum Erhalt des insgesamt guten Zustands der natürlichen Stillgewässer in der Aue sind die 
hydrologischen Gegebenheiten zu sichern, die vorhandenen Strukturen zu erhalten und 
natürliche Entwicklungen zuzulassen. Die Funktion der Gewässer als Retentionsflächen in 
der Aue ist dabei besonders zu schützen.  

Ein allgemeines Defizit liegt in der relativ geringen Artenzahl der direkt in der Aue liegenden 
Gewässer, was eine Folge von hoher Nährstoffbelastung ist. Dies ist mit der Überstauung 
der Gewässer bei Hochwasser durch die Elbe zu begründen. Die Wasserqualität ist somit 
direkt von der Wasserqualität der Elbe abhängig und kann durch Maßnahmen an den Ge-
wässern nicht beeinflusst werden. Lediglich können Nährstoffeinträge aus den umliegenden 
Grünländern durch den Erhalt bzw. die Anlage von ausreichend großen Pufferzonen vermie-
den werden. Trittempfindliche Ufer sind von der Weidenutzung auszuschließen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.2 dargestellt. 

 

7.1.3.3 3270-Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. 
und des Bidention p.p. 

Der Zustand der schlammigen Flussufer mit einjähriger Vegetation wurde insgesamt im 
Gebiet mit „gut“ bewertet. Um diesen Zustand zu erhalten, ist besonders die Wasserstands-
dynamik der Elbe zu sichern. Aufgrund dessen ist eine Extensivierung der Gewässerunter-
haltung der Elbe zu realisieren. So dass lediglich eine Sanierung des bereits vorhandenen 
Verbaus (Buhnen) stattfindet. Naturnahe unverbaute Uferbereiche sind zu erhalten, auf 
weiteren Uferverbau ist hier unbedingt zu verzichten.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.3 dargestellt. 

 

7.1.3.4 6120-*Trockene, kalkreiche Sandrasen 

Die drei im Gebiet vorkommenden trockenen kalkreichen Sandrasen befinden sich in einem 
„guten“ Gesamtzustand. Zur Erhaltung des Lebensraumtyps sind Nährstoffeinträge und -
akkumulationen (Stickstoffverbindungen) zu verhindern. Aufgrund dessen ist auf den Flä-
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chen eine extensive Beweidung mit Schafen (Hütehaltung), im Regelfall mit einer Nutzungs-
periode pro Jahr durchzuführen. Die Nutzungsdauer und Intensität sollte auf weitgehende 
Abschöpfung der oberirdischen Biomasse und partielle Bodenfreilegung ausgerichtet sein. 
Bei auftretender Gehölzsukzession sind Entnahmen durchzuführen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.4 dargestellt. 

 

7.1.3.5 LRT 6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchi-
deen) 

Der LRT ist im Untersuchungsgebiet nur noch durch 2 kleinflächige, isolierte Standorte im 
Bereich des Hangwalds südlich von Arneburg vertreten. Dieser Standort ist als Flächenna-
turdenkmal „Arneburger Kräuterwiese“ unter Schutz gestellt. Der mittlere- bis schlechte 
Erhaltungszustand des Lebensraumtyps kann nur durch Entbuschungsmaßnahmen wieder 
hergestellt werden. Zur Förderung der Charakterarten ist die Fläche mit mindestens 
2jährigem Abstand zu mähen sowie die organische Streuauflage zu entfernen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.5 dargestellt. 

 

7.1.3.6 6430-Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stu-
fe 

Der gute Zustand der feuchten Hochstaudenfluren in der Elbaue ist durch den Verzicht auf 
Nutzung sowie durch die Sicherung der Wasserhaltung und Überflutungsdynamik zu erhal-
ten. Ein naturnaher Wasserhaushalt von Fluss und Niederung wirkt ebenso einer Verbu-
schung der Flächen entgegen. Wo sich Gehölzbewuchs (besonders von Neophyten (Acer 
negundo)) durchgesetzt hat, ist dieser zu entnehmen. Zur Entwicklung einiger Flächen ist 
eine Erhaltungsmahd im mehrjährigen Abstand (2-3 Jahre) zur Zurückdrängung der Gehölze 
und monotoner, nitrophiler Hochstaudenfluren durchzuführen.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.6 dargestellt. 

 

7.1.3.7 6440-Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii) 

Die Brenndoldenwiesen weisen insgesamt einen optimalen Zustand (A) im Untersuchungs-
gebiet auf. Grundlegend für den Erhalt der Auenwiesen ist die Sicherung des standorttypi-
schen Wasserhaushalts und Überflutungsregimes. Es sind periodische Überflutungen (v. a. 
im Winterhalbjahr) notwendig. Für die Zurückdrängung von Weideunkräutern und Brachezei-
gern sowie für die Förderung krautiger Arten ist eine zweischürige Mahd durchzuführen. 
Zweischürig, da die Grünländer der Elbaue durch die Hochwässer eine sehr gute Nährstoff-
versorgung erhalten. Der Erstschnitt ist so zeitig wie aufwuchsbedingt möglich und in Ab-
hängigkeit von den Witterungsverhältnissen vorzunehmen. Mit dem frühen Schnitt werden 
konkurrenzstärkere Gräser unterdrückt und krautige Arten gefördert (Erstschnitt bis spätes-
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tens 31.05. des Jahres, der Zweitschnitt ist ab 1.09. des Jahres durchzuführen. Das Mahdgut 
ist abzuräumen. Neuansaaten und der Einsatz von Düngemitteln sind zu unterlassen. Allge-
mein ist die Grünlandbewirtschaftung im Bereich der Elbaue kleinteiliger zu gestalten (kleine-
re Schläge).  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.7 dargestellt. 

 

7.1.3.8 6510-Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis) 

In Bezug auf den Flächenanteil des LRT 6510 wurde der Gesamtzustand des Lebensraum-
typs mit „C“ (mittel-schlecht) bewertet. Ein großes Defizit liegt in dem Auftreten von Wei-
deunkräutern und Brachezeigern, was zur Abwertung der Flächen führt. Für diese Flächen 
sind Entwicklungsmaßnahmen durchzuführen.  

Allgemein ist auf mageren Flachlandmähwiesen für den Erhalt der Flächen (Erhaltungszu-
stand A, B) eine zweischürige Mahd durchzuführen. Der Erstschnitt soll aufwuchsbedingt 
und in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen so zeitig wie möglich erfolgen. Mit dem 
frühen Schnitt werden konkurrenzstärkere Gräser unterdrückt und krautige Arten gefördert 
(Erstschnitt bis spätestens 31.05. des Jahres, der Zweitschnitt ist ab 1.09. des Jahres durch-
zuführen). Das Mahdgut ist abzuräumen.  

Zur Entwicklung der Flächen ist eine Aushagerung des Standorts zur Verdrängung der Wei-
deunkräuter und Brachezeiger durch eine kurzfristige Erhöhung der Anzahl der Schnitte 
sinnvoll.  

Alternativ können die Flächen als Mähweide mit Nachbeweidung (Rinderbeweidung) genutzt 
werden. Für den Erstschnitt wird der 31.05. (spätester 1. Mahdtermin) des Jahres vorge-
schlagen. Die zweite oder dritte Nutzung (je nach Wüchsigkeit des Standortes) kann als 
Beweidung, unter Ausschluss der Winterweide erfolgen. Die Nutzungsumstellung von Mahd 
zu ausschließlicher Beweidung ist auszuschließen.  

Weiterhin ist der Einsatz von Düngemittel sowie die Durchführung von Neuansaaten einzu-
stellen. Allgemein ist die Grünlandbewirtschaftung im Bereich der Elbaue kleinteiliger zu 
gestalten (kleinere Schläge).  

Auf den Hochwasserschutzanlagen ist die bestehende Deichpflege mit Mahd und Schafbe-
weidung beizubehalten. Nach der Mahd ist das Mahdgut zu entfernen, um eine zusätzliche 
Nährstoffzufuhr zu unterbinden. Die Deichunterhaltung erfolgt nach einem Plan, der jährlich 
zwischen dem LHW und der oberen Naturschutzbehörde abgestimmt wird. Nach mündlicher 
Mitteilung /46/ erfolgt auf den Deichen eine Schafhutung mit Nachmahd 2- bis 3-mal im Jahr 
von Mitte Mai bis Oktober.   

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.8 dargestellt. 
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7.1.3.9 9170-Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

Der Erhalt des „guten“ Zustands der Hangwälder im Untersuchungsgebiet setzt das Zulas-
sen natürlicher Sukzessionen voraus. Der Strukturreichtum der Flächen mit dem Belassen 
von Alt- und Totholz sowie Horst- und Höhlenbäumen ist zu erhalten bzw. zu fördern. 

Vielerorts tritt die Robinie in die Bestände und verdrängt die lebensraumtypischen Haupt-
baumarten. Standortfremde Gehölze sind zu entfernen. Dies ist mit der Pflanzung LRT-
typischer Gehölze (Eiche) zur Verbesserung der Bestandsstruktur auszugleichen. 

An der Westgrenze des FFH-Gebiets geht der Hangwald unmittelbar in intensiv bewirtschaf-
tete Ackerflächen über. Um Nährstoffeinträge zu reduzieren, ist hier ein Pufferstreifen anzu-
legen. 

Auf Entwicklungsflächen bzw. auf Flächen im „ungünstigen“ Zustand ist die Naturverjüngung 
durch Auflichten des Bestands zu fördern. 

Das Vorkommen des seltenen Purpurroten Steinsamens (Lithospermum purpurocaeruleum) 
im Bereich des Flächennaturdenkmals „Erosionsrinne Kassiergraben“ ist durch niederwaldar-
tige Bewirtschaftung zu erhalten und zu fördern. 

Im NSG Arneburger Hang sind die Belange des Naturschutzes zu beachten. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.9 dargestellt. 

 

7.1.3.10 91E0- *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

Insgesamt ist der Zustand der Weichholzauenwälder im Projektgebiet mit „gut“ zu bewerten. 
Um den Zustand zu erhalten, ist vor allem die Sicherung der typischen Wasserhaushaltsver-
hältnisse in der Aue, der Wasserstanddynamik eingeschlossen, von Nöten. Auf weiteren 
Uferver- und Uferausbau sollte verzichtet werden.   

Zur Förderung der Strukturvielfalt in den Flächen sind natürliche Entwicklungen mit dem 
Belassen von Alt-, Horst- und Höhlenbäumen sowie Totholz zuzulassen. Entsprechend ist 
eine forstliche Bewirtschaftung und Nutzung zu vermeiden. 

Einzelne Entwicklungsflächen können durch die Aufforstung mit standorttypischen Gehölzen 
zu größeren Flächen verbunden werden und sich in Richtung Weichholzauen-LRT entwi-
ckeln. Des Weiteren sind standortfremde Gehölze durch lebensraumtypische Gehölze zu 
ersetzen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.10 dargestellt. 

 

7.1.3.11 91F0-Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fra-
xinus excelsior (Ulmenion minoris) 

Auch die Flächen der Hartholzaue wurden im Untersuchungsgebiet insgesamt als „gut“ 
eingeschätzt. Defizite liegen im Wasserhaushalt, da viele Flächen ausgedeicht wurden und 
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nur noch im Qualmwassereinflussbereich liegen. Die natürliche Überflutungsdynamik der 
Aue ist nicht mehr vorhanden. Aufgrund dessen gilt, wie auch für die Weichholzaue, die 
natürliche Überflutungsdynamik innerhalb der Aue zu sichern und auf weiteren Uferausbau 
und Uferverbau zu verzichten. 

Die Strukturvielfalt der Flächen mit Alt-, Horst- und Höhlenbäumen sowie Totholz ist zu erhal-
ten und durch das Zulassen von natürlichen Sukzessionen zu fördern. Ein forstwirtschaftliche 
Nutzung der Flächen sollte unterbleiben. 

Nahe bei einander liegende Flächen können durch randliche Aufforstung mit standorttypi-
schen Arten zu größeren Auwaldflächen verbunden und entwickelt werden. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
Karte 6a.9 dargestellt. 
  

7.1.4 Maßnahmen für FFH-Anhang-II-Arten  

7.1.4.1 Europäischer Biber (Castor fiber) 

Als limitierender Faktor muss u. a. die Nahrungsverfügbarkeit betrachtet werden. Um einen 
dauerhaften Bestand und eine regelmäßige Reproduktion zu sichern, sind das Vorhanden-
sein einer gut ausgebildeten Weichholzaue und eine ausreichende Versorgung mit Wasser- 
bzw. Uferpflanzen zu gewährleisten. Die derzeitig bewohnten Gewässer sind zu sichern, 
eine Deckung am Ufer durch den Erhalt bzw. die Entwicklung von Uferrandstreifen ist not-
wendig. Als wesentliche Maßnahmen werden im Rahmen der Managementplanung das 
Pflanzen von Gehölzen und das Zulassen von Sukzession angeregt. Dabei geht es vor-
nehmlich um eine Verbesserung der Nahrungsverfügbarkeit. Auf Flächen mit bereits vorhan-
denem Initialaufwuchs /67/ wird das Zulassen einer natürlichen Entwicklung von Gehölzen 
vorgeschlagen. Dies betrifft Teilareale der Entwicklungsfläche 40003 (südwestlich Sandau, 
linkes Elbufer), des Habitates 30045 („Der Werder“ östlich Billberge), 30038 (Ortsrand Arne-
burg, östlich der Straße „An der Elbe“), 30048 (Westufer der Elbe südlich Storkau), 30031 
(östlich Rosenhof) und 30029 (linkes Elbeufer, westlich Sandau). In anderen Offenlandberei-
chen sollten auf den ausgewiesenen Flächen (s. Anhang 2) in Abstimmung mit den Eigen-
tümern und den Belangen des Hochwasserschutzes Teilareale ausgewählt und mit standort-
typischen Gehölzen der Auen (insbes. Weiden) bepflanzt werden. Vorgeschlagen werden 
Teilflächen der Habitate 30031 (östlich Rosenhof) und 30029 (westlich Sandau) sowie der 
Entwicklungsflächen 40003 (nördlich Rosenhof) und 40019 (Höhe „Industrie- und Gewerbe-
park Altmark“). 

Generell führen Entwässerungsmaßnahmen und Nutzungsintensivierungen zur Zerstörung 
von geeignetem Lebensraum und sind daher zu unterlassen. Im Bereich der Entwicklungs-
fläche 40004 (nordöstlich Storkau) wird zur Reduktion von Nährstoffeinträgen in die Gewäs-
ser die Einstellung des bisherigen Düngemitteleinsatzes als notwendig erachtet.  

Für alle Teilflächen ist generell das Beibehalten der bisherigen Nutzungsform, im Sinne 
eines Verschlechterungsverbotes erforderlich. Ein hoher Gewässerausbau (z.B. Uferbefesti-
gung, Hochwasserschutz) schränkt die Wanderungsaktivitäten des Bibers ein und ist daher 
zu vermeiden. Im Bereich der Biberburgen sind Störungen durch den Menschen (z.B. Ang-
ler) nach Möglichkeit auszuschließen. 
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7.1.4.2 Fischotter (Lutra lutra) 

Nach der Bewertung des Habitatzustandes und der Abschätzung der Beeinträchtigungen 
ergaben sich Abweichungen vom „sehr guten“ Zustand (A) für die Parameter Gewässer-
/Uferstruktur, Gewässerumfeld und anthropogenes Konfliktpotential. Zur Verbesserung des 
Gewässerumfeldes ist die Extensivierung einer ackerbaulich genutzten Fläche östlich Oster-
holz und Altenzaun (siehe Karte 6_2_1 und Anhang 2) vorgesehen. Ein derzeit als Intensiv-
grünland genutztes Areal nördlich Billberge (Westufer der Elbe, vgl. Karte 6_2_5) sollte 
ebenfalls extensiviert werden. Als Erhaltungsmaßnahme wird eine zweischürige Mahd vor-
geschlagen. Darüber hinaus ist die Pflanzung von Gehölzen/Gebüschen bzw. die Anlage von 
Pufferstreifen/-flächen zur Schaffung von Strukturen angedacht. Dabei sollen die entstehen-
den nutzungsfreien Randstreifen und Gehölze einerseits als Wanderungskorridore dienen 
und andererseits eine Abgrenzung gegenüber landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. 
Siedlungsstrukturen darstellen. Damit können die bestehenden Beeinträchtigungen reduziert 
werden. Die Erhaltungsmaßnahmen werden für verschiedene Teilflächen östlich des „Indust-
rie- und Gewerbeparks Altmark“, im Bereich Arneburg (ein Teilareal am Westufer, zwei 
Flächen am Ostufer), westlich Neuermark-Lübars und südlich Storkau (Karten 6_2_1 bis 
6_2_6) vorgeschlagen.  

Über die flächenkonkreten Vorschläge hinaus sind grundsätzlich alle Maßnahmen, die zur 
Verbesserung des Wasserhaushaltes führen, zu unterstützen. Des Weiteren sind Renaturie-
rungen an Gewässern oder Feuchtgebieten, die Schaffung von Strukturen im Gewässerum-
feld und die Verringerung des Siedlungsdruckes bzw. der Zerschneidung von Lebensräumen 
durch infrastrukturelle Einrichtungen zu befürworten. 

 

7.1.4.3 Rotbauchunke (Bombina bombina) 

Die häufigsten limitierenden Faktoren für eine erfolgreiche Reproduktion der Rotbauchunke 
sind der Verlust und die Entwertung der Wasser-(Sommer-)Lebensräume, oft durch im Jahr 
frühzeitiges Trockenfallen der Laichgewässer aufgrund fehlender Retentionsflächen, durch 
erhöhten Düngereinsatz auf den angrenzenden Grünland- und Ackerflächen und durch 
Viehwirtschaft ohne Auszäunung von Gewässern, sowie die Beseitigung und Entwertung der 
Land-(Winter-)Lebensräume, häufig durch Flurbereinigung (Zerstörung der Strukturvielfalt). 
Auch die oftmals sehr tief angesetzte Mahd führt zu Verlusten v. a. bei adulten, wandernden 
Tieren. Als wesentliche Maßnahmen im Rahmen der Managementplanung werden deshalb 
die Sicherung von Retentionsflächen, sowie eine unkenfreundliche Wasserstandsregulierung 
(in der Regel sollte dies eine Wasserstandsanhebung sein) angeregt. Des Weiteren soll die 
Strukturvielfalt des Gewässerumfeldes erhalten bzw. erhöht angelegt werden. 

Eine gezielte Wasserstandsregulierung in Abstimmung mit den Eigentümern und den Belan-
gen des Hochwasserschutzes wird für die Habitatflächen 30002 (nördlich Rosenhof, West-
ufer), 30006 (westlich Neuermark-Lübars, Ostufer) und für die Entwicklungsfläche 40012 
(westlich Neuermark-Lübars, Ostufer) vorgeschlagen. Für die Habitatfläche 30007 (westlich 
Neuermark-Lübars, Ostufer) ist es wichtig, die auch im Sommer noch feuchte Fläche durch 
eine möglichst späte Mahd zu erhalten. In anderen, durch die Landwirtschaft geprägten 
Bereichen (Habitatfläche 30009, westlich Neuermark-Lübars) ist es notwendig, die sensiblen 
Bereiche, in denen die Rotbauchunke vorkommt, auch und gerade während der Über-
schwemmungsphasen der Elbe bei Kuhbesatz auszuzäunen, da Tritt und die Funktion des 
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Laichgewässers als Viehtränke erheblichen Schaden an Laich, Larven und adulten Tieren 
anrichten kann. An Gewässern mit strukturarmen Uferbereichen sollten Haufen aus Tot- und 
Wurzelholz, sowie Ufergehölze angelegt werden, um den an Land überwinternden Tieren 
Versteckmöglichkeiten zu bieten. Dies betrifft die Habitatfläche 30005 (östlich Dalchau, 
Ostufer). Dort, wo Gehölzstrukturen mit Alt- und Totholzanteilen, sowie nicht genutzte Berei-
che bereits vorhanden sind, sollten diese beibehalten werden, wie für die Fläche 30010 
(westlich Neuermark-Lübars) und die Entwicklungsfläche 40012 vorgeschlagen (siehe An-
hang 2).  

Generell führen Entwässerungsmaßnahmen, die Beräumung der Landschaft, die Anlage von 
neuen Verkehrswegen und Nutzungsintensivierungen zur Zerstörung von geeignetem Le-
bensraum und sind daher zu unterlassen. Die Habitatfläche 30013 (östlich Billberge, Ostufer) 
ist aktuell mit Schwemmholz verfüllt. Dieses sollte in den näheren Uferbereich verlagert 
werden, wo es als Winterquartier dienen kann.  

Für alle Teilflächen wird generell das Beibehalten der bisherigen Nutzungsform, im Sinne 
eines Verschlechterungsverbotes vorgeschlagen. Zu frühzeitiges Trockenfallen von Laich-
gewässern schränkt den Reproduktionserfolg der Rotbauchunke erheblich ein und ist des-
halb zu vermeiden.  

 

7.1.4.4 Kammmolch (Triturus cristatus) 

Eine erfolgreiche Reproduktion des Kammmolches wird am häufigsten durch den Verlust 
und die Entwertung der Wasser-(Sommer- und Entwicklungs-)Lebensräume, sowie durch die 
Beseitigung und Entwertung der Land-(Winter-)Lebensräume gefährdet. Limitationen entste-
hen dabei oftmals aus im Jahr frühzeitigem Trockenfallen der Laichgewässer aufgrund feh-
lender Retentionsflächen bzw. aufgrund für den Kammmolch ungeeigneter Wasserstandsre-
gulierungen. Nicht selten werden die entsprechenden Gewässer auch landwirtschaftlich 
(Weideland ohne Auszäunung der Gewässer- und Umlandstrukturen) oder touristisch (An-
gelgewässer mit Nutzfischbesatz) stark genutzt. Die Bereinigung der Landschaften (Entfer-
nung von Gehölzstrukturen, Tot- und Altholzbeständen, Lesestein- und Reisighaufen) führt in 
vielen Fällen zu Strukturarmut und somit für den Kammmolch zum Verlust seiner Winterquar-
tiere. Als wesentliche Maßnahmen im Rahmen der Managementplanung werden deshalb die 
Sicherung von Retentionsflächen, eine kammmolchfreundliche Wasserstandsregulierung (in 
der Regel sollte dies eine Wasserstandsanhebung sein) und eine Einstellung bzw. Ein-
schränkung aktueller Nutzungsaktivitäten angeregt. Des Weiteren soll die Strukturvielfalt des 
Gewässerumfeldes erhalten bzw. erhöht werden (siehe Anhang 2). 

Eine gezielte Wasserstandsregulierung, möglicherweise länger anhaltende Wasserstands-
anhebung in Abstimmung mit den Eigentümern und den Belangen des Hochwasserschutzes 
wird für die Habitatflächen 30017 (westlich Wulkau, Ostufer), 30018 (bei Osterholz, West-
ufer) und für die Habitat-Entwicklungsfläche 40016 (westlich Neuermark-Lübars, Ostufer) 
vorgeschlagen. In anderen, anthropogen genutzten Bereichen, wie in den Gewässerkomple-
xen 30014 (westlich Sandau, Westufer) und 30024 (nordwestlich Hohengöhren, Ostufer), ist 
eine Einschränkung von Sport- und Freizeitaktivitäten, in diesem Fall des Angelns, erforder-
lich, da sich ein zu hoher Fischbesatz negativ auf den Bestand des Kammmolches auswir-
ken kann. In den Bereich der Nutzungsumstellung gehört auch die Auszäunung von Gewäs-
sern und deren Uferstrukturen bei Viehwirtschaft. Diese Maßnahme wird für den Gewässer-
komplex 30019 (nördlich Arneburg, Westufer) empfohlen. Gewässer mit strukturarmen Ufer-
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bereichen sollten mit Tot- und Altholzanteilen ausgestattet werden, Gehölzschnitt sollte 
aufgeschichtet, aber nicht entfernt werden, auch sollten Baumstubben erhalten bleiben, denn 
diese Strukturen dienen dem Molch als Winterquartier. Vorgeschlagen werden diese Maß-
nahmen für die Habitatflächen 30017 und 30026 (südlich Storkau, Ostufer), sowie die Ent-
wicklungs-Gewässerkomplexe 40015 (östlich Arneburg, Ostufer), 40016 und 40017 (nördlich 
„Ziegelei“, Ostufer). Auch die Anlage von Ruhe- und Flachwasserzonen ist in einigen Fällen, 
wie bei der Habitatfläche 30024 und der Habitat-Entwicklungsfläche 40016 erforderlich.  

Über diese flächenkonkreten Vorschläge hinaus wird für alle Habitat- und Entwicklungsflä-
chen das Beibehalten bisheriger Nutzungen im Sinne eines Verschlechterungsverbotes 
vorgeschlagen. Des Weiteren sind grundsätzlich alle Maßnahmen, die zur Stabilisierung des 
Wasserhaushaltes beitragen, zu fördern, da sie maßgeblichen Einfluss auf den Reprodukti-
onserfolg des Kammmolches haben. Auch die Anlage strukturreicher Gewässerumgebun-
gen, sowie eine Verringerung der Zerschneidung von Lebensräumen sind zu unterstützen. 

 

7.1.4.5 Rapfen (Aspius aspius) 

Zur Stabilisierung bzw. Verbesserung des Erhaltungszustandes sollten Möglichkeiten zur 
Aufwertung der Laich- und Aufwuchshabitate im Gebiet geprüft und umgesetzt werden. Dazu 
ist die Anbindung aktuell abgetrennter Auengewässer zur Herstellung der Lebensraum- und 
Aufwuchshabitat-Funktion vorgesehen. Diese Entwicklungsmaßnahme wird für sechs poten-
tielle Habitate empfohlen (vgl. Karten 6_5_1 bis 6_5_9).  

• Ostufer der Elbe in Höhe Rosenhof (Entwicklungsfläche 40005) 

• „Ostufer der Elbe in Höhe Industrie- und Gewerbepark Altmark“ (Entwicklungsflä-
che 40006) 

• Ostufer der Elbe nordöstlich Arneburg (Entwicklungsfläche 40007), Vergrößerung 
des aktuell angeschlossenen Altarmes um eine Teilfläche 

• Westufer der Elbe bei Arneburg (Entwicklungsfläche 40008), Vergrößerung des 
aktuell angeschlossenen Altarmes um eine Teilfläche 

• Ostufer der Elbe in westlich Neuermark-Lübars (Entwicklungsfläche 40009) 

• Westufer der Elbe südlich Storkau (Entwicklungsfläche 40010) 

Für die ausgewiesenen Habitate (Elbestrom und angeschlossene Gewässer) ist der aktuelle 
Zustand mindestens beizubehalten. Dies gilt insbesondere für die Sicherung bestehender 
Gewässer- und Uferstrukturen. Eine höhere Belastung durch Stoff- und Sedimenteinträge ist 
auszuschließen. 

 

7.1.4.6 Fische und Rundmäuler der Stromelbe 

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes sind aus aktueller Sicht in den Gren-
zen des FFH-Gebiets nicht erforderlich, sofern auch zukünftig die Rahmenbedingungen 
hinsichtlich der Beeinträchtigungen keine deutliche Verschlechterung erfahren. 
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Außerhalb des SCI ist die Prüfung und Umsetzung von Möglichkeiten zur weiteren Verbes-
serung der Längsdurchgängigkeit der Staustufe Geesthacht /65/ eine geeignete Maßnahme 
den Erhaltungszustand weiter zu stabilisieren bzw. zu verbessern. 

 

7.1.4.7 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Für die Mopsfledermaus liegen im FFH-Gebiet keine Nachweise vor. Lediglich für den Be-
reich um Arneburg (außerhalb des SCI) wurden punktuelle Informationen zur Verfügung 
gestellt. Da auf Basis dieser Daten weder eine Habitatabgrenzung noch eine Bewertung des 
Erhaltungszustandes vorgenommen werden konnte, sollen als Maßnahmen lediglich allge-
meine Grundsätze angeführt werden.  

Da die Mopsfledermaus sich fast ausschließlich von Schmetterlingen ernährt, sind Schäd-
lingsbekämpfungsmaßnahmen generell zu unterlassen. Auch Nutzungsänderungen können 
sich auf das Vorkommen dieser Insekten negativ auswirken und sind dementsprechend zu 
prüfen und ggf. zu untersagen. Der Erhalt und der Aufbau von Waldstrukturen (Weich- und 
Hartholzaue) sind für die Verfügbarkeit geeigneter Quartiere wesentlich. Besonderes wichtig 
ist dabei ein ausreichender Alt- und Totholzanteil. Auch im Hinblick auf potentielle Jagdhabi-
tate sind vorhandene Wald- und Heckenstrukturen zu sichern, wenn möglich auch auszuwei-
ten.  

 

7.1.4.8 Libellen  

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes beziehen sich aus aktueller Sicht 
wiederum auf die Sicherung von Fließgewässerstrukturen sowie den Verzicht auf weitere 
Flussausbaumaßnahmen bei Erhalt der derzeitigen Wassergüte der Elbe. Weitere Maßnah-
men sind in den Grenzen des FFH-Gebiets nicht erforderlich, sofern auch zukünftig die 
Rahmenbedingungen hinsichtlich der Beeinträchtigungen keine deutliche Verschlechterung 
erfahren. 

 

7.1.5 Maßnahmen für Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie und wertgebende Arten 

Das FFH-Gebiet 12 entlang der Elbe ist durch größere zum Teil noch gut strukturierte, Grün-
landflächen geprägt. Es stellt ursprünglich einen Lebensraum für eine Reihe von Wiesenbrü-
tern dar. Durch die Regulierung der Elbe haben sich in Bezug auf den Wasserhaushalt wich-
tige Parameter zu Ungunsten der auf nasse und länger flach überstauten Grünlandflächen 
angewiesene Wiesenlimikolen verschoben.  

Beim Wachtelkönig handelt es sich um den letzten verbliebenen Wiesenbrüter aus der 
Gruppe der Anhang I-Arten der Vogelschutzrichtlinie im FFH-Gebiet. Seine spezifischen 
Ansprüche an den Lebensraum stehen häufig entgegen den Anforderungen der übrigen 
Wiesenbrüter (Wiesenlimikolen), so dass besonders aufgrund des Fehlens von im Grünland 
brütenden Limikolen im Gebiet das Primat aus avifaunistischer Sicht auf die Förderung des 
Wachtelkönig gelegt wurde.  
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7.1.5.1 Maßnahmen für Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 

7.1.5.1.1 Rotmilan (Milvus milvus) 

Brutvorkommen der beiden Milane, deren Vorkommen im FFH-Gebiet Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen und dessen Umfeld liegen, sind besonders durch das Vorhan-
densein geeigneter Horstplätze zu fördern. 

Aufgrund der Struktur der Elbaue mit vielen als Horststandort für die beiden Milanarten infra-
ge kommenden Gehölzen, stellt das FFH-Gebiet in Bezug zur angrenzenden Agrarland-
schaft eine Fläche dar, in der viele für die Art infrage kommende Horstträger vorhanden sind. 
Somit wird der Schwerpunkt für die beiden Milanarten auf den Schutz und den Erhalt von 
potenziellen Horststandorten gelegt. Es werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen. 

- Erhalt von Feldgehölzen (1.1.3.) 

- Altholzanteile belassen (1.2.1.4.) 

- Belassen von Horst- und Höhlenbäumen (1.2.1.11.) 

 

Durch den Schutz der für die Milanarten bedeutsamen Gehölzstrukturen werden auch ande-
re auf Gehölze und/oder Teile von ihnen angewiesene Arten gefördert.  

Günstig würde sich eine Extensivierung der Grünlandnutzung auswirken. Zumindest eine 
weitere Intensivierung der Nutzung ist zu verhindern. Anzustreben ist insgesamt eine klein-
teiligere und möglichst um Tage versetzte Nutzung der landwirtschaftlich genutzten Grün-
landflächen. Beide Arten profitieren auch von den für andere Arten vorgeschlagenen Maß-
nahmen.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.13.1 – 6b.13.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.2 Schwarzmilan (Milvus migrans)  

Brutvorkommen der beiden Milane, deren Vorkommen im FFH-Gebiet Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen und dessen Umfeld liegen, sind besonders durch das Vorhan-
densein geeigneter Horstplätze zu fördern. 

Aufgrund der Struktur der Elbaue mit vielen als Horststandort für die beiden Milanarten infra-
ge kommenden Gehölzen, stellt das FFH-Gebiet in Bezug zur angrenzenden Agrarland-
schaft eine Fläche dar, in der viele für die Art infrage kommende Horstträger vorhanden sind. 
Somit wird der Schwerpunkt für die beiden Milanarten auf den Schutz und den Erhalt von 
potenziellen Horststandorten gelegt. Es werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen. 

- Erhalt von Feldgehölzen (1.1.3.) 

- Altholzanteile belassen (1.2.1.4.) 

- Belassen von Horst- und Höhlenbäumen (1.2.1.11.) 
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Durch den Schutz der für die Milanarten bedeutsamen Gehölzstrukturen werden auch ande-
re auf Gehölze und/oder Teile von ihnen angewiesene Arten gefördert.  

Günstig würde sich eine Extensivierung der Grünlandnutzung auswirken. Zumindest eine 
weitere Intensivierung der Nutzung ist zu verhindern. Anzustreben ist insgesamt eine klein-
teiligere und möglichst um Tage versetzte Nutzung der landwirtschaftlich genutzten Grün-
landflächen. Beide Arten profitieren auch von den für andere Arten vorgeschlagenen Maß-
nahmen.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.14.1 – 6b.14.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.3 Wachtelkönig (Crex crex) 

Um den Erhaltungszustand des Wachtelkönigbestandes im Untersuchungsgebiet weiter zu 
verbessern, ist es erforderlich, die Rahmenbedingungen der Wiesenmahd auf den Flächen 
an den Reproduktionszyklus des Wachtelkönigs anzupassen (siehe /110/, /111/, /96/ und 
/101/).  

Im günstigsten Fall wäre die Mahd der Flächen am jährlich zu ermittelnden Besatz auszu-
richten. Hierzu ist es jedoch erforderlich, jährlich an mehreren Terminen den Besatz der 
Flächen über die rufenden Männchen zu ermitteln. Da dies sehr aufwendig ist, wird bei der 
Auswahl der vorgeschlagenen Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf eine auf den 
Wachtelkönig ausgerichtete Bewirtschaftung der Fläche abgezielt. 

Schmale Vorlandflächen, wie auch der Wasserübungsplatz der Bundeswehr, werden derzeit 
nicht landwirtschaftlich genutzt. Auf diesen Flächen wird eine auf den Wachtelkönig ausge-
richtete späte, einmalige Mahd mit Terminvorgabe (nach dem 1. September) vorgeschlagen. 
Auf den übrigen Flächen werden in Abwägung mit den Maßnahmen, die für die Erhaltung 
von Lebensraumtypen vorgeschlagen werden, wie auch den Erhalt der wirtschaftlichen 
Nutzung von Grünlandflächen, die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vorgeschlagen: 

- Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen (Nr.: 1.2.1.11.) 

- Hoch angesetzter Grasschnitt (Nr.: 1.2.1.9.) 

 

Dabei ist die Maßnahme Nr.: 1.2.1.11. weiter zu differenzieren. Auf schmalen und auf von 
Altwässern und Flutrinnen strukturierten Grünlandflächen genügt das Belassen von Saum-
streifen um die genannten Strukturen und/oder am Rand der Flächen.  

Für große und weitgehend einheitliche, strukturarme Flächen wird das Belassen von mindes-
tens 10 m breiten Reststreifen im Abstand von etwa 100 m empfohlen. Um den Erhalt der 
Lebensraumtypen in diesen Bereichen zu gewährleisten und die Verbrachung zu verhindern, 
sind die auf der Fläche verbleibenden Streifen bei der nächsten Mahd mit zu mähen. Bei 
einer weiteren Mahd vor dem 1. September eines Jahres ist wiederum ein mindestens 10 m 
breiter Reststreifen versetzt zu der jetzt zu mähenden Fläche zu belassen. Bei einer Mahd 
nach dem 1. September eines Jahres kann die gesamte Fläche gemäht werden. In der flä-
chenkonkreten Maßnametabelle wird auf die jeweilige Differenzierung der Maßnahme 
Nr.:1.2.1.11 hingewiesen. 
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Weiterhin wird ein hoch angesetzter Grasschnitt (Nr.: 1.2.1.9.) vorgeschlagen. Durch diese 
Maßnahme soll erreicht werden, dass nicht jeder Neststandort (auch anderer Arten) bei der 
Mahd zerstört wird. 

Über die flächenkonkreten Vorschläge hinaus wird für alle Habitat- und Entwicklungsflächen 
das Beibehalten der bisherigen Grünlandnutzung im Sinne eines Verschlechterungsverbotes 
vorgeschlagen.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.18.1 – 6b.18.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.4 Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 

Die Flussseeschwalbe brütet nur in einzelnen Jahren im FFH-Gebiet. Diese Bruten finden 
dann auf trocken fallenden Sand- und Kiesinseln im Bereich der Elbe statt. Die Flusssee-
schwalbe ist auf naturnahe, unverbaute Gewässerabschnitte mit einer natürlichen Dynamik 
angewiesen, so dass zur Sicherung der möglichen Brutplätze die Sicherung Fließgewässer-
strukturen und der Verzicht auf weitere Flussausbaumaßnahmen erforderlich sind. Die Maß-
nahmen zielen vornehmlich hierauf ab. 

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau (4.4.5.) 

- Schaffung und Erhalt von Strukturen (4.7.) 

- Anlage vegetationsfreier Schlamm- und Sandufer (4.7.5.3.) 

- Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung (bei Bewei-
dung) (1.1.2.) 

- Einstellung/ Einschränkung Sport- und Freizeitaktivitäten (Angeln bereichsweise) 
(6.1.6) 

Abschnittsweise können Beeinträchtigungen durch Angler und andere Freizeitaktivitäten 
sowie die Mitbeweidung von Uferabschnitten auftreten. Hierzu sind beim Vorhandensein 
größerer Sand- und Schlammflächen im Umfeld von an die Elbe führenden Wegen zumin-
dest Einschränkungen der Nutzung zu prüfen. Weiterhin sind die Uferbereiche bei Bewei-
dung auszukoppeln. Aufgrund der Nutzung sehr niedrig aus dem Wasser herausragender 
Substratbänke können Beeinträchtigungen durch Wellenschlag von Schiffen und/oder größe-
ren Motorbooten auftreten. In Bezug auf diesen Punkt ist das Befahren von ufernahen Berei-
chen zu unterbinden. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.2.1 – 6b.2.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.5 Eisvogel (Alcedo atthis) 

Der Eisvogel ist flächendeckend im gesamten Gebiet anzutreffen. Neben der Erreichbarkeit 
von Nahrung ist das Vorhandensein von Brutplätzen in Abbruchkanten oder Steilwänden, 
von Bedeutung. Die Maßnahmen zum Erhalt des Eisvogels sind auf diesen Punkt ausgerich-
tet. Dies schließt das Zulassen eines natürlichen Wasserregimes, durch das im Bereich der 
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Überflutungsaue natürlicherweise Abbruchkanten und andere durch den Eisvogel nutzbaren 
Strukturen entstehen, ein. 

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau  (4.4.5.) 

- Extensivierung der Gewässerunterhaltung (4.6.) 

- Schaffung und Erhalt von Strukturen (4.7.) 

- Anlage von Steilwänden (Zulassen natürlicher Abbrüche) (11.2.4.) 

- Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung (1.1.2.) 

 

Beeinträchtigungen treten besonders durch die Mitbeweidung von Abbruchkanten an nicht 
ausgezäunten Gewässerstrukturen auf. Über die flächenkonkret abgegrenzten Flächen 
hinaus sind alle Maßnahmen auch in anderen Bereichen, aus denen Ansiedlungen des 
Eisvogels bekannt werden, anzuwenden. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.5.1 – 6b.5.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.6 Schwarzspecht (Dryocopus martius) 

Der Schwarzspecht ist in besonderem Maße vom Vorhandensein stärkerer Althölzer zur 
Anlage der Bruthöhle abhängig. Neben geschlossenen Gehölzbeständen werden im FFH-
Gebiet 12 auch Baumreihen zur Anlage der Nisthöhle genutzt. Die für den Erhalt des 
Schwarzspechts dargestellten Maßnahmen zielen auf die Sicherung von altholzreichen 
Beständen und potentiellen Höhlenbäumen ab. 

- Altholzanteile belassen (2.4.1.) 

- Belassen von Horst- und Höhlenbäumen (2.4.3.) 

- Zulassen der natürlichen Sukzession in Teilflächen/ größere Teilbereiche ohne Be-
wirtschaftung (2.1.3.) 

Unter den für den Schwarzspecht abgegrenzten Gehölzstrukturen befinden sich verschiede-
ne Pappelbestände (auch Hybride), die aufgrund der langen geraden Schäfte der Pappeln 
eine höhere Bedeutung als Höhlenbaum des Schwarzspechts aufweisen. Die für den 
Schwarzspecht vorgeschlagenen Maßnahmen dienen auch der Förderung anderer Arten. So 
sind Mitnahmeeffekte für Greifvögel, wie auch andere die Höhlen nachnutzende Arten (z.B. 
Schellente, Hohltaube, Käuze,) aufzuführen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.17.1 – 6b.17.5 dargestellt. 
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7.1.5.1.7 Mittelspecht (Dendrocopos medius) 

Der Mittelspecht besiedelt im FFH-Gebiet im Wesentlichen alle altholzreichen, älteren Laub-
holzbestände, die sich vorwiegend aus Eichen und anderen Bäumen mit grober Borke zu-
sammensetzen. Auf solche Gehölzstrukturen ist der Mittelspecht auch als Bruthabitat ange-
wiesen, so dass die für die Art ausgehaltenen Maßnahmen ausschließlich auf den Erhalt 
dieser Gehölze abzielen.  

- Altholzanteile belassen (besonders Eichen) (2.4.1.) 

- Belassen von Horst- und Höhlenbäumen (2.4.3.) 

- Zulassen der natürlichen Sukzession in Teilflächen/ größere Teilbereiche ohne Be-
wirtschaftung (2.1.3.) 

Insgesamt ist anzustreben die Gehölzbestände innerhalb der Elbaue der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen. Bei einer möglichen forstlichen Nutzung von Beständen ist zu prü-
fen, ob in den zur Fällung vorgesehenen Bäumen Bruthöhlen vorhanden sind. Bei einer 
selektiven Nutzung ist zumindest ein Eichenanteil im Bestand zu belassen. Die für den Mit-
telspecht vorgeschlagenen Maßnahmen dienen auch der Förderung andere Arten. So sind 
Mitnahmeeffekte für Greifvögel wie auch kleinere die Höhlen nachnutzende Arten aufzufüh-
ren. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.9.1 – 6b.9.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.8 Neuntöter (Lanius collurio) 

Im FFH-Gebiet wurden 27 Habitatkomplexe, die eine Bedeutung als Lebensraum für den in 
verwilderten, lockeren Gebüschstrukturen siedelnden Neuntöter, abgegrenzt. Ziel der Maß-
nahmen ist der Erhalt, der für den Neuntöter bedeutenden Komplexe aus Dornstrauchgebü-
schen. 

- Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen (12.6.) 

- Erhalt von Knicks/ Hecken (1.10.4.) 

Die auf den Neuntöter ausgerichtete Erhaltung, der in der Elbaue des FFH-Gebiets 12 vor-
handenen Dornstrauchgebüsche, dient auch der Förderung anderer auf solche Strukturen 
angewiesene Arten. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.10.1 – 6b.10.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.9 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) 

Im FFH-Gebiet wurden auf der Grundlage von 57 ermittelten Revieren 20 Habitatkomplexe, 
die eine Bedeutung als Lebensraum für die in dichten Gebüschstrukturen siedelnden Sper-
bergrasmücke aufweisen, abgegrenzt. Ziel der Maßnahmen ist der Erhalt der für die Art 
bedeutenden Komplexe aus Dornstrauch- und anderen Gebüschen. 

- Beibehaltung der bisherigen Nutzungsform/ Maßnahmen (12.6.) 
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- Erhalt von Knicks/ Hecken (1.10.4.) 

Die auf die Sperbergrasmücke ausgerichtete Erhaltung der innerhalb der Elbaue des FFH-
Gebiets 12 vorhandenen Gebüschkomplexe dient auch der Förderung anderer in Gehölzen 
nistender Arten. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.15.1 – 6b.15.9 dargestellt. 

 

7.1.5.1.10 Ortolan (Emberiza hortulana) 

Der Ortolan kommt im FFH-Gebiet vornehmlich in den randlichen Strukturen vor. Hier wer-
den vornehmlich gut strukturierte Flächen besiedelt, die durch das Vorhandensein von locke-
ren Gehölzen (Singwarte) geprägt sind. Die Maßnahmen zum Erhalt des Ortolans zielen auf 
den Erhalt dieser Strukturen als Habitatelement der Art ab. 

- Erhalt von Feldgehölzen (1.10.3.) 

Die auf den Ortolan ausgerichtete Erhaltung von Gehölzen innerhalb des FFH-Gebiets dient 
auch der Förderung anderer auf solche Strukturen angewiesene Arten. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.11.1 – 6b.11.7 dargestellt. 

 

 

7.1.5.2 Maßnahmen der Arten der Roten Liste Sachsen-Anhalts (Kat. 1 und 2) sowie 
Austernfischer und Braunkehlchen 

7.1.5.2.1 Knäkente (Anas querquedula) 

Neben der ungünstigen Situation in Bezug auf den schnellen Wasserabflusses wird als 
limitierender Faktor für die Knäkente an vielen Gewässern die fehlende Vegetation gesehen. 
Diese ist als Neststandort der Art von Bedeutung. Im Gebiet werden diese Grünlandflächen 
regelmäßig bis an den Rand der Gewässerstrukturen gemäht. Bei Beweidung der Flächen, 
werden die Gewässerstrukturen nicht ausgekoppelt, so dass die Vegetation durch das Wei-
devieh zerstört wird. Im Gebiet ist eine Anzahl von Gewässern vorhanden, die als potentiell 
für die Knäkente nutzbare Habitate eingestuft und für die Maßnahmen vorgeschlagen wer-
den. Dies sind: 

- Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung (1.1.2.) 

- Extensivierung von Gewässerrandstreifen/ Anlage von Pufferzonen (4.8.) 

Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind in Abstimmung mit den Eigentümern und Bewirt-
schaftern der Flächen unterschiedlich breite Bereiche zumindest bei der ersten Mahd auszu-
sparen. Bei Beweidung der Flächen sind die Gewässerstrukturen wie auch ein möglichst 
breiter Randstreifen auszukoppeln. 

Für alle Teilflächen ist generell das Beibehalten der bisherigen Nutzungsform erforderlich.  
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Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.8.1 – 6b.8.9 dargestellt. 

 

7.1.5.2.2 Rebhuhn (Perdix perdix)  

Entsprechend der spezifischen Ansprüche des Rebhuhns und der Bindung an meist trocke-
ne Habitate sind nur die Ackerflächen zwischen Altenzaun und Osterholz ein vermutlich 
regelmäßig genutztes Habitat. In diesem Bereich wurde eine Habitatfläche von ca. 60 ha 
abgegrenzt.  

Um das Rebhuhn zu fördern, ist zumindest das Vorhandensein kleinflächiger Brachen 
und/oder Ruderalstrukturen erforderlich. Es werden die nachfolgenden Erhaltungsmaßnah-
men vorgeschlagen. 

- Zulassen der nat. Sukzession in Teilfl./ größere Teilfl. ohne Bewirtschaftung (1.1.3.) 

- Mahd alle 2-3 Jahre (1.2.1.4.) 

- Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen (1.2.1.11.) 

Die Maßnahmen für das Rebhuhn sind als Komplex zu betrachten und in Abstimmung mit 
den Eigentümern und Nutzern der einzelnen Flächen durchzuführen. Die für das Rebhuhn 
auf den Flächen verbliebenen Saumstreifen oder Restflächen müssen nicht jedes Jahr ge-
mäht oder geschlegelt werden. Von Bedeutung ist jedoch, dass die Flächen nicht dauerhaft 
verbrachen und in der Folge verbuschen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelfläche ist in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
der Karte 6b.12.1 dargestellt. 

 

7.1.5.2.3 Austernfischer (Haematopus ostralegus) 

Der Austernfischer besiedelt in jüngerer Zeit regelmäßig den Bereich des Elbtals. Im FFH-
Gebiet 12 befinden sich die genutzten Bruthabitate im Wesentlichen im Strombereich der 
Elbe auf vegetationsfreien Flächen. Daneben werden auch Ackerflächen außerhalb des 
Gebietes genutzt.  

Die vom Austernfischer im Gebiet genutzten Flächen befinden sich in Bezug auf die Art in 
einem guten Erhaltungszustand, so dass vornehmlich Maßnahmen zum Erhalt genannt 
werden.  

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau (4.4.5.) 

- Extensivierung der Gewässerunterhaltung (4.6.) 

- Anlage vegetationsfreier Schlamm- und Sandufer (4.7.5.3.) 

- Einstellung/ Einschränkung Sport- und Freizeitaktivitäten (Angeln bereichsweise) 
(6.1.6.) 

Abschnittsweise können Beeinträchtigungen durch Angler und andere Freizeitaktivitäten 
auftreten. Hierzu sind beim Vorhandensein größerer Sand- und Schlammflächen im Umfeld 
von an die Elbe führenden Wegen zumindest Einschränkungen der Nutzung zu prüfen. 
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Daneben sind alle Maßnahmen zur Sicherung und zum Erhalt von intakten Fließgewässer-
strukturen erforderlich.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.1.1 – 6b.1.9 dargestellt. 

 

7.1.5.2.4 Flussuferläufer (Actitis hypoleucos) 

Die Population des Flussuferläufers im FFH-Gebiet 12 im Landkreis Stendal hat innerhalb 
des Vorkommens entlang der Elbe eine hohe Bedeutung für die Art. Der Flussuferläufer ist 
eine Limikole, die als Art der Fließgewässer auf naturnahe, unverbaute Gewässerabschnitte 
mit einer natürlichen Dynamik angewiesen ist, so dass zum Erhalt des Bestandes die Siche-
rung und der Erhalt der noch vorhandenen Fließgewässerstrukturen und der Verzicht auf 
weitere Flussausbaumaßnahmen erforderlich ist. Die Maßnahmen für den Flussuferläufer 
zielen hierauf ab. 

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau (4.4.5.) 

- Schaffung und Erhalt von Strukturen (4.7.) 

- Anlage vegetationsfreier Schlamm- und Sandufer (4.7.5.3.) 

- Herausnahme sensibler Bereiche aus der Bewirtschaftung/ Auszäunung (bei Bewei-
dung) (1.1.2.) 

- Einstellung/ Einschränkung Sport- und Freizeitaktivitäten (Angeln bereichsweise) 
(6.1.6.) 

Abschnittsweise können Beeinträchtigungen durch Angler und andere Freizeitaktivitäten 
sowie die Mitbeweidung von Uferabschnitten auftreten. Hierzu sind beim Vorhandensein 
größerer Sand- und Schlammflächen im Umfeld von an die Elbe führenden Wegen zumin-
dest Einschränkungen der Nutzung zu prüfen. Weiterhin sind die Uferbereiche bei Bewei-
dung auszukoppeln.  

Daneben sind alle Maßnahmen zur Sicherung und zum Erhalt von intakten Fließgewässer-
strukturen erforderlich. Besonders die Beseitigung von Materialauflandungen im Verlauf der 
Elbe ist auf das für den Erhalt der Schifffahrt zwingend notwendige Maß zu reduzieren. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.3.1 – 6b.3.9 dargestellt. 

 

7.1.5.2.5 Heidelerche (Lullula arborea) 

Die Heidelerche besiedelt 4 durch trockenere Strukturen geprägte Habitatkomplexe vor-
nehmlich am östlichen Rand des Gebietes. Durch das Vorhandensein von Brachen auf 
Grenzertragsstandorten wird die Heidelerche in ihrem Bestand gefördert und zeigt deutliche 
Ausbreitungstendenzen.  

- Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen (1.2.1.11.) 
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Zur Umsetzung sind in Abstimmung mit den Eigentümern und Bewirtschaftern der Flächen 
unterschiedlich breite Bereiche bei der Bewirtschaftung auszusparen. Beim Vorhandensein 
ärmerer Standorte ist für die gesamte Fläche der Verzicht auf einer regelmäßigen Bewirt-
schaftung zu prüfen.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.7.1 – 6b.7.4 dargestellt. 

 

7.1.5.2.6 Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus) 

Für den Schilfrohrsänger wurde im Jahr 2009 im FFH-Gebiet lediglich ein Revier nachgewie-
sen. Es wurden keine Maßnahmen vorgeschlagen. Es ist lediglich die Beobachtung der 
weiteren Bestandsentwicklung (15.4.) anzustreben. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelfläche ist in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
der Karte 6b.16.1 dargestellt. 

 

7.1.5.2.7 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 

Im FFH-Gebiet 12 besiedelt der Drosselrohrsänger kleinflächige Röhrichtbestände mit unter-
stehendem Wasser im direkten Verlauf der Elbe. Ziel der Maßnahmen zum Erhalt der Art im 
Gebiet ist die Sicherung der genannten Röhrichtstrukturen. Dies schließt das Zulassen eines 
natürlichen Wasserregimes, durch das im Bereich der Überflutungsaue natürlicherweise 
Schilfröhrichte entstehen, ein. 

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau (4.4.5.) 

- Extensivierung der Gewässerunterhaltung (4.6.) 

- Schaffung und Erhalt von Strukturen (4.7.) 

Daneben sind alle Maßnahmen zur Sicherung und zum Erhalt von intakten Fließgewässer-
strukturen erforderlich.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.6.1 – 6b.6.8 dargestellt. 

 

7.1.5.2.8 Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 

Im Rahmen der Bearbeitung des Managementplans im Jahr 2009 wurden 
4 Habitatkomplexe, die für das Braunkehlchen eine Bedeutung aufweisen, abgegrenzt. Für 
das Vorkommen der Art ist das Vorhandensein überständiger, vorjähriger zum Teil lückiger 
Gras- und Staudenfluren von Bedeutung. Aufgrund der intensiven Bewirtschaftung vieler 
Flächen fehlt die Art über große Abschnitte. Die für den Erhalt des Braunkehlchens darge-
stellten Maßnahmen zielen auf die Sicherung der genannten Strukturen ab. 

- Zulassen der nat. Sukzession in Teilfl./ größere Teilfl. ohne Bewirtschaftung (1.1.3.) 

- Mahd alle 2-3 Jahre (1.2.1.4.) 



 

 

 

MMP „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ (FFH 12, DE 3238 302) und EU SPA „Elbaue 
        bei Jerichow“ (DE 3437 401) 

          Seite 249 

- Belassen von Brach- oder Saumstreifen/ Restflächen (1.2.1.11.) 

Die Maßnahmen für das Braunkehlchen sind als Komplex zu betrachten und in Abstimmung 
mit den Eigentümern und Nutzern der einzelnen Flächen durchzuführen. Die für das Braun-
kehlchen auf den Flächen verbliebenen Saumstreifen oder Restflächen dürfen nicht jedes 
Jahr gemäht oder geschlegelt werden. Zumindest müssen in schmalen Randstreifen über-
ständige Strukturen erhalten bleiben. Von Bedeutung ist jedoch, dass die Flächen nicht 
dauerhaft verbrachen und in der Folge verbuschen. 

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.4.1 – 6b.4.4 dargestellt. 

 

7.1.5.3 Maßnahmen für Rastvögel 

7.1.5.3.1 Maßnahmen für Rastvögel nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Im FFH-Gebiet 12 weisen 4 Bereiche eine höhere Bedeutung für Rastvögel auf. Dies sind 
die nachfolgend aufgeführten Vorlandflächen. 

Rastfläche      Artgruppen/ Wasservogelgilden 

Vorland westlich Schönfeld (Nordteil)  Gänse und Schwäne 

Vorland westlich Schönfeld (Südteil)   Gänse und Schwäne 

Vorland östlich Arneburg (O Elbe)   Gänse und Schwäne 

Vorland nordwestlich Hohengöhren   Watvögel und Schwäne 

 

Die für diese Flächen aufgeführten Maßnahmen zielen auf den Erhalt der gebietstypischen 
Strukturen ab. Dies trifft jedoch auch für alle anderen Flächen des FFH-Gebiets als Teil des 
in seiner Gesamtheit wichtigen Rast- und Überwinterungsgebietes EU SPA Elbaue Jerichow 
zu. 

- Erhalt und Rückführung des natürlichen Wasserregimes (4.1.) 

- Rücknahme von Gewässerausbauten/Verzicht auf weiteren Uferverbau (4.4.5) 

Weiterhin ist zu prüfen, ob zumindest abschnittsweise der Verzicht auf den dauernden Un-
terhalt und/oder die Rücknahme von Gewässerausbauten möglich ist.  

Die Maßnahmen zum Erhalt der Einzelflächen sind in der Tabelle Anhang 2 aufgeführt und in 
den Karten 6b.19.1 – 6b.19.5 dargestellt. 

 

7.1.5.3.2 Maßnahmen für sonstige Rastvögel 

Für die Rastvögel wurden 4 bedeutendere Rastflächen abgegrenzt. Diese wie auch die 
zugehörigen Maßnahmen werden im vorhergehenden Abschnitt benannt und treffen für alle 
im Gebiet rastenden ziehenden und wandernden Arten zu.  

Insgesamt ist die Sicherung des natürlichen Wasserregimes mit dem Erhalt der an der Elbe 
in Teilen noch vorhandenen Fließgewässerstrukturen unverzichtbar.  
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7.2 Maßnahmen für sonstige Schutzgüter sowie allgemeine Nutzungsregelungen  
 

7.2.1 Landwirtschaft  

Die Hauptnutzungsform im FFH-Gebiet 12 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ ist 
die Grünlandbewirtschaftung. Ackerflächen konzentrieren sich lediglich um die Ortslage 
Osterholz und Neuermark-Lübars.  

In Folge der Grünlandbewirtschaftung kam es zur Herausbildung von zum Teil wertvollen 
Lebensräumen. Eine Aufgabe der Grünlandbewirtschaftung würde zwangsläufig zu einem 
Verlust der nutzungsbedingt entstandenen Offenlandbiotope führen. 
Zum Erhalt und Schutz der im Gebiet vorkommenden Grünland-Lebensraumtypen (LRT 
6510, LRT 6440) und an die Nutzflächen angrenzende andere Lebensraumtypen sowie 
Habitate für Brutvögel, Amphibien und Libellen sind folgende allgemeine Forderungen im 
Gebiet einzuhalten: 

• Eine extensive Grünlandbewirtschaftung ist einzuhalten 
• Die Grünländer der Aue sind durch eine kleinteilige, zeitlich und räumlich versetzte, 

Mahd zu nutzen. Das Mahdgut ist zur Aushagerung der Flächen in jedem Fall zu ent-
fernen. 

• Weitere Grünlandumbrüche sind zu unterlassen.  
• Die Ackerflächen in der Überflutungsaue sind mittel- bis langfristig in Extensivgrün-

land umzuwandeln. 
• Einstellung von artenarmen Grünlandeinsaaten. 
• Die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln jeglicher Art ist zu un-

terlassen. 
• Belassen bzw. Anlage von mindestens 5 m breiten Randstreifen und Pufferzonen 

zum Schutz der Gewässer, Hochstaudenfluren, Schlammbänke, Gehölze und Wäl-
der vor Beeinträchtigung. Zur Vermeidung von Trittschäden sind diese sensiblen Be-
reiche auszukoppeln. Die Randstreifen sind zu Staudenfluren und Röhrichten zu 
entwickeln. Damit bieten die Randstreifen gleichzeitig Lebensraum für verschiedene 
Tiergruppen (Vögel (z.B. Wachtelkönig), Amphibien). Maßnahmen dieser Art sind im 
Bereich von Gewässern durch das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt § 94 
gestützt.   

• Vermeidung der Nutzungsaufgabe von mesophilen Grünländern und Auengrünlän-
dern. 

• Jegliche Veränderungen des strukturreichen Reliefs der Aue sind zu unterlassen. 

• Wegeneubau sowie Wegeausbau in Verbindung mit Flächeninanspruchnahme ist zu 
unterlassen. 

 

7.2.2 Forstwirtschaft  

Allgemein sollte von einer forstwirtschaftlichen Nutzung der Auenwälder sowie der Wälder im 
Bereich des „Arneburger Hanges“ abgesehen werden. Als Ausnahme sind Maßnahmen zur 
Verjüngung von monotonen Auwaldbeständen (besonders Pappelbestand auf dem Wasser-
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übungsplatz) zu sehen. Durch schrittweise Einzelstammentnahmen sind die Wälder in struk-
turreiche, ungleichaltrige Bestände umzuwandeln. Auf massivere Stammentnahmen oder 
Kahlschläge ist dabei zu verzichten. Die Aufforstung von Bestandeslücken hat immer mit 
standortgerechten, einheimischen Arten zu erfolgen. Das Pflanzmaterial sollte autochthon 
sein. Das Einbringen standortfremder Gehölze ist aus naturschutzfachlicher Sicht unzuläs-
sig. Der Strukturreichtum ist durch das Belassen von Tot- und Altholz sowie von Horst- und 
Höhlenbäumen in den Beständen zu fördern. 

 

7.2.3 Wasserwirtschaft und Gewässerunterhaltung  

Zum Erhalt der an die natürliche Dynamik der Aue gebundenen Lebensräume im FFH-
Gebiet ist auf einen weiteren Uferverbau sowie Gewässerausbau (Vertiefung der Fahrrinne) 
der Elbe zu verzichten und damit die Wasserstanddynamik zu sichern. Besonders die zahl-
reichen Auengewässer, Auenwälder, Wiesen und Schlammbänke sind an die variierenden 
Wasserstände der Elbe gebunden. Durch verstärkten Buhnenbau und die Befestigung der 
Ufer durch Wasserbausteine geht Lebensraum für die in der Elbaue vorkommenden, arten-
reichen Schlammbänke verloren. 

  

7.2.4 Jagd und Fischerei  

Fischerei 

Rapfen (Aspius aspius), Lachs (Salmo salar), Flussneunauge (Lampetra fluvitilis), Meer-
neunauge (Petromyzon marinus), Weißflossengründling (Gobio albipinnatus), und Steinbei-
ßer (Cobitis taenia) sind gemäß der Fischereiordnung Sachsen-Anhalt (FischOLSA) durch 
ein ganzjähriges Fangverbot geschützt. 

Die Elbe selber sowie zahlreiche Elbnebengewässer werden als Pachtgewässer von Angel-
vereinen genutzt. Folgende Nutzungsregeln sind einzuhalten: 

• Von Fischbesatzmaßnahmen ist zum Schutz der Vorkommen gefährdeter Amphi-
bienarten (z.B. Rotbauchunke, Kammmolch) und Libellen abzusehen. 

• Das Betreten und Zerstören der Schilfflächen ist zum Schutz der Wasservogel- und 
Fischfauna zu unterlassen. 

• Das Füttern der Fische ist zur Vermeidung von Nährstoffeinträgen in die Gewässer zu 
unterbinden. 

• Zur eingeschränkten Angelnutzung ist das Betreten des Schutzgebiets erlaubt, auf 
eine Befahrung sollte verzichtet werden.  

• Fischereiruhezonen auf Sand- und Kiesbänken zum Schutz der Brutreviere des Aus-
ternfischers, Flussuferläufers und der Flussseeschwalbe sind zur Brutzeit einzurich-
ten. Um Biberburgen ist ein ganzjähriges Angelverbot auszusprechen. 

• Zum Schutz des Kammmolchs ist die Angelnutzung im Bereich der Auengewässer 
(Habitat 30014) westelbisch, nördlich der Fähre Sandau einzuschränken. 
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Jagd 

Eine Beeinträchtigung der Schutzziele durch die Ausübung der Jagd war während der Ge-
ländebegehungen im FFH-Gebiet nicht zu verzeichnen. Es bestehen daher keine grundsätz-
lichen Einwände gegen jagdliche Aktivitäten, sofern sie den obersten Grundsätzen des Na-
turschutzes in Schutzgebieten genügen. 

Folgende allgemeine Regelungen sind einzuhalten: 

• Die Beeinträchtigung der natürlichen Entwicklung der Tier- und Pflanzenwelt durch 
Störung und Beunruhigung ist auf das geringste Maß zu reduzieren. 

• Bei der Jagd ist auf Verwendung bleihaltiger Munition zu verzichten, um eine Anrei-
cherung von Blei in den Lebensräumen und Tieren zu vermeiden.  

• Bei überhöhtem Schalenwildbestand ist dieser auf ein natürliches Maß zu reduzie-
ren, um die Entwicklung der naturnahen Waldbestände nicht zu gefährden.   

• Auf den Einsatz von Stöberhunden ist während den Brut- und Setzzeiten zu unter-
lassen. 

• Die Vogeljagd ist im Schutzgebiet nicht zulässig. Eine Einrichtung von jagdberuhig-
ten Pufferzonen um das Schutzgebiet ist zu prüfen. 

• Im Bereich potentiell möglicher Großvogelhorste (Schwarzstorch, Seeadler) sind 
Horstschutzzonen vorzusehen. In diesen Bereichen ist insbesondere die Jagd auf 
den Rehbock im Frühjahr einzuschränken und im Nahbereich potentieller Horste zu 
unterlassen.  

• Im Bereich von Rot- und Schwarzmilanhorsten ist die Jagd während der Brut- und 
Aufzuchtszeit einzuschränken. 

• Kirrungen sind auf eine geringe Anzahl zu beschränken. 

• Im Umfeld von Ansiedlungen (Bauen) des Bibers wie auch potentiell des Fischotters 
ist die Einrichtung von Jagdruhezonen zu prüfen. 

 

7.2.5 Erholungsnutzung und Besucherlenkung  

Die Elbaue wird vor allem von Sportanglern, zeitweise beschränkt auf die Sommermonate 
auch von Erholungssuchenden die die Kiesstrände der Elbe zum Lagern und Baden nutzen, 
befahren. 

Allgemein sind folgende Regeln im Schutzgebiet zu beachten: 

• Die illegale Befahrung durch Kraftfahrzeuge jeglicher Art und insbesondere durch 
Quads/Motorräder ist zu unterbinden. 

• Das Befahren von Flachwasserzonen mit Booten ist, insbesondere während der 
Brutzeit, nicht gestattet. 

• Ein Betreten der Flächen außerhalb der Wege, besonders zur Brut- und Setzzeit, ist 
nicht gestattet. Bei Vorkommen störungssensibler Arten (Schwarzstorch und Adler) 
sind Wege zeitweilig vollständig zu sperren. 
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• Ablagerung von Müll ist verboten. 

• Die Anlage von Feuerstellen ist im Schutzgebiet nicht zulässig. 

• Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen. 

• Das Betreten (Campieren und Baden) großflächiger Sand- und Schlammflächen ist 
während der Brutzeit sowie im Bereich von Ansiedlungen des Bibers zu unterlassen.  

 

7.2.6 Landschaftspflege und Maßnahmen des speziellen Biotop- und Artenschutzes  

Maßnahmengrundsätze § 37-Biotope 

Im Folgenden werden wesentliche Nutzungs- und Maßnahmengrundsätze der nach § 37 
NatSchG LSA geschützten Biotope aufgeführt. Im Großen und Ganzen entsprechen die 
Nutzungs- und Maßnahmengrundsätze der geschützten Biotope denen der im Kapitel 7.1.3 
aufgeführten Behandlungsgrundsätze der vorkommenden äquivalenten Lebensraumtypen. 
Die Roten-Liste-Arten sind auf die Standortbedingungen der Biotope in denen sie auftreten 
abhängig. Aufgrund dessen gelten die für den Schutz der Biotope beschriebenen Grundsät-
ze ebenso für die Arten.  
 
 
Seggen-, binsen- oder hochstaudenreiche Nasswiesen  

Zur Pflege der Nasswiesen ist eine ein- bis zweischürige Mahd durchzuführen, um mächtige 
Streuauflagen zu vermeiden und die Artenvielfalt zu erhöhen. Der Schnitt sollte im Spät-
sommer erfolgen. 

 

Hecken und Feldgehölze außerhalb erwerbsgärtnerisch genutzter Flächen 

Gehölze und Hecken im Untersuchungsgebiet sind der natürlichen Sukzession zu überlas-
sen. Im Übergangsbereich zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Pufferzonen (Kraut-
saum) anzulegen, der einmalig im Spätsommer bis Herbst gemäht wird. 
 

Röhrichte 
Die Röhrichte in der Elbaue sind der natürlichen Sukzession zu überlassen. Bei aufkommen-
dem Gehölzbewuchs sind diese zu entfernen. 
 

Sümpfe 
Biotope, die den Sümpfen zugeordnet werden, sind ebenfalls der natürlichen Sukzession zu 
überlassen.  
 
Pioniervegetationen (wechsel-)nasser Standorte 
Die Pioniervegetation auf (wechsel-)nassen Standorten ist im Untersuchungsgebiet natürli-
chen Entwicklungen zu überlassen. Im Bereich vegetationsarmer, natürlicher Ufer der Elbe 
ist auf weiteren Uferverbau zu verzichten. 
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Trocken- und Halbtrockenrasen 

Auf den im Untersuchungsgebiet vorkommenden Sandtrockenrasen ist eine extensive Be-
weidung mit Schafen (Hütehaltung), im Regelfall mit einer Nutzungsperiode pro Jahr durch-
zuführen. Tritt eine Sukzession mit Gehölzen auf, so sind diese zu entnehmen. 

 

Nährstoffreiche Stillgewässer, Tümpel und Sölle 

Allgemein sind die Gewässer der Aue natürlichen Entwicklungen zu überlassen und der 
Strukturreichtum ist zu erhalten und fördern. Durch die verringerte Dynamik der Aue sind 
verstärkt Verlandungsprozesse festzustellen. Gegebenenfalls ist eine Entschlammung der 
Gewässer durchzuführen. Die hydrologischen und morphologischen Zustände sind zu si-
chern. 

 

Auwälder 

Die direkt am Fluss gelegenen Strauchweidengebüsche sind der natürlichen Sukzession zu 
überlassen. Aufgrund des hohen Wertes der Bestände sind diese unbedingt zu erhalten. 
Allgemein sind auch diese Vorkommen durch die Sicherung der Wasserstandsdynamik der 
Elbe, Strukturerhalt und dem Verzicht von weiterem Uferverbau zu schützen.  

 

Maßnahmengrundsätze Anhang-IV-Arten 

 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollten deshalb vorwiegend auf den Erhalt und die 
Schaffung geeigneter kleinstrukturierter Biotopmosaike zielen, insbesondere zählt hier der 
Erhalt von Offenland- und Offensandsandstellen und die Schaffung entsprechender Ver-
steckmöglichkeiten, wie z.B. Reisig-, Lesestein- und Totholzhaufen. Ersteres kann durch 
gezielte gelegentliche Beweidung erfolgen, Düngung sollte generell vermieden werden, da 
sie die Vegetationsentwicklung fördert und somit zu einer schnelleren Verbuschung führt. 
Um den Individuenaustausch zwischen benachbarten Populationen zu fördern, sollte die 
Anlage bzw. der Erhalt von Hecken und Feldgehölzen, Böschungsstrukturen und von locke-
ren, unbefestigten Sandwegen unterstützt werden.  

 

Kreuzkröte (Bufo calamita) 

Das Vorkommen der Art ist im Allgemeinen gefährdet durch die Nutzungsaufgabe und der 
damit voranschreitenden Sukzession von Offenlandlebensräumen. Die Kreuzkröte als Pio-
nierbesiedler neu entstandener Gewässer wird auch beeinträchtigt durch die Nutzungsauf-
gabe im Braunkohletagebau bzw. von militärischen Übungsplätzen, denn damit gehen be-
siedelbare großflächige Sekundärhabitate verloren. Eine wichtige Erhaltungsmaßnahme ist 
deshalb die gezielte Pflege von Offenlandlebensräumen und einhergehend mit der Schlie-
ßung der Braunkohletagebaue die Schaffung großflächiger, sich schnell erwärmender Flach-
gewässer. 
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Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) 

Wie bei Rotbauchunke, Kammmolch und Moorfrosch auch sind die wichtigsten Gefähr-
dungsursachen für die Knoblauchkröte das frühzeitige Trockenfallen der Laich- und Larven-
gewässer, sowie die Zerschneidung der Lebensräume, der Einsatz schwerer Technik und zu 
tiefe Mahd im Umfeld der Gewässer. Da die Knoblauchkröte sich tagsüber eingräbt, stellt 
auch die voranschreitende Sukzession in den Landlebensräumen eine entscheidende Beein-
trächtigung dar. Maßnahmen für den Schutz der Knoblauchkröte und zur Förderung positiver 
Entwicklungstendenzen können deshalb nur die Sicherung und Schaffung von Retentionsflä-
chen, der schonende und seltene Einsatz schwerer Maschinen, eine hoch angesetzte Mahd, 
sowie das Vermeiden neuer Verkehrsflächen sein. Rand- und Saumstrukturen sollten erhal-
ten bzw. neu geschaffen werden. 

 

Moorfrosch (Rana arvalis) 

Limitationen entstehen für den Moorfrosch im Gebiet v.a. aus der frühzeitigen Austrocknung 
der Laichflächen (in Sachsen-Anhalt sind das hauptsächlich die Überflutungsgebiete der 
Flussauen) und aus dem Einsatz schwerer Landmaschinen in der Umgebung der Gewässer. 
Für ersteren Punkt ist es deshalb wichtig, eine natürliche (re) Dynamik der Elbe wieder zuzu-
lassen und damit neue Retentionsflächen zu schaffen. Bestehende Überschwemmungsge-
biete sollten erhalten bleiben. Hinsichtlich des Einsatzes schwerer Landmaschinen wurde 
v.a. auf der westelbischen Seite eine sehr tief angesetzte Mahd bei der Deichpflege beo-
bachtet. Es wurden mehrere Individuen mit blutenden und teilweise abgetrennten Gliedma-
ßen gesichtet. Hier ist es zwingend notwendig, die Mahd nur zu bestimmten Terminen 
durchzuführen und den Schnitt höher anzusetzen, um die Tiere nicht auszumähen. Ein unnö-
tiges Befahren des Deiches mit Kraftfahrzeugen sollte vermieden werden. 

 

Fledermäuse 
(Abendsegler (Nyctalus noctula), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Braunes Langohr (Ple-
cotus auritus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Brandtfledermaus (Myotis brandtii), Graues 
Langohr (Plecotus austriacus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii)) 

 

Für alle oben genannten Fledermausarten sind Quartierverlust und Nahrungsmangel die 
primären Gefährdungsursachen. Als wichtigste Maßnahme soll deshalb der Erhalt und Auf-
bau von Waldstrukturen (Weich- und Hartholzaue) gelten, da diese als Jagdgebiete und 
Quartiere für die entsprechenden Arten lebenswichtig sind. Weitere Maßnahmen, um die 
Fledermauszönosen zu erhalten und zu verbessern sind: 

• der Erhalt von Quartierbäumen und potentiellen Quartierbäumen (Bäume mit 
Stammdurchmesser > 30 cm) 

• die Schaffung von Strukturen für zukünftige Quartiere (Gehölzpflanzung) 

• der Einsatz künstlicher Quartiere zur Ansiedlung / Stärkung von Lokalpopulationen 

• die Änderung der Nutzungsart – extensive Beweidung der eingedeichten Flächen, da 
der Dung von Rindern bestimmten Käfern als Lebensraum dient, die wiederum be-
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stimmten Fledermausarten (Abendsegler, Brandtfledermaus) periodisch als Nahrung 
dienen 

 

Asiatische Keiljungfer (Gomphus (Stylurus) flavipes) 

Aufgrund der günstigen Bestandssituation und der im Gebiet vorhandenen Habitatstrukturen 
wird eingeschätzt, dass die Asiatische Keiljungfer im Gebiet einen guten bis sehr guten 
Zustand aufweist. Dieser sehr gute Zustand ist zu erhalten, durch den Verzicht auf weiteren 
Ausbau und übermäßige Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des Stromverlaufs der Elbe zu 
sichern. 

 

7.3 Kostenschätzung der Maßnahmen 
In Anhang 4 sind die umzusetzenden Maßnahmen für die im Gebiet auftretenden Lebens-
raumtypen tabellarisch aufgelistet. Für jede dieser Maßnahmen werden zugleich die Kosten 
grob kalkuliert. Die Kostenschätzung basiert auf eigenen Erfahrungen sowie auf Beispielen 
aus /40/ sowie /41/. Es wurden (siehe Kapitel 8.2.2) die derzeit gültigen Förderrichtlinien des 
Landes Sachsen-Anhalt berücksichtigt.  

Eine zeitliche Aufteilung der Kosten (im Offenland 6 Jahre und im Wald bis zu 30 Jahre) in 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der geplanten Umsetzung bzw. Rhythmus der Maßnahmedurch-
führung über den gesamten Zeitraum der Maßnahmeumsetzung wurde durchgeführt.  

Die Maßnahmenkosten für die Entwicklungsflächen werden bei der Kostenkalkulation nicht 
einbezogen. 
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8 Umsetzung  

8.1 Maßnahmen zur Gebietssicherung  

8.1.1 Gebietsabgrenzung  

Zu Beginn der Bearbeitung des Managementplans wurde die Gebietsgrenze (Grundlage TK 
25) an die aktuellen Topographischen Karten (1: 10.000) „Standardausgabe“ angepasst. Im 
Zuge der Bearbeitung des Managementplans ergaben sich die folgenden fachlich begründe-
ten Vorschläge zur Änderung der Gebietsabgrenzung. 

 

Änderungsvorschlag 1: Gebietsgrenze nordwestlich Hohengöhren 

Die aktuelle Gebietsgrenze verläuft hier entlang der alten Deichführung, die in der TK 10 
vorzufinden ist. Nach Vor-Ort-Begehungen und bei Betrachtung des Luftbildes wird deutlich, 
dass der Deich hier im Zuge von Sanierungsarbeiten begradigt wurde. Die Grenze sollte an 
die „neue“ Deichführung angepasst werden. 

   
Abbildung 2: Änderungsvorschlag 1: Grenze nordwestlich Hohengöhren 
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Änderungsvorschlag 2: Grenzanpassung im Hafenbereich des Industrie und Gewerbeparks 
Altmark 

Die Hafenanlagen des Industrie- und Gewerbeparks Altmark besitzen keinen naturschutz-
fachlichen Wert und sollten deshalb aus dem Gebiet des Flora-Fauna-Habitats ausgegrenzt 
werden. 

 

 
Abbildung 3: Änderungsvorschlag 2: Grenzanpassung im Hafenbereich des Industrie- und Gewerbe-

parks Altmark 

 

8.1.2 Hoheitlicher Gebietsschutz 

Allgemein sind zum Schutz des Gebiets neben den vorgeschlagenen Erhaltungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen folgende allgemeine Ge- und Verbote im FFH- und SPA-Gebiet not-
wendig: 

Für die Lebensraumtypen kann gesagt werden, dass sind alle Handlungen, die nicht zu 
ihrem ausgewiesenen Schutz und ihrer notwendigen Unterhaltung bzw. Entwicklung dienen, 
zu untersagen sind. 
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Verbote für Handlungen und Maßnahmen im Gesamtgebiet: 

• Flächendeckende Befahrung 

• Wegeneubau sowie Wegeausbau in Verbindung mit Flächeninanspruchnahme 

• Jegliche Form von Reliefveränderungen 

• Einbringen nicht lebensraumtypischer Pflanzen bzw. Gehölze 

• Anwendung von Pestiziden 

• Anwendung von Dünger in der Elbaue 

• Kahlschläge auf Waldflächen 

 

Gebote für Handlungen und Maßnahmen im Gesamtgebiet 

• Extensive Nutzung der Grünländer in der Aue  

• Verzicht auf weiteren Uferverbau 

• Sicherung der Wasserstandsdynamik in der Aue  

• Wegegebot 

• Auskopplung von Gehölzen, Wäldern, Gewässern und Schlammbänken bei Wei-
denutzung 

• Verhinderung der Aufgabe der Grünlandnutzung 

• Verzicht auf forstliche Nutzung der Auwälder 

 

8.1.2 Überprüfung der bestehenden NSG-Verordnung auf NATURA-2000-Relevanz 

Nach der bestehenden Verordnung für das Naturschutzgebiet „Arneburger Hang“ vom 
30.03.1961 /3/ ist das Schutzgebiet als „Sonderforst mit besonderer Zweckbestimmung“ 
ausgewiesen worden. Demnach darf der naturnahe Charakter des Gebiets nicht verändert 
werden. Folgende Behandlungsvorschriften sind in der Verordnung aufgeführt: 

• Kahlschläge sind nicht zulässig 

• im Nordteil des Gebiets sind die angepflanzten Robinien durch standortgerechte 
Holzarten zu ersetzen 

• die Nutzung des Gebiets sollte sich auf die Totalität beschränken 

• durch das Ulmensterben entstandene Lücken sind durch Buntlaubhölzer zu er-
setzen 

• die Jagd ist im NSG verboten 

 

Die Hangwälder des NSG „Arneburger Hang“ sind nach Anhang I der FFH-Richtlinie dem 
LRT 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) zuzuordnen.  
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Die Behandlungsrichtlinie für das NSG deckt sich weitgehend mit den Maßnahmenvorschlä-
gen zum Erhalt des Lebensraumtyps und besitzt somit NATURA-2000-Relevanz. Die Ziele 
decken sich besonders hinsichtlich des Entfernens der Robinien und dem Ersatz durch 
standorttypische Gehölze.  

Zum Schutz des Hainbuchen-Ulmen-Hangwalds (Carpino-Ulmetum minoris) ist die vollstän-
dige Aufgabe der forstwirtschaftlichen Nutzung in die Schutzgebietsverordnung zu integrie-
ren. Im Übergang zu den intensiv genutzten Ackerflächen ist ein Pufferstreifen zu errichten, 
um die Nährstoffzufuhr zu unterbinden. Der Strukturreichtum der Flächen ist mit dem Zulas-
sen natürlicher Sukzessionen (Belassen von Alt- und Totholz sowie Horst- und Höhlenbäu-
men) zu erhalten bzw. zu fördern. 

Als besonderer Bestandteil des „Arneburger Hangs“ mit Wärme liebenden Arten, ist die 
einzige Fläche des LRT 6210 (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungssta-
dien (Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)) zu 
schützen. Aufgrund dessen wird der Vorschlag gemacht, das Flächenareal des Naturschutz-
gebiets „Arneburger Hang“ nach Norden zu erweitern, sodass es das Flächennaturdenkmal 
„Kräuterwiese Arneburg“ mit einschließt (siehe Abbildung 4). Neben dem Schutz des natur-
nahen Kalk-Trockenrasens im Bereich der vorgeschlagenen Gebietserweiterung liegen 
ebenso Flächen des LRT 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum), die 
den typischen naturnahen Hangwäldern des bereits bestehenden NSG entsprechen.   

Ein Rechtsangleichungsverfahren ist so durchzuführen, dass in der Verordnung zur Schutz-
gebietsausweisung für den NSG „Arneburger Hang“ der Schutzzweck um den Erhalt der 
thermophilen Kalktrockenrasenfläche erweitert wird und entsprechende Pflegemaßnahmen 
(Entbuschung, Mahd) integriert werden.  
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Abbildung 4: Vorschlag Gebietserweiterung NSG Arneburger Hang 

 

8.1.3 Alternative Sicherungen und Vereinbarungen  

Neben dem hoheitlichen Gebietsschutz können weitere Sicherungsinstrumente vorgeschla-
gen werden. Dazu zählen z.B. Bewirtschaftungserlässe, vertragliche Vereinbarungen oder 
Flächenkäufe und/oder grundbuchdingliche Sicherungen, die die Nachhaltigkeit der Siche-
rung der Erhaltungsziele gewährleisten. Vorschläge zu alternativen Sicherungen und Verein-
barungen können erst nach der Abstimmung mit den Flächennutzern erfolgen.  

 

8.2 Perspektiven der Umsetzung des Maßnahmekonzeptes  

8.2.1 Stand der Abstimmung mit Nutzungsberechtigten und anderen Fachplanungen  

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Managementplans für das FFH 12 lagen keine Nutzerda-
ten vor. Entsprechend konnten keine Abstimmungen zu den vorgeschlagenen Maßnahmen 
durchgeführt werden. 
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8.2.2 Fördermöglichkeiten  

Im folgenden Kapitel werden die prinzipiellen Fördermöglichkeiten für Maßnahmen in NA-
TURA 2000 im Land Sachsen-Anhalt aufgeführt: 

• Richtlinie Natura 2000 - Ausgleich für die Landwirtschaft 

Das Land Sachsen-Anhalt gewährt Landwirten einen Ausgleich von Kosten und Ein-
kommensverlusten aufgrund von Bewirtschaftungserschwernissen für Flächen in Natu-
ra 2000- Gebieten (FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete). Zum Schutz der Natura 
2000- Gebiete werden mit der "Richtlinie Natura 2000 – Ausgleich für die Landwirt-
schaft“ die Bewirtschaftungsbeschränkungen aus den Natura 2000- Schutzzielen in 
den bereits bestehenden Naturschutzgebieten ausgleichsfähig. Die EU beteiligt sich mit 
80 % an den förderfähigen Ausgaben.  

Förderung für Grünlandflächen: 

- Verbot der Anwendung von Dünger 105 EUR/ha 

- eingeschränkte Anwendung von Dünger 95 EUR/ha 

- zeitliche Nutzungseinschränkungen 79 EUR/ha 

- eingeschränkte Nutzungsform 8 EUR/ha 

- zulässige flächenbezogene Viehbestandsgrenze 8 EUR/ha 

 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Naturschutz- und 
Landschaftspflegeleistungen in Sachsen-Anhalt (ELER)  

 Gegenstand der Förderung sind Vorhaben, die dem Erhalt und der Verbesserung des 
ländlichen Erbes im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege dienen: 

- Vorhaben zur Ausarbeitung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für Natura 
  2000-Gebiete und sonstige Gebiete mit hohem Naturwert 

-  Vorhaben zur Gebietsbetreuung (praktische Maßnahmen zum Schutz und zum Er
 halt der in diesen Gebieten vorkommenden besonders schützenswerten Arten der 
 Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie sowie des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie) 

- Vorhaben zur Sensibilisierung für den Umweltschutz 

-  Investitionen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstel-
lung des natürlichen Erbes und der Entwicklung von Gebieten mit hohem Natur wert, 
einschließlich der Großschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt 

-  Studien sowie Investitionen im Zusammenhang mit der Erhaltung, Wiederherstellung 
 und Verbesserung des kulturellen Erbes 

 

• Agrarumweltmaßnahmen (AUM) 

Landwirte, die sich freiwillig für umweltfreundliche Produktionsverfahren entscheiden, 
können seit 1992 mit Fördermitteln im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) 
rechnen. Dazu zählen: 
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- naturschutzgerechte Bewirtschaftungsmaßnahmen (weniger Dünge- und Pflanzen-
 schutzmittel) 

- die Extensivierung von Acker-, Grünland- und Dauerkulturflächen im Einklang mit den 
 Belangen des Umweltschutzes (Viehbesatz, Mahdtermine, Mähverfahren u.ä.)  

- die Anwendung umweltschonender Bewirtschaftungsweisen sowie die Erhaltung ge-
fährdeter Nutztierrassen. 

 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Erstaufforstungen 
im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinie Erstaufforstung)  

Die Erstaufforstung bislang landwirtschaftlicher genutzter Flächen sowie die Erstauf-
forstung sonstiger Flächen werden in Sachsen-Anhalt gefördert. 

Gegenstand der Förderung: 

- Erstaufforstung bislang landwirtschaftlicher genutzter Flächen (Kulturbegründung, 
Kulturpflege während der ersten fünf Jahre, Erstaufforstungsprämie bis zu 20 Jahre) 

- Erstaufforstung sonstiger Flächen (Kulturbegründung, Kulturpflege während der ers-
ten fünf Jahre) 

 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstwirtschaftlicher 
Maßnahmen im Land Sachsen-Anhalt (Richtlinie Forst)  

 Zur Sicherung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes fördert das Land 
 forstwirtschaftliche Maßnahmen. 

 Gegenstände der Förderungen sind unter anderem: 

- Waldbauliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Umstellung auf naturnahe Waldwirt-
schaft, Nachbesserung, waldbauliche Maßnahmen in Jungbeständen, Wertästung) 

- Waldschutzmaßnahmen (Überwachung und Bekämpfung forstschädlicher Nagetiere 
und Insekten, vorbeugende Waldbrandschutzmaßnahmen, sonstige Waldschutz-
maßnahmen) 

 

In der folgenden Tabelle wird eine Übersicht der in Sachsen-Anhalt zur Verfügung stehenden 
und im FFH-Gebiet prinzipiell einsetzbaren Förderinstrumente für Land- und Forstwirtschaft 
sowie Maßnahmen der Landschaftspflege und des speziellen Arten- und Biotopschutz dar-
gestellt.  
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Tabelle 48: Potentielle Förderprogramme 

 
Förderprogramm Beschreibung Förderprogramm Maßnahmen im FFH-Gebiet LRT/Habitat/ 

Entwicklungs-
flächen 

Landwirtschaft  

Richtlinie über die  
Gewährung von 
Zuwendungen zur 
Förderung von Natur-
schutz- und Land-
schaftspflegeleistungen 
in Sachsen-Anhalt 
(ELER) 

Schaf- oder Ziegenbeweidung in Hütehaltung 
zur Erhaltung und Erweiterung von Sandtro-
ckenrasen und Silbergrasfluren bzw. anderer 
Grünländer 

Beweidungsprojekte, maschinelle  
Mahd, (Wiederbeweidung) 

6510, 6440, 2330,
6120* 

Richtlinie Natura 2000 -  
Ausgleich für die 
Landwirtschaft 

Förderung für Grünlandflächen 
- Verbot der Anwendung von Dünger 
- eingeschränkte Anwendung von Dünger  
- zeitliche Nutzungseinschränkungen  
- eingeschränkte Nutzungsform  
- zulässige flächenbezogene Viehbestands-
grenze  

Extensivierung der Nutzung, 
Verbot der Anwendung von Dünger, 
Mahd mit Terminvorgabe 

6440, 6510 

Agrarumweltmaßnah-
men (AUM) 

Förderung: 
- naturschutzgerechte Bewirtschaftungsmaß-
nahmen (weniger Dünge- und Pflanzen-
schutzmittel) 
- die Extensivierung von Acker-, Grünland- 
und Dauerkulturflächen im Einklang mit den 
Belangen des Umweltschutzes (Viehbesatz, 
Mahdtermine, Mähverfahren u.ä.),  
- die Anwendung umweltschonender Bewirt-
schaftungsweisen sowie die Erhaltung 
gefährdeter Nutztierrassen. 

Extensivierung der Nutzung, 
Verbot der Anwendung von Dünger, 
Mahd mit Terminvorgabe, 
Mähverfahren 

6440, 6510 

Forstwirtschaft  

Förderung der  
Erstaufforstung 
(Richtlinie Erstauffors-
tung) 

Förderung: 
- Erstaufforstung bislang landwirtschaftlicher 
genutzter Flächen (Kulturbegründung,  
Kulturpflege während der ersten fünf Jahre, 
Erstaufforstungsprämie bis zu 20 Jahre) 
- Erstaufforstung sonstiger Flächen (Kulturbe-
gründung, Kulturpflege während der ersten 
fünf Jahre) 
  

Pflanzung (Aufforstung)  
standortgerechter Baumarten in 
Randbereichen der Auwälder zur 
Verbindung größerer Areale, 
Anlage von Pufferzonen (Wald-
schutzstreifen) 

9170, 91E0, 91F0 

Förderung forstwirt-
schaftlicher  
Maßnahmen (Richtlinie 
Forst) 

Förderung: 
- Waldbauliche Maßnahmen (Maßnahmen zur 
Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft, 
Nachbesserung, waldbauliche Maßnahmen in 
Jungbeständen, Wertästung) 
- Waldschutzmaßnahmen (Überwachung und 
Bekämpfung forstschädlicher Nagetiere  und 
Insekten, vorbeugende Waldbrandschutz-
maßnahmen, sonstige Waldschutzmaßnah-
men) 

naturnahe Waldwirtschaft:  
Erhalt von Strukturen (Altbäume, 
Totholz, Horstbäume und Baum-
höhlen), 
Initialisierung von Naturverjüngun-
gen, 
Anlage von Pufferzonen an Wald-
rändern, 
Entfernen standortfremder Arten 
und Ersatz durch standorttypische 
Baumarten 

9170, 91E0, 91F0 

Landschaftspflege  
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Förderprogramm Beschreibung Förderprogramm Maßnahmen im FFH-Gebiet LRT/Habitat/ 
Entwicklungs-
flächen 

Richtlinie über die  
Gewährung von 
Zuwendungen zur 
Förderung von Natur-
schutz- und Land-
schaftspflegeleistungen 
in Sachsen-Anhalt 
(ELER) 

Heckenpflege, Pflanzung von Hecken  
und Einzelbäumen bzw. Kleingehölzen 

Gehölzpflanzungen 91E0, 91F0, 
Vögel 

Arten- und Biotopschutz  

Entschlammung und Vertiefung  
sowie gegebenenfalls Wiederanbindung der 
Altarme und Temporärgewässer u. a. zur 
Verbesserung der Habitatqualität für Rot-
bauchunke (Bombina bombina, FFH-Code 
1188) 

Entschlammung/Ausbaggerung Rotbauchunke, 
3150 

Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen  Artspezifische Fördermaßnahmen prioritäre Lebens-
räume  
91E0*, 6120* 

Mahd und/oder Entbuschung nach Bedarf  Entbuschung, maschinelle Mahd prioritärer Le-
bensraum  
6120*, 2330 

Geeignete Maßnahmen zur Verhinderung  
von Nährstoffeinträgen (z.B. Einrichtung von 
Pufferzonen, Mahd mit Beräumung des 
Mähguts oder Beweidung)  

Aushagerung und Biomasseentzug 3150, 2330, 6510, 
6440 

Wiederherstellung, Neuanlage bzw. Pflege 
vorhandener temporärer und dauerhafter 
Kleingewässer u. a. zum Schutz der Laichge-
wässer von Kammmolch (Triturus cristatus, 
FFH-Code 1166) und Rotbauchunke (Bombi-
na bombina, FFH-Code 1188) 
Maßnahmen zur Verlängerung der Wasser-
haltung in Überflutungsbereichen 

Erhalt und Wiederherstellung von  
Kleingewässern und Feuchtgebie-
ten 

Rotbauchunke,  
Kammmolch, 
3150 

Ersatz der durch Flurbereinigungsmaßnah-
men verloren gegangenen Biotopstrukturen 
(Hecken, Baumreihen, Obstbäume) zur 
Habitatverbesserung für z. B. Neuntöter 
(Lanius collurio)  
Wiederanbindung von Altarmen zur Verbes-
serung der ökologischen Durchgängigkeit der 
Lebensräume für den Europäischen Biber 
(Castor fiber, FFH-Code 1337), den Fischotter 
(Lutra lutra, FFH-Code 1355) und einige 
Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Flächensicherung, Pflanzungen,  
Biotopverbund 

Fischotter, Biber, 
Fische, Neuntö-
ter, 91E0,  
3150 

Maßnahmen zur Wasserhaltung v. a. in  
den Altarmen, Wiederherstellung des natürli-
chen Wasserregimes 

Hydrologische Maßnahmen 3150 

Richtlinie über die  
Gewährung von 
Zuwendungen zur 
Förderung von Natur-
schutz- und Land-
schaftspflegeleistungen 
in Sachsen-Anhalt 
(ELER) 

Regulierung der Neophytenbestände Neophytenbekämpfung, besonders 
durch das Zurückdrängen  
der Robinie in den Hangwäldern 
(9170) und Ersatz durch standort-
gerechte Gehölze 

6430, 91E0, 
9170,  
91F0 

Schutz von Bodenbrütenden Vögeln Regulation der Prädatoren Vögel  
Förderung von Verjüngung, Maßnahmen  
zur Erhaltung der geschlossenen Waldränder 

Wiederbewaldung; Hangsicherung 91E0, 9170, 91F0 
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Förderprogramm Beschreibung Förderprogramm Maßnahmen im FFH-Gebiet LRT/Habitat/ 
Entwicklungs-
flächen 

Maßnahmen zur Erhaltung sporadisch 
überfluteter Feuchtwiesen, Auengewässer 

Abflussregulierung; Schaffung von  
Retentionsräumen 

6440, 91E0, 
6430, 3150,  
3270 

  

 

8.3 Gebietsbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit  
 

Zur Erfolgskontrolle der im vorliegenden Managementplan vorgeschlagenen Maßnahmen 
zum Erhalt bzw. Wiederherstellung und Entwicklung der im FFH-Gebiet auftretenden Le-
bensräume und Habitate, sind regelmäßige Kontrollen und Vergleiche des aktuellen Zu-
stands mit dem Zielzustand (Soll-Ist-Vergleich) der Schutzgüter durchzuführen und kritisch 
zu bewerten. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den Nutzern vor Ort. Nach der 
Umsetzung der Maßnahmen ist es ebenso möglich, dass sich Biotopzustände einstellen, die 
nicht als „Zielzustand“ zu erwarten waren. Entsprechend muss eine Anpassung der Zielvor-
stellungen vorgenommen werden /119/.  

Der Notwendigkeit von Dauerbeobachtungsflächen und Monitoring zur Effizienzkontrolle von 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege wird eine hohe Bedeutung zu-
gemessen. Dieser hohe Stellenwert wird zusätzlich durch die EU-rechtlichen Schutzbestim-
mungen der FFH-Richtlinie und die damit verbundenen Monitoring- und Berichtspflichten 
über den Erhaltungszustand der gemeldeten Gebiete Lebensräume und Arten untermauert 
/119/. 

Besonders für das FFH-Gebiet 12 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ und dem 
dazugehörigen SPA-Gebiet „Elbaue bei Jerichow“ sind im Rahmen der Managementplanung 
weitere Grundlagen für zukünftige Zustandskontrollen im Gebiet geschaffen worden: 

• Das FFH-Gebiet stellt nach dem Abschluss der Kartierarbeiten ein mehr oder weni-
ger detailliert untersuchtes Gebiet dar, wobei neben den aktuell untersuchten auch 
bereits vorhandene Daten in die Betrachtung einflossen. 

• Für die Offenland-Lebensraumtypen liegt eine Kartierung aus dem Jahr 2008, für die 
Waldlebensraumtypen aus dem Jahr 2004 vor. Für Brutvögel (teilweise), Rastvögel, 
Libellen, Fledermäuse, Biber, Fischotter und Fische wurden bereits vorhanden Kar-
tierergebnisse ausgewertet. Aktuell wurden Kartierungen der Wiesenbrüter (Nach-
kart.), der Brutvorkommen von Sperbergrasmücke, Neuntöter und Braunkehlchen, 
der Habitate von Fischotter, Rotbauchunke, Kammmolch, Zauneidechse und weite-
rer Anhang-IV-Arten der Lurche an potentiellen Gewässern durchgeführt. Diese Kar-
tierergebnisse können als Referenzerhebungen für spätere Soll-Ist-Vergleiche die-
nen. 

Langzeitbeobachtungen im Schutzgebiet können wichtige Erkenntnisse über die Dynamik 
biozönologischer Entwicklungen sowohl auf weitgehend naturbelassenen als auch regelmä-
ßig genutzten Standorten (z.B. Grünländer) vermitteln. Außerdem können nur auf diese Art 
und Weise die Wirkung und Effizienz der vorgeschlagenen Nutzungsregelungen kontrolliert 
werden /119/. 
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Daher ist es empfehlenswert, eine regelmäßige Überprüfung ausgewählter Artengruppen 
(Vögel, Amphibien, Libellen, Säuger) und Lebensräume (Vegetation) durchzuführen und 
damit die Wirksamkeit der empfohlenen Nutzungsregelungen bzw. umgesetzter Maßnahmen 
zu prüfen und aber auch negative Veränderungen der Standorte im FFH-Gebiet rechtzeitig 
erkennen zu können /119/. 

 

Gebietsüberwachung gemäß FFH-Berichtspflicht 

Nach Artikel 11 und 17 FFH-Richtlinie ist im Rahmen der FFH-Berichtspflicht ein Monitoring 
in den gemeldeten bzw. bestätigten FFH-Gebieten im sechsjährigen Turnus verbindlich. Das 
Monitoring umfasst die Zustandskontrolle der FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I sowie 
die Arten entsprechend dem Anhang II der Richtlinie. In erster Linie ist hierbei zu überprüfen, 
in wieweit die Biotope und Arten, welche die Veranlassung zur Meldung als FFH-Gebiet 
gegeben haben, noch vorhanden sind, wie sich ihr Flächenanteil bzw. ihre Populationsstärke 
verändert haben und ob der Erhaltungszustand als günstig im Sinne der Begriffsbestimmung 
der FFH-Richtlinie Art. 1 einzuschätzen ist. Dies schließt eine Beurteilung der Effizienz der 
im zurückliegenden Berichtszeitraum durchgeführten Maßnahmen ein /119/. 

 

Lebensräume gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 

Folgende Lebensraumtypen im Untersuchungsgebiet unterliegen der FFH-Berichtspflicht: 

1. LRT 2330 - Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis 

2. LRT 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  
oder Hydrocharitions 

3. LRT 3270 - Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p.  
und des Bidention p.p. 

4. LRT 6120 - *Trockene, kalkreiche Sandrasen 

5. LRT 6210 - Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien  
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) 

6. LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis  
alpinen Stufe 

7. LRT 6440 - Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)  

8. LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis,  
Sanguisorba officinalis) 

9. LRT 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum), 

10. LRT 91E0 - *Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

11. LRT 91F0 - Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior (Ulmenion minoris)    

Methode 

Für alle Lebensraumtypen ist eine turnusgemäße Einschätzung des Erhaltungszustands und 
der Ausprägung nach einer standardisierten Kartieranleitung vorzunehmen /119/. Da die 
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„Referenzkartierungen“ mit der „Kartieranleitung Lebensraumtypen Sachsen-Anhalt (Teil 
Offenland)“ durchgeführt wurden, ist diese Methodik zur Erfassung der charakteristischen 
und lebensraumtypischen Pflanzenarten ebenso bei zukünftigen Kontrollen des Erhaltungs-
zustands anzuwenden. 

Für die Offenlandlebensräume LRT 2330, 6120, 6210, 6440 und 6510 sind die vorgeschlag-
nen Pflegemaßnahmen auf Effizienz zu prüfen. Von besonderer Wichtigkeit sind dabei vege-
tationskundliche und floristische Begleituntersuchungen. Aufgrund dessen ist es zu empfeh-
len, je nach Größe der Einzelfläche 1-3 Dauerbeobachtungsflächen einzurichten, um eine 
langjährige Dokumentation der Bestandesentwicklung, der Populationsgröße und räumlichen 
Verteilung der charakteristischen und lebensraumtypischen Arten zu initiieren.  

Zur Überwachung der Gewässerlebensräume LRT 3150 und 3270 und der gewässerbeglei-
tenden feuchten Hochstaudenfluren LRT 6430 sind Referenzgewässer bzw. Referenzab-
schnitte der Elbe einzurichten, um die natürlichen Entwicklungen dieser Lebensräume zu 
dokumentieren. 

Um die Entwicklung der Erhaltungszustände der Waldlebensräume LRT 9170, 91E0 und 
91F0 zu verfolgen, sind ebenfalls Dauerbeobachtungsflächen einzurichten, besonders auf 
Flächen, wo eine Naturverjüngung initialisiert bzw. Aufforstungen durchgeführt werden. 
Dabei ist neben der floristischen Erfassung auch auf die Erfassung des Strukturreichtums 
(liegendes und stehendes Totholz, Altholz, Horst- und Höhlenbäume) zu achten. 

 

Arten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie 

Neben der Notwendigkeit der Überwachung der Lebensraumtypen nach Anhang I, besteht 
die Pflicht auch die Bestände der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie in ein Monitoring 
aufzunehmen. Um den Erhaltungszustand der einzelnen Arten im Sinne der Richtlinie zu 
erheben, sind turnusgemäß Daten im Rahmen einer Langzeitbeobachtung zu erheben /119/. 
Der Schwerpunkt muss dabei auf den aktuell im Gebiet nachgewiesenen Arten liegen (be-
sonders auf Arten, dessen Erhaltungszustand gegenwärtig als ungünstig bzw. als nicht 
einzuschätzen ist). Darüber hinaus ist stets auch auf potentiell im Gebiet zu erwartende 
Arten zu achten /119/.  

In das Monitoring von den Arten des Anhangs II sind die für einzelne Arten und Artgruppen 
bestehenden Netzwerke (z.B. AK Biberschutz) einzubinden. 

Für die Grüne Flussjungfer sind Probeflächen, die eine Bewertung der Art entsprechend des 
Bewertungsschematas für FFH-Arten erlauben, einzurichten. Für die Große Moosjungfer 
sind vorerst stichprobenartige Kontrollen zum Auftreten der Art durchzuführen. Gegebenen-
falls sind auch für diese Art Probeflächen einzurichten. 

 

Arten gemäß Anhang I Vogelschutzrichtlinie 

Wie für die Lebensraumtypen und die Bestände der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie 
besteht für die Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie die Pflicht diese in ein 
Monitoring aufzunehmen. Um den Erhaltungszustand der einzelnen Arten im Sinne der 
Richtlinie zu erheben, sind im sechsjährigen Turnus Datenerhebungen verbindlich. Dabei ist 
der Schwerpunkt auf die Arten zu legen, die den Anlass zur Meldung des EU SPA gegeben 
haben. Es ist zu prüfen, ob die Populationen noch vorhanden sind und wie sich der von 
ihnen besiedelte Flächenanteil im Vergleich zu vorhergehenden Untersuchungen darstellt. 
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Weiterhin ist zu prüfen, wie sich der Erhaltungszustand der einzelnen Arten darstellt. Dar-
über hinaus ist stets auch noch auf nicht für das Gebiet benannte Arten zu achten. 

Aufgrund des Fehlens von Wiesenlimikolen im Bereich des FFH-Gebiets Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen wurde der Schwerpunkt der Maßnahmen aus avifaunistischer 
Sicht auf den Wachtelkönig gelegt. Für diese Art ist im günstigsten Fall die Mahd der Grün-
landflächen am jährlich zu ermittelnden Besatz auszurichten. Hierzu ist es erforderlich, jähr-
lich an mehreren Terminen den Besatz der Flächen über die rufenden Männchen zu ermit-
teln. Da dies sehr aufwendig ist, wurde bei der Auswahl der vorgeschlagenen Erhaltungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen vorerst auf eine auf den Wachtelkönig ausgerichtete Bewirt-
schaftung der Gesamtfläche abgezielt. Es ist dennoch zu prüfen, ob in Teilbereichen eine 
Mahd anhand des ermittelten Besatzes möglich ist. Aufgrund der aus mehreren Jahren 
vorliegenden Beobachtungsdaten ist dies besonders für die östliche Seite der Elbe anzustre-
ben. 

Neben den Maßnahmen für Brutvögel, ist die kontinuierliche Bearbeitung der beiden im 
Gebiet liegenden Zählstrecken der Wasservogelzählung als Grundlage für die zukünftige 
Bewertung der Rastbestände abzusichern. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

 
Öffentlichkeitsarbeit ist die Pflege und Förderung von Beziehungen zur Öffentlichkeit.  
Bei der Umsetzung der FFH-Richtlinie sollten sowohl die Betroffenen und deren Interessen-
vertreter, als auch die allgemeine Öffentlichkeit kontinuierlich über Fortgang und Zielsetzung 
des Verfahrens informiert werden. Bei der Öffentlichkeitsarbeit muss es darum gehen, positi-
ve, aber realistische Aussagen über den gesamten Prozess der Richtlinienumsetzung zu 
vermitteln. So kann eine positive Wahrnehmung des FFH-Gebiets unterstützt werden. Es 
sollte insbesondere auch ein Bezug zur Alltagswelt der Adressaten hergestellt werden. Dies 
kann sowohl durch die Art der Vermittlung, als auch die transportierten Inhalte geschehen 
/120/. 
 
Nach dem BfN /120/ sollte für das FFH-Gebietsmanagement ein Öffentlichkeitsarbeitskon-
zept erstellt werden, dass folgende Säulen berücksichtigen sollte: 
 
1. Direkte Information 

Hierbei werden die Adressaten entweder auf schriftlichem Weg, mit Broschüren oder 
bei Veranstaltungen direkt über die FFH-Richtlinie und das Gebietsmanagement infor-
miert. 
 

2. Information über Multiplikatoren 
Informationen können über Multiplikatoren wie Verbände, Politiker und sonstige „Kno-
tenpunkte“ in gesellschaftlichen Beziehungsnetzen verbreitet werden. Diese müssen 
sich hiervon allerdings einen Nutzen versprechen und es besteht die Gefahr der Verfäl-
schung von Informationen zur Förderung der Eigeninteressen. 

 
3. Pressearbeit 

Die kontinuierliche Pflege von Pressekontakten über Pressemitteilungen, Pressege-
spräche oder auch Ortstermine, kann eine ausgewogene Berichterstattung über das 
Management des FFH-Gebiets begünstigen. 
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4. Diskursverfahren 
Beteiligungs- und Diskursverfahren gehen über das herkömmliche Verständnis 
von Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Dennoch sind diese Verfahren sehr öffentlichkeitswirk-
sam. Derartige Verfahren in anderen thematischen Kontexten sollten daher genutzt 
werden, um auf das Management des FFH-Gebiets aufmerksam zu machen. Eigens im 
Rahmen des Gebietsmanagements initiierte Beteiligungs- und Diskursverfahren sollten 
eng auf die Gesamtstrategie der Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt werden. 
 

5. Sonstige Aktionen 
Ebenfalls in das Konzept der Öffentlichkeitsarbeit integriert werden, sollten Identifikati-
onsstiftende Aktionen, wie Wettbewerbe, Aktionstage oder geführte Wanderungen. 
Diese können in Kooperation mit verschiedenen Akteuren, wie Firmen, Schulen oder 
sonstigen Einrichtungen organisiert werden. 

 
Für das FFH-Gebiet 12 „Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen“ und dem dazugehöri-
gen Ausschnitt des SPA – Gebiets „Elbaue bei Jerichow“ muss eine intensive Informations-
arbeit erfolgen. Für den Projektfortschritt wäre dabei eine frühzeitige Öffentlichkeitsarbeit von 
relativ geringer Bedeutung, da diese eine erhebliche Gefahr beinhalteten könnte. Schließlich 
wollen in den Regionen die Schlüsselakteure im persönlichen Gespräch und nicht über die 
Zeitung von den geplanten Aktivitäten erfahren. Deshalb soll der Schwerpunkt auf intensiven 
Gesprächen mit einzelnen Akteuren sowie Gesprächen mit allen beteiligten Gruppen liegen. 
Darauf aufbauend kann das angedachte Projekt in der Region in der Presse vorgestellt 
werden. Auf mehreren Veranstaltungen und Fachtagungen sollte der Projektansatz zur 
Diskussion gestellt werden. 

Nach Abschluss der Planung, in der Umsetzungsphase, sind zum besseren Verständnis für 
die Elbaue und zur Herstellung eines unmittelbaren Bezugs der Öffentlichkeit zum Schutz-
gebiet und den hier vorkommenden Schutzgütern (Arten, Lebensräume, Avifauna) Informati-
ons- und Schautafeln auf den stark frequentierten Deichwegen und/oder an den Fährstellen 
aufzustellen.  

Die Informationstafeln sind ansprechend mit hohem Aufmerksamkeitswert zu gestalten. 
Darüber hinaus sind offizielle Hinweisschilder, die den Schutzstatus erklären aufzustellen. 
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9 Verbleibendes Konfliktpotenzial  

Im Rahmen des vorliegenden Managementplans konnte keine Abstimmung der geplanten 
Maßnahmen mit den Flächennutzern und Eigentümern durchgeführt werden, da die entspre-
chenden Daten im Bearbeitungszeitraum nicht zur Verfügung standen. 

 

Konfliktpotential Hochwasserschutz 

Während der Erstellung von Managementplänen ist ein Abgleich der Prioritäten von wasser-
baulichen und naturschutzfachlichen Belangen vorzunehmen. 

 

Die Darstellung des Konflikts zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz erfolgt in 3 Stu-
fen /38/: 

Stufe 1 = Inventar mit mäßigem naturschutzfachlichen Wert und/oder Vorschläge aus natur-
schutzfachlicher Sicht wünschenswert, aber mit geringem ökologischen Potenzial, kei-
ne/geringe NATURA-2000-Relevanz 

Stufe 2 = Inventar mit mittlerem bis hohem naturschutzfachlichen Wert und/oder Vorschläge 
aus naturschutzfachlicher Sicht wünschenswert und mit mittlerem bis hohem ökologischen 
Potenzial, keine/geringe NATURA-2000-Relevanz 

Stufe 3 = Inventar erfüllt bereits NATURA-2000-Kriterien in Bezug auf Anhang-II-/IV-Habitate 
und/oder Anhang-I-LRT und/oder Arten des Anhangs I der EU Vogelschutzrichtlinie bzw. 
Wert gebende Arten oder die Fläche war in den letzten 5 Jahren noch als solche Requisite 
zu erkennen und/oder oder es handelt sich um Entwicklungsflächen, die zwingend erforder-
lich sind, um einen günstigen Erhaltungszustand von NATURA-2000-LRT- und/oder Arthabi-
taten (inkl. EU Vogelschutz-RiLi) zu gewährleisten. 

 

Im folgenden werden kurz die Ergebnis der FFH – Verträglichkeitsprüfungen für die geplan-
ten Deichsanierungen und Deichrückverlegungen im Untersuchungsgebiet beschrieben und 
auftretende Konflikte in Bezug auf die Schutzgüter im FFH-Gebiet dargestellt. 

 

 

Sanierung des Deiches Sandauer Fähre – Altenzaun Deich-km 46,00+00 – 52,5 + 10 

Die Sanierung des Hauptdeichs wird im Wesentlichen im Bereich der vorhandenen Deich-
trassen verlaufen, so dass Auswirkungen lediglich auf benachbarte Lebensräume in geringer 
Entfernung auftreten werden. Dessen ungeachtet ist während der Bauarbeiten mit größeren 
Erdbewegungen, visueller Unruhe und Lärm in den einzelnen Sanierungsabschnitten zu 
rechnen. Weiterhin sind zur Schaffung von Baufreiheit bzw. Freihaltung notwendiger Ab-
standsflächen vom Deichfuß Gehölze zu roden /35/.  

Nach /35/ ist mit keinen erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen von Lebensräu-
men gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie zu rechnen.  
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Für die großen Populationen der Rotbauchunke und des Kammmolchs sind in dem Qualm-
wasserbereich zwischen Deich-km 46,7 und 47,7 temporäre Beeinträchtigungen durch das 
geplante Vorhaben während der Bauphase abzuleiten. Werden die im LBP geforderten 
Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeführt, ist mit keinen erheblichen 
und nachhaltigen Beeinträchtigungen für die genannten Arten zu rechnen. Temporäre nicht 
erhebliche Beeinträchtigungen sind für den Biber (Castor fiber) möglich. 

Ein landschaftspflegerischer Begleitplan mit entsprechenden Vermeidungs-, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen wird aktuell erarbeitet.  

Mit der Sanierung des linken Elbdeichs zwischen Sandauer Fähre und der Ortschaft Alten-
zaun (Deich-km 46,0 - 52,5) sind keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzzielen 
des Besonderen Vogelschutzgebiets „Elbaue Jerichow“ verbunden.  

Geringfügige Beeinträchtigungen ergeben sich durch den temporären Verlust von Bruthabita-
ten des Neuntöters (Lanius collurio) und des Ortolans (Emberiza hortulana), die jedoch durch 
geeignete, im LBP festgeschriebene, Maßnahmen kompensiert werden können. Für Zug- 
und Rastvögel des Anhangs I sowie des Artikels 4 (2) der EU-Vogelschutzrichtlinie sind 
allenfalls geringfügige Beeinträchtigungen durch temporäre Vergrämung möglich /35/. 

Konfliktbewertung 

Der Konflikt zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz wird mit Stufe 3 bewertet, da das 
Inventar im Bereich der Vorhabens bereits NATURA-2000-Kriterien in Bezug auf Anhang-II-
/IV-Habitate und/oder Anhang-I-LRT und/oder Arten des Anhangs I der EU Vogelschutzricht-
linie erfüllt. 

 

Deichsanierung/Deichrückverlegung Sandau – Süd 

Ziel der Maßnahme ist einen Deich zu schaffen, der dem aktuellen Stand der Technik ent-
spricht und gleichzeitig die Scharlagen sowie die geschwungene Deichführung beseitigt. Es 
wurden 3 Varianten (1: Altdeichsanierung, 2: Deichrückverlegung und 3: Altdeichsanie-
rung/Deichrückverlegung) näher betrachtet, wobei durch die Varianten 2 und 3 zusätzlich 
dynamischer Retentionsraum für die rezente Aue geschaffen werden könnte /36/. 

Bei der Variante 1 wird der Altdeich in seiner bestehenden Trasse saniert. Die Varianten 2 
und 3 haben ihren Anfang bei Deich-km 72,6+30. Die Trassen führen über relativ ebene 
Flächen, welche nahezu ausschließlich landwirtschaftlich genutzt werden. In der Variante 2 
bindet der Deich südlich der Ortslage Sandau bei Deich-km 77,0+00 hinter zwei alten Deich-
bruchstellen an den Altdeich an. Sie ist 3.375 m lang. Variante 3 bindet bei Deich-km 
75,7+30 an. Diese kurze Variante wurde gewählt, um möglichst wenig landwirtschaftliche 
Flächen in das spätere Vorland zu verlegen, die dann nur noch beschränkt bewirtschaftet 
werden können.  

Schlussfolgernd aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung /36/ führt die Variante 1 zu erheblichen 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele für die Lebensraumtypen 6510 und 91F0 sowie für 
Gewässer von Rotbauchunke und Kammmolch. Nur die Beeinträchtigungen für den Lebens-
raumtyp 6510 können durch Maßnahmen unter die Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden, 
die übrigen Beeinträchtigungen bleiben erheblich. Die Variante ist damit unzulässig /36/.  

Die Varianten 2 und 3 führen ebenfalls zur erheblichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
für den FFH-Lebensraumtyp 6510. Der Lebensraumtyp kann jedoch durch flankierenden 
Maßnahmen im Sinne der Erhaltungsziele zusammen mit dem Erhaltungsziel‚ Altauenreakti-
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vierung’ für das Gesamtgebiet entwickelt werden. Es verbleiben keine erheblichen Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele in den beiden Varianten /36/. 

Die Variante 3 wird für die Deichrückverlegung favorisiert. 

Nach dem LBP /43/ sind als Kompensation für die Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
folgende Maßnahmen, die das Untersuchungsgebiet betreffen, vorgesehen: 

• A 03 - Initial-Entwicklung von Hartholzauenwald auf dem südlichen Trassenende des 
alten Elbdeichs (1,27 ha) 

• A 04 - Erweiterung von Feuchtflächen durch die Anlage von Geländesenken im Be-
reich der Deichschlitzungen (0,97 ha) 

• A 05 -Initiierung der Entwicklung von mesophilem Grünland im Bereich der Deich-
schlitzungen und Deichreststücke (4,91 ha). 

Konfliktbewertung 

Der Konflikt zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz wird mit Stufe 3 bewertet, da das 
Inventar im Bereich der Vorhabens bereits NATURA-2000-Kriterien in Bezug auf Anhang-II-
/IV-Habitate und/oder Anhang-I-LRT und/oder Arten des Anhags I der EU Vogelschutzrichtli-
nie erfüllt. 

 

Deichrückverlegung/Deichsanierung Sandau-Nord  

Das Projekt tangiert das Untersuchungsgebiet lediglich nördlich von Sandau im Bereich 
eines ca. 170 m langen Deichabschnitts (Deichkilometer 78,4+60 bis ca. 78,6+30).   

Ziel der Deichrückverlegung/Deichsanierung im Deichabschnitt 78,4+60 bis 82,4+90 aus 
hochwassertechnischer Sicht, den Deich zu erhöhen, und zu verstärken, um ein Bemes-
sungshochwasser von 745 cm am Pegel Wittenberge gefahrlos abzuwehren /37/. 

Es wurden insgesamt 6 Varianten der Umsetzung des Vorhabens diskutiert. Die Varianten 2 
und 6 verursachen im Vergleich zu den anderen untersuchten Varianten die geringsten 
Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele. Die Variante 2 beinhaltet eine Deichrückverle-
gung im Deichkilometerabschnitt 78,4+60 bis 82,4+90 (Länge: 3.306 m). Die neu entstehen-
den Flächen zwischen dem Alt- und Neudeich sind als Polder zu nutzen. Der Altdeich bleibt 
bestehen und soll geschlitzt werden. In der Variante 6 erfolgt der Deichneubau im Abschnitt 
78,5+50 bis 81,8+75. Ein Teil des vorhandenen Hauptdeiches bleibt dabei bestehen und 
wird saniert (Abschnitt 81,8+75 bis 82,4+90). Die Variante 6 wird favorisiert. 

Bei beiden Varianten wurden Beeinträchtigungen für die Rotbauchunke und den Kamm-
molchs sowie der Verlust von Alteichen im Randbereich des Auenwaldes bzw. des südlichen 
Teilabschnittes festgestellt. Die Beeinträchtigungen sind zu kompensieren.  

Für die Gebietsrelevanten Brut- und Rastvogelarten erfolgt eine primäre Beeinträchtigung 
ihrer Brut- und Rasthabitate nur vorübergehend während der Bauphase. Eine Beeinträchti-
gung der Brutvögel, in erster Linie des Mittelspechts, ist durch verschiedene Maßnahmen 
wie separate Pflanzungen und Erhalt von Totholz zur Anlage von Bruthöhlen zu kompensie-
ren.   

Zusammenfassend lässt sich resultierend aus dem Ergebnis der FFH-
Verträglichkeitsprüfung sagen, dass durch die Varianten 2 und 6 der Charakter der NATURA 
2000-Gebiete und seiner Elemente erheblich betroffen und wesentlich verändert wird. Teille-
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bensräume für verschiedene Pflanzen- und Tierarten innerhalb der NATURA 2000-Gebiete 
sind von Maßnahmen direkt oder indirekt betroffen. Aufgrund dessen sind kurzfristig (für die 
Bauphase), bei Habitatverlust auch mittelfristig, die Erhaltungsziele des Gebietes und seiner 
Faunen- und Florenelemente beeinträchtigt. Eine langfristige Beeinträchtigung der Erhal-
tungsziele wird unter den bestehenden Voraussetzungen jedoch nicht erkannt /37/.  

Der für das Vorhaben erstellte LBP beinhaltet keine Maßnahmen für das Gebiet des FFH 12. 

Konfliktbewertung 

Der Konflikt zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz wird mit Stufe 3 bewertet, da das 
Inventar im Bereich der Vorhabens bereits NATURA-2000-Kriterien in Bezug auf Anhang-II-
/IV-Habitate und/oder Anhang-I-LRT und/oder Arten des Anhangs I der EU Vogelschutzricht-
linie erfüllt. 

 

Ermittlung der Veränderungen des Aufwuchses in den Vorländern der Elbeaue /39/ 

Die Studie „Ermittlung der Veränderungen des Aufwuchses in den Vorländern der Elbeaue“ 
hat die Aufgabe den Zusammenhang zwischen veränderten Abflussverhältnissen und der 
historischen Entwicklung von Gehölzen und Wäldern, aber auch der Verbrachung, Verstau-
dung und Verbuschung in den Vorländern an der Elbe in Sachsen-Anhalt darzulegen. 

Laut /39/ dominieren im Untersuchungsgebiet Grünland- und Ackernutzung, Waldflächen 
sind nur sehr wenig anzutreffen. Im Ergebnis der Studie unterliegen 44 % der betrachteten 
Gesamtfläche (Ohremündung/Rogätz – Havelmündung) einer Biotop- bzw. Nutzungsände-
rung zwischen 1992 und 2005. Es ist besonders ein Rückgang des Grünlands und die Zu-
nahme des Grünlands mit Einzelgehölzen zu verzeichnen. Ebenso nehmen die Staudenflu-
ren ab und die Staudenfluren mit Einzelgehölzen zu. Daraus lässt sich eine Nutzungsaufga-
be ableiten, die zur Verbrachung und zu Sukzessionsstadien führt. Diese Entwicklung stellt 
einen negativen Einfluss auf das Abflussverhalten, besonders während Hochwasserereignis-
sen im Gebiet dar. Verlustflächen für den Abfluss sind besonders im Bereich des Wasser-
übungsplatzes Storkau, südlich von Arneburg, nördlich von Neuermark-Lübars, nördlich des 
Industrie- und Gewerbeparks Altmark, östlich von Rosenhof und südlich von Sandau aufge-
führt.  

Konfliktbewertung 

In der Studie zeigt sich ein Konflikt zwischen den Belangen des Naturschutzes und des 
Hochwasserschutzes. Im Bereich des FFH-Gebiets befinden sich verschiedene Areale, die 
sich zu Auwäldern (91F0 und 91E0) entwickelt haben bzw. als Entwicklungsflächen ausge-
wiesen sind und damit nach Anhang I FFH-Richtlinie geschützt sind. Diese Bereiche zählen 
jedoch zu den Flächen mit negativer Abflussentwicklung bei Hochwasserereignissen. Der 
Konflikt muss hier mit Stufe 3 bewertet werden /38/, da das Inventar bereits NATURA-2000-
Kriterien in Bezug auf Anhang-I-LRT erfüllt.  

Gleiche Ziele des Naturschutzes und des Hochwasserschutzes sind im Bezug auf die im 
Gebiet anzutreffenden Grünländer zu sehen. Zur Entwicklung von wertvollen Auengrünlän-
dern (LRT 6440, 6510) sind Brach gefallene ehemaligen Grünlandflächen mit Gehölzsukzes-
sionen wieder in die Nutzung aufzunehmen. Eine naturschutzfachlich korrekte Mahdnutzung 
fördert charakteristische Feuchtwiesenarten. Gleichzeitig entsteht ein positiver Effekt für den 
Abfluss, da die Rauhigkeit der Flächen reduziert wird. 
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Deichsanierung von Deichkilometer 56,2+00 bis 72,6+00 

Weitere Sanierungen an Hochwasserschutzdeichen sind von Hohengöhren bis an den Be-
reich der Deichrückverlegung Sandau-Süd geplant. 

Konfliktbewertung 

Der Konflikt zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz ist hier ebenfalls mit der Stufe 3 
zu bewerten. 

 

Konfliktpotential Industrie- und Gewerbeflächen 
Im Entwurf des Landesentwicklungsplans /57/ ist der Standort nördlich von Dalchau als 
landesbedeutsame, große Industriefläche ausgewiesen. Gegenwärtig ist hier bereits der 
Industrie und Gewerbepark Altmark angesiedelt. Durch bestehende Nutzungen treten direkte 
und indirekte Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet, wie Lärm, Abwassereinleitung, Emis-
sionen etc. auf. Sollte es zu einem Kraftwerksbau (siehe Kapitel 2.3.1) in diesem Bereich 
kommen, kann dies zu einer Verstärkung der bereits vorhandenen Beeinträchtigungen füh-
ren. 
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10 Zusammenfassung  

Vorgehensweise 
 

Der vorliegende Managementplan zeigt auf, wie der Elbauenbereich zwischen Sandau und 
Schönhausen sowie das dazugehörige Vogelschutzgebiet Elbaue bei Jerichow langfristig 
gesichert und in Bezug auf wertgebende Lebensräume und Arten verbessert werden kann. 
Ein zentrales Element des Plans stellte die Benennung von Erhaltungs- und Entwicklungs-
zielen und die entsprechende Erarbeitung von Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Ent-
wicklungsmaßnahmen dar. Basis der Maßnahmenplanung war die Bewertung des Erhal-
tungszustands der im Gebiet vorkommender Lebensräume und Habitate sowie die auftre-
tenden Gefahren. Für die Bewertung des Zustands wurden vorhandene Kartierergebnisse 
der Lebensraumkartierung sowie verschiedener faunistischer Kartierungen ausgewertet. 
Zusätzlich wurden Datenerfassungen für die wiesenbrütenden Arten der EU - Vogelschutz-
richtlinie Anhang I sowie der Brutvorkommen von Neuntöter, Sperbergrasmücke und Braun-
kehlchen vor Ort durchgeführt. Um weitere Datenlücken zu schließen, fanden ebenfalls Vor-
Ort-Kartierungen der Anhang-II-Arten der FFH-Richtlinie Fischotter, Rotbauchunke und 
Kammmolch sowie der Anhang-IV-Arten der Lurche an potentiellen Laichgewässern statt. 
Insgesamt beläuft sich das Lebensraum- und Artinventar im FFH-Gebiet 12 Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen auf 11 Lebensraumtypen des Anhangs I FFH-Richtlinie, 13 Arten 
nach Anhang II FFH-Richtlinie und 13 Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie. Zusätzlich 
treten im Gebiet 19 wertgebende Vogelartenarten und 7 Nahrungsgäste auf. Von den wert-
gebenden Vogelarten gehören 10 zu den Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

 

Kurzcharakteristik 
 

Das FFH-Gebiet markiert den Elbverlauf von der Bahnbrücke bei Schönhausen im Süden bis 
nördlich der Ortslage Sandau. Die östliche und westliche Grenze verläuft überwiegend ent-
lang der Deichkrone. Im Bereich des Arneburger Hangs übernehmen die Steilhänge der 
Altmarkplatten die natürliche Beschränkung der Aue.  

Die Böden in der Aue stellen fluviatile Bildungen dar. Durch die dynamischen Prozesse der 
Elbe treten oft kleinteilige Wechsel der Böden auf. In der Elbrinne sind vorwiegend Gley-
Vegas und in den Schlenken und Mulden Gleye vertreten. Die Sandauer Niederterrassen 
sind von Sanddünen und Flugsanddecken geprägt. Auf der Arneburger Platte dominieren 
schwach pseudovergleyte Braun- und Fahlerden. Im Hangbereich sind Pararendzinen bis 
Lockersyroseme aus Geschiebemergel entwickelt. 

Die Elbe bildet im Hochsommer mit fallenden Wasserständen besonders in den Buhnenfel-
dern jahresabhängig zum Teil artenreiche Schlammlingsfluren (LRT 3270) aus. Die potentiell 
natürliche Vegetation in der Aue mit Weich- und Hartholzauenwäldern (LRT 91F0 und 91E0) 
tritt in der Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen nur noch in Restbeständen auf. 

Entlang den Hochufern der Elbe und oberhalb der Mittelwasserlinie der ausgekoppelten 
Stillgewässer entwickeln die feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) Saumstrukturen. Die 
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dynamischen Prozesse der Elbe haben eine Vielzahl an Kolken und Altwasser mit dem LRT 
3150 entstehen lassen. Auf Grund der hohen Nährstofffracht der Elbe sind sie jedoch meist 
nur artenarm ausgebildet. 

Ein sehr hoher Anteil der Aue unterliegt einer intensiven Grünlandnutzung. Trotzdem sind in 
den stärker wasserbeeinflussten Bereichen noch Bestände der Brenndoldenwiesen (LRT 
6440) zu finden. In den höher gelegenen Grünländern und vor allem entlang der Deiche 
haben sich Bestände der mageren Flachlandmähwiesen (LRT 6510) entwickelt. 

Am Rande der Kiehnheide, südwestlich von Wulkau, treten Binnendünen und Flugsandbil-
dungen auf. Durch unterschiedliche Kalkgehalte im Sandboden sind hier sowohl die klassi-
schen Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (LRT 2330) als auch 
die trockenen, kalkreichen Sandrasen (LRT 6120) zu finden. 

An den steilen Böschungen des Arneburger Hangs haben sich Labkraut-Eichen-Hain-
buchenwälder (LRT 9170) etabliert. Nur noch sehr kleinteilig sind innerhalb dieser Eichen-
Hainbuchenwälder Reste von ehemals artenreichen Kalk-Trockenrasen (LRT 6210) ausge-
bildet. 

Die Elbaue beherbergt noch typische Arten wie Wachtelkönig, Rot- und Schwarzmilan, 
Flussuferläufer, Rotbauchunke, Biber, Fischotter oder dienen dem See- und Fischadler als 
Nahrungsgebiet. 

Limikolen wie Brachvogel, Bekassine oder Uferschnepfe treten durch intensive Grünlandnut-
zung und Elbeintiefung im Gebiet nicht mehr auf. 

 

Gebietszustand und Behandlungshinweise 
 

Die Arten- und Strukturvielfalt der Elbaue ist an die dynamischen Prozesse des Flusses 
gebunden. Eine weitere Eintiefung und Regulierung der Elbe ist zu verhindern. Die Nähr- 
und Schafstofffracht der Elbe hat sich bereits deutlich verringert, wodurch Arten wie Lachs 
und Flussneunauge wieder stärker auftreten. Sie befindet sich aber trotzdem auf einem 
hohen Niveau.  

Das Belassen von unverbauten Uferbereichen ist für die artenreichen Schlammlingsfluren 
(LRT 3270) an der Elbe unumgänglich. Diese Bereiche stellen unter anderem den Lebens-
raum für Austernfischer, Flussseeschwalbe und Flussuferläufer im Gebiet dar.  

Die dominante Nutzungsform im Gebiet ist die Grünlandnutzung. Eine Intensivierung der 
Bewirtschaftung durch Grünlandnachsaaten, Düngung etc. ist unbedingt zu vermeiden. 
Durch eine der Wüchsigkeit der Böden angepasste Extensivierung verbunden mit einer 
höheren Kleinteiligkeit der Grünlandnutzung kann die Artenvielfalt der Flachlandmähwiesen 
und Auengrünländer deutlich erhöht werden. 

Die Aue ist durch eine Vielzahl von Gewässern (LRT 3150) geprägt. Grundsätzlich sind ihre 
Uferbereiche von der landwirtschaftlichen Nutzung auszuschließen (Auskopplung).  
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